
NEUE RECHTLICHE R AHMENBEDINGUNGEN FÜR  
ERNEUERBARE ENERGIEN UND REGIONALPL ANUNG
Axel Priebs   

DER HASE IM SOL ARPARK
Rebekka Blessenohl  

L ANDSCHAFTSBILD UND ENERGIEWENDE 
Catrin Schmidt   

WICHTIGE ASPEK TE DES AUSBAUS DER OFFSHORE- 
WINDENERGIE 
Petra Ilona Schmidt-Kaden   

ENERGIEWENDE
Hans-Jörg Domhardt, Swantje Grotheer  

R AUMBILDER FÜR DIE L AUSITZ
Jessica Theuner, Sebastian Heer  

GESCHLECHTERPERSPEK TIVEN AUF R ÄUMLICHE 
TR ANSFORMATIONSPROZESSE DER ENERGIEWENDE
Theresa Herdlitschka, Martina Hülz, Katharina Kapitza, Tanja Mölders 

Nachrichten der ARL _ 02-03 / 2022 _ 52. Jahrgang

ENERGIEWENDE



Nachrichten der ARL

Herausgeberin: 
ARL – Akademie für Raumentwicklung 
in der Leibniz-Gemeinschaft 
Vahrenwalder Straße 247 
30179 Hannover 
Tel. +49 511 34842 0 
Fax +49 511 34842 41 
arl@arl-net.de 
arl-net.de
arl-international.com 

Redaktion:  
Dr. Tanja Ernst (v.i.S.d.P.) 
Sprachliches Lektorat:  
Cornelia Maria Hein, Heike Wegner

Satz und Layout:  
Gabriela Rojahn, Oliver Rose

Cover:  
© iStock.com/Petmal

Druck:
Bruns Druckwelt GmbH & Co. KG 
32429 Minden

Die Nachrichten der ARL 
erscheinen dreimal im Jahr.
Die PDF-Version ist unter shop.arl-net.de  
frei verfügbar (Open Access).
CC_BY_SA 4.0 International

Heft 02-03/2022
52. Jahrgang
Auflage: 2250

ISSN 1612-3891 (Print-Version) 
ISSN 1612-3905 (PDF-Version)

Inhalt gedruckt auf  
100% Recyclingpapier



102- 03 / 2022 _  N ACH RI CHTEN D ER A R L I N H A LT

EDITORIAL 
Tanja Ernst   3

AKTUELL 
Strukturwandel im Rheinischen Revier 
Gespräch zwischen Reimar Molitor und 
Rainer Danielzyk   6

THEMA 
Neue rechtliche Rahmenbedingungen für erneuerbare 
Energien und Regionalplanung 
Axel Priebs   11 

Der Hase im Solarpark 
Rebekka Blessenohl   15

Landschaftsbild und Energiewende 
Catrin Schmidt   19 

Wichtige Aspekte des Ausbaus der Offshore- 
Windenergie 
Petra Ilona Schmidt-Kaden   24 

Energiewende 
Hans-Jörg Domhardt, Swantje Grotheer   30

Raumbilder für die Lausitz 
Jessica Theuner, Sebastian Heer   35 

Geschlechterperspektiven auf räumliche 
Transformationsprozesse der Energiewende 
Theresa Herdlitschka, Martina Hülz, 
Katharina Kapitza, Tanja Mölders   42 

AUS DER ARL 
Axel Priebs zum neuen Präsidenten der ARL berufen   47

Zur Geschichte der ARL  
Präsidium der ARL   49

Zur Geschichte der ARL und dem Prozess der  
Aufarbeitung 
Max Welch Guerra   51

Neues von der internationalen Wissens- und  
Kommunikationsplattform der ARL 
Britta Bockhorn, Annika Mayer   54

An analytical framework for comparing land policies  
in Europe 
Andreas Hengstermann, Thomas Hartmann   56

Ein Neubeginn? 
Detlef Briesen, Wendelin Strubelt   58

Challenges of Transferring Planning Knowledge and 
Experience to Other Planning Cultures  
Sabine Baumgart   61

Save the dates   62

Advancing Green Infrastructure Planning in the Alpine   
Region 
Constantin Meyer, Andreas Klee   63

Internationalisierung der ARL 
Axel Priebs   65

Internationales Seminar „Städte der 
Gleichberechtigung“ 
Tanja Mölders   66

Stadt-Umland-Beziehungen im Wandel  
Gerold Janssen   68

Raum- und Zukunftsbilder der Planung 
Barbara Warner   71

Die nachhaltige Stadt der Zukunft 
Sabine Baumgart   73

Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 
Barbara Warner   74

IIK Regionalplanung blickt auf 50 Sitzungen zurück 
Axel Priebs   75

Informations- und Initiativkreis (IIK)  
Braunkohlenregionen 
Andreas Berkner   77

Mobilität als Voraussetzung für Begegnungen 
Caroline Rozynek, David J. Hölzel   80

Transdisziplinarität – Transfer – Wirkung (I) 
Sonja Fücker, Ina Peters   83

Forum Nachwuchs 
Antonia Pfeiffer, Julian Antoni, Benedikt Taiber   85

European Journal of Spatial Development 
Lena Greinke   89

Gewerbegebiete im Bestand entwickeln 
Gruppe „Gewerbeflächen, Steuern, regionale 
Modelle und Strukturwandel“   90

ÜBER UNS – Die Geschäftsstelle der ARL stellt sich 
vor (IV)   93

Neuerscheinungen   98

Personen   100

1



2 I N H A LT  02- 03 / 2022 _  N ACH RI CHTEN D ER A R L

AUS RAUMFORSCHUNG  
UND -PLANUNG 
FRU – Reisestipendien   103

FRU – Kreativfonds   105

FRU – Infobörse   106

Neuer Sammelband zu Klimakulturen in Europa 
und Nordamerika erschienen 
Felix Claus Müller   107

Folgen des Kiesabbaus 
Carolin Pleines   109

Ausgewählte Zeitschriftenbeiträge   110

Neuerscheinungen aus anderen Verlagen   113



302- 03 / 2022 _  N ACH RI CHTEN D ER A R L ED ITO RIA L

EDITORIAL 

Liebe Interessierte,

klimapolitisch ist eine globale Energiewende notwendig 
und überfällig. Sie zielt auf die Abkehr von fossilen Energie-
trägern wie Erdöl, Erdgas und Kohle sowie auf den Ausstieg 
aus der Kernenergie. Dabei setzt sie auf die Nutzung erneu-
erbarer Energien aus Wind- und Wasserkraft, aus Sonnen- 
einstrahlung oder Erdwärme und auf Energiegewinnung 
aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. Biomasse. Zur Ener-
giewende gehört aber auch der Um- und Ausbau neuer 
Speicher-, Leitungs- und Versorgungsinfrastrukturen, die 
Steigerung der Energieeffizienz sowie eine substanzielle 
Senkung des Primärenergieverbrauchs.

Das zuvor vor allem klimapolitisch motivierte Ziel der 
Dekarbonisierung hat mit dem russischen Angriffskrieg auf 
die Ukraine zusätzlich eine sicherheitspolitische Dimension 
erhalten und so auf politischer Ebene entscheidend an Dy-
namik gewonnen. Es geht um die dauerhafte Sicherung der 
Versorgung von Haushalten und Wirtschaft mit Energie in 
allen relevanten Sektoren wie Strom, Wärme und Mobilität. 

In Deutschland sind die Ursprünge der Forderungen 
nach einer Energiewende stark mit der Umwelt- und der 
Anti-Atomkraft-Bewegung verknüpft. Markante Wende-
punkte im öffentlichen Diskurs und im Kontext politisch- 
rechtlicher Entscheidungen sind der politische Beschluss 
des stufenweisen Ausstiegs aus der Atomenergie bis 2022 
und der im Juli 2020 im Deutschen Bundestag beschlos- 
sene Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038.

Das Themenfeld Energiewende beinhaltet daher sehr 
viele unterschiedliche Facetten. Der Themenschwerpunkt 
in dieser Ausgabe der Nachrichten der ARL konzentriert 
sich auf die konkrete Umsetzung und die räumliche Ausge-
staltung der Energiewende und den damit verbundenen 
Strukturwandel.

Während Klimaschutz „abstrakt“ von gesellschaftli-
chen Mehrheiten gefordert und befürwortet wird, sind die 
konkreten Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien sowie der damit verbundene dezentrale Netzaus-
bau vor Ort erfahrbar. Nutzungskonflikte und Interessens-
gegensätze werden vorwiegend auf der Ebene der Umset-
zung in Planungs- und Genehmigungsprozess ausgetragen. 
Insofern ist die Raumplanung mit Blick auf die weitere Um-
setzung der Energiewende ein zentraler Akteur und kann 
maßgeblich zum Erfolg beitragen.

Dieser zentralen räumlichen Dimension der Energie-
wende trägt Axel Priebs in seinem Beitrag „Neue rechtliche 
Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien und Regio-
nalplanung“ Rechnung. Er zeichnet die jüngste Dynamik der 
veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen im Kontext 
der Energiewende nach und beleuchtet ihre Bedeutung für 
die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsver-
fahren sowie die Rolle und die Praxis der Regionalplanung. 

Einen weiteren Konflikt in aktuellen gesellschaftspoli-
tischen Debatten zur Energiewende gibt es im Spannungs-
feld „Klima- und/oder Naturschutz“. Rebekka Blessenohl, 
Referentin für erneuerbare Energien und Naturschutz beim 
NABU-Bundesverband, gibt aus Sicht des Naturschutzes 
Antworten auf die Frage, wie sich die Energiewende natur-
verträglich gestalten lässt.

Auch Catrin Schmidt widmet sich in ihrem Beitrag 
konkreten Konflikten, Akteuren und unterschiedlichen In-
teressen sowie den lokal und regional weiterhin notwen- 
digen Abwägungen und Aushandlungsprozessen. Sie zeigt 
am Beispiel des oft emotional aufgeladenen Diskurses um 
das Landschaftsbild sehr differenziert mögliche Dialog- 
und Lösungspfade auf, mit denen vor Ort Akzeptanz und 
Unterstützung für konkrete Einzelvorhaben der Energie-
wende erreicht werden können.

Wichtige Aspekte und Unterschiede beim Ausbau der 
Windenergiegewinnung auf See erläutert Petra Ilona 
Schmidt-Kaden in ihrem Beitrag. Neben Zahlen und Fakten 
zu bereits bestehenden und sich in Planung befindlichen 
Offshore-Windkraftanlagen im Bereich der deutschen 
Nord-und Ostseeküste gibt sie eine erste Orientierung, wie 
„Raumordnung auf See“ funktioniert.

Außer diesen räumlichen Auswirkungen erzeugt die 
Energiewende jedoch auch gesamtwirtschaftliche Effekte 
und bietet gerade ländlichen Räumen über ihre größeren 
Flächenpotenziale zahlreiche positive Entwicklungschan-
cen. Der Beitrag von Hans-Jörg Domhardt und Swantje 
Grotheer illustriert am Beispiel des rheinland-pfälzischen 
Rhein-Hunsrück-Kreises den Mehrwert und das Potenzial, 
das die Energiewende im Kontext der Regionalentwicklung 
und bspw. für die Daseinsvorsorge entfalten kann, wenn es 
gelingt, die regionale Wertschöpfung zu intensivieren.
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Es folgen mehrere Meldungen zu unserem stetig 
wachsenden internationalen Engagement.

Und auch das Forum Nachwuchs der ARL hat sich im 
vergangenen Jahr neu aufgestellt. Die Lenkungsgruppe, be-
stehend aus Antonia Pfeiffer, Benedikt Taiber und Julian 
Antoni, bündelt das vielfältige Engagement neu und hat 
u. a. eine Umfrage unter den Mitgliedern des Forums Nach-
wuchs zu Beteiligungs-, Austausch- und Vernetzungswün-
schen sowie zu priorisierten Formaten für die zukünftige 
Arbeit durchgeführt. 

In der Reihe „Über uns – die Geschäftsstelle stellt sich 
vor“ können Sie mehr über die zahlreichen Aufgaben der 
Mitarbeiter unseres IT-Referats sowie über das Team der 
Stabsstelle „Internationale Angelegenheiten“ und die per-
sönlichen Motivationen der Mitarbeiterinnen erfahren.

Wir wünschen wie immer eine anregende Lektüre!

Zudem laden wir Sie ein, sich den 22. und 23. Juni 2023 
vorzumerken, denn wir würden uns freuen, Sie auf dem 
ARL-Kongress in Leipzig begrüßen zu können. Dort möch-
ten wir mit Ihnen diskutieren, was Mobilität mit Teilhabe zu 
tun hat und wie Wissenschaft und Praxis dazu beitragen 
können, Mobilität und Verkehr im Sinne der Energiewende 
künftig nachhaltiger zu gestalten.

D R .  TA N JA E R N S T
Stabsstelle Wissenschaftskommunikation
Tel. +49 511 34842 56
tanja.ernst@arl-net.de

Auch im Beitrag „Raumbilder für die Lausitz. Visionen 
eines nachhaltigen Strukturwandels“ von Jessica Theuner 
und Sebastian Heer geht es um regionale Potenziale für die 
brandenburgische und sächsische Lausitz und damit auch 
um die grundlegenden Fragen und Herausforderungen des 
Strukturwandels in den Kohleregionen. Wie kann die Raum-
planung diesen Strukturwandel nachhaltig und gemeinsam 
mit den Menschen vor Ort gestalten?

Den Themenschwerpunkt abschließend reflektieren 
Theresa Herdlitschka, Martina Hülz, Katharina Kapitza und 
Tanja Mölders den aktuellen Arbeitsstand des von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts 
„Geschlechterperspektiven auf räumliche Transformati-
onsprozesse der Energiewende – Planungsbezogene Ana- 
lyse- und Gestaltungspotenziale“. Das Team präsentiert Er-
gebnisse aus der ersten Projektphase, in der theoretische 
Fundierungen und die konzeptionelle Operationalisierung 
des Vorhabens im Fokus standen.

Die Rubrik „Aktuell“ befasst sich mit dem Thema 
„Energiewende“ im Hinblick auf den laufenden Struktur-
wandel im Rheinischen Revier, und zwar in Form eines von 
Rainer Danielzyk geführten Interviews mit Reimar Molitor. 
Der Strukturwandel im Rheinland unterscheidet sich deut-
lich von jenem in den ostdeutschen Kohlerevieren.

In der Rubrik „Aus der ARL“ starten wir mit der Vor-
stellung des seit Januar 2023 neu amtierenden Präsidiums 
der ARL und dem Dank der Akademie und Geschäftsstelle 
an Prof. Dr. Sabine Baumgart für ihr großes Engagement als 
ARL-Präsidentin in den vergangenen vier Jahren.

Das Thema „Geschichte der ARL“ legen wir nach Ver-
öffentlichung der Monografie von Oliver Werner – „Wis-
senschaft »in jedem Gewand«? Von der »Reichsarbeits- 
gemeinschaft für Raumforschung« zur »Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung« 1935 bis 1955“ – 
nicht ad acta. Daher möchten wir Sie besonders auf die er-
gänzte Stellungnahme des Präsidiums und den kritischen 
Kommentar von Max Welch Guerra aufmerksam machen.
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Rainer Danielzyk: Was unterscheidet den aktuellen Struk-
turwandel im Rheinischen Revier von den Veränderungen, 
die wir in den sogenannten altindustrialisierten Regionen – 
wie den Montanregionen, Werftregionen oder Textilregio-
nen – als tiefgreifende Strukturbrüche in der Vergangen-
heit hatten? Wie ist im Verhältnis dazu der Strukturwandel 
im Rheinischen Revier zu sehen?

Reimar Molitor: Erst einmal nicht als abrupter Bruch. Man 
muss sehen, dass wir hier noch eine lange Zeit zwischen 
den politischen Entscheidungen zum Ausstieg aus der Koh-
le und dem faktischen Ende der Kohleverstromung haben 
werden. Das gilt auch, wenn der Kohleausstieg jetzt auf 
2030 vorgezogen wird. Denn erstens wird mit den Be-
schlüssen nicht zwei Jahre später der Betrieb eingestellt. 
Zweitens bleiben Aufgaben, die sich mit dem Bergbau ver-
binden, die quasi nach der Kohlegewinnung und -verstro-
mung liegen und einen längeren zeitlichen Verlauf haben 
werden. Insofern kann man aus meiner Sicht eher von einer 
Beschleunigung des Wandels, aber nicht unbedingt von ei-
nem vorgezogenen Strukturbruch reden. Im Übrigen ist die 
Region schon lange dabei, mit der Konversion bzw. Trans-
formation ihrer Strukturen umzugehen. 

Rainer Danielzyk: Noch einmal nachgefragt: Wie ist das 
zeitlich zu sehen und einzuordnen? Im Ruhrgebiet dauert 
der Prozess des Strukturwandels schon einige Jahrzehnte 
an. Ist das im Rheinischen Revier auch so? 

Reimar Molitor: Ja, aber es geht hier ja um die Unterschie-
de. Die entscheidenden Fragen sind, mit welcher Struktur 
man es jetzt zu tun hat und auf welche zukünftigen Struktu-
ren man zusteuern will. Wie wird auf den Wandel mit wel-
chen Instrumenten reagiert? Und wenn die Fragen so ge-
stellt werden, dann gibt es auch Vergleichbarkeiten mit den 
genannten Prozessen. Eine wichtige Frage ist, wer für die 
Handlungsperspektive verantwortlich ist. Im Augenblick ist 
ein starkes Top-down-Handeln des Staates zu beobachten, 
noch erfolgen wenige Reaktionen aus der Region. Ich denke 
hier bspw. auch an die Entwicklungen im Emsland und in 
Ostfriesland, wo auch über 30 Jahre und länger mit Struk-

turbrüchen umgegangen wird. Es ist ja nicht nur an einer 
Stelle mal eine Werft geschlossen worden, sondern es hat 
viele Umbrüche zwischen Nordhorn im Süden und Emden 
bzw. Wilhelmshaven im Norden gegeben. Es gab und gibt 
Veränderungen im Bereich der Textilindustrie, im Bereich 
der Ernährungs- und Veredelungswirtschaft. Wir haben 
Umbrüche im Bereich der Wertschöpfungsketten. Das pas-
siert alles immer gleichzeitig und parallel. Strukturwandel 
vollzieht sich also ständig, es gab ihn schon immer: Im Sü-
den des Rheinischen Reviers wurde ja auch einmal Kohle 
abgebaut, z. B. in der Gegend um Erftstadt. Wenn man dort 
heute ist, bekommt man gar nicht mehr mit, dass dort mal 
Braunkohleabbau stattgefunden hat. 

Rainer Danielzyk: Welche strukturpolitischen Ansätze sind 
denn jetzt für das Rheinische Revier erforderlich? Und wel-
che Rolle kann dabei die Internationale Bau- und Technolo-
gieausstellung spielen, für die gerade ein Memorandum 
erarbeitet wurde?

Reimar Molitor: Zunächst einmal sollte man die Frage stel-
len, was die Zielperspektive für die Region ist. In ihrer 
Grundausstattung hat die Region zwei wesentliche Kompe-
tenzen: zum einen das Thema Boden. Das ist ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal, da wir es hier mit extrem guten 
Böden einer Bördenlandschaft zu tun haben. Damit ist eine 
enorme landwirtschaftliche Produktivität in der Region ge-
geben. Bei der Umgestaltung des Rheinischen Reviers ist 
das zu berücksichtigen, gerade auch angesichts aktueller 
Debatten über die Probleme globalisierter Lieferketten bei 
Lebensmitteln. Nicht zuletzt hat der Krieg in der Ukraine 
das Thema Versorgungssicherheit wieder in Erinnerung  
gerufen. Hier vor Ort gibt es eine Bodengüte und eine  
Produktionskraft, die für zukünftige Aufgaben in der Land-
wirtschaft und in der Nahrungsmittelindustrie berücksich-
tigt werden müssen. Man könnte sagen, das könnte ein 
„Bauernhofladen“ im großen Maßstab sein, der 10 bis 15 
Millionen Menschen ernähren könnte. Damit stellt sich die 
strukturpolitische Frage nach den Wertschöpfungsketten. 
Sollen sie eher national oder auch grenzüberschreitend 
ausgelegt sein? Was ist zu tun, um Versorgungssicherheit 

STRUKTURWANDEL       
IM RHEINISCHEN REVIER
Ein Gespräch zwischen Reimar Molitor und Rainer Danielzyk   
vom 2. November 2022
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und Qualität für eine große Bevölkerungszahl in NRW zu 
gewährleisten? Ich denke, da liegen wirtschaftliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die der Raum hat und in Zukunft 
ausbauen wird.

Zum anderen stellt sich die Frage, wie sich diese Res-
source Boden noch nutzen lässt. Neben der Veredelungs-
wirtschaft im Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
gibt es ja alternativ auch noch Veredelungen in Richtung 
Energiewirtschaft. Und das ist jetzt die Frage: Wird der Bo-
den gebraucht für die Versorgung mit Lebensmitteln oder 
als Basis für Energiegewinnung? Aus den in der Region an-
gebauten Zuckerrüben kann Zucker gewonnen werden, 
aber auch Ethanol. Wird vermehrt Raps angebaut werden? 
Oder wird es mehr Windparks und Photovoltaik geben? Ich 
bin auf die Entwicklung sehr gespannt und glaube, dass bei-
des zugleich passieren wird.

Die Themen Erneuerbare Energien und Ernährungs-
wirtschaft sind im Hinblick auf den Strukturwandel konzep-
tionell noch nicht vollends durchdacht und werden daher 
nur ansatzweise verfolgt. Es gibt zwar einzelne Papiere und 
Maßnahmen, aber daraus ist noch kein strukturpolitischer 
Ansatz für die Region geworden, in dessen Rahmen Mittel 
konsequent und zielgerichtet eingesetzt werden könnten.

Wir wissen zudem, dass die Flächensituation in NRW 
und insbesondere an der Rheinschiene unglaublich schwie-
rig ist. Es sind kaum noch größere zusammenhängende  
Flächen für neue Ansiedlungen zu finden. Und auch für 
künftige „grüne“ Investitionen sind Flächen, „grüne Ener-
gie“ und Wasser wesentliche Standortfaktoren. Es muss 
zudem eine gute Einbindung in die Infrastrukturnetze ge-
ben, unter- wie oberirdisch. Dementsprechend kann der 
Strukturwandel im Rheinischen Revier sicher auch entlang 
der bestehenden Infrastrukturnetze gedacht werden, um 
so etwa Neuansiedlungen mit den Energiesystemen und  
Infrastrukturtrassen zu verknüpfen, die bereits da sind und 
in Zukunft umgenutzt werden. Als Beispiel: Die Gasleitung, 
die bislang fossiles Gas transportiert, soll demnächst auch 
Wasserstoff transportieren. Das muss man sich genau an-
sehen und bspw. bei der Planung von Gewerbegebieten 
immer auch die Trassen der Ver- und Entsorgung sowie der 
Logistik mitdenken.

Rainer Danielzyk: Und was hat das mit der IBTA (Interna- 
tionale Bau- und Technologieausstellung; Anm. d. Red.) zu 
tun?

Reimar Molitor: Auf den zweiten Blick sehr viel, weil die 
Frage des Strukturwandels und danach, wohin sich die Re-
gion ausrichten will, eine Ambition benötigt. Und diese 
muss mit guten Projekten belegt werden, die für die künfti-
gen Wege stehen. Wir brauchen Projekte, die ein Stück 
weit diese Zukunft vorwegnehmen. Da gilt es, Neues in den 
Blick zu nehmen. Die IBTA als Weiterentwicklung des 
IBA-Formats hat zum Ziel, vor allem Projekte im Sinne der 
Next Practice zu konzipieren. Es sollen Projekte modellhaft 
entwickelt werden, die in Zukunft im Alltagsbetrieb „in Se-
rie“ gehen können. Hier versucht die IBTA, internationales 

Know-how und lokale Möglichkeiten zu verbinden. Sie soll 
Ambition ausdrücken und Aufmerksamkeit über einen län-
geren Zeitraum, unabhängig von Fördermitteln, schaffen, 
um diesen Raum immer wieder neu als innovativen, sich 
offensiv in Richtung Zukunft entwickelnden Raum zu be-
greifen. Das muss mit Projekten, die zu begehen und zu be-
sichtigen sind, unterstützt werden. Das ist die Kernidee, die 
hinter dem Vorhaben steht und durch entsprechende 
Kommunikation vermittelt werden muss. Die Idee ist also, 
aus dem Revier und seinen Zukunftsprojekten eine Art 
„aufwachsende Messe“ zu machen. Die Projekte des Struk-
turwandels sollen den Raum Stück für Stück zum Vorbild- 
raum entwickeln, der dann im Sinne einer Messe Markt-
platz und Anschauungsobjekt für Neues wird. Ich bin ge-
spannt, ob das passieren wird.

Rainer Danielzyk: Welche Zeitperspektive hätte die IBTA 
denn? 

Reimar Molitor: Die IBTA ist jetzt erst einmal konzipiert bis 
2040, denn wir finden, dass ein Ziel 2030 zu kurz greift, weil 
die eigentliche räumliche Transformation erst danach 
stattfinden wird. Man kann jetzt auch schon einiges auf den 
Weg bringen, aber tiefgreifende Transformationen des Ge-
biets werden unserer Einschätzung nach in vielen Berei-
chen erst ab 2030 stattfinden. Es gibt einige Ausnahmen, 
wie z. B. das ehemalige Kraftwerk Frimmersdorf oder auch 
einzelne zu rekultivierende Flächen und linienhafte Infra-
strukturen. Ich glaube, dass der Zeitraum bis 2040 gut ge-
setzt ist, weil so die Zeit bis 2030 genutzt werden kann, um 
gut vorbereitet in die reale Transformation einzusteigen. 

Wir haben drei zentrale Ausstellungsjahre konzipiert. 
2026, 2032 und 2038, um so einen Dreischritt im Sinne ei-
nes Spannungsbogens zu erzeugen. Es soll immer genug 
Aufmerksamkeit für eine Periode von fünf Jahren geben, 
zugleich muss aber die Möglichkeit bestehen, inhaltlich 
nachzusteuern. Wir wissen ja heute noch gar nicht, wo wir 
z. B. beim Umbau des Energiesystems landen werden und 
wie sich etwa die Ernährungsindustrie oder die Mobilität 
entwickeln werden. Deshalb glauben wir, dass drei Ausstel-
lungsjahre, auf die man immer wieder neu hinarbeitet, ein 
guter Ansatz sind. Jede Phase soll neu und eigenständig ku-
ratiert und begleitet werden, um das Geschehen immer 
wieder neu auszuhandeln und abstecken zu können. Auf 
diese Weise kann man den Strukturwandel grundsätzlich in 
Richtung Transformation ausrichten und bleibt dynamisch. 
Es gibt dann auch für jede Phase eine Vernissage und eine 
Finissage, die zeigen, wofür das öffentliche und private 
Geld ausgegeben wird bzw. wurde.

Rainer Danielzyk: Ich glaube, das innovative Konzept IBTA 
ist jetzt deutlicher geworden. Meine nächste Frage richtet 
sich auf die Bedeutung der räumlichen Planung, d. h. der 
Landes- und Regionalplanung, aber auch der örtlichen Bau-
leitplanung und ihre Rolle im Strukturwandel des Rheini-
schen Reviers.
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Reimar Molitor: Wir haben hier vor allem den Strukturwan-
del des Energiesystems zu gestalten. Es geht um die Frage, 
wie vor und nach dem Ende der Verstromung von Braun-
kohle fossile Energieträger substituiert werden können und 
wie eine postfossile Energieversorgung dann aussehen 
wird. Bisher haben die Landes- und Regionalplanung sowie 
die Bauleitplanung, insbesondere auch die Braunkohlenpla-
nung als eigener Zweig innerhalb der Planung, versucht, die 
Energiegewinnung planerisch zu begleiten und dement-
sprechend Infrastruktursysteme für Kohlegewinnung, -ver-
stromung und -transport zu ermöglichen. Es war also eine 
Art „Ermöglichungsplanung“. Dieser Diktion sind alle Vor-
gehensweisen, inklusive Bergrecht und „Sondertatbestän-
de“ wie die sogenannten großen LEP VI-Flächen (landesbe-
deutsame Flächen für Industrieansiedlungen gem. Defini- 
tion der Landesplanung; Anm. d. Red.), gefolgt. Spannend 
ist jetzt die Frage, ob wir in diesem Sinne auch eine Ermög-
lichungsplanung für die Transformation schaffen werden. 
Bislang wurde das Planungsrecht auf die Ermöglichung von 
Braunkohleverstromung ausgerichtet. Analog dazu müsste 
jetzt die Planung auf die Ermöglichung der Transformation 
ausgerichtet werden. Dann wäre die Frage: Wo sind „Trans-
formationsflächen“? Und mit welchem Rechtsinstrument 
können beispielsweise Gasleitungen in Wasserstoffleitun-
gen umgewandelt werden? Auf welcher rechtlichen Grund-
lage kann eine ehemalige Kohlenbahn schnell für den Schie-
nenpersonennahverkehr umgenutzt werden? Dazu wäre 
auch eine Transformation der Planung erforderlich, um zu 
ermöglichen, dass ein Zustand A in einen Zustand B über-
führt und eben nicht fortgeschrieben, sondern gebrochen 
und neu ausgerichtet wird. Es bleibt die Frage, ob dies mit 
den jetzigen Planungsinstrumenten machbar ist, ob sie die-
ses Erneuern und Umdeuten planerisch und rechtssicher 
begleiten können. Ich bin da skeptisch, weil wir eher Fort-
schreibungen in der Planung und eher die zweidimensiona-
le Funktionsbelegung von Räumen haben sowie die damit 
einhergehende rechtliche Normierung einer zweidimensio-
nalen Funktionsbelegung. Wir kommen jetzt in Umnut-
zungsperspektiven, d. h. wir werden sehr dynamische Ver-
änderungen bei der Funktionsbelegung und eine hohe 
Interaktion sowie veränderte Rauminteraktion zwischen 
den Infrastrukturen erleben. Dafür sind die bisherigen  
Instrumente der Planung eigentlich nicht ausgelegt.

Rainer Danielzyk: Gibt es Stellen, die schon an dieser Fort-
entwicklung von Planung und Planungsinstrumenten arbei-
ten?

Reimar Molitor: Ich glaube nicht, dass sich jemand tat- 
sächlich darum kümmert. Zwar steht im Koalitionsvertrag 
der aktuellen NRW-Landesregierung mehrfach das Wort 
„Transformationsflächen“, also wird damit quasi eine Son-
derplanungskategorie benannt; aber die Frage, wie das zu 
realisieren ist, bleibt offen. Es gibt auch noch keinen kon-
kreten Auftrag, planerisch Transformationsflächen tatsäch-
lich umzusetzen, oder Überlegungen, welches Instrumen-
tarium die Landes- und Regionalplanung dafür wirklich 
bräuchte. Gleiches gilt für Fragen des Umbaus der Netz- 

infrastrukturen oder der Gewinnung erneuerbarer Ener- 
gien. Wir hatten in der Region ja bisher eine Zentrierung 
der Energiegewinnung auf die Braunkohleverstromung. 
Daher könnte jetzt theoretisch auch eine besondere Dichte 
für die Energieerzeugung alternativer Energien angestrebt 
werden. Dafür bräuchte es aber eigene Normierungen, die 
vom bundesdeutschen Durchschnitt ggf. abweichen. Auch 
hier sehe ich noch keine Entwicklungen in diese Richtung.

Rainer Danielzyk: Gibt es dazu denn konkrete Ideen und 
Vorschläge?

Reimar Molitor: Das Rheinische Revier ist die Region mit 
dem größten „Masseneingriff“ in Europa, worauf alle Pla-
nungen und Infrastrukturen ausgerichtet waren. Sie sollten 
diesen Eingriff ermöglichen. Das kommt jetzt an ein Ende 
und in diesem Sinne müsste es eine Perspektive für einen 
Ausgleich dieses Eingriffs geben. Das hieße, dem Bergrecht 
ein Transformationsrecht gegenüberzustellen oder als Aus-
gleich danebenzustellen, um den Strukturwandel hin zu ei-
ner fokussierten Energieerzeugungsregion für alternative 
Energien zu ermöglichen. Da wir mit einem bestimmten 
rechtlichen Instrumentarium diesen Eingriff gemanagt und 
begleitet haben, wäre jetzt die Frage, wie der Ausgleich 
planungsrechtlich im Hinblick auf Transformation begleitet 
werden kann. Es wäre die logische Konsequenz im Sinne 
einer Balance zwischen Eingriff und Ausgleich. So denkt 
und arbeitet aber niemand. Zwar sagen viele, dass sich die-
ser Gedanke „logisch“ anhört, aber real umgesetzt oder 
rechtlich ausbuchstabiert wird er derzeit nicht.

Rainer Danielzyk: Eine letzte Frage: Wo wird das Rheini-
sche Revier in 20 Jahren, also 2042 stehen?

Reimar Molitor: Es wird nicht viel anders aussehen als jetzt. 
Aber es wird auf jeden Fall ein Testfeld für den Bereich er-
neuerbarer Energien und postfossiler Energiequellen und 
für deren Nutzung sein. Es wird sicherlich in den Bereichen 
Agrarindustrie und auch Biomasse stark zugelegt haben, 
also Boden als Ausgangspunkt für Energie jeglicher Art ak-
tiv nutzen. Und es wird auf jeden Fall dichter besiedelt sein 
als bisher. An einigen wenigen Stellen wird es eine stärkere 
infrastrukturelle Verzahnung mit den größeren Städten auf 
der Rheinschiene geben. Das betrifft dann vor allen Dingen 
die Ostseiten der Tagebaue Garzweiler und Hambach. Es 
wird auch ein Raum geworden sein, der vielleicht auch un-
gewöhnliche größere Dinge zulässt, also z. B. Großansied-
lungen eines Unternehmens, das in Richtung grüne Wirt-
schaft arbeitet und produziert. Ein Veranstaltungsgelände 
für Großkonzerte von 100.000 Leuten wird gebaut sein und 
es wird ein paar spannende Orte geben, wo auch Messen 
stattfinden, die das Neue vor Ort thematisieren. Viele der 
bestehenden Messen werden eine Art Außenstelle im Rhei-
nischen Revier haben, also z. B. die Anuga aus Köln (die 
Anuga FoodTec ist die international führende Fachmesse 
für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Anm. d. Red.) 
oder die Weltklimakonferenz COP des UN-Klima-Sekretari-



902- 03 / 2022 _  N ACH RI CHTEN D ER A R L A K T U ELL

ates in Bonn. Solche Messen und Großereignisse, die eine 
inhaltliche Nähe zu dem haben, was im Revier bzw. zur 
Transformation im Revier passiert, werden dann sicherlich 
auch den Raum nutzen, um vor Ort Konferenzen, Tagun-
gen, Marktplätze und Meetings durchzuführen. Das, glaube 
ich, geht schon bis 2040. Was bis dahin aber noch voll im 
Gange sein wird, ist der schiere Massenumsatz (der nach 
dem Braunkohlenabbau zur Rekultivierung und Sicherung 
der Grubenstandsicherheit notwendig ist; Anm. d. Red.). 
Der wird erst einmal die nächsten 40 Jahre so bleiben,  
glaube ich. Die Frage der Rekultivierung und damit die Fra-
ge, was nach der Kohle kommt, ist dabei eng mit der Frage 
der Gestaltung von Konversionen von Infrastrukturen zu 
verbinden. Das wird aber mal gerade im Rollen sein, das 
Ausmaß des gesamten Umbaus werden wir noch nicht 
komplett vor Augen haben.

Rainer Danielzyk: Herzlichen Dank für das hochinteressan-
te Gespräch!

D R .  R E I M A R M O LITO R 
ist Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des 
Region Köln/Bonn e. V. Der Region Köln/Bonn 
e. V. verfolgt das Ziel, die regionale Zusammen-
arbeit zu organisieren und gemeinschaftlich 
eine strategische Ausrichtung der Region 
Köln/Bonn zu erreichen. Seit 2017 betreut er 
zusätzlich die REGIONALE 2025 Agentur 
GmbH im rechtsrheinischen Teil der Region 
Köln/Bonn, dem sogenannten „Bergischen 
RheinLand“, sowie im linksrheinischen Teil seit 
2019 die Formatierung einer Internationalen 
Bau- und Technologieausstellung (IBTA) für 
die Transformationsprozesse im Rheinischen 
Revier.

PRO F.  D R .  R A I N E R DA N I E L Z Y K 
ist Generalsekretär der ARL und Professor für 
Raumordnung und Regionalentwicklung am  
Institut für Umweltplanung der Leibniz Uni- 
versität Hannover.
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Mit zwei großen Gesetzespaketen, dem Oster- und dem 
Sommerpaket, hat die Ampel-Koalition auf Bundesebene 
im Jahr 2022 ein klares Bekenntnis zum Ausbau der er- 
neuerbaren Energien abgegeben (Bundesgesetzblatt 2022  
Nr. 28 vom 28. Juli). So stellt das novellierte Erneuerbare- 
Energien-Gesetz (EEG) klar, dass deren Errichtung im 
überragenden öffentlichen Interesse liegt und sie der öf-
fentlichen Sicherheit dienen. Damit wird auch ihr Vorrang 
in der Abwägung mit Schutzgütern festgeschrieben, was 
vor allem die Belange des Arten-, Natur- und Denkmal-
schutzes betrifft. Das Wind-an-Land-Gesetz gibt mit 2 Pro-
zent des Bundesgebiets für 2032 ein klares Flächenziel und 
einen deutlichen Kurswechsel bei der Flächenplanung vor. 
Veränderungen im Planungsverfahren für die Windenergie 
ergeben sich vor allem durch die 2022 mit dem Wind-an-
Land-Gesetz beschlossenen Änderungen des Baugesetz- 
buches und für die Photovoltaik durch eine weitere 
BauGB-Änderung sowie eine gerade beschlossene Ände-
rung des Raumordnungsgesetzes. Gegenstand dieses Bei-
trags sind die Veränderungen für die Regionalplanung, die 
sich aus diesen veränderten gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen ergeben. Nicht eingegangen wird auf die Änderun-
gen des Bundesnaturschutzgesetzes (u. a. zur Errichtung 
von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten), 
die den Rahmen dieses Beitrages sprengen würden.

Neuer Schwung durch neue Gesetze
Durch die ab dem 1. Februar 2023 geltende Rechtslage er-
geben sich für die Regionalplanung bei den planerischen 
Festlegungen zu erneuerbaren Energien, insbesondere bei 
der Planung der Windenergiestandorte, gewaltige Verän-
derungen. Allerdings war eine grundsätzliche gesetzliche 
Neuregelung auch dringend erforderlich, weil im letzten 
Jahrzehnt die Flächenplanung für Windenergieanlagen im-
mer schwieriger und langwieriger geworden ist. Dieses war 
bedingt durch eine komplizierte Rechtslage, unzählige Kla-
gen und im Ergebnis nicht immer gut nachvollziehbare Ge-
richtsurteile zur planerischen Konzentration von Wind- 
energieanlagen auf bestimmte Standorte (und den gleich-
zeitigen Ausschluss neuer Anlagen im übrigen Planungs-
raum, sog. Konzentrationszonenplanung).

Gerade das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 13. Dezember 2012 (BVerwG 4 CN 1.11) hatte so-
wohl für die Bauleitplanung als auch für die Regionalpla-
nung tiefgreifende Veränderungen in der Planungsmetho-
dik erzwungen. Es hat den planerischen Aufwand bei der 
Konzentrationszonenplanung, welche die Steuerung der 
Windenergie im Außenbereich gewährleisten sollte, erheb-
lich vergrößert und viele Fragen aufgeworfen. Erwähnt sei-
en hier nur die Unklarheiten bezüglich der Unterscheidung 
zwischen „harten“ und „weichen“ Tabuzonen, welche die 
Ausweisung neuer Standorte für Windenergieanlagen aus-
schließen konnten. Durch die Komplexität und die Flut der 
folgenden Urteile der Oberverwaltungsgerichte wuchs in 
der Planungspraxis die Verunsicherung. Nachdem reihen-
weise Regionalpläne zur Windkraftplanung vor Gericht ge-
scheitert und selbst leistungsfähige Planungsinstitutionen 
nicht mehr in der Lage waren, rechtssichere Pläne zu er-
stellen, ging auf einer Tagung des Zentralinstituts für Raum-
planung am 25. Mai 2021 sogar der ehemalige Bundesrich-
ter Stephan Gatz auf Distanz zu dem von ihm mitverant- 
worteten Urteil des BVerwG. Deswegen war der Gesetzge-
ber gefragt, wieder für Klarheit und Verlässlichkeit bei den 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu sorgen.

Gute gesetzliche Grundlagen für eine zügige und ver-
lässliche Standortplanung der erneuerbaren Energien sind 
schon wegen der Herausforderungen des dramatisch fort-
schreitenden Klimawandels unverzichtbar. Verstärkt wird 
der Druck durch die aktuellen Versorgungsengpässe bei fos-
silen Energien. Tatsächlich haben die jüngsten Gesetzespa-
kete die Kräfteverhältnisse radikal zugunsten der Wind- 
energie verändert. Dies ist auch als Antwort darauf zu ver-
stehen, dass bislang nicht wenige Gemeinderäte, Kreistage 
und Regionalversammlungen mehr Kraft auf die Abwehr als 
auf den Ausbau der Windenergie verwendet haben. Die 
neuen Regelungen werden ferner dafür sorgen, dass die 
Länder, die den Ausbau der Windenergie wenig vorange-
trieben oder sogar abgelehnt haben, endlich in größerem 
Umfang Flächen bereitstellen müssen. Besondere Bedeu-
tung im Planungsalltag dürfte die eingangs erwähnte 
EEG-Neuregelung zum Vorrang der erneuerbaren Energien 
bei der Schutzgüterabwägung bekommen. 

Axel Priebs

NEUE RECHTLICHE  
RAHMENBEDINGUNGEN  
FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN 
UND REGIONALPLANUNG
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Verbindliche Flächenziele für den Ausbau  
der Windenergie
Für das Prozedere der künftigen Raumplanung ist von zen-
traler Bedeutung, dass das Windenergieflächenbedarfs- 
gesetz (WindBG, ein Bestandteil des als Artikelgesetz aus-
geformten Wind-an-Land-Gesetzes) den Beitrag der Bun-
desländer festlegt, den diese zum 2-Prozent-Flächenziel 
der Bundesregierung leisten müssen. Die Anlage des Geset-
zes enthält für alle Bundesländer konkrete Werte. Für Nie-
dersachsen und Brandenburg gilt beispielsweise, dass sie 
bis 2032 jeweils 2,2 % der Landesfläche für die Windenergie 
ausweisen müssen, während Bayern und Baden-Württem-
berg jeweils 1,8 % ihrer Landesfläche bereitstellen müssen. 
Im Gesetz ist auch klar geregelt, welche Flächen dabei als 
„Windenergiegebiete“ angerechnet werden können und 
wie mit ausgewiesenen Flächen umzugehen ist, bei denen 
nicht nur der Mastfuß, sondern auch die Rotorfläche inner-
halb der Abgrenzung der Konzentrationszone liegen muss. 
Diese Klarstellungen sind erfreulich, weil sich viele Gerichte 
in der Vergangenheit mit genau solchen kleinteiligen Fra-
gen befassen mussten.

Jetzt sind die Länder gefordert, die Flächenziele um-
zusetzen. Sie können die Flächen entweder selbst auswei-
sen oder Teilflächenziele auf nachfolgende Planungsebe-
nen „herunterbrechen“. Eine Ausweisung auf Landesebene 
ist wegen der planerischen Komplexität und des erhebli-
chen Aufwandes, aber auch aus Maßstabsgründen, zumin-
dest für große Bundesländer nicht realistisch. Vereinzelte 
Überlegungen, die Windkraftplanung nicht den kommunal 
verfassten regionalen Planungsträgern zu überlassen, son-
dern auf Landesebene durchzuführen, dürften nicht weiter 
verfolgt werden. Derzeit werden in den Ländern unter-
schiedliche Wege verfolgt, den ihnen jeweils vorgegebenen 
Flächenbeitrag auf ihre Planungsregionen herunterzubre-
chen, was nach Bundesrecht entweder per Gesetz oder 

durch Festlegung von Zielen der Raumordnung erfolgen 
kann. Das hört sich einfach an, ist als Herausforderung 
jedoch nicht zu unterschätzen. Denn dieses Herunterbre-
chen muss rechtssicher geschehen und den raumstruktu-
rellen Besonderheiten der Regionen Rechnung tragen, weil 
trotz steigender Akzeptanz der Energiewende auch künftig 
Klagen gegen Windenergieanlagen zu erwarten sind.

Die wesentlichen Änderungen des Planungs- 
rechts bezüglich der Windenergieflächen
Bislang mussten im Zuge der Konzentrationszonenplanung 
intensive flächendeckende Untersuchungen angestellt wer-
den, an die wegen der dadurch stark eingeschränkten Privi-
legierung von Windenergieanlagen besonders hohe recht- 
liche Anforderungen gestellt wurden. Außerhalb dieser 
Konzentrationsflächen waren auf der Grundlage von § 35 
Abs. 3 Satz 3 des Baugesetzbuches (BauGB) raumbedeut-
same Windenergieanlagen regelmäßig unzulässig. Insge-
samt hatten die übergeordneten Ziele der Raumordnung 
eine starke Stellung bei der Ermittlung dieser Konzentra- 
tionszonen. Zu erwähnen ist, dass diese „alten“ Rechts- 
wirkungen eines Regionalplans gemäß § 35 Abs, 3 Satz 3 
BauGB grundsätzlich erst einmal fortgelten, wenn der Plan 
bis zum 1. Februar 2024 in Kraft getreten ist.

Für künftige Regionalpläne ist eine Konzentrations-
wirkung nur noch vorgesehen, wenn in einer Planungsre- 
gion der vom Land für diese Planungsregion verbindlich 
festgelegte Flächenwert erreicht ist. Dann gilt innerhalb 
der festgelegten Windenergiegebiete auch künftig die Pri-
vilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, d. h. dass sich die 
Windenergie regelmäßig gegen andere Flächenansprüche 
durchsetzen kann. Die Position der Windenergie wird bei 
den Ausweisungen durch die eingangs genannte Änderung 
im EEG in der Abwägung mit anderen Belangen zusätzlich 
gestärkt. Neu ist die Regelung von § 249 Abs. 1 BauGB, wo-

Für die Planung von Windenergie-Standorten bringt die neue Rechtslage erhebliche Veränderungen
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nach die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB außer-
halb der Windenergiegebiete entfällt. Stattdessen sind 
dort Windenergieanlagen künftig nur noch nach § 35 Abs. 
2 BauGB im Einzelfall zulässig.

Bei Nichterreichen des Flächenbeitragswerts durch 
eine Region gilt nach dem neuen § 249 Abs. 7 BauGB die 
Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB für den gesam-
ten Außenbereich des Planungsraums. Darüber hinaus 
können in diesem Falle einem privilegierten Vorhaben für 
die Windenergieerzeugung Ziele der Raumordnung nicht 
entgegengehalten werden, was insbesondere Regionalplä-
ne in diesem Bereich de facto unwirksam werden lässt.

Durch die Regelungen bei Nichterreichen der Flä-
chenziele werden die regionalen Planungsinstitutionen er-
heblich unter Druck gesetzt, da diese in der Vergangenheit 
zum Teil durchaus als Verhinderer der Energiewende wahr-
genommen wurden. Umgekehrt werden diejenigen Regio-
nen, die ihre Flächenziele erbracht haben, künftig durch 
eine neue und voraussichtlich rechtssichere Regelung zur 
Konzentrationszonenplanung „belohnt“.

Mit den Neuregelungen ist eine Stärkung der Regio-
nalplanung in denjenigen Regionen zu erwarten, die ihre 
Flächenziele erreichen. Andererseits ist dort, wo – aus wel-
chen Gründen auch immer – das Flächenziel nicht erreicht 
wurde, eine erheblich geringere Steuerungswirkung bis hin 
zur faktischen Funktionslosigkeit des Regionalplans abzuse-
hen. Die Novellierung bedeutet nämlich, dass bei der Schaf-
fung von Windenergieflächen entgegenstehende Ziele in 
Raumordnungsplänen unbeachtlich sind, ebenso „sonstige 
Maßnahmen der Landesplanung“. So wird schon befürch-
tet, dass Vorranggebiete für andere Belange dadurch aus-
gehebelt werden könnten, dass „vorbeugend“ Anträge für 
Windenergieanlagen gestellt werden, was künftige rechtli-
che und politische Konfliktpotenziale erkennen lässt. Des-
wegen stellt sich aus Sicht des Verfassers auch die Frage, 
ob der Gesetzgeber mit dieser Regelung nicht über das Ziel 
hinausgeschossen ist. Denn es kann gerade in stark ver-
dichteten Regionen tatsächlich Gründe geben, warum das 
Flächenziel nicht erreicht wurde, zumal die Regionalpla-
nung auch Flächenvorsorge für andere politisch hoch prio-
risierte Projekte (Wohnungsbau, Infrastruktur) betreiben 
soll. Die Regionalplanung, die in der Vergangenheit in vielen 
Regionen den Ausbau der Windenergie entscheidend vor-
angetrieben hat, dürfte dadurch künftig in ihrer integrati-
ven Steuerungs- und Ausgleichsmöglichkeit deutlich ein- 
geschränkt werden. Es drängt sich der Eindruck auf, dass 
die Regionalplanung jetzt undifferenziert als Sündenbock 
für unterschiedlichste Versäumnisse der Vergangenheit 
herhalten muss. Das ist die bittere Kehrseite der Novellie-
rungen.

Freiflächen-Photovoltaik
Unbestritten ist, dass die Energiewende neben der Wind- 
energie auch in verstärktem Maße auf die Solarenergie an-
gewiesen ist. Auch die Position von Freiflächen-Photo- 
voltaik-Anlagen wird deswegen durch die erwähnte EEG- 
Änderung in der Abwägung mit anderen Belangen gestärkt. 
Bisher wurden Freiflächen-PV-Anlagen häufig auf Brach- 

flächen, z.B. ehemaligen Industrieflächen oder Militärflug-
plätzen, am Rande von Verkehrsinfrastruktur oder auch auf 
landwirtschaftlichen Flächen realisiert. Da Anlagen auf 
landwirtschaftlichen Flächen nicht gefördert wurden, be-
stand lange Zeit keine nennenswerte Nutzungskonkurrenz 
und auch kein flächendeckender raumordnerischer Steue-
rungsbedarf. In den letzten Jahren hat sich indes ein erheb-
licher Druck zur Realisierung von Freiflächen-PV-Anlagen 
aufgebaut, wozu nicht zuletzt neue Klimaschutzziele beitra-
gen. Beispielsweise soll in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 
2030 die Stromversorgung vollständig aus erneuerbaren 
Energien gewonnen werden. Hierfür wird mit einer Ver-
dreifachung der installierten PV-Leistung gerechnet, was 
nur mit großflächigen Freiflächen-PV-Anlagen erreichbar 
ist. Wo keine rechtlichen Einschränkungen bestehen, kann 
eine Gemeinde eine entsprechende Bauleitplanung erstel-
len. Derzeit ist bundesweit zu beobachten, dass die Errich-
tung der inzwischen für die Flächeneigentümer/innen (und 
damit nicht unbedingt die aktiven Landnutzenden) sehr 
lukrativen Freiflächen-Photovoltaikanlagen weitgehend 
ohne übergeordnete Steuerung erfolgt und ein eher zu- 
fälliger Flickenteppich entsteht, was auf mittlere Sicht die 
Akzeptanz für diese Anlagen gefährden könnte. Vor diesem 
Hintergrund hat der Informations- und Initiativkreis Re- 
gionalplanung (IIK) der ARL ein Positionspapier vorgelegt, 
das sich für eine verstärkte regionalplanerische Steuerung 
der Freiflächen-Photovoltaik ausspricht (ARL 2022).

Angesichts der dargestellten Entwicklungen haben 
viele Regionen erkannt, dass statt anlassbezogener Planun-
gen eine konzeptionelle, vorsorgende Steuerung der Ent-
wicklung von Freiflächen-PV-Anlagen sinnvoll ist. Der Re- 
gionalplanung stehen hierfür mehrere Gestaltungsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Während sich einzelne Re- 
gionalpläne auf allgemeine textliche Entwicklungsgrundsät-
ze beschränken, machen einige Regionalpläne Flächenan-
gebote über Vorbehaltsgebiete. Auch Ausschlusskriterien 
für die PV-Freiflächennutzung können in Regionalplänen als 
Ziele oder Grundsätze formuliert werden. Unterschiedlich 
war bislang die Haltung der Länder zur Festlegung von 
Vorranggebieten für Freiflächen-Photovoltaik. Inzwischen 
ist auch das Land Baden-Württemberg von seiner restrik- 
tiven Haltung bezüglich dieses Instruments abgerückt.

Mit der Festlegung von Vorranggebieten könnte die 
Regionalplanung eine Unterstützung bei der Suche von 
Projektierern nach geeigneten Flächen für Freiflächen-PV 
leisten. Die Steuerungswirkung wäre allerdings begrenzt, 
weil damit Fehlentwicklungen an anderer Stelle nicht aus-
geschlossen sind. Neue Möglichkeiten eröffnen sich hier 
durch die vom Bundestag im März 2023 beschlossene No-
vellierung des Raumordnungsgesetzes (ROGÄndG). Wäh-
rend die auf privilegierte Nutzung nach § 35 BauGB ab- 
zielenden Eignungsgebiete aus dem Instrumentenkatalog 
gestrichen werden, ermöglicht die Neufassung des § 7 
ROG die Festlegung von Vorranggebieten mit Ausschluss-
wirkung. Damit kann (allerdings erst nach einem sehr auf-
wendigen Planungsprozess) eine effiziente Steuerung der 
Freiflächen-PV erreicht werden. Zugleich entstehen für die 
Regionalplanung bei der Anwendung dieser Neuregelung 
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auch Risiken: Erstens ist nicht nur mit Zustimmung der 
kommunalen Ebene zu rechnen. Zweitens kann die Regio-
nalplanung in ihrem Versuch, die Freiflächen-PV auf geeig-
nete Flächen zu lenken und damit die Akzeptanz zu sichern, 
erneut (wie gelegentlich bei der Windenergie) in den Ver-
dacht des „Verhinderns“ geraten. Und drittens enthält der 
Entwurf Begrifflichkeiten wie „substanziell Raum ver-
schafft“ und „gesamträumliches Planungskonzept“, die 
aus der bisherigen Windenergieplanung bekannt sind und 
deren Anwendung wieder Einfallstore für Klagen sein könn-
ten.

Während die verschiedentlich diskutierte generelle 
Aufnahme von Freiflächen-PV-Anlagen in den Katalog der 
privilegierten Außenbereichsvorhaben nicht zum Zuge 
kam, bewirkt die jüngste, am 1. Januar 2023 in Kraft ge- 
tretene Änderung von § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB zumindest 
eine teilweise Privilegierung dieser Anlagen, wenn sie auf 
einer Fläche längs von Autobahnen oder zweigleisigen 
Bahnstrecken des übergeordneten Netzes realisiert wer-
den, wobei die Entfernung vom „äußeren Rand der Fahr-
bahn“ bis zu 200 m betragen kann.

Zusammenfassende Würdigung  
der gesetzlichen Neuregelungen
Festzustellen ist, dass die Position der erneuerbaren Ener-
gien durch die umfassenden Neuregelungen deutlich ver-
bessert wird. Die weitgehenden Neuregelungen bei der 
Flächenplanung für die Windenergie sollen deren Ausbau 
deutlich beschleunigen und lassen wesentliche rechtliche 
Probleme aus der bisher flächendeckenden Privilegierung 
obsolet werden. Für die Regionalplanung sind insbesonde-
re die gesetzlichen Klarstellungen und wahrscheinlich redu-
zierte Anforderungen an flächendeckende Eignungsunter-
suchungen ein Vorteil. Wichtig ist, dass die Länder-Flä- 
chenziele rechtssicher auf die Regionen heruntergebro-
chen werden. Zur Erreichung dieser Ziele werden die regio-
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nalen Planungsinstitutionen erheblich unter Druck gesetzt. 
Bei Nichterreichen werden ihre Steuerungs- und Aus-
gleichsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt. Die Frei- 
flächen-PV wurde entlang wichtiger Verkehrslinien pla-
nungsrechtlich privilegiert. Für die anderen Flächen könnte 
eine noch im Verfahren befindliche ROG-Novellierung neue 
Steuerungsmöglichkeiten eröffnen.
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Schauen wir dieser Tage Nachrichtensendungen, kommen 
wir an dem Thema „Energie“ nicht vorbei. „Energiesiche-
rungsgesetz“, „Energiekrise“, „Erneuerbare-Energien-Ge-
setz“ – in den letzten Wochen und Monaten verging kein 
Tag, an dem diese und ähnliche Begriffe nicht fielen. Der 
russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat gezeigt, wie fatal 
es war, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern fort-
zusetzen, anstatt einen schnellen und konsequenten 
Wechsel zu erneuerbaren Energien (EE) zu vollziehen, wie 
jahrelang von den Umweltverbänden gefordert. Die neue 
Dringlichkeit der Energiewende brachte die Ampelregie-
rung von SPD, Grünen und FDP zur Verabschiedung einer 
Reihe neuer Gesetze, die die klimapolitisch versäumten 

Jahre der Vorgängerkoalition schnellstmöglich korrigieren 
sollten. Aus Sicht des Naturschutzbundes Deutschland 
(NABU) ist es klimapolitisch essenziell, dass der Ausbau 
der erneuerbaren Energien, wie Wind und Photovoltaik 
(PV), im großen Stil vorangetrieben wird.

Während die Bekämpfung der Klimakrise damit end-
lich stärker in den Fokus der Politik gerückt ist, hat es eine 
andere Krise immer noch schwer, die dringend notwendige 
Aufmerksamkeit zu erlangen: die Naturkrise. Dabei stehen 
die Ausmaße des Artensterbens und die Verluste von 
Ökosystemen der Dramatik der Klimakrise in nichts nach. 
Der Mangel an Aufmerksamkeit mag daran liegen, dass die 
Auswirkungen der Naturkrise weniger unmittelbar sind als 

Rebekka Blessenohl

DER HASE IM SOLARPARK
Wie eine naturverträgliche Energiewende aus Sicht  
des Naturschutzes gelingt
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die Folgen der Klimakrise, die u. a. durch die signifikante Zu-
nahme von Extremwetterereignissen mit den daraus resul-
tierenden Schäden individuell wie auch gesellschaftlich 
spürbar sind. Trotzdem stellt der rasante Verlust der Bio- 
diversität eine ebenso große Bedrohung für die Mensch-
heit dar wie die ungebremste Erderhitzung. Wir Menschen 
brauchen eine intakte Natur nicht nur für unsere Erho- 
lung, sondern zur Erfüllung unserer Grundbedürfnisse. So 
sichert bspw. die Bestäubung unserer Nutzpflanzen durch 
Insekten unsere Lebensmittelproduktion. 

Darüber hinaus trägt Naturschutz zum Klimaschutz 
bei. Das Stichwort lautet hier „natürlicher Klimaschutz“. So 
kann z. B. durch den Schutz und die Wiedervernässung von 
Mooren die massive Freisetzung von Treibhausgasemissio-
nen reduziert werden. Umgekehrt gilt dies auch. Da die Kli-
makrise einer der Treiber für das Artensterben ist, trägt 
Klimaschutz auch zum Naturschutz bei. Klima- und Natur-
krise sind also so eng miteinander verbunden, dass sie nur 
gemeinsam bekämpft werden können. 

Lange Zeit hauptsächlich von den Umweltverbänden 
angemahnt, ist dies mittlerweile auch in großen Teilen der 
Politik und Wirtschaft angekommen, aber häufig folgen da-
raus keine Taten. Die Bereitschaft, diese Einsicht praktisch 
umzusetzen, hört beim Themenfeld des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien bereits auf. In diesem Bereich ist ein 
Zusammendenken von Klima- und Naturschutz nicht so of-
fensichtlich und „dankbar“ möglich, wie es beispielsweise 
beim natürlichen Klimaschutz der Fall ist. Schließlich stel-
len Photovoltaik- und Windenergieanlagen, wie jede ande-
re bauliche Anlage auch, einen Eingriff in die Natur dar und 
haben Auswirkungen auf die lokalen Arten und Lebensräu-
me. Trotzdem können auch bei der Energiewende Natur- 
und Klimaschutz ineinandergreifen. Entscheidend dabei ist 
es, den Ausbau der erneuerbaren Energien naturverträg-
lich zu gestalten. Eine Schlüsselrolle für die Naturverträg-
lichkeit wiederum spielen Flächen – insbesondere ihre Aus-
wahl und ihr Management während des Betriebs der 
Anlagen.

Das Wo entscheidet – Gestaltungspotenzial 
der Raumplanung nutzen
Eine naturverträgliche Flächenauswahl beginnt auf der 
übergeordneten Raumplanungsebene, z. B. der Regional-
planung. Dort sollten bestimmte Flächen für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien ausgewiesen werden, soge-
nannte Vorrangflächen. Das ermöglicht eine zentrale Steu-
erung und erste überschlägige Prüfung der Auswirkungen 
der Anlagen auf die Natur. So können artenschutzrecht- 
liche Konflikte frühzeitig, d. h. vor der Genehmigungsebe-
ne, verringert oder vermieden werden. Damit die Raumpla-
nung ihre volle Steuerungswirkung entfalten kann, sollten 
die Vorrangflächen eine Ausschlusswirkung haben. Das be-
deutet, dass außerhalb dieser Gebiete kein Ausbau stattfin-
den darf. Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen er-
füllt werden, um mit einer übergeordneten Flächenplanung 
zu mehr Naturschutz im Rahmen der Energiewende beizu-
tragen:

1. Vorbelastete Flächen werden bevorzugt.

2. Naturschutzfachlich sensible Gebiete werden freige- 
halten.

3. Flächenpotenziale werden insgesamt angehoben.

Die Raumplanung sollte zunächst stark vorbelastete 
Flächen in den Blick nehmen. Gerade versiegelte Flächen 
bieten nur wenigen Tierarten ein Zuhause. Wird Photovol-
taik dort verstärkt installiert – bspw. in Form von Dachflä-
chen-PV oder der Überdachung von versiegelten Flächen, 
wie z. B. von Parkflächen –, können naturschutzfachlich be-
deutsamere Flächen geschont werden. Leider ist eine aus-
schließliche Konzentration der erneuerbaren Energieer-
zeugung auf versiegelte Flächen aus zwei Gründen nicht 
möglich. Zum einen ist die Errichtung von Windenergiean-
lagen auf vorbelasteten Flächen deutlich schwieriger, u. a. 
wegen geringerer Windhöffigkeit und aufgrund von Lärm-
schutz. Zum anderen würde die auf diesen Flächen erzeug-
te Energiemenge nicht ausreichen, um den steigenden 
bundesdeutschen Energiebedarf allein damit zu decken. 

Die Flächenkulisse für den Ausbau erneuerbarer 
Energien umfasst somit auch Bereiche außerhalb versie-
gelter Flächen. Dort ist es wichtig, bestimmte, natur-
schutzfachlich sensible Gebiete aus der Suchkulisse auszu-
schließen. Solche Ausschlussgebiete gewährleisten, dass 
besonders wertvolle Ökosysteme als Rückzugsorte für 
Tier- und Pflanzenarten erhalten bleiben. 

Der Ausschluss solch sensibler Gebiete sollte unter-
stützt werden, indem Flächenpotenziale an anderen Stellen 
gehoben werden. Denn je weniger Flächen potenziell zur 
Verfügung stehen, umso höher ist die Gefahr von Flächen-
nutzungskonkurrenzen. Damit steigt der Druck, dass in na-
turschutzfachlich sensible Gebiete ausgewichen wird. Fak-
toren, die die Flächenkulisse einschränken, sollten daher 
auf ihre Plausibilität geprüft und an den aktuellen Stand 
von Wissenschaft und Technik angepasst werden. Das kann 
nicht nur zur Berücksichtigung des Naturschutzes bei der 
Energiewende, sondern auch zum Abbau von Ausbau-
hemmnissen beigetragen. Die pauschalen Abstände von 
Wohnbebauungen zu Windenergieanlagen sind wohl das 
prominenteste Beispiel eines solchen Hemmnisses. Der 
Schutz der Anwohner/innen ist bereits durch das Bun-
desimmissionsschutzgesetz sichergestellt. Es legt immissi-
onsschutzrechtliche Vorgaben fest, die sachbasiert sind 
und meist zu geringeren Abständen führen als politisch in 
einigen Bundesländern festgelegt wurden. Willkürlich fest-
gelegte Abstandsregelungen, die maßgeblich zu einer Ver-
ringerung der Flächenpotenziale beitragen (Guidehouse 
Germany GmbH 2022), sind aber nicht zielführend und 
eher Ausdruck gesellschaftspolitischer Konflikte und politi-
scher Willensbekundungen. Weitere solcher Faktoren, die 
aus Sicht des Naturschutzes geprüft werden sollten, sind 
pauschale Abstände zu Wetterradaren, aufgrund von mili-
tärischen Belangen sowie aufgrund von Denkmalschutz- 
aspekten.
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Eine andere Möglichkeit, den Flächendruck zu verrin-
gern und damit naturschutzfachlich sensible Gebiete zu 
entlasten, sind Doppelnutzungen. Durch die Zusammen-
führung mehrerer Nutzungen auf einer Fläche wird im 
Optimalfall der Netto-Flächenverbrauch der Nutzungsfor-
men verringert. So können Flächen freiwerden, auf denen 
Rückzugsflächen für den Naturschutz entstehen sollten. 
Ein klassisches Beispiel von Doppelnutzungen ist die Agri- 
PV, bei der landwirtschaftliche Bewirtschaftung und Ener-
gieerzeugung auf einer Fläche kombiniert werden. 

Feinheiten bei der Genehmigung 
Bei der Flächenauswahl auf der Ebene der Raumordnung 
können naturschutzfachlich kritische Bereiche nur über-
schlägig ausgeschlossen werden. Für eine detaillierte Be-
rücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange braucht es 
weiterhin die vertiefte Einzelfallprüfung auf der Genehmi-
gungsebene. Auch dort bewegen wir uns indirekt im The-
menfeld der Flächenauswahl, denn einige Gebiete entfallen 
bei genauerer Betrachtung, wenn dort bspw. kollisionsge-
fährdete Tierarten (wie Vögel oder Fledermäuse) in un-
mittelbarer Umgebung von Windenergieanlagen vorkom-
men. Auch der genaue Standort der Anlage(n) innerhalb 
einer Fläche kann erst auf Genehmigungsebene bestimmt 
werden. Gerade bei Windenergie ist der genaue Standort 
relevant, da nicht die gesamte Fläche durch die Anlagen in 
Anspruch genommen wird.

Eine wichtige Maßnahme auf der Genehmigungsebe-
ne, um Energiewende und Naturschutz besser zusammen-
zudenken, ist die frühzeitige Beteiligung relevanter Stake-
holder bei der Planung. So verfügen bspw. die Natur- 
schutzverbände vor Ort häufig über ein großes Fachwissen 
zu vorkommenden Arten und ökologischen Zusammen-
hängen in der Umgebung und können frühzeitig auf poten-
zielle artenschutzrechtliche Konflikte hinweisen. Zusätzlich 
zu dem Mehrwert für den Naturschutz führt eine frühe Ein-
bindung aller Beteiligten auch zu mehr Akzeptanz. So kann 
verhindert werden, dass geeignete Flächen aufgrund von 
Widerständen vor Ort nicht genutzt werden können. Um 
dies zu verhindern, sollten darüber hinaus grundsätzlich 
Beteiligungsformate, wie bspw. eine frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung oder moderierte Dialogformate, standard-
mäßig bei den Projekten eingesetzt werden. Sie können 
wesentlich zu einer Akzeptanzsteigerung vor Ort beitra-
gen. Auch eine stärkere finanzielle Beteiligung der Anwoh-
ner/innen, bspw. durch Bürgerenergiegesellschaften oder 
verpflichtende Bürgerbeteiligungen, trägt dazu bei.

Die mit den artenschutzrechtlichen Gutachten beauf-
tragten Büros können von dem Lokalwissen der Natur-
schutzverbände profitieren. Dies ist umso wichtiger, als die 
Qualität von umweltrechtlichen Gutachten ebenfalls ein 
Schritt in Richtung einer verbesserten Vereinbarkeit von 
Natur- und Klimaschutz bei der Energiewende ist. Die Kla-
gen von Umweltschutzverbänden bei Genehmigungen von 
Anlagen der erneuerbaren Energien werden überdurch-
schnittlich häufig gewonnen, da es sich vielfach um berech-
tigte Hinweise auf qualitative Mängel bei der Planung han-
delt. Dem kann vorgebeugt werden, indem durch bundes- 

weite Standardisierungen der artenschutzrechtlichen Prü-
fung eine bessere Vergleichbarkeit der Gutachten erreicht 
wird. Dies würde zugleich die Gutachter/innen entlasten. 
Solche Vereinheitlichungen kommen dem Naturschutz 
aber nur dann zugute, wenn sie auf eine wissenschaftliche 
und rechtssichere Basis gestellt werden. Die Anfang Juli 
vom Bundestag beschlossene Änderung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Bundesgesetzblatt 2022) nimmt sich die-
ser Thematik der Standardisierung an. Dort besteht aus 
Sicht des NABU bezüglich der Berücksichtigung des Natur-
schutzes aber noch großer Nachholbedarf. 

Zusätzlich zu Standardisierungen braucht es drin-
gend eine Aufstockung der entsprechenden Prüfbehörden 
mit qualifiziertem Personal. Nur so kann eine ausreichend 
vertiefte Prüfung der Gutachten gewährleistet werden. 
Gleichzeitig hat es auch einen beschleunigenden Effekt für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn die Geneh-
migung nicht aufgrund von Personalmangel „liegen bleibt“. 
Der vom Bund angekündigte „Pakt mit den Ländern“ 
(Koalitionsvertrag 2021–2025), der eine Personaloffen- 
sive in den entsprechenden Behörden anstoßen soll, ist da-
her schnell und konsequent umzusetzen.

Chancen einer naturverträglichen 
Flächenbewirtschaftung im Anlagenbetrieb 
Neben der Flächenauswahl auf der Raumordnungs- und 
Genehmigungsebene ist auch das Flächenmanagement 
während des Betriebs der EE-Anlagen entscheidend für 
eine naturverträgliche Energiewende. Beim Management 
kann es je nach Standort und Art der Energieerzeugung 
darum gehen, entweder bestimmte Tiere von den Anlagen 
fernzuhalten oder die Biodiversität bewusst zu fördern. 
Letzteres trifft insbesondere auf Solarparks zu. Wenn für 
diese extensiv bewirtschafteten Flächen geeignete Ziel- 
arten bei Planung und Pflege berücksichtigt werden, kön-
nen unter und zwischen den PV-Modultischen wertvolle 
Lebensräume entstehen. So ermöglicht bspw. ein Mindest-
abstand von 80 cm zwischen Modulunterkante und Boden, 
dass der Bewuchs in den Parks eine ausreichende Höhe 
erreichen kann, um Lebensräume für Insekten zu bieten. 
Auch die Anlage von Strukturen – wie Steinhaufen, Totholz 
und Kleingewässer – innerhalb des Parks wirkt sich positiv 
auf die Biodiversität aus. Diese und weitere Maßnahmen 
für eine naturverträgliche Ausgestaltung von Solarparks 
hat der NABU in einer Publikation zusammengefasst 
(NABU 2022). 

Bei Windenergieanlagen und -parks gilt es umge-
kehrt, in unmittelbarer Umgebung zu den Anlagen Vorsicht 
walten zu lassen, was biodiversitätsfördernde Maßnahmen 
angeht. So sollte vermieden werden, windenergiesensible 
Vogel- und Fledermausarten in die Nähe der für sie gefähr-
lichen Rotorblätter zu locken. Dazu gehört es, z.  B. die 
Fläche um den Mastfuß möglichst unattraktiv für Klein- 
säugetiere wie Mäuse zu gestalten. So kann verhindert wer-
den, dass Greifvögel durch vermehrtes Beuteaufkommen 
in der näheren Umgebung der Anlage in den direkten Ge-
fahrenbereich geraten.
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Weitergehende Maßnahmen  
für den Naturschutz
Mit den Themenfeldern Flächenauswahl und -management 
sind viele, aber noch nicht alle Maßnahmen ausgeschöpft, 
um die Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Ener-
gien auf die Natur auf ein notwendiges Mindestmaß zu 
reduzieren. Über die schon erwähnte Anpassung der 
Bewirtschaftung der Fläche hinaus braucht es weitere wirk-
same Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen vor und während des Betriebs der Anlagen. Ein 
Beispiel dafür sind Regelungen, die festlegen, dass Wind- 
energieanlagen zu bestimmten Zeiten – wenn die wind- 
energiesensiblen Arten des entsprechenden Gebiets be-
sonders aktiv und die Gefahr der Kollision stark erhöht ist 
– abgeschaltet werden.

Auch ein nationales Artenhilfsprogramm kann bei 
konsequenter und schneller Umsetzung zu einer besseren 
Vereinbarkeit von Energiewende und Artenschutz beitra-
gen. Mit Artenhilfsprogrammen sollen Populationen der 
Arten, die vom Ausbau der erneuerbaren Energien betrof-
fen sind, gestärkt und geschützt werden. Lange Zeit vom 
NABU gefordert finden sie sich nun endlich in der neuen 
Version des Bundesnaturschutzgesetzes (Bundesgesetz-
blatt 2022) wieder. Das nationale Programm sollte nun 
schnell konkret und flächendeckend umgesetzt werden. 

Schließlich sollte man den Blick weiten und auf das 
große Ganze blicken. Neben den vielen bereits genannten 
Aspekten gehört zu einer naturverträglichen Energiewen-
de auch die Reduktion unseres Energieverbrauchs durch 
Effizienz und Suffizienz. Je weniger Energie wir benötigen, 
umso geringer sind der Ressourcen- und Flächenverbrauch 
und die weiteren Auswirkungen auf die Natur durch Ener-
gieerzeugung.

Die Politik ist in der Pflicht
In den Medien wird über das Thema des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien häufig mit konfliktbehafteten Gegen-
überstellungen wie „Energiewende – Klima- vs. Natur-
schutz“ oder „Vögel vs. Windkraft“ berichtet. Das vermit- 
telt ein verzerrtes Bild, denn bei der Energiewende können 
und müssen Natur- und Klimaschutz gleichwertig berück-
sichtigt werden. Dafür gibt es aber nicht das eine, alles 
entscheidende Mittel oder den einen Weg. Stattdessen 
braucht es verschiedene Maßnahmen, die auf unterschied-
lichen Ebenen ansetzen und dabei relevante Stakeholder 
frühzeitig einbinden. Von der Flächenauswahl auf der 
Raumplanungsebene über die Flächenprüfung auf der Ge-
nehmigungsebene hin zum naturverträglichen Manage-
ment der Fläche während des Betriebs der Anlagen sollten 
dabei idealerweise alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer-
den, um so die Erderhitzung und das Artensterben aktiv 
zu begrenzen sowie Klima- und Naturschutz bestmöglich zu 
vereinen. Nur so können wir unsere natürlichen Lebens-
grundlagen erhalten. Daher muss die Politik endlich ent-
scheidende Hebel nutzen und den „Pakt mit den Ländern“ 
beschließen sowie die Einführung einer Solardachpflicht 
oder die Abschaffung pauschaler Abstände von Windener-
gieanlagen zu Wohnbebauungen umsetzen. Hier gibt es 

noch viel Arbeit für die Bundesregierung, damit die drin-
gend notwendige naturverträgliche Energiewende be-
schleunigt wird und Wirkung auf die Klima- und Natur- 
krise entfalten kann.
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Vor uns liegt ein solch tiefgreifender Umbau unserer Ener-
gieversorgung, dass schon jetzt klar ist: Es wird ein gesell-
schaftlicher Kraftakt. Lohnt bei der gigantischen Dimen- 
sion der anstehenden Aufgaben überhaupt die Themati- 
sierung landschaftsästhetischer Aspekte, gibt es nicht un-
gleich Wichtigeres? Muss das Landschaftsbild nicht per se 
hinten angestellt werden? Nein! Wir sollten den anstehen-
den Wandel auch und gerade mit Blick auf das Landschafts-
bild aktiv gestalten, sonst werden über kurz oder lang Pro-
teste und Klagewellen den Umbau behindern.

Ausgangspunkte
Zunächst einmal: An der Energiewende führt kein Weg vor-
bei. Unsere Energieversorgung ist weder resilient noch 
nachhaltig, und wir haben viel zu lange auf Kosten nachfol-
gender Generationen gelebt. Ein Umbau unserer Energie-
versorgung ist also längst überfällig. Die Probleme unserer 
Zeit werden sich nicht von allein lösen, wir müssen handeln: 
hier und jetzt. Das heißt aber nicht, dass wir auf ein Abwä-
gen von Alternativen verzichten sollten, auf ein gutes 
Austarieren von Strategien und Handlungsansätzen. So viel 
Zeit muss sein. Vorsorgende und ganzheitliche Perspek- 
tiven, wie sie die Raum- und Landschaftsplanung charakte-

risieren, sind so erforderlich wie nie zuvor. Denn Krisen 
(und wir befinden uns derzeit gleich in mehreren) mögen 
uns zwar die Chance geben, mit ungeahnter Kraft aus ein-
gefahrenen Wegen und Perspektiven auszubrechen, aber 
diese Kraft muss auch problemorientiert eingesetzt und 
Sinn und Notwendigkeit gesellschaftlich vermittelt werden. 
Gelingt es nicht, breite Akzeptanz für eine Neuausrichtung 
zu gewinnen, kann der begonnene Prozess rasch wieder 
feststecken. Gerade für die Akzeptanz von Maßnahmen 
vor Ort spielen landschaftsästhetische Aspekte eine ganz 
zentrale Rolle. 

Landschaftsbild 
Landschaft ist über die sinnliche Wahrnehmung für jede 
und jeden erfahrbar. Gerade deshalb wird die Energiewen-
de in hohem Maße in und über Landschaften verhandelt 
werden. Ein Großteil der Werturteile der Bevölkerung über 
raumbezogene Veränderungen wird erfahrungsgemäß 
ästhetisch getroffen. Das zeigte sich beispielsweise in ei-
nem 2018 abgeschlossenen Forschungsvorhaben der TU 
Dresden, welches in Zusammenarbeit mit den Universi- 
täten Tübingen und Kassel sowie dem Planungsbüro HHP in 
Rottenburg a. N. die Argumentationsmuster von insgesamt 

Catrin Schmidt 

LANDSCHAFTSBILD UND    
ENERGIEWENDE
Den Wandel gestalten

Abb. 1: Ausprägung der Gegnerschaft von Bürgerinitiativen entsprechend den diskurstheoretischen Profilen (Kühne/Rossmeier/Weber in Schmidt/
Gagern/Lachor et al. 2018: 117 ff.) im Vergleich zur Landschaftsbildbewertung ihrer Standorte (Schmidt/Gagern/Lachor et al. 2018: 172)
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280 Bürgerinitiativen für oder gegen Windenergieanlagen 
untersucht hat. 270 der mittels Google-Recherche gefun-
denen Bürgerinitiativen positionierten sich dabei gegen, 10 
für die Nutzung der Windenergie. 86 % der Gegeninitiati-
ven begründeten ihre Ablehnung explizit mit landschafts- 
ästhetischen Argumenten (Schmidt/Gagern/Lachor et al. 
2018: 133). In Waldlandschaften wurde die Energiewende 
am stärksten als konfliktbehaftet wahrgenommen – in kei-
nem anderen Landschaftstyp wurden so viele Gegeninitia- 
tiven nachgewiesen wie dort. Für 40 der untersuchten Bür-
gerinitiativen (36 contra, 4 pro Windenergieanlagen) wur-
den zudem vertiefende landschaftsästhetische Bewertun-
gen sowie diskurstheoretische Untersuchungen durchge- 
führt. Auffällig war, dass bei den Gegeninitiativen sowohl 
der Grad der Ablehnung als auch die Emotionalität der Ar-
gumentation mit zunehmender landschaftlicher Erlebnis-
wirksamkeit anstiegen (vgl. Abb. 1). 

Je stärker eine Landschaft als schön wahrgenommen 
wurde, desto heftiger fiel auch der Protest aus. Im Gegen-
satz dazu wurden Landschaften mit einer landschaftsplane-
risch geringer bewerteten Landschaftsbildqualität als ver-
handelbarer angesehen (ebd.: 173). Landschaftsbild ist 
also kein nebensächlicher Faktor, so schwer er sich auch in 
Planungs- und Zulassungsverfahren handhaben lässt. Ohne 
eine differenzierte und raumkonkrete Auseinandersetzung 
mit der landschaftsästhetischen Dimension der anstehen-
den Veränderungen wird die Energiewende nur schwerlich 
gelingen. 

Mehr als eine Krise
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden 
noch größer, wenn wir berücksichtigen, dass wir uns neben 
der Energiekrise zugleich in einer Klima- und einer Biodiver-
sitätskrise befinden. Insbesondere die Ausmaße und Aus-
wirkungen der Biodiversitätskrise werden oft unterschätzt. 
So gesehen geht es längst nicht mehr nur um einen Umbau 
der Energieversorgung, sondern um eine Umgestaltung 
unserer Lebens- und Wirtschaftsweise insgesamt. Dass 
Veränderungen dieser Größenordnung nur selten Begeis-
terungsstürme auslösen, ist nur allzu verständlich. Dem 
zunehmenden Veränderungsbedarf steht ein wachsendes 
Beharrungsvermögen entgegen, welches sich nicht mit 
Brachialgewalt durch Top-down-Entscheidungen auflösen 
lassen wird. Allein mit der Änderung von Gesetzen und 
technischem Fortschritt wird es nicht getan sein, es 
braucht viel mehr. Aber wo sollte hier angesetzt werden?

 
Einige Ansatzpunkte mit dem Fokus 
Energiewende
1. Energiebedarf reduzieren
 Wir planen am Problem vorbei, wenn es nur darum 

geht, mehr Flächen für erneuerbare Energien bereitzu-
stellen, wir aber ansonsten nichts ändern. So gehen 
zwar die meisten Szenarien zur Bewältigung der Ener-
giewende von einer drastischen Reduzierung des Ener-
giebedarfs bis 2050 aus, z. B. im Basisszenario des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) um 42 % gegenüber 2010 (BMWK 2017: 

316). Davon sind wir jedoch noch weit entfernt. So ist 
der Endenergieverbrauch in Deutschland in den dreißig 
Jahren zwischen 1990 und 2020 nur um ca. 5 % gesun-
ken (BMWK 2021). Der Rückgang des Energieverbrau-
ches im ersten Halbjahr 2022 von 3,5 % hätte nach einer 
Auswertung der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 
ohne die Berücksichtigung der milden Witterung nur 
etwa 0,5 % betragen (IWR 2022). Vor diesem Hinter-
grund muss die Bedeutung und Notwendigkeit von 
Energieeffizienz und -einsparung gesellschaftlich einen 
deutlich höheren Stellenwert bekommen als es derzeit 
der Fall ist. Denn Energie, die nicht verbraucht wird, 
muss gar nicht erst erzeugt werden. Einsparung muss 
vielmehr smart und anstrebenswert werden. Gelingt uns 
keine radikale Reduktion unseres Energieverbrauchs, 
werden wir selbst nach einer nahezu kompletten Umge-
staltung gewohnter Landschaftsbilder feststellen müs-
sen, dass dies alles längst nicht reicht. 

2. Größere Vielfalt an Energieträgern 
 Die aktuellen Änderungen gesetzlicher Rahmenbedin-

gungen fokussieren sehr stark auf einen Ausbau der 
Windenergienutzung. Für eine resiliente Energieversor-
gung braucht es jedoch eine Vielfalt unterschiedlicher 
Energieträger, auch innerhalb der erneuerbaren Ener- 
gien. Dachflächen-PV-Anlagen nehmen z. B. keine zu-
sätzlichen Flächen in Anspruch und weisen entschei- 
dende ökologische Vorteile auf. Sie würden bei entspre-
chendem finanziellen Anreiz für eine hohe Akzeptanz 
der Energiewende bei Nutzerinnen und Nutzern und für 
eine Vielzahl an Synergieeffekten sorgen. So entspre-
chen allein im Ein- und Zweifamilienhaussektor ca. 1,6 
Milliarden Quadratmeter Dachfläche nicht mehr den ak-
tuellen Wärmeschutzverordnungen und müssten ohne-
hin energetisch saniert werden, um die Treibhausgas- 
emissionen im Gebäudesektor zu verringern (Holm/ 
Kagerer 2018: 37). Würde im Zuge des erforderlichen 
Umbaus zudem die Installation von Dachflächen-PV- 
Anlagen gefördert werden, könnte ein nicht zu unter-
schätzender Anteil des bundesdeutschen Strombedar-
fes allein damit gedeckt werden. Ähnlich günstige Syner-
gien würden sich bei einer finanziellen Förderung der 
energetischen Verwertung von Landschaftspflegemate-
rial, wie Grünschnitt, zeigen. So gibt es bundesweit ca. 
2,7 Millionen Hektar Biotopflächen wie geschützte Bio-
tope, Vertragsnaturschutzflächen oder Gewässerrand-
streifen, auf denen Landschaftspflegematerial anfällt. 
Nur selten wird das Schnittgut jedoch ökonomisch ren-
tabel verwertet, mitunter muss es sogar kostenpflichtig 
entsorgt werden. Würde die Nutzung des Schnittgutes 
als Koferment in Biogasanlagen finanziell gefördert wer-
den, könnten Wertschöpfungsketten in Gang gesetzt 
werden. Das würde Landschaftspflege wirtschaftlich 
tragfähiger machen. Der Erhalt wertvoller Landschafts-
bilder könnte auf diese Weise effektiv mit einer nachhal-
tigen Energieerzeugung verknüpft werden. Solche und 
ähnliche Synergien sind es, die wir gezielt suchen und 
nutzen sollten.



2102- 03 / 2022 _  N ACH RI CHTEN D ER A R L TH EM A

3. Räumliche Disparitäten abbauen
 Es ist nicht verwunderlich, dass sich mehr als die Hälfte 

der untersuchten 270 Bürgerinitiativen gegen Wind- 
kraft in dünn besiedelten ländlichen Räumen befand 
(Schmidt/Gagern/Lachor et al. 2018). Denn es ist nach 
wie vor so, dass der größte Teil der Energie zwar in 
städtischen Räumen benötigt, aber die Energiewende 
schwerpunktmäßig in ländlichen Räumen ausgetragen 
wird. Dabei versteht sich, dass Städte schon allein auf-
grund immissionsschutzrechtlicher Abstandsregeln von 
Windenergieanlagen und anderer rechtlicher Rahmen-
bedingungen nicht dieselbe Größenordnung an erneu-
erbarer Energie wie ländliche Räume erzeugen können. 
Die Frage, die dennoch bleibt, ist die eines gerechten 
Vorteils- und Lastenausgleichs zwischen Stadt und Land. 
Und diese Frage wird sich nicht nur wegen der immen-
sen landschaftsästhetischen Konsequenzen der Energie-
wende, sondern auch wegen der vielfältigen weiteren 
Servicefunktionen ländlicher Räume für Städte (z. B. mit 
Blick auf Trinkwassergewinnung, Hochwasserschutz, 
Erholung u. v. m.) künftig noch viel drängender stellen. 
Städtische Räume sollten sich stärker ihrer Verantwor-
tung stellen und auch auf eigenem Stadtgebiet einen 
substanziellen Beitrag zur Energiewende leisten. Vor 
allem aber braucht es einen kooperativen Prozess zwi-
schen Stadt und Land, der einer Moderation auf regio-
naler Ebene bedarf.

4. Integrierte Lösungen fördern
 Multifunktionalität ist ein Schlüsselwort unserer Zeit. 

Von der übergeordneten über die kommunale Planungs-
ebene bis hin zum baulichen Detail sollten integrierte 
Lösungen und Mehrfachkodierungen von Flächen ge- 
und befördert werden. So könnte es zukünftig z. B. kom-
binierte Vorranggebiete geben, die schon auf regionaler 
Ebene die gezielte Mehrfachnutzung einer Fläche beför-
dern (wie z. B. Landwirtschaft / PV auf Agriphotovoltaik-
flächen u. a.). In ihnen sollten zugleich klare Anforde- 
rungen an die jeweilige Nutzungskombination gestellt 
werden. Darüber hinaus könnte auch ein kleinräumige-
res Patchworkmuster unterschiedlicher Maßnahmen 
durch kommunale Rahmensetzungen unterstützt wer-
den (z. B. angestrebter Prozentanteil an Grün- wie auch 
Solardächern in einem Gebiet). Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien sollten gleichermaßen stärker 
multikodiert werden (z. B. Windenergieanlagen mit 
integrierten PV-Anlagen oder auch einer energetischen 
Nutzung der Fallhöhe). PV-Anlagen im „add-on-Prinzip“ 
sollten durch bauwerksintegrierte Lösungen (z. B. So-
lardachziegel, Solarfassaden) abgelöst und bestehende, 
versiegelte Flächen viel stärker als bislang für die Ener-
gieerzeugung genutzt werden (z. B. Überdachungen von 
Parkplätzen mit PV-Modulen oder Solarwege). Gerade 
die Nutzung des baulichen Bestandes für die Energie-
gewinnung würde den Druck auf unbebaute Landschaf-
ten enorm mindern.

5. Partizipation und co-kreative Prozesse unterstützen
 Befragungen haben immer wieder gezeigt: Gravierende 

Änderungen des Landschaftsbildes werden leichter ak-
zeptiert, wenn an ihnen persönlich mitgewirkt wurde 
(u. a. Schmidt/Hofmann/Dunkel 2014; Schmidt/Gagern/
Lachor et al. 2018). Land kann man besitzen, Land-
schaft indes nicht. Landschaft ist vielmehr ein kollek- 
tives Gut, das Spaziergänger/innen genauso angeht wie 
Eigentümer/innen, Nutzer/innen oder Nachbarinnen und 
Nachbarn. Umso wichtiger ist für alle Akteure das Ge-
fühl der Gestaltbarkeit ihrer Landschaft, der Beeinfluss-
barkeit von Veränderungen. Vor diesem Hintergrund 
darf die anvisierte Beschleunigung von Planungsprozes-
sen nicht auf Kosten einer breiten Partizipation gehen. 
Denn je größer die anstehende Transformation ist, des-
to mehr Anstrengungen braucht es auch, um alle mitzu-
nehmen. So sollten Kommunen und Bürger/innen an 
finanziellen Gewinnen beteiligt und co-kreative Prozesse 
genutzt werden, um neue und innovative Gestaltungs-
möglichkeiten der Energiewende zu generieren. Bei-
spielsweise veranschaulicht das in Schottland als Instru-
ment eingesetzte „Landscape Theatre“ sehr anschaulich 
im 3-D-Großformat, wie geplante Windenergieanlagen 
in der Landschaft wirken werden. Gleichzeitig wird den 
Beteiligten damit die Möglichkeit gegeben, geplante 
Standorte, Höhen und Gestaltungen von Anlagen zu 
verändern und zu schauen, wie sich ihre Wirkung im 
Landschaftsbild damit voraussichtlich wandeln würde 
(Schmidt/Gagern/Lachor et al. 2018: 72). Solche und 
ähnliche Ansätze würden zu einer gemeinschaftlich ge-
tragenen Optimierung von Varianten und einer höheren 
Akzeptanz landschaftsästhetisch relevanter Veränderun-
gen vor Ort beitragen.

6. Überwindung sektoraler Denkweisen
 Damit angestrebte Synergien zwischen Energiegewin-

nung und Natur- und Landschaftsschutz sowie Klima-
schutz nicht im Modus verbaler Verheißungen verblei-
ben, braucht es eine Vielzahl neuer Kreationen und 
konkreter Ideen, für die uns mitunter noch die Vorstel-
lungskraft fehlt, weil sie ein Denken jenseits des Bekann-
ten und jenseits sektoraler Fachpolitiken benötigen. Es 
geht letztlich um einen „integrierten Landschaftsansatz“ 
(WGBU 2020), der konträre Belange zusammendenkt. 
Gerade hierbei sind Planungsdisziplinen wie die Raum- 
und Landschaftsplanung unentbehrlich, beispielsweise, 
um mögliche Zukünfte durch Szenarien vorstellbar zu 
machen, aber auch landschaftliche Konsequenzen be-
stimmter Entwicklungspfade abzuschätzen, Alternativen 
aufzuzeigen und Visionen zu entwickeln. Wir brauchen 
künftig sowohl eine höhere Resilienz unserer Energie-
versorgung als auch unserer Landschaften insgesamt 
(Schmidt 2020). Dazu müssen wir u. a. das Verhältnis 
zwischen Autarkie und Vernetzung im Energiesektor neu 
austarieren und gleichermaßen eine neue Balance zwi-
schen Vielfalt und Redundanz von Energieträgern sowie 
Robustheit und Elastizität der Systemkomponenten fin-
den. Beispielsweise trägt eine höhere Vielfalt an Energie-
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trägern bei gleichzeitiger Redundanz an Bezugsmöglich-
keiten zu einer höheren Resilienz in der Energiever- 
sorgung bei (Prinzip der redundanten Vielfalt) oder 
lässt sich das Prinzip der dezentralen Konzentration 
auch resilienzfördernd auf die Energieversorgung über-
tragen (Schmidt 2020). Ebenso kommt es auf eine gute 
Balance zwischen stabilen Kernen und flexibel veränder-
baren Strukturen an (Prinzip der robusten Elastizität). 
Die dafür nötigen ganzheitlichen Konzepte lassen sich 
nicht ohne, sondern nur mit Landschaft denken. 

Fazit: Den Wandel gestalten!
Landschaft stellt eine wesentliche Voraussetzung dafür dar, 
sich an einem Ort wohl und zu Hause zu fühlen. Vor diesem 
Hintergrund sollten die landschaftsästhetischen Konse-
quenzen des anstehenden Umbaus der Energieversorgung 
nicht als unabwendbares „Abfallprodukt“ des Prozesses 
verstanden werden. Den Wandel zu gestalten heißt letzt-
lich, Landschaften absichtsvoll zu entwickeln (Schmidt/
Hofmann/Dunkel 2014). Dies bedarf sowohl einer geziel-
ten planerischen Steuerung als auch einer ästhetischen 
Qualifizierung der neuen Landschaftsbilder und einer gu-
ten und ergebnisoffenen Kommunikation. Steuern bedeu-
tet in diesem Kontext, nach dem „Was?“, „Wo?“, „Wie?“ und 
„Wie viel?“ zu fragen. Was der einen Landschaft beispiels-
weise an neuen Windenergieanlagen zuträglich ist, könnte 
eine andere überfordern. In den anstehenden Fortschrei-
bungen der Regionalpläne und Flächennutzungspläne zur 
Erreichung des 2 %-Zieles für Windenergienutzung sollte 

deshalb zwingend auch das Landschaftsbild als Kriterium 
einfließen. Bundesweit liegen dafür mittlerweile flächen- 
deckend GIS-basierte Grundlagen vor, die zumindest aus 
Bundessicht Orientierung geben (Schmidt/Zürn/Hage et 
al. 2022; Hermes/Albert/Schmücker et al. 2020; Schwarzer/
Mengel/Konold et al. 2018; Roth/Hildebrandt/Roser et al. 
2021; Riedl/Stemmer/Philipper et al. 2020). Gestalten im 
Sinne einer ästhetischen Qualifizierung meint, die Eigenart 
einer Landschaft zu respektieren und so fortzuschreiben, 
dass auch neue Energielandschaften nicht an Lebensquali-
tät verlieren (Abb. 2). 

Bei allen nötigen bundesweiten Rahmensetzungen: 
Was in welchem Mix an Energieträgern und in welcher Ge-
staltung letztlich landschaftsverträglich ist, lässt sich erst 
vor Ort entscheiden und braucht Freiheitsgrade im Pro-
zess.
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Die Energieversorgungssicherheit hat infolge der von 
Bundeskanzler Olaf Scholz proklamierten „Zeitenwen-
de“ (Deutscher Bundestag 27. Februar 2022) und be-
gründet im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 
einen herausragenden Stellenwert in Deutschland und 
Europa unter völlig neuen Gesichtspunkten erhalten. 
Die Versorgungssicherheit soll künftig vor allem durch 
erneuerbare Energien sichergestellt werden, um durch 
deren eher dezentrale Produktion vor Ort eine stärkere 
Unabhängigkeit von Dritten zu erlangen. Durch die da-
mit einhergehende CO2-Reduktion wird zugleich ein 
wirksamer Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Während 
etliche europäische Länder dabei insbesondere auf den 
Ausbau der Atomenergie setzen, hat sich Deutschland 
entschieden, am Atomausstieg grundsätzlich festzuhal-
ten. Die benötigte Energie (Strom, Wärme, Mobilität) 
soll gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz bis 2045 kom-
plett aus erneuerbaren Energien gedeckt werden (KSG 
2021). Dazu zählen aktuell im Wesentlichen Wind- und 
Sonnenenergie, perspektivisch auch grüner Wasser-
stoff, für dessen Produktion wiederum erneuerbare 
Energien eingesetzt werden müssen. Darüber hinaus 
stehen Wasserkraft, Geothermie und Biogas wieder 
stärker in der Diskussion. Sie sind jedoch häufig nur re-
gional begrenzt wirksam bzw. einsetzbar. 2022 wurden 
seitens der Bundesregierung etliche neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen verabschiedet, die insbesondere 
den weiteren Ausbau der Windenergie land- und see- 
seitig deutlich beschleunigen sollen. (Mit den landseiti-
gen Aspekten dieses Ausbaus befasst sich der Beitrag 
von Axel Priebs in diesem Heft.) Das gilt ebenso für die 
erforderlichen Netzanbindungen.

Ausbauziele für die Offshore-Windenergie
Mit der aktuellen Änderung des Windenergie-auf-See- 
Gesetzes, die zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist 
(WindSeeG 2022), soll der Ausbau der Offshore-Wind- 
energie weiter vorangebracht werden. Die installierte 
Leistung soll in den deutschen Hoheitsgewässern der 
Nord- und Ostsee bis zum Jahr 2030 auf mindestens 30 
Gigawatt, bis 2035 auf mindestens 40 Gigawatt und bis 
2045 auf mindestens 70 Gigawatt steigen.

Um die Dimension dieser Ausbauziele einordnen zu 
können: In der Nordsee befinden sich zurzeit etwa 7 Giga-
watt installierte Leistung und etwa 3,5 Gigawatt in Bauvor-
bereitung bzw. -planung, in der Ostsee sind es aktuell etwa 
1 Gigawatt installierte Leistung und knapp 2 Gigawatt in 
Bauvorbereitung/-planung, zusammen also etwa 8 Giga-
watt installierte Leistung und 5,5 Gigawatt in Bauvorberei-
tung/-planung. Diese Zahlen verdeutlichen den Handlungs-
druck bezogen auf die anvisierten Ausbauziele.

Die Nutzung der Windenergie und insbesondere der 
Offshore-Windenergie ist ein wichtiger Baustein zur Ener-
gieversorgung mit erneuerbaren Energien. Die Offshore- 
Windenergieproduktion ist regelmäßiger und ertragrei-
cher als die landseitige. Das ist begründet durch meist 
höhere und leistungsfähigere Anlagen und insbesondere 
dadurch, dass der Wind auf See in der Regel kontinuier- 
licher und stärker weht. 

Um die Versorgungsdimension des Windenergieaus-
baus auf See einzuschätzen, kann davon ausgegangen wer-
den, dass 1 Gigawatt installierte Leistung etwa eine Million 
Haushalte mit Strom versorgen kann (Stiftung OFFSHORE- 
WINDENERGIE 2023). Das heißt aktuell können etwa 8 Mil-
lionen Haushalte mit durch Windenergieanlagen auf See 
gewonnenem Strom versorgt werden.

Indirekt mit dem Ausbau verbunden haben sich an 
den Küsten, insbesondere im Bereich der Hafenstandorte, 
wichtige Teile der Wertschöpfungsketten für Komponen-
ten der Offshore-Industrie angesiedelt oder neu ausgerich-
tet, z. B. für den Bau der Anlagen, der Fundamente und Um-
spannplattformen oder auch für den Bau und den Betrieb 
von Installations- und Wartungsschiffen. Ergänzend hierzu 
finden sich entsprechende Forschungsschwerpunkte ins-
besondere an küstennahen Universitäten und Instituten.

Petra Ilona Schmidt-Kaden

WICHTIGE ASPEKTE DES 
AUSBAUS DER OFFSHORE- 
WINDENERGIE
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Umsetzungsinstrumente
Mit der im November 2022 unterzeichneten Offshore- 
Vereinbarung haben der Bund, die Länder Bremen, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie die Übertra-
gungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion und TenneT einen 
Prozess vereinbart, der das Erreichen der Ausbauziele er-
möglichen soll (BMWK 2022). Dies umfasst die Festlegung 
von Windenergiegebietskulissen in Raumordnungsplänen 
des Bundes und der Länder sowie dem Flächenentwick-
lungsplan des Bundes (fachliche Untersetzung zum Ausbau 
der Offshore-Windenergie und zu den Anbindungsleitun-
gen) als auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren 
für die Offshore-Anbindungsleitungen und den Ausbau des 
landseitig notwendigen Transportnetzes.

Die Netzanbindung ist sowohl für die Windparks der 
Nordsee als auch für die der Ostsee eine Herausforderung. 
In der Nordsee sind naturraumverträgliche Korridore 
durch den Nationalpark Wattenmeer zu finden, die Tore 
(Gates) zu den Einspeisepunkten in die landseitigen Netze 
sind aber bereits jetzt stark belastet. Ähnliches gilt für 
die Ostsee mit ihren Boddenlandschaften. Auch diese müs-
sen, bei bereits enger Belegung durch vorhandene Kabel, 
Leitungen und Pipelines, von den Leitungstrassen gequert 
werden.

Räumlich nebeneinanderliegende 
Zuständigkeiten
Nach der deutschen Planungshierarchie entwickeln sich 
Raumordnungs- und Bauleitplanung „auseinander“. Das 
heißt der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem Flächen-
nutzungsplan, dieser sich aus dem Regionalplan, dieser sich 
aus dem Landesraumordnungsplan und dieser sich aus 
dem Bundesraumordnungsplan, soweit vorhanden. Die 
Genehmigung bzw. Zulassung von Einzelvorhaben steht am 
Ende der Planungsebenen.

Seeseitig liegen die Zuständigkeiten und damit auch 
die Regelungsinhalte und -tiefe räumlich „nebeneinander“. 
Der Bund stellt einen Raumordnungsplan für die deutsche 
ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) auf (§ 17 Absatz 1 
ROG). Diese Aufgabe wurde dem Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie (BSH) übertragen. Die Küsten-
bundesländer haben die maritime Raumordnungsplanung 
für die Küstenmeere, die von der Küstenlinie bis zur AWZ- 
Grenze reichen, in ihre Landesraumordnungsplanung inte-
griert (§ 13 Absatz 6 ROG). Dies führt sowohl in Nord- als 
auch Ostsee dazu, dass seeseitig jeweils drei unterschied- 
liche raumordnerische Zuständigkeiten räumlich neben- 
einanderliegen. Für die Nordsee: der Bundesraumord-
nungsplan für die AWZ Nordsee sowie die Raumordnungs-

Abb. 1: Nordsee: Offshore Windparks

!

!
!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bremerhaven
Wilhelmshaven

Norden

Emden

Cuxhaven

Büsum

9°O

9°O

8°O

8°O

7°O

7°O

6°O

6°O

5°O

5°O

4°O

4°O

3°O

3°O

56°N

55°N

55°N

54°N

54°N

Nordsee: Offshore Windparks

N i e d e r l a n d eN i e d e r l a n d e

D ä n e m a r kD ä n e m a r k

Offshore Windparks
in Betrieb
im Bau
genehmigt
beantragt
nicht genehmigt

Plattformen
"/ Umspannplattform, in Betrieb
"/ Umspannplattform, im Bau
"/ Umspannplattform, genehmigt
/ Umspannplattform, beantragt
$1 Konverterplattform, in Betrieb
$1 Konverterplattform, im Bau
$1 Konverterplattform, genehmigt
1 Konverterplattform, beantragt

Netzanbindungen
in Betrieb
im Bau
genehmigt
beantragt

Grenzen
Festlandsockel/AWZ

! 12-Seemeilenzone/Küstenmeer
Internationale Grenze

Geodätisches Datum: ETRS89, Kartenprojektion: Lambertsche Azimutalprojektion

BSH / O1 - 18.01.2023
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Nutzungskarten/nutzungskarten_node.html

Externe Datenquellen:
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Q
ue

lle
: B

un
de

sa
m

t f
ür

 S
ee

sc
hi

ff
fa

hr
t u

nd
 H

yd
ro

gr
ap

hi
e,

 B
SH

 2
0.

09
.2

02
2 



26 TH EM A  02- 03 / 2022 _  N ACH RI CHTEN D ER A R L

pläne Niedersachsens und Schleswig-Holsteins mit ihren 
seeseitigen Festlegungen. Für die Ostsee: der Bundes- 
raumordnungsplan für die AWZ Ostsee sowie die Raum-
ordnungspläne Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vor- 
pommerns mit ihren seeseitigen Festlegungen.

Der größte Anteil festgelegter Offshore-Windener-
giegebiete findet sich im Raumordnungsplan für die AWZ 
Nordsee, die Küstenmeere der Nordsee haben insbesonde-
re aufgrund des Schutzes des Nationalparks Wattenmeer 
nur begrenzte Möglichkeiten zur Festlegung von Offshore- 
Windenergiegebieten. Im Landesraumordnungsprogramm 
Niedersachsens ist ein Vorranggebiet Erprobung der Wind- 
energienutzung auf See (Nordergründe) sowie ein Vor-
ranggebiet Erprobung erneuerbarer Energieerzeugung auf 
See (Riffgat) festgelegt (LROP 2022), beide sind aktuell 
mit Offshore-Windenergieanlagen belegt.

Die AWZ Ostsee ist räumlich sehr begrenzt, entspre-
chend sind die Festlegungen des AWZ-Raumordnungsplans 
zu Offshore-Windenergiegebieten um ein Vielfaches gerin-
ger als in der Nordsee. Der Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holsteins weist für das Küstenmeer der Ostsee 
keine raumordnerischen Festlegungen zu Windenergie- 
gebieten auf. Im Gegensatz dazu wurden mit dem Landes-
raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommerns 

(LEP M-V 2016) marine Vorranggebiete für Windenergie-
anlagen festgelegt. In dieser Gebietskulisse wurde 2011 ein 
Windpark in Betrieb genommen (Baltic 1), einer befindet 
sich im Bau (Arcadis Ost 1), einer ist genehmigt (Genna-
ker), laut Betreiber ist die Inbetriebnahme für 2026 vorge-
sehen (wpd 04.07.2022). Für ein Offshore-Testfeld lau- 
fen die vorbereitenden Planungen. Mit der aktuell ange- 
strebten Fortschreibung des Landesraumentwicklungspro-
gramms Mecklenburg-Vorpommern sollen weitere Off- 
shore-Windenergiegebiete hinzukommen.

Der Flächenentwicklungsplan des Bundes (siehe Un-
terkapitel „Umsetzungsinstrumente“), befindet sich aktu-
ell in der Fortschreibung (BSH 20.10.2022). Mit seinen 
Festlegungen soll das Ausbauziel von 30 Gigawatt installier-
ter Leistung bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Die Fest- 
legung weiterer Flächen zur Erreichung der Ziele für die 
Jahre 2035 und 2045 erfolgt im Rahmen der nächsten Fort-
schreibungen.
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Abb. 2: Ostsee: Offshore Windparks
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Offshore-Windenergie in der 
Raumordnungsplanung
Mit einem Blick auf die große weite und scheinbar leere 
Fläche des Meeres wird nicht vordergründig an die vielfäl- 
tigen Nutzungen, die diese Fläche beanspruchen – wie 
Schifffahrt, Fischerei, Naturschutz, Militär, Rohstoffent-
nahmen, Kabel, Leitungen, Pipelines, Windenergieanlagen 
oder Forschungseinrichtungen – gedacht.

Das generelle planerische Vorgehen seeseitig ent-
spricht dem landseitigen Vorgehen. Es werden Tabukriteri-
en für die Errichtung von Windenergieanlagen festgelegt, 
zusätzlich Restriktionskriterien mit einer Richtschnur zu 
deren Anwendung. Es gilt die Leitvorstellung einer nachhal-
tigen Raumentwicklung, wonach die sozialen und wirt-
schaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologi-
schen Funktionen in Einklang gebracht werden müssen 
(§ 1 Absatz 2 ROG). Und je küstennäher die Windenergie-
anlagen rücken, desto stärker sind sie von Land aus sicht-
bar, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Blick-
beziehung Land/Meer – auch dieser Aspekt muss berück- 
sichtigt werden.

Sicherlich unterscheiden sich die aquatische Fauna 
und Flora von der terrestrischen, sicherlich unterscheidet 
sich auch das avifaunistische Zug- und Rastverhalten von 
dem terrestrischen – der im Rahmen der durchzuführen-
den strategischen Umweltprüfung zu erstellende Umwelt-
bericht greift diese Sachverhalte jedoch wie auch auf dem 
Land auf und bietet Informationen und Abwägungsmaterial 
für die Planung. Vorhandene Verordnungen zu Schutzge-
bietskategorien wie Nationalparke oder Naturschutzgebie-
te bieten Ansatzpunkte für die Formulierung von Tabu- und 
Restriktionskriterien. Bezogen auf Beeinträchtigungen der 
aquatischen Fauna während der Bauphase gibt es inzwi-
schen schonende Vergrämungsmethoden, wie z.  B. den 
Blasenschleier*, die vor Baulärm und Schall schützen und 
eine spätere Rückkehr der Tierarten ermöglichen. Die Fun-
damente der Windenergieanlagen erzeugen die Wirkung 
künstlicher Riffe und sorgen daher für eine erhöhte Bio- 
diversität.

Auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte lassen sich 
recht gut räumlich zuordnen. Die am stärksten befahrenen 
Schifffahrtsrouten sind anhand der AIS-Tracks (automa- 
tisches Identifikationssystem für Berufsschiffe in internati-
onaler und nationaler Fahrt ab einer bestimmten Größen-
ordnung) gut nachvollziehbar. Die Hafenzufahrten und 
Reeden werden ebenfalls freigehalten. Die Fischerei hat 
zwischenzeitlich erkannt, dass es nützlich ist, die wichtigs-
ten Fanggebiete bekannt zu geben, um diese von Wind- 
energieanlagen freizuhalten. Genehmigungen zu Rohstoff- 
entnahmen sind bei den entsprechend zuständigen Behör-
den (z. B. Bergamt für Mecklenburg-Vorpommern) ab- 
rufbar. Spezialisierte Dienstleister erstellen Kollisionsrisiko-
analysen für die Schifffahrt und vorgesehene Wind- 
erzeugungsgebiete.

Die Festlegung von Leitungskorridoren zur Ableitung 
des gewonnenen Stroms zu den landseitigen Einspeise-
punkten erscheint im Vergleich fast schwieriger zu sein. 
Zum einen weil die Einspeisepunkte an Land determiniert 
sind, neue kommen eher selten hinzu. Zum anderen weil 

der Meeresgrund bereits recht engmaschig durch Kabel, 
Leitungen und Pipelines genutzt wird. Das heißt es wird im-
mer schwieriger, zusätzliche Korridore zu finden.

Neu ist, dass das Windenergie-auf-See-Gesetz, ana-
log zum Windenergie-an-Land-Gesetz, bestimmt, dass die 
Errichtung von Windenergieanlagen auf See und Offshore- 
Anbindungsleitungen im überragenden öffentlichen Inte- 
resse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Damit 
wird der Errichtung von Windenergieanlagen und ihrer 
Stromeinspeisung sowohl im Rahmen der raumordneri-
schen Abwägung als auch im Rahmen von Abwägungsent-
scheidungen im Zusammenhang mit Zulassungs- und Ge-
nehmigungsverfahren eine Vorrangstellung gegenüber 
anderen Belangen, wie insbesondere Naturschutz- und 
Denkmalschutzbelangen, eingeräumt.

Um die Errichtung von Offshore-Windenergieanla-
gen und den Bau der Anbindungsleitungen zudem besser 
koordinieren zu können, wird seitens des Bundes die Be-
bauung von Offshore-Windenergiegebieten für die AWZ 
räumlich begrenzt ausgeschrieben. So sieht die Offshore- 
Vereinbarung (vgl. hierzu auch Unterkapitel „Ausbauziele 
für die Offshore-Windenergie“) vor, das jährliche Aus-
schreibungsvolumen ab dem Jahr 2027 auf grundsätzlich 4 
Gigawatt zu erhöhen. Dieses Ausschreibungsmodell gilt 
nicht automatisch für die Küstenmeere, da die Zuständig-
keiten und damit auch die Regelungsinhalte räumlich ne-
beneinanderliegen (vgl. hierzu auch Unterkapitel „Räum-
lich nebeneinanderliegende Zuständigkeiten). So können 
z. B. in Mecklenburg-Vorpommern für die Errichtung von 
Offshore-Windenergieparks auf der Basis der im verbindli-
chen Landesraumentwicklungsprogramm festgelegten ma-
rinen Vorranggebiete für Windenergieanlagen Genehmi-
gungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz beantragt 
werden.

Ausblick
Offshore-Windenergie kann einen nennenswerten Beitrag 
zur CO2-freien Stromproduktion leisten. Sie dient dem Er-
reichen der Klimaschutzziele und bietet zudem eine gewis-
se Unabhängigkeit von Energieimporten.

Mit Blick auf die „Übersichtskarte zum Raumord-
nungsplan für die deutsche ausschließliche Wirtschafts- 
zone in der Nordsee und in der Ostsee 2021“ (Abb. 3) 
drängt sich der Gedanke einer grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit sowohl in der Nordsee als auch in der Ost-
see regelrecht auf. Eine solche Zusammenarbeit bezieht 
sich zurzeit eher noch auf Einzelvorhaben, die systema- 
tische Entwicklung von grenzüberschreitenden Gesamt-
konzepten sowohl bezogen auf die Festlegung von Wind- 
energieflächen als insbesondere auch bezogen auf die 
Gestaltung der landseitigen Stromanbindungen erscheint 
perspektivisch unerlässlich. Denn die Einspeisung des see-
seitig gewonnenen Stroms über die entsprechenden Ein-
speisepunkte in das landseitige Stromnetz erfordert 
dessen Ausbau, um den gewonnenen Strom an die Ver-
brauchsstellen transportieren zu können.

Eine Grundlage für diese grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit bildet die EU-Richtlinie zur Schaffung eines 
Rahmens für die maritime Raumplanung (EU-RL 2014), die 
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Abb. 3: Übersichtskarte zum Raumordnungsplan für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in der Nordsee und in der Ostsee 2021

! (

! (

! (

! (

! (

! (

! (

! (

! (

! (

! (

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!!
!

!
!

!

!
!!!!

!
!

!
!!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!

!
!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!

Em
de

n

Fl
en

sb
ur

g

Sc
hl

es
w

ig

C
ux

ha
ve

n

W
ilh

el
m

sh
av

en

G
re

ifs
w

al
d

Br
em

er
ha

ve
n

H
us

um

R
os

to
ck

Lü
ne

bu
rg

Lü
be

ck

K
ie

l

H
am

bu
rg

Sc
hw

er
in

56°N 55°N 54°N 53°N

53°N

56°N 55°N 54°N

53°N

53°N
15

°E
14

°E
13

°E
12

°E
11

°E
10

°E
9°

E
8°

E
7°

E
6°

E
5°

E
4°

E

15
°E

14
°E

13
°E

12
°E

11
°E

10
°E

9°
E

8°
E

7°
E

6°
E

5°
E

4°
E

Ü
be

rs
ic

ht
sk

ar
te

 z
um

 R
au

m
or

dn
un

gs
pl

an
 fü

r d
ie

 d
eu

ts
ch

e 
au

ss
ch

lie
ßl

ic
he

 W
irt

sc
ha

fts
zo

ne
 in

 d
er

 N
or

ds
ee

 u
nd

 in
 d

er
 O

st
se

e 
20

21

Fe
st

le
gu

ng
en

Sc
hi

fff
ah

rt
Vo

rra
ng

ge
bi

et

Be
fri

st
et

es
 V

or
ra

ng
ge

bi
et

Be
fri

st
et

es
 V

or
be

ha
lts

ge
bi

et

W
in

de
ne

rg
ie

Vo
rra

ng
ge

bi
et

Vo
rb

eh
al

ts
ge

bi
et

Be
di

ng
te

s 
Vo

rra
ng

ge
bi

et

Be
di

ng
te

s 
Vo

rb
eh

al
ts

ge
bi

et

N
ie

d
e

rl
a

n
d

e
N

ie
d

e
rl

a
n

d
e

D
ä

n
e

m
a

rk
D

ä
n

e
m

a
rk

N
ac

hr
ic

ht
lic

he
 D

ar
st

el
lu

ng
en

!
!

!
!

G
re

nz
e 

zu
m

 K
üs

te
nm

ee
r

G
re

nz
e 

de
r A

W
Z

Fe
hm

ar
nb

el
tq

ue
ru

ng
N

or
da

ns
te

ue
ru

ng
 b

zw
. A

uß
en

re
ed

e 
*

Sc
hl

es
w

ig
-H

ol
st

ei
n

N
ie

de
rs

ac
hs

en
Ex

te
rn

e 
D

at
en

qu
el

le
n:

 B
KG

G
eo

dä
tis

ch
es

 D
at

um
: E

TR
S 

89
Ka

rte
np

ro
je

kt
io

n:
 L

AE
A

Ka
rte

nm
aß

st
ab

: 1
:6

50
.0

00
BS

H
 / 

O
1 

- 1
. S

ep
te

m
be

r 2
02

1
0

30
60

15
Ki

lo
m

et
er

* A
uß

en
re

ed
e 

de
r H

äf
en

 S
te

tti
n 

un
d 

Sw
in

em
ün

de
D

ie
se

r B
er

ei
ch

 is
t v

om
 P

la
ne

nt
w

ur
f w

eg
en

 w
id

er
sp

re
ch

en
de

r
R

ec
ht

sa
uf

fa
ss

un
ge

n 
ni

ch
t e

rfa
ss

t. 
N

ac
h 

de
ut

sc
he

r A
ns

ic
ht

ha
nd

el
t e

s 
si

ch
 u

m
 e

in
en

 T
ei

l d
er

 d
eu

ts
ch

en
 a

us
sc

hl
ie

ßl
ic

he
n

W
irt

sc
ha

fts
zo

ne
, w

ob
ei

 h
ie

ra
us

 im
 V

er
hä

ltn
is

 z
u 

Po
le

n 
ke

in
e

R
ec

ht
e 

un
d 

Pf
lic

ht
en

 g
el

te
nd

 g
em

ac
ht

 w
er

de
n.

 N
ac

h 
po

ln
is

ch
er

An
si

ch
t i

st
 d

ie
se

r B
er

ei
ch

 T
ei

l d
es

 p
ol

ni
sc

he
n 

Kü
st

en
m

ee
re

s.

M
ec

kl
en

bu
rg

-V
or

po
m

m
er

n

S
c

h
w

e
d

e
n

S
c

h
w

e
d

e
n

Br
an

de
nb

ur
g

P
o

le
n

P
o

le
n

Fi
sc

he
re

i
Vo

rb
eh

al
ts

ge
bi

et
 K

ai
se

rg
ra

na
t

Fo
rs

ch
un

g
Vo

rb
eh

al
ts

ge
bi

et

Ve
rt

ei
di

gu
ng

Vo
rb

eh
al

ts
ge

bi
et

Sc
hu

tz
 &

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

r M
ee

re
su

m
w

el
t

Vo
rra

ng
ge

bi
et

 N
at

ur
sc

hu
tz

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

Vo
rra

ng
ge

bi
et

 S
ee

ta
uc

he
r

Vo
rb

eh
al

ts
ge

bi
et

 S
ee

ta
uc

he
r

Vo
rb

eh
al

ts
ge

bi
et

 S
ch

w
ei

ns
w

al
e 

(M
ai

 b
is

 A
ug

us
t)

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

Vo
ge

lz
ug

ko
rri

do
r

Au
ss

ch
lu

ss
 v

on
 A

nl
ag

en
 ü

be
r d

er
 W

as
se

ro
be

rfl
äc

he
 (b

ef
ris

te
t)

Le
itu

ng
en

Vo
rb

eh
al

ts
ge

bi
et

G
re

nz
ko

rri
do

r

R
oh

st
of

fg
ew

in
nu

ng
Vo

rb
eh

al
ts

ge
bi

et
 K

oh
le

nw
as

se
rs

to
ffe

Vo
rb

eh
al

ts
ge

bi
et

 S
an

d-
 u

nd
 K

ie
sa

bb
au

Q
ue

lle
: B

un
de

sa
m

t f
ür

 S
ee

sc
hi

ff
fa

hr
t u

nd
 H

yd
ro

gr
ap

hi
e,

 B
SH

 0
1.

09
.2

02
1 



2902- 03 / 2022 _  N ACH RI CHTEN D ER A R L TH EM A

zwischenzeitlich in den Mitgliedstaaten in nationales Recht 
umgesetzt wurde. In Deutschland erfolgte dies im Raum-
ordnungsgesetz (hierzu in § 17 Absatz 1, Satz 4 ROG). Hier 
heißt es, dass der Bund mit den angrenzenden Staaten und 
Ländern zusammenarbeitet, um die Abstimmung und 
Kohärenz der AWZ-Raumordnungspläne mit den Raumpla-
nungen der angrenzenden Staaten und Länder sicherzu-
stellen.

Es gibt auch Überlegungen, den seeseitig produzier-
ten Strom direkt vor Ort über Elektrolyseure in Wasser-
stoff zu wandeln. Dieser kann, offenbar mit einem über-
schaubaren Aufwand, zumindest anteilig in das vorhandene 
Gasnetz eingespeist und zu den Verbrauchsstellen trans-
portiert werden.

Doppelnutzungen der Offshore-Windparks, z. B. ge-
meinsam mit Photovoltaikanlagen oder auch Aquakultur-
anlagen, sind bislang noch kaum in der Diskussion. Hier 
könnte eine modellhafte Erprobung Kenntnisse zu erwei-
terten Nutzungsmöglichkeiten bringen.

Dies sind nur einige wenige Schlaglichter auf die ver-
mutlich rasanten Entwicklungen, die im Bereich der Ener-
giegewinnung und -versorgung in den nächsten Jahren an-
stehen.

*Das Einrammen der Pfähle geht mit intensivem impulshaltigem Schall 
im Meer einher. Dieser kann marine Tierarten, insbesondere die schall-
sensitiven Wale verletzen. Um maritime Säugetiere zu schützen, wer-
den diese vor Baubeginn aus der unmittelbaren Umgebung der 
Rammstelle vertrieben. Diese Vergrämung mariner Säuger stellt daher 
eine der wichtigsten schallschutzbezogenen Maßgaben im Rahmen der 
Erteilung von Baufreigaben für Offshore-Windparks dar (BSH 2020).
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Die Energiewende in den verschiedenen Sektoren (Strom-, 
Wärme- und Verkehrssektor) und ihre gesamtwirtschaftli-
chen Effekte haben vielfältige räumliche Auswirkungen. 
Diese unterscheiden sich erheblich in den verschiedenen 
Raumkategorien, wie stärker verdichtete stadt-regionale 
Gebiete einerseits und ländlich strukturierte Räume ande-
rerseits. Es wird davon ausgegangen, dass sich ländlichen 
Räumen aufgrund bestehender Standortvorteile, d. h. gro-
ßer Flächenpotenziale, positive Entwicklungschancen 
durch die Energiewende bieten.

So sind Gebietskörperschaften in ländlichen Räumen 
in der Lage, durch die gezielte Nutzung dieser Strandort-
vorteile ihre eigene ökonomische Basis zu verbessern und 
die Wertschöpfung im Bereich erneuerbarer Energien 
(EE) zu intensivieren bzw. zu regionalisieren. Energieein-
sparung, Energieeffizienz sowie erneuerbare Energien ge-
nerieren und halten Wertschöpfung in der Region bzw. Ge-
bietskörperschaft, sodass auch die Bürger/innen unmittel- 
bar und mittelbar daran teilhaben können. Exemplarisch 
für diese Entwicklungschancen lassen sich verschiedene 
Verknüpfungen mit regionalen Projekten zur Verbesserung 
der Daseinsvorsorge anführen (s. u.). Somit können ent-
sprechende Projekte zur Lösung aktueller regionalspezifi-
scher Herausforderungen beitragen und die Potenziale aus 
der Energiewende erheblich für eine zukunftsfähige Regio-
nalentwicklung genutzt werden.

Ein sehr gutes Beispiel für die Nutzung der Potenziale 
aus der Energiewende für die Regionalentwicklung liefert 
der rheinland-pfälzische Rhein-Hunsrück-Kreis mit einer 
Einwohnerzahl (EW-Zahl) 2021 von 103.767, einer Flä-
chengröße von 991 km² und einer EW-Dichte von 105 EW/
km². 

Die sich aus Energieeinsparung, Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien ergebenden Wertschöpfungspo-
tenziale sollen die langfristige regionale Strategie des Land-
kreises fördern. Dies wurde in einem anderen Beitrag des 
Autors/der Autorin im Sammelband „Bausteine der Ener-
giewende“ ausführlicher beschrieben (Domhardt/Gro-
theer/Wohland 2018). Zudem wurden drei Jahre später in 
leitfadengestützten Fachgesprächen mit drei wichtigen 
Akteuren des damaligen Prozesses die Ergebnisse noch-
mals analysiert und bewertet (Domhardt/Grotheer 2022).

Die Energiewende im Rhein-Hunsrück-Kreis
Der rheinland-pfälzische Rhein-Hunsrück-Kreis setzt sehr 
stark auf die Energiewende, auf Energieeffizienz und -ein-
sparung sowie den Einsatz von erneuerbaren Energien, um 
den Landkreis zukunftsfähig zu gestalten und dadurch auch 
die regionale Daseinsvorsorge zu sichern. Der Landkreis ist 
im Bereich des Klimaschutzes und der erneuerbaren Ener-
gien besonders stark engagiert und gilt europaweit als Vor-
bild, wie u. a. die Verleihung des Europäischen Solarpreises 
2011 zeigt. Er verfügt zudem über erhebliche Potenziale, 
um sich in Richtung Klimaneutralität weiterzuentwickeln. 
Zum Ende des Jahres 2020 befanden sich im Landkreis ins-
gesamt 278 Windenergieanlagen am Netz. Die meisten da-
von sind auf kommunalem Eigentum errichtet. 

Im Jahr 2020 wurden im Landkreis bilanziell 337 % 
seines Gesamtstromverbrauchs dezentral und erneuerbar 
erzeugt. Die Windkraft hat mit rund 309 % den mit Abstand 
größten Anteil daran. Auch die Stromerzeugung mittels 
Fotovoltaik liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt: 
Insgesamt 5.161 Anlagen tragen zu einem Anteil von 21 % 
am Gesamtstromverbrauch bei (RHK o. J.). Darüber hin-
aus gibt es im Kreis einige weitere zukunftsweisende Pro-
jekte im Bereich Energie: Neben der Stromerzeugung geht 
es dabei um die Versorgung mit Wärme durch zahlreiche 
Nahwärmeverbünde und die Nutzung von Baum- und 
Strauchschnitt als Heizmittel, aber auch um das Thema 
„Mobilität“, z. B. den Einsatz von Elektro-Dorfautos.

Nach dem integrierten Klimaschutzkonzept des 
Landkreises vom September 2011 (RHK 2011) ist es das 
Ziel, die jährlichen Energiebezugskosten in Höhe von rund 
292 Millionen Euro überwiegend in regionale Wertschöp-
fung und Auftragsvolumen für das heimische Handwerk 
umzuwandeln. Von den Pachteinnahmen, insbesondere für 
Windkraftanlagen, profitieren viele (Orts-)Gemeinden im 
Rhein-Hunsrück-Kreis direkt. Im Jahr 2019 erhielten die 
Gemeinden des Landkreises im Schnitt rund 76 Euro je 
Einwohner/in ausschließlich aus Einnahmen, die sich aus 
den installierten Windenergieanlagen ergaben – also aus 
direkten und sonstigen Pachteinnahmen sowie Gewerbe-
steuern (RHK 2021). Die Gemeinden und auch der Land-
kreis konnten durch die umfangreichen Einnahmen, aber 
auch durch die Reduzierung von Kaufkraftabflüssen – bei-

Hans-Jörg Domhardt, Swantje Grotheer

ENERGIEWENDE
Potenzial für die Regionalentwicklung in ländlichen Räumen
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spielsweise durch die insgesamt reduzierten Ausgaben für 
Energieimporte – ihre Schuldenstände deutlich reduzieren. 
Bezogen auf die Schulden des öffentlichen Gesamthaus-
halts je Einwohner/in gehört der Rhein-Hunsrück-Kreis im 
Jahr 2020 zu den sehr gering verschuldeten Landkreisen in 
Rheinland-Pfalz (Statistik RLP 2021).

Insgesamt gesehen ist es im Rhein-Hunsrück-Kreis 
sehr gut gelungen, die Energiewende erfolgreich anzuge-
hen, umzusetzen und als Potenzial für die Regionalentwick-
lung im ländlichen Raum zu nutzen. Der Ausbau der Wind-
kraftanlagen im Kreis ist so gut wie abgeschlossen (ca. 3 bis 
5 % Flächenanteil in den Gemeinden). Er wird nach Aussa-
gen einiger Fachleute aufgrund von Repowering – alte, we-
niger leistungsfähige Windenergieanlagen werden durch 
neue, leistungsstärkere ersetzt – insgesamt unter der Zahl 
von 300 Windenergieanlagen bleiben. Auch mit Berück-
sichtigung der Fotovoltaik-Anlagen ist der Bereich der re- 
gionalen Stromerzeugung als sehr positiv einzuschätzen. In 
den Sektoren Wärmeversorgung und Mobilität gibt es hin-
gegen noch Verbesserungsmöglichkeiten. Auch die positi-
ven Entwicklungen in den Bereichen Daseinsvorsorge und 
Bevölkerungsentwicklung im Landkreis sind unter anderem 
auf die erfolgreiche Strategie bei der Nutzung der Energie-
wende für die Finanzierung regionaler Projekte zurückzu-
führen.

Verknüpfung von erneuerbaren Energien und 
Daseinsvorsorge im Rhein-Hunsrück-Kreis
Sehr wichtig für die Regionalentwicklung im Rhein-Huns-
rück-Kreis ist die Verknüpfung von Aufgabenbereichen der 
Daseinsvorsorge mit den finanziellen Möglichkeiten der 
Wertschöpfung aus den Aktivitäten im Bereich der erneu-
erbaren Energien. Dies war ein relevanter Bestandteil des 
Projekts „ZukunftsiDeeen“ (2011–2014), da sich die wach-
senden Herausforderungen der Daseinsvorsorge in ländli-
chen Räumen nur mit entsprechenden finanziellen Mitteln 
bewältigen lassen. Angesichts der oft unterschiedlichen 
Haushaltslage in den Kommunen des Kreises galt es, alter-
native Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln, bei-
spielsweise über Erlöse aus erneuerbaren Energien.

Das Projekt „ZukunftsiDeeen“ wurde vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen 
von „Zukunftsprojekt Erde“ – einer Initiative des BMBF im 
Wissenschaftsjahr 2012 – und vom Rahmenprogramm 
„Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ (FONA) geför-
dert. Den Prozess der „ZukunftsiDeeen“ haben zwei wis-
senschaftliche Institutionen begleitet. Den Themenbereich 
„Daseinsvorsorge“ betreute federführend das Steinbeis- 
Beratungszentrum Regional- und Kommunalentwicklung. 
Es war an der Technischen Universität Kaiserslautern (seit 
Januar 2023 Rheinland-Pfälzische Technische Universität 

Schematische Übersicht zu den Möglichkeiten der Verknüpfung von Daseinsvorsorge und erneuerbaren Energien (EE)
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Kaiserslautern-Landau), und hier am Lehrstuhl Regional-
entwicklung und Raumordnung unter Leitung von Univ.-
Prof. Dr. habil. Gabi Troeger-Weiß sowie apl. Prof. Dr. 
Hans-Jörg Domhardt, angesiedelt. Die Betreuung des The-
menbereiches „Wertschöpfung aus der regenerativen 
Energieerzeugung“ übernahm das Institut für angewandtes 
Stoffstrommanagement (IfaS) der Fachhochschule Trier 
am Umwelt-Campus Birkenfeld unter Leitung von Prof. Dr. 
Peter Heck. 

Ein hoher Anteil der künftig zu erwartenden Wert-
schöpfung soll in der Region und im Landkreis bleiben. Ge-
lingen soll dies über die Einbeziehung der Wertschöpfung 
aus dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Zusätzlich sol-
len solche Einnahmen die erforderlichen Kosten einer zu-
künftigen Daseinsvorsorge im Landkreis decken. Mit der im 
Projekt erarbeiteten Systematik zur Verknüpfung der Be-
reiche Daseinsvorsorge und erneuerbare Energien (vgl. 
hierzu Domhardt/Grotheer/Wohland 2018: 356) lassen 
sich systematisch Schnittstellen identifizieren. Das ermög-
licht es, Maßnahmen der Daseinsvorsorge schneller, ren- 
tabler und nachhaltiger umzusetzen. Dabei kann es etwa 
um einen Seniorenbus als E-Mobil gehen, um einen vom na-
hen Windrad mit Strom versorgten Kindergarten oder um 
einen mobilen Ärztedienst. Letzterer könnte sich aus ei-
nem Gesundheitsfonds finanzieren, der sich aus Einnah-
men aus der erneuerbaren Energie speist.

In Gesprächen mit drei Fachleuten aus dem Rhein-
Hunsrück-Kreis diskutierten die Autorin und der Autor im 
Jahre 2021, wie sich die in der Abbildung dargestellten Ver-

knüpfungen aktuell darstellen, um nachzeichnen zu kön-
nen, welche Verknüpfungen real am häufigsten vorzufinden 
sind und somit als recht erfolgreich gelten können und wel-
che nur eine geringe Bedeutung entwickelt haben.

Insgesamt sehr bedeutsam sind nach Ansicht der be-
fragten Fachleute die Querfinanzierungen in den verschie-
denen Ausprägungen. In der Fallgruppe „Gemeinde re- 
finanziert“ zahlt in aller Regel der EE-Betreiber (passiv) 
Abgaben an die Gemeinde, während die Gemeinden selbst 
nur selten aktiv eine EE-Anlage betreiben oder an ihr betei-
ligt sind.

Ein Beispiel für eine Querfinanzierung ist die Hänge-
seilbrücke Geierlay. Die touristische Attraktion wurde auf 
Initiative der Gemeinde Mörsdorf realisiert. Die kleine Ge-
meinde Mörsdorf (ca. 600 EW im Jahr 2021) konnte das 
Projekt nur aufgrund von Einnahmen aus der Windenergie 
verwirklichen. Windkraftanlagen stehen seit 2011 auf dem 
Gemeindegebiet, teilweise auch auf gemeindeeigenen Flä-
chen, wodurch die Gemeinde Pachteinnahmen erzielt. Die 
Hängeseilbrücke soll die Wertschöpfung im Ort und in der 
Region erhöhen, die Standortattraktivität steigern und da-
durch auch zur Sicherung der Daseinsvorsorge vor Ort bei-
tragen.

Einerseits konnten diese touristische Maßnahme und 
ein gezieltes Marketing viel Wertschöpfung in der Region 
generieren sowie binden. Um dem steigenden Tourismus 
gerecht zu werden, errichtete Mörsdorf ein Besucherzent-
rum. Von dort ist die Brücke 1,8 Kilometer entfernt. Zu-
sätzlich gibt es verschiedene Wanderwege rund um die 

Geierlay-Hängebrücke
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Geierlay. Fremdenverkehrs- und Gastronomiebetriebe so-
wie Nahversorgungseinrichtungen profitieren von den Be-
sucherströmen. Gezielte Marketingmaßnahmen sollen die 
Brücke und die Region noch bekannter machen.

Andererseits profitiert auch die Daseinsvorsorge von 
dieser Entwicklung. So bleiben Nahversorgungseinrichtun-
gen – beispielsweise die Bäckerei oder ein Dorfladen – 
erhalten oder könnten sogar neu entstehen. Auch die 
Grundschule bleibt durch die gestiegene Attraktivität der 
Gemeinde für junge Familien erhalten. 

Künftig ist es das Ziel, die Potenziale, die sich durch 
den Tourismus ergeben, zu heben, um die Attraktivität des 
Ortes zu steigern, die Wertschöpfung vor Ort zu halten 
und die Daseinsvorsorge zu sichern. So ließe sich die ange-
stoßene Entwicklung auch zukunftsorientiert nutzen. Dies 
alles ermöglichen ausschließlich Einnahmen aus der Wind- 
energie. 

Im Rhein-Hunsrück-Kreis sind die entsprechenden 
Kompetenzen durch die vielfältigen Projekte und Aktivitä-
ten in den letzten Jahren in den Gemeinden stark gewach-
sen. Gleichzeitig ist die Akzeptanz wegen der unmittelbar 
spürbaren (finanziellen) Vorteile für die Einwohner/innen 
bei unterschiedlichen Akteuren im Grundsatz gestiegen. 
Somit lassen sich die Herausforderungen einer erneuerba-
ren und dezentralen Wärmeversorgung sowie einer zu-
künftig nachhaltigen (elektrischen) Mobilität leichter an-
gehen. Unter Berücksichtigung der hohen Pendlerzahlen 
und -distanzen zeigen sich im Bereich Mobilität erhebliche 
Einsparpotenziale sowie Potenziale zur Erhöhung der loka-
len Kaufkraft.

 
Chancen und Herausforderungen für eine 
zukunftsorientierte Regionalentwicklung in 
ländlichen Räumen durch die Energiewende
Wie exemplarisch dargestellt, haben die verschiedenen 
energiebezogenen Projekte im Rhein-Hunsrück-Kreis er-
heblich zur regionalen Wertschöpfung beigetragen. Sie ha-
ben damit auch geholfen, die Daseinsvorsorge in diesem 
ländlichen Raum aktuell und zukünftig zu sichern. 

Zudem setzte das Projekt „ZukunftsiDeeen“ neue Ak-
zente und Maßstäbe für kommunale Klimaschutzmaßnah-
men durch die Förderung der Potenziale für erneuerbare 
Energien im Gebiet des Landkreises und schaffte finanziel-
len Spielraum für die Sicherung von Maßnahmen zur Da-
seinsvorsorge. Das zeigt unter anderem, dass sich neue 
Kooperationsfelder in der Kommunal- und Regionalent-
wicklung erschließen lassen. Die Entwicklung und Umset-
zung von Konzepten und Projekten zur Energieeinsparung, 
Energieeffizienz sowie zu erneuerbaren Energien in den 
Kommunen des Rhein-Hunsrück-Kreises ermöglichte den 
Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten, die bei der 
Ausgestaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge helfen. 
Somit hat das Projekt einerseits kommunale und regionale 
Strategien der Daseinsvorsorge gestärkt und andererseits 
eine größere Unabhängigkeit von großräumigen, zentra- 
lisierten Energieversorgungssystemen ermöglicht – Letz- 
teres beispielsweise durch die Errichtung von Nahwärme-
netzen.

Viele Projekte zum Klimaschutz sowie zur Energie-
wende ließen sich durch konkrete Initiativen vor Ort erfolg-
reich starten, wobei deren Erfolg stark vom persönlichen 
Engagement der Personen abhängig ist, die sich vor Ort 
kümmern und ansprechbar sind. Auch ein entsprechend in-
novatives Umfeld in Politik und Verwaltung ist hierbei von 
entscheidender Bedeutung.

In den Gemeinden des Rhein-Hunsrück-Kreises wer-
den entsprechende Projekte relativ unkompliziert und di-
rekt angepackt („Der Rhein-Hunsrück-Kreis krempelt die 
Ärmel hoch!“). Dies lässt sich teilweise auf die kleinteiligen 
Siedlungsstrukturen zurückführen. Sie helfen durch die be-
stehende unmittelbar spürbare Betroffenheit, bestehende 
Herausforderungen schnell, direkt und gemeinsam anzuge-
hen.

Allerdings braucht es für größere Aufgaben und Pro-
jekte sowie aus verschiedenen Quellen stammende Finan-
zierungen auch überörtliche Strategien und Lösungen 
ebenso wie gebündelte Kompetenzen und gezielten Wis-
senstransfer. Von daher sind die in Folge des Projekts  
„ZukunftsiDeeen“ entstandenen Netzwerkstrukturen im 
Rhein-Hunsrück-Kreis positiv zu bewerten: Es gibt mittler-
weile Klimaschutzmanager/innen in vielen Gemeinden, auf 
Kreisebene sowie auf regionaler Ebene. Sie können als Vor-
bild für ähnliche Projekte in anderen Gebietskörperschaf-
ten dienen.

Wegen der sehr kleinteiligen rheinland-pfälzischen 
Kommunalstrukturen müssen die beteiligten Gemeinden 
frühzeitig kooperieren. Bereits in der Planungsphase ist es 
wichtig, über eine faire Verteilung der Lasten (Investitionen, 
räumliche Belastung etc.) und der Vorteile (finanzielle 
Einnahmen) zu sprechen und Einigkeit zu erzielen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die Gemeinden aufgrund geänder-
ter rechtlicher Rahmenbedingungen des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes von 2021 (§  6 EEG Finanzielle Betei- 
ligung der Kommunen am Ausbau) zukünftig grundsätzlich 
von erneuerbaren Energieanlagen, wie Windkraft und Fo-
tovoltaik, profitieren werden. Somit ist es nicht mehr zwin-
gend erforderlich, dass Windkraftanlagen auf kommuna-
lem Grund und Boden stehen müssen, um finanzielle 
Vorteile für die jeweiligen Gemeinden zu generieren. Damit 
lässt sich eine sinnvolle und faire Verteilung der zusätz- 
lichen Wertschöpfung erreichen.

Daher eignet sich der Rhein-Hunsrück-Kreis für Koor-
dination und Kooperation als räumliche Ebene und Platt-
form. Dies hat bereits das Projekt „ZukunftsiDeeen“ ge-
zeigt. Es kann als Leitprojekt für solche integrierten, 
interdisziplinären Konzeptionen im räumlichen Umgriff ei-
nes Landkreises gelten, was letztlich beispielgebend für an-
dere Gebietskörperschaften in ländlichen Räumen mit ähn-
lichen raumstrukturellen Rahmenbedingungen sein könnte. 
Deshalb lohnt sich eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
den hier gemachten Erfahrungen auch für andere Kommu-
nen.
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Mit dem politischen Beschluss des Kohleausstiegs, der bis 
spätestens 2038 erfolgen soll, stehen die deutschen Kohle-
regionen vor einem Strukturwandel, der tiefgreifende ge-
sellschaftliche und ökonomische Herausforderungen be- 
inhaltet. Gleichzeitig wirkt sich diese Entscheidung auf 
räumliche Strukturen aus und bedarf daher einer Auseinan-
dersetzung mit Fragen der räumlichen Planung. Das Inter-
disziplinäre Zentrum für transformativen Stadtumbau 
(IZS) in Görlitz des Leibniz-Instituts für ökologische 
Raumentwicklung (IÖR) begleitet seit 2018 den Struktur-
wandelprozess in der brandenburgischen und sächsischen 
Lausitz als eine der betroffenen Kohleregionen. Im Rahmen 

eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Forschungsprojektes wurden dabei 
u. a. regionale (Planungs-)Strategien für einen erfolgrei-
chen Strukturwandel entwickelt.

Die Lausitz ist die zweitgrößte Kohleregion Deutsch-
lands und erstreckt sich – dem Raumumgriff des Struktur-
stärkungsgesetzes folgend – grenzübergreifend zwischen 
Berlin und Dresden in Brandenburg und Sachsen sowie an-
grenzend an Polen und Tschechien (s. Abb. 1). 

Die Wiedervereinigung führte hier zu einem Struktur-
bruch, der mit starken Abwanderungsbewegungen und 
Schrumpfungsprozessen einherging, die bis heute noch 

Jessica Theuner, Sebastian Heer

RAUMBILDER FÜR DIE LAUSITZ
Visionen eines nachhaltigen Strukturwandels

Abb. 1: Räumliche Lage der Lausitz
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große Teile der Region beschäftigen. Gleichzeitig hat die 
Braunkohle weiterhin einen hohen Stellenwert in der Iden-
tifikation und dem Selbstbild der Lausitz, auch wenn die 
Kohleindustrie nur einen kleinen Teil der Region betrifft 
(Müller 2017). Die Region durchläuft bereits seit den 
1990er Jahren einen spürbaren Strukturwandel, der durch 
den Beschluss des Kohleausstiegs neu an Dynamik gewon-
nen hat. 

Die wissenschaftliche Begleitung des Lausitzer Struk-
turwandels offenbart zudem Herausforderungen, die vor-
rangig aus den administrativen Strukturen und prozessua-
len Faktoren der Strukturpolitik resultieren. So fehlt eine 
raumsensible Strategiebildung zur Steuerung und Bewälti-
gung des Strukturwandels, die räumliche Auswirkungen 
von Standortentscheidungen einbezieht und dabei eine 
langfristige Perspektive einnimmt. Darüber hinaus muss die 
Zusammenarbeit der Bundesländer Sachsen und Branden-
burg ausgebaut werden, damit sie kontinuierlich sowie 
institutionalisiert stattfindet (Heer/Knippschild 2021). Die 
Notwendigkeit hierfür resultiert aus einer Reihe von regio-
nalen Herausforderungen, die sich diesseits und jenseits 
der Landesgrenze ähnlich darstellen und zur erfolgreichen 
Bearbeitung des Zusammenwirkens beider Bundesländer 
bedürfen. Insofern braucht es eine konstruktive Abstim-
mung Brandenburgs und Sachsens, um regionale Standort-
konkurrenzen abzumildern und Fördergelder im Sinne ei-
ner gelingenden Strukturentwicklung effektiv einzusetzen, 
um so das endogene Entwicklungspotenzial der Lausitz 
auszuschöpfen. Auch wenn förderrechtliche Rahmenset-
zungen dies zuweilen erschweren, ist es im Interesse der 
Lausitz, die Region länderübergreifend zu denken und zu 
entwickeln.

Der Kohleausstieg beschleunigt nicht nur einen not-
wendigen Strukturwandel, sondern eröffnet den Kohle- 
regionen auch die Chance, einen nachhaltigen Wandel zu 
gestalten, der durch politische Aufmerksamkeit und erheb-
liche Fördermittel unterstützt wird. Bisher konzentrieren 
sich die strukturpolitischen Entscheidungen in der Lausitz 
jedoch auf Groß- und Infrastrukturprojekte mit vorrangig 
ökonomischen Effekten und der Schaffung von Arbeits-
plätzen – ökologische Nachhaltigkeitsziele finden bisher 
nur nachrangig Beachtung. 

Diese Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Be-
gleitung des strukturpolitischen Prozesses waren der An-
lass für das Planungslabor „Raumbilder Lausitz 2050“, wel-
ches unter der Hauptträgerschaft des IÖR/IZS gemeinsam 
mit regionalen Planungsakteuren konzeptioniert und 2021 
durchgeführt wurde. 

Planungslabor zur kooperativen Visionierung
Ziel des Planungslabors war es, visionäre Raumbilder für 
die Lausitz zu entwickeln. Mit dem Prozess sollten Kriterien 
räumlicher Entwicklung stärker als bisher in den Blick ge-
nommen, ein Diskurs über Handlungsansätze für eine 
nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung angestoßen 
und ein offener Dialog über Ziele und Prioritäten in der Re-
gionalentwicklung ermöglicht werden. Gleichzeitig strebte 
das Verfahren durch die Beteiligung diverser Akteure die 
Stärkung der länderübergreifenden Zusammenarbeit an. 

Mit den Raumbildern sollte auch die Illustration räumlicher 
Zukunftsvorstellungen in den Mittelpunkt des Prozesses 
rücken. Damit setzt das Planungslabor auf die kommunika-
tive Funktion von Bildern, um Planungsinhalte zu vermit-
teln, Dialoge zu formen und Problemstellungen zu verdeut-
lichen (Dühr 2007). 

Einen Kernpunkt des Verfahrens bildete die gezielte 
Einbindung externer Perspektiven, um Raumbilder zu ent-
wickeln, die alternative Möglichkeiten und Entwicklungs-
pfade abseits aktuell verfolgter Ansätze und lokal-regio- 
naler Denkmuster aufzeigen. Für die Teilnahme am Pla-
nungslabor qualifizierten sich vier interdisziplinäre Pla-
nungsteams, die federführend von den Büros berchtold-
krass, cityförster, Urban Catalyst und KH Studio gemein-
sam mit mehreren Partnerinnen und Partnern geleitet 
wurden. Um trotz der Einbindung externer Perspektiven 
eine regionale Verankerung der Raumbilder sicherzustellen 
und eine Verschränkung mit regional vorhandenem Wissen 
zu ermöglichen, wurde das Planungslabor als kooperativer 
Prozess konzipiert. Dazu wurde neben den Teams ein Wür-
digungsgremium eingerichtet, das – bestehend aus regiona-
ler und überregionaler Expertise zur Planung, Strukturent-
wicklung und Wissenschaft der Lausitz – zur Qualifizierung 
der Raumbilder beitragen sollte. Die Erarbeitung der Raum-
bilder basierte zudem auf aktuellen Planungsdokumenten 
und Strategiepapieren, um die Anknüpfungsfähigkeit der zu 
entwickelnden Visionen an den regionalen Diskurs zu ge-
währleisten. Im Laufe des Planungslabors erhielten die 
Teams die Möglichkeit, die Lausitz vor Ort kennenzulernen 
und durch den Austausch mit regionalen Akteuren und de-
ren Expertise ein Gefühl für die Ausgangslage und zukünf- 
tige Herausforderungen der Lausitzer Landschaft zu entwi-
ckeln. Im Rahmen zweier Kolloquien wurden die Konzept- 
ideen anschließend gemeinsam mit dem Würdigungsgremi-
um diskutiert und weiterentwickelt.

Nach Abschluss des Planungslabors schloss sich eine 
Transferphase an, in welcher Werkstätten mit einem erwei-
terten Kreis regionaler Akteure durchgeführt wurden. Die 
Transferwerkstätten dienten dem Zweck, Anwendungs- 
und Umsetzungsoptionen der Raumbilder zu diskutieren 
und damit konkrete Anknüpfungspunkte zur Regionalent-
wicklung zu identifizieren.

Visionen für 2050: Kernpunkte der vier 
Raumbilder
Die im Planungslabor entstandenen Raumbilder zeichnen 
unterschiedliche Perspektiven für die Lausitz, verfolgen 
aber ähnliche Grundprinzipien einer zukunftsfähigen Ent-
wicklung und verstehen den Strukturwandel allesamt als 
Impuls für eine nachhaltige Regionalentwicklung. In diesem 
Sinne werden das Flächensparen, die Sicherung und Stär-
kung der Naturräume und ein nachhaltiges Wassermanage-
ment sowie die Etablierung einer kreislauforientierten Re-
gionalentwicklung im Angesicht globaler Herausforde- 
rungen als zentrale Maßnahmen formuliert. 

Im Folgenden werden Schwerpunkte der Raumbilder 
bzw. ihre Stärken exemplarisch vorgestellt. Das Raumbild 
von cityförster & Partner/innen „Zeit für die Lausitz“ setzt 
schwerpunktmäßig auf eine Neuausrichtung der Landnut-
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zungssysteme bei gleichzeitigem Aufbau einer „Schwamm-
landschaft“. Mit ihrem Raumbild forcieren sie den Umbau 
der Land- und Forstwirtschaft, um einen Beitrag zur 
CO2-Minimierung und der Fähigkeit zur Zwischenspeiche-
rung von Wasser zu liefern. 

Angesichts zunehmender Wasserknappheit zeichnen 
die Raumbilder für die Tagebaufolgelandschaften als prä-
gendes Element der Lausitz eine alternative und diver- 
sifizierte Entwicklung, jenseits aktueller Konzepte der Flu-
tung von Restlöchern. Das Raumbild von berchtoldkrass & 
Partner/innen schlägt unterschiedliche Lösungen vor, wie 
z. B. die Nutzung dieser Flächen für regenerative Energien 
oder ein Sich-selbst-Überlassen, um individuelle Land-
schaften hervorzubringen. Das Raumbild eröffnet jedoch 
auch die Perspektive, Tagebaue zu Mooren zu transformie-
ren und in Kombination mit aufgeforsteten Flächen natür- 
liche CO2-Speicher in der Lausitz zu schaffen. Damit kann 
nicht nur ein Beitrag zur Klimakrise geleistet werden, son-
dern es eröffnet sich die Chance, dass Landschaftsleistun-
gen auch ökonomisch tragfähig werden, z. B. durch den 
Handel mit CO2-Zertifikaten.

Die Raumbilder verdeutlichen zudem die Notwendig-
keit, Entwicklungsstrategien stärker an endogenen Poten-
zialen anzusetzen. Die traditionellen regionalen Wirt-
schaftszweige und das Know-how der lokalen Akteure 
bieten hierfür eine Grundlage und können Anknüpfungs-
punkte für künftige Innovationen sein. 

Der Entwurf „Zeit für die Lausitz“ von cityförster & 
Partner/innen bezeichnet diese endogenen Potenziale als 
regionale Motoren, die für eine kurz- und mittelfristige 
Anlagerung von Wertschöpfung bereitstehen und daher als 
Investitionsschwerpunkte priorisiert werden sollten. Diese 
Motoren (s. Abb. 2) umfassen die neue Energiewirtschaft 
der in der Lausitz bereits etablierten Industrien und die 
Wertschöpfung aus Forschung und Bildung durch die loka-
len Hochschulen. Das Raumbild „Wowsitz 2050“ von Urban 
Catalyst & Partner/innen sieht zudem die transformations-
erprobten und engagierten Akteure als ein weiteres endo-
genes Potenzial (s. Abb. 3).

Ein weiterer Aspekt aller Raumbilder ist die Notwen-
digkeit einer stärkeren Vernetzung der Region, sowohl 
durch interkommunale Zusammenschlüsse als auch durch 
überregionale strategische Bündnisse. Im „Bunten Bund 
Lausitz“ konzipiert das Team berchtoldkrass & Partner/ 
innen drei grenzüberschreitende Städtebünde, basierend 
auf bestehenden Kooperationen oder historischen Bünd-
nissen (s. Abb. 4). Diesem Raumbild folgend, ist jeder 
Bund durch ein eigenes Profil gekennzeichnet, das seine je-
weiligen Entwicklungspotenziale hervorhebt, steht aber 
dennoch im Austausch mit den anderen Bünden zur Ent-
wicklung von übergreifenden Infrastrukturen. Ziel der 
Städtebünde ist die Stärkung und Bündelung der in der 
Lausitz und ihren Teilräumen vorhandenen Kräfte. Alle vier 
Raumbilder setzen auf den Aufbau regionaler und länder-

Abb. 2: Motoren der Lausitz, Ausschnitt
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Abb. 3: Mentalitätskarte der Lausitzer Akteurstypen, Ausschnitt
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übergreifender Organisationsstrukturen für eine strategi-
sche Entwicklung im Strukturwandel.

Im Sinne einer stärkeren Vernetzung spielen auch 
Mobilitätsstrukturen eine wichtige Rolle. Durch den Aus-
bau der infrastrukturellen Vernetzung sollen einerseits die 
polyzentrische Struktur der Lausitz ausgeschöpft und an-
dererseits die Entwicklungspotenziale besser verteilt wer-
den. Dafür schlägt das Raumbild „Hyper Campus Region“ 
von KH Studio ein mehrschichtiges ÖV-System für die 
Lausitz vor (s. Abb. 5). Durch den Umbau der Lausitz zu 
einer „30-Minuten-Region“ verbindet das Konzept benach-
barte Zentren durch Hybrid-Regiotrams, ergänzt durch 
multimodale Mobilitätsangebote auf lokaler Ebene und er-
möglicht somit eine Erreichbarkeit mehrerer benachbarter 
Zentren innerhalb eines kurzen Zeitfensters. Auf überregi-
onaler Ebene konzipiert das Raumbild zudem eine „Fast 
Lausitz“ zur Sicherung einer schnellen Anbindung an um- 
liegende europäische Zentren.

Mit ihren Konzeptionen formulieren die Raumbilder 
Narrative, die unterschiedliche Maßnahmen strategisch 
bündeln. Dies kann hilfreich sein, um eine länderübergrei-
fende Strategie zu finden und eine Marke für die Außen-
wahrnehmung der Lausitz als Region zu entwickeln. Gleich-
zeitig sind die Narrative aber so abstrakt, dass sie anderen 
künftigen Entwicklungslinien nicht entgegenstehen. Die 
Raumbilder geben Impulse für eine langfristige Entwicklung 
der Lausitz, indem sie den Raum, seine Spezifika und Struk-
turen in den Mittelpunkt rücken und die Notwendigkeit ei-

ner Strukturpolitik artikulieren, die sensibel gegenüber 
räumlichen Beziehungen und unterschiedlichen Entwick-
lungsdynamiken ist. Sie formulieren abstrakte Entwick-
lungsprinzipien, die notwendig sind, um über die Zukunft 
der Lausitz und über einen Zeithorizont von 2050 nachden-
ken zu können.

Transfer der Ergebnisse
Der Beitrag des Planungslabors zum Lausitzer Struktur-
wandelprozess hängt nun vom Transfer der Raumbilder in 
die Planungspraxis ab. Nach Abschluss des Verfahrens be-
nötigen die entstandenen Visionen eine erweiterte Ausein-
andersetzung durch die an der Planung Beteiligten, eine 
Übersetzung in regionale Realitäten sowie eine Diskussion 
möglicher Umsetzungsstrategien. Raum dafür bieten vom 
IÖR/IZS initiierte Transferwerkstätten, die sich vorrangig an 
Akteure der kommunalen, regionalen und Landesplanung 
richten. 

Die Erfahrungen aus den ersten Werkstätten zeigen 
eine positive Wahrnehmung der Raumbilder, deren Mehr-
wert in der externen Perspektive und einer damit verknüpf-
ten Freiheit der Inhalte gesehen wird. Der bildliche Cha- 
rakter der Visionen stärkt die Vermittlung von Entwick-
lungsprinzipien und schafft Aufmerksamkeit für die erar-
beiteten Inhalte und damit adressierten Problemstellun-
gen. Gleichzeitig konnten die Raumbilder Lernprozesse 
anstoßen bezüglich der Relevanz räumlicher Visionen und 
eines räumlich integrierten Arbeitens im Strukturwandel. 
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Abb. 4: Lausitzer Städtebünde
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Abb. 5: 30-Minuten-Region (oben) und Fast Lausitz (unten)
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Damit spiegeln die durchgeführten Werkstätten den Be-
darf an Bildern und der Visualisierung von Zukunftsideen 
und Planungsgrundsätzen für die Entwicklung der Lausitz 
wider. Auch die Notwendigkeit der Bündelung von Poten- 
zialen durch regionale Kooperation und die Stärkung einer 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für eine starke 
Lausitz wurde in den Transferwerkstätten artikuliert. Das 
Planungslabor und die entstandenen Raumbilder scheinen 
hier ein Potenzial zu entfalten, um den Dialog und eine Zu-
sammenarbeit auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen. 
Die Raumbilder werden von den regionalen Akteuren zu-
dem als mögliche Hilfestellung bei der Aufstellung regiona-
ler Entwicklungskonzepte und Strategien eingeschätzt. 
Trotz der positiven Resonanz wurde bisher keine Verant-
wortung für eine weitere Auseinandersetzung mit den Kon-
zepten und Inhalten der Raumbilder bzw. einer Umsetzung 
übernommen, was jedoch für ihre Wirksamkeit entschei-
dend sein wird. 

Diskussionsgegenstand in den Transferwerkstätten 
ist neben den vier Raumbildern ein Orientierungsrahmen 
für eine länderübergreifende, nachhaltige Regionalentwick-
lung in Brandenburg und Sachsen. Dieser führt die Raum-
bilder und die darüber geführten Diskussionen während 
des Prozesses des Planungslabors und der Transferwerk-
stätten zusammen und kann damit als gemeinsamer Leitfa-
den für den weiteren Planungsprozess im Strukturwandel 
dienen. Die Inhalte des Orientierungsrahmens sind als In-
terpretationen der Raumbilder aufzufassen und sind gleich-
zeitig angereichert vom Austausch mit den Beteiligten aus 
den Transferwerkstätten. Zu den Transferwerkstätten wa-
ren Vertreter/innen der kommunalen, Regional- und Lan-
desplanung sowie die Lausitz- und Revierbeauftragten der 
brandenburgischen und sächsischen Landesregierung und 
weitere ausgewählte Interessengruppen eingeladen. Der 
Orientierungsrahmen bildet das Produkt der Transferpha-
se des Planungslabors und dient der weiteren Verarbeitung 
der Raumbilder im Lausitzer Strukturwandelprozess.

Einen vertiefenden Einblick in das Planungslabor bie-
ten die Ergebnisbroschüre und eine Wanderausstellung 
(Download und nähere Informationen dazu unter 
https://transformation-lausitz.ioer.eu).
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Der Beitrag reflektiert den aktuellen Arbeitsstand des von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförder-
ten Projekts „Geschlechterperspektiven auf räumliche 
Transformationsprozesse der Energiewende – Planungs- 
bezogene Analyse- und Gestaltungspotenziale“, das in den 
Nachrichten der ARL 02/2021 (S. 47-49) bereits vorge-
stellt wurde. Nachfolgend werden wir Ergebnisse aus der 
ersten Projektphase präsentieren, in der theoretische 
Fundierungen und die konzeptionelle Operationalisierung 
des Vorhabens im Fokus standen. 

Forschungsgegenstand: Räumliche 
Transformationsprozesse der Energiewende
Die Diskussionen zur Energiewende in Deutschland verlau-
fen aktuell sehr dynamisch. Waren im Koalitionsvertrag der 
neuen Bundesregierung im Herbst 2021 vor allem der Aus-

bau erneuerbarer Energien, ein vorgezogener Kohleaus-
stieg sowie die Diversifizierung der Energieversorgung 
durch Gas und Wasserstoff – ohne Atomkraft – geplant 
(Frenz 2022), so werden mit dem russischen Angriffskrieg 
auf die Ukraine nun wieder Atomkraft und Kohle als „Brü-
ckentechnologien“ für die Versorgungssicherheit disku-
tiert. Der Ausbau erneuerbarer Energien bleibt jedoch – 
trotz der Verschiebungen in den Debatten – zentraler 
Baustein der Energiewende. Im Koalitionsvertrag heißt es 
unter anderem, dass der Ausbau erneuerbarer Energien 
„deutlich zu beschleunigen“ sei, um das Ziel der 80 %-Ab- 
deckung (bezogen auf den erhöhten Bruttostrombedarf in 
2022) durch erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen 
(ebd.). Vor diesem Hintergrund fokussieren wir im Projekt 
auf sogenannte Phase-In-Prozesse, also den Ausbau erneu-
erbarer Energien zur Stromerzeugung, und blicken auf die 

Theresa Herdlitschka, Martina Hülz, Katharina Kapitza, Tanja Mölders

GESCHLECHTERPERSPEKTIVEN AUF 
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damit verbundenen räumlichen Transformationsprozesse. 
Denn durch den Bau von Windparks, Photovoltaik- und 
Biogasanlagen entstehen (dezentral) neue sogenannte 
Energielandschaften, die gesellschaftspolitisch unter-
schiedlich wahrgenommen und bewertet werden. Damit 
einher gehen auch veränderte Akteurskonstellationen und 
Governance-Formen, beispielsweise indem auf der Ebene 
von Regionen, Städten und Gemeinden neue Planungs- 
und Steuerungsmechanismen dezentraler Energiewende-
projekte entstehen (Becker/Gailing/Naumann 2013; Gai-
ling 2018). Aufgrund der Komplexität und Heterogenität 
von Interessenlagen sind mit den räumlichen Transforma- 
tionsprozessen der Energiewende zahlreiche Konflikte ver-
bunden. So wird beispielsweise unter Berufung auf Natur- 
und Artenschutz gegen geplante Windkraftanlagen protes-
tiert oder die verstärkte Nutzung einzelner Regionen und 
Gebiete für den Ausbau erneuerbarer Energien kritisiert. 
Ziel unseres Vorhabens ist es, diese Konflikte zu beschrei-
ben und zu analysieren, um damit eine gerechtere Planung 
und Gestaltung der Energiewende zu ermöglichen.

Theoretische Einbettung: Sozial-ökologische 
Perspektiven auf die Energiewende
Um die Konflikte in und um Energielandschaften beschrei-
ben und analysieren zu können, verorten wir unsere For-
schung in der Sozialen Ökologie als Wissenschaft von den 
gesellschaftlichen Naturverhältnissen (Becker/Jahn 2006). 
Die Soziale Ökologie beschäftigt sich mit den krisenhaften 
Beziehungen zwischen Mensch, Gesellschaft und Natur, 
ihrer Erforschung und Neugestaltung (ausführlicher hier-
zu: Becker/Jahn 2006). Das Konzept der gesellschaftlichen 
Naturverhältnisse betont dabei die wechselseitigen (Aus-)
Wirkungen und Abhängigkeiten zwischen Gesellschaft und 
Natur, aber auch zwischen Natur und Gesellschaft. Wir ge-
hen davon aus, dass es sich bei der Energiewende im Kern 
um eine Neukonfiguration des Verhältnisses zwischen 
Gesellschaft und Natur handelt. Unter Berücksichtigung 
raumwissenschaftlicher Perspektiven können Energieland-
schaften als räumlicher Ausdruck gesellschaftlicher Natur-
verhältnisse konzipiert werden, schließlich sind Landschaf-
ten von gesellschaftlicher Entwicklung geprägt und in ihrer 
Wahrnehmung stets umkämpft (vgl. hierzu auch den Bei-
trag von Catrin Schmidt im selben Heft). Die mit den Ener-
gielandschaften verbundenen Governance-Prozesse und 
-formen wiederum verweisen auf die Möglichkeit der räum-
lichen Gestaltung und Regulation dieser Verhältnisse. 
Entsprechend konzentrieren wir uns in der empirischen 
Untersuchung unserer Forschung auf zwei Themenfelder: 
Erstens nehmen wir auf der substanziellen Ebene die Ent-
wicklung von Energielandschaften, also die Veränderung 
von Landschaften durch den Aus- und Umbau der Strom- 
erzeugung durch erneuerbare Energien, in den Blick. Zwei-
tens analysieren wir auf der prozeduralen Ebene die damit 
verbundene Governance, also die Entscheidungsprozesse 
und -strukturen sowie Akteurslandschaften auf regionaler 
Ebene als Möglichkeiten der Regulation. 

Geschlechterperspektiven als „Eye-Opener“
Aus der Nachhaltigkeits- und Geschlechterforschung kom-
mend und mit einem Fokus auf sozial-ökologische For-
schung gehen wir davon aus, dass Geschlechterperspek- 
tiven sich dafür eigenen, gesellschaftliche Naturverhält- 
nisse zu beschreiben und zu analysieren. Denn erstens kön-
nen Geschlechterverhältnisse selbst als Moment sozial- 
ökologischer Krisen gesellschaftlicher Naturverhältnisse 
verstanden werden. Zweitens können sie dabei helfen, das 
Vermittlungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Natur in 
Energiewendeprozessen analytisch zu fassen und dualisti-
sche Beschreibungen (in Richtung Gesellschaft oder Na-
tur) aufzulösen. Geschlechterperspektiven fungieren in 
unserer Forschung daher als „Eye-Opener“ für Unterschei-
dungen und Hierarchisierungen in räumlichen Transforma-
tionsprozessen der Energiewende.

Die vier Geschlechterperspektiven und ihre jeweiligen Rationalitäten. 
Eigene Darstellung nach Hofmeister/Katz/Mölders (2013)

Wir beziehen uns in der Analyse auf die vier Analyse-
perspektiven von Geschlecht von Hofmeister/Katz/Mölders 
(2013), die jeweils über unterschiedliche Erkenntnispo-
tenziale verfügen (s. Abb.). Wir erweitern die Systema- 
tisierung der Geschlechterperspektiven um die Unterschei-
dung in Geschlecht als Gegenstand und Geschlecht als er-
weiterte Erkenntnisperspektive. Auf der Ebene von Ge-
schlecht als Gegenstand fragen wir explizit nach Ge- 
schlechterunterschieden oder -verhältnissen, wie bei-
spielsweise nach Ursachen, Bedingungen und Auswirkun-
gen vergeschlechtlichter Beteiligung in Planungsverfahren. 
Auf der Ebene von Geschlecht als erweiterter Erkenntnis-
perspektive analysieren wir räumliche Transformations- 
prozesse der Energiewende jenseits der Kategorie Ge-
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schlecht unter Berücksichtigung der den Geschlechter- 
perspektiven zugeordneten Rationalitäten: Unterscheiden, 
Ins-Verhältnis-Setzen und Herstellen, und fragen außer-
dem nach den Bedingungen der Wissensproduktion. Im 
Themenfeld Energielandschaften untersuchen wir so bei-
spielsweise, inwiefern verschiedene Landschaftsaspekte 
durch den Bau von Windkraftanlagen auf- bzw. abgewertet 
werden oder welche wissenschaftlichen und alltagswelt- 
lichen Wissensbestände (bspw. geologische Aspekte oder 
Stereotype) in die Beschreibung und in das Verständnis 
von Landschaftsbildern eingehen oder ausgespart werden 
(s. Tabelle). Wir verbinden die Geschlechterperspektiven 
mit den beiden Themenfeldern in der planungswissen-
schaftlichen Heuristik EnerGesch, die sowohl Dokumen- 
tation als auch gleichzeitig zentrales Ergebnis unserer Ar-
beit ist.

Fallstudien: Status quo und Szenarien 
räumlicher Transformationsprozesse 
erforschen
Wir erforschen räumliche Transformationsprozesse der 
Energiewende auf der Basis von zwei Fallstudien, die wir als 
empirische Besonderheiten ausgewählt haben. Wir unter-
suchen einmal den geplanten Ausbau erneuerbarer Ener- 
gien im Braunkohleabbaugebiet Jänschwalde (Branden-
burg), da sich dort alte und neue Energielandschaften 
räumlich und zeitlich überlappen. Wir analysieren außer-
dem die konflikthafte Planung und Genehmigung eines 
Windparks im Reinhardswald (Hessen).

Bisher haben wir 7 Interviews in Jänschwalde und 14 
Interviews im Reinhardswald geführt. Die Interviewten wa-
ren politisch Verantwortliche, Mitarbeitende in Planungs-
behörden, Projektteams und zivilgesellschaftlich Engagier-
te. In den Interviews fragen wir unter anderem nach dem 
Bezug zur Energiewende, regionalen Energiewendeprozes-

sen, nach landschaftlichen Veränderungen, dem Planungs-
prozess rund um den Ausbau erneuerbarer Energien, der 
Integration von Wissen und Gerechtigkeitsaspekten in den 
Planungsprozess und nach einer Vision für die Energiewen-
de vor Ort. Im Zentrum steht dabei die regionale Planungs-
ebene, schließlich liegen dort zentrale Steuerungsmöglich-
keiten der energiebezogenen Raumplanung, bspw. über die 
Ausweisung von Vorrangflächen.

Ergänzt werden sollen die qualitativen Interview- 
studien um eine Dokumentenanalyse, in der formale und 
informelle planungsrelevante Dokumente (bspw. regionale 
Energie- und Klimaschutzkonzepte, Dokumente und Kar-
ten zur Ausweisung von Windvorranggebieten oder zur 
Bauleitplanung etc.) u. a. hinsichtlich der darin enthaltenen 
Rationalitäten der Planung (d. h. wie wird geplant?) sowie 
hinsichtlich der Verständnisse und Bewertungen von 
(Energie-)Landschaften und dazugehörigen Governance- 
Prozessen untersucht werden.

Die in der Heuristik festgehaltenen Fragen der Ge-
schlechterperspektiven in beiden Themenfeldern werden 
wir dabei als Interpretationsleitpfade für die Analyse nut-
zen. Ziel ist es, die Fragen im Laufe der Auswertung zu er-
proben, weiterzuentwickeln und zu erweitern. Die Ergeb-
nisse sollen dann fortlaufend in der Heuristik zusammen- 
getragen werden, um nach der Analyse des Status quo ge-
meinsam mit den Befragten aus den Fallstudien Szenarien 
für eine gerechtere Gestaltung von Energiewendeprozes-
sen auf regionaler Ebene zu entwerfen. Die Szenarien wie-
derum zielen darauf ab zu erörtern, wie Hierarchisierun-
gen, Abwertungen und Ausschlüsse und deren Repro- 
duktionen im Planungs-, Steuerungs- und Gestaltungspro-
zess abgebaut werden können, um Energiewendeprozesse 
als wichtigen Teil sozial-ökologischer Transformationen im 
Sinne der Nachhaltigkeit sowie inter- und intragenerational 
gerechter zu gestalten.

Geschlecht als Gegenstand Geschlecht als erweiterte Analyseperspektive

Differenzkategorie  
(Unterscheiden)

Inwiefern nehmen Frauen und Männer Energie- 
landschaften (unterschiedlich) wahr?

Inwiefern wird zwischen verschiedenen Land-
schaftsfunktionen unterschieden?

Strukturkategorie  
(Ins-Verhältnis Setzen)

Inwiefern werden durch neue Energieland- 
schaften soziale Geschlechterrollen manifestiert 
und/oder irritiert? 

Inwiefern werden verschiedene Landschafts- 
aspekte auf- bzw. abgewertet (durch den Bau  
von EE-Anlagen)?

Prozesskategorie  
(Herstellen)

Wie entwickeln sich vergeschlechtlichte Raum-
nutzungen in Energielandschaften und inwiefern 
werden sie (neu) hergestellt?

Welche Prozesse tragen zum Entstehen von 
Landschaftsbildern bei?

Epistemologische Kategorie Inwiefern sind Wissensbestände im Planungs- 
prozess von erneuerbaren Energieprojekten  
vergeschlechtlicht?

Welche wissenschaftlichen und alltagsweltlichen 
Wissensbestände gehen in Beschreibungen und 
Verständnisse von Energielandschaften (z. B. 
Landschaftsbilder, -funktionen) (nicht) ein?

Tabelle: Forschungsleitende Fragen in der Heuristik EnerGesch für das Themenfeld Energielandschaften; eigene Darstellung
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Fazit: Macht- und Ungleichheitsverhältnisse  
in räumlichen Transformationsprozessen 
empirisch erforschen und gerechter gestalten
Energiewendeprozessen liegen räumlich heterogene Aus-
gangsbedingungen zugrunde, die als Ergebnisse des Ver-
mittlungsverhältnisses zwischen gesellschaftlichen und na-
türlichen Aspekten zu betrachten sind. Entsprechend las- 
sen sich auch räumlich spezifische Ungleichheitsverhält- 
nisse und Hierarchisierungen in Energiewendeprozessen 
beobachten. Bei politischen Entscheidungen, wie auch im 
Zuge der Ausgestaltung der Energiewende, werden die 
daraus resultierenden unterschiedlichen Voraussetzungen 
kaum berücksichtigt. Eine geschlechtersensible, raum- und 
planungsbezogene Auseinandersetzung mit der Energie-
wende kann helfen, Unterschiede und Unterscheidungen, 
Hierarchisierungen, Ein- und Ausschlüsse sowie Ungerech-
tigkeiten bei der Wissensproduktion zu identifizieren. Dies 
gilt beispielsweise in Bezug auf die Wahrnehmung und Be-
wertung von Energielandschaften oder auch bezüglich der 
Akteurs- und Beteiligungsstrukturen. Die im Projekt ent-
worfene (und weiterzuentwickelnde) planungswissen-
schaftliche Heuristik EnerGesch leistet dafür einen wichti-
gen Beitrag. Sie ermöglicht es, gezielt spezifische räum- 
liche Bedingungen, Möglichkeiten und Herausforderungen 
dezentraler Energiewendeprozesse auch jenseits der zwei 
Fallstudien in den Blick zu nehmen, regional spezifische 
Ungleichheitsverhältnisse und Hierarchisierungen in räum- 
lichen Transformationsprozessen der Energiewende zu 
identifizieren und Möglichkeiten einer gerechteren Gestal-
tung zu entwickeln. 
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Für die Amtszeit 2023/2024 hat das Kuratorium der ARL – 
Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemein-
schaft nach der Wahl der Präsidiumsmitglieder durch die 
Mitgliederversammlung der ARL den bisherigen Vizepräsi-
denten Prof. Dr. Axel Priebs (Honorarprofessor an den 
Universitäten Hannover und Kiel) als Nachfolger von Prof. 
Dr.-Ing. Sabine Baumgart zum Präsidenten der ARL beru-
fen. Weitere Mitglieder des ehrenamtlich tätigen Präsidi-
ums sind Prof. Dr. Susan Grotefels (Zentralinstitut für 
Raumplanung an der Universität Münster), Prof. Dr. Annet-
te Spellerberg (Rheinland-Pfälzische Technische Universi-
tät Kaiserslautern-Landau), Petra Ilona Schmidt-Kaden 
(Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, 
Land Mecklenburg-Vorpommern) und als hauptamtlicher 
Generalsekretär der ARL Prof. Dr. Rainer Danielzyk (zu-
gleich Leibniz Universität Hannover). Die ARL dankt der 
bisherigen Präsidentin Sabine Baumgart (ehem. Techni-
sche Universität Dortmund / BPW Stadtplanung / Assoziier-
tes Mitglied des Instituts für Public Health und Pflegefor-
schung (IPP), Universität Bremen), die dieses wichtige 
Amt in den Jahren 2019 bis 2022 ausgeübt hat, für ihr gro-
ßes Engagement in der strategisch-konzeptionellen Wei-
terentwicklung der Akademie.

Prof. Dr. Axel Priebs ist Geo-
graph und Honorarprofessor an den 
Universitäten Hannover und Kiel. Bis 
September 2020 war er Universitäts-
professor am Institut für Geographie 
und Regionalforschung der Universität 
Wien. Zuvor war er von 2002 bis 2018 
Dezernent für Umwelt, Planung und 
Bauen der Region Hannover und Erster 
Regionsrat. Als Person vereint er damit 
die enge Verbindung zwischen Wissen-

schaft und Praxis, welche für die transdisziplinäre For-
schungs- und Arbeitsweise der ARL von besonderer Bedeu-
tung ist. Axel Priebs ist seit 1995 gewähltes Mitglied der 
ARL und seither in zahlreichen Funktionen und Gremien 
der Akademie engagiert, u. a. hatte er 2001/2002 sowie von 

2019 bis 2022 das Amt des Vizepräsidenten der ARL inne. 
Er arbeitet und forscht zu Fragen stadtregionaler Planungs- 
und Verwaltungsorganisation, zu Themen der Regional- 
und Landesplanung sowie zur Funktion von Klein- und 
Mittelstädten für die Stabilisierung ländlicher Räume. Für 
den ehemaligen Umweltdezernenten steht bei all diesen 
Themen stets der Aspekt einer nachhaltigen und klima- 
gerechten Raumentwicklung im Fokus.

Axel Priebs will seine Präsidentschaft nutzen, um die 
Sichtbarkeit der ARL als Thinktank für eine sozial gerechte 
und nachhaltige Raumentwicklung zu stärken, die Umset-
zung der Energiewende in der Raumplanung begleitend zu 
unterstützen und die europäische Ausrichtung der Akade-
mie zu intensivieren. Seine Position zur Bedeutung der ARL 
fasst er so zusammen: „Ich bin überzeugt, dass die ARL 
bestens aufgestellt ist, Antworten auf die vielfältigen Fra-
gen der Raumentwicklung in einer durch Unsicherheiten 
und Krisen geprägten Zeit zu erarbeiten, weil in unserem 
Netzwerk Fachleute aus unterschiedlichsten Disziplinen 
und Tätigkeitsbereichen zusammenwirken.“

Weitere Mitglieder des Präsidiums
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und Geschäftsführerin des Zentral- 
instituts für Raumplanung an der Uni-
versität Münster, Forschungsinstitut 
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planung. Susan Grotefels studierte 
Rechtswissenschaften an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster, 
wo sie auch promovierte und lehrt. Sie 

wurde 2017 für ihre hervorragenden Leistungen in der be-
ruflichen Praxis sowie in Forschung und Lehre zur Honorar-
professorin an der Universität Münster ernannt. Seit 2010 
ist sie gewähltes Mitglied der ARL und war bereits von 2015 
bis 2020 Vizepräsidentin der ARL. Ihre Forschungsschwer-
punkte sind das Bau- und Raumordnungsrecht.

AXEL PRIEBS ZUM NEUEN 
PRÄSIDENTEN DER ARL  
BERUFEN
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Petra Ilona Schmidt-Kaden, 
Diplom-Ingenieurin der Raum- und 
Umweltplanung, ist bereits seit 2021 
Vizepräsidentin der ARL; sie wurde 
erneut berufen. Die Ministerialrätin 
arbeitet seit 1996 für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern. Im Ministeri-
um für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung leitet sie das Referat 
„Grundsatzangelegenheiten der Raum- 
ordnung, Belange der Regionalpolitik“ 

und ist stellvertretende Leiterin der Abteilung „Energie und 
Landesentwicklung“. Seit 2006 ist sie gewähltes Mitglied 
der ARL und brachte sich in zahlreichen Gremien der Aka-
demie ein, u. a. seit 1997 im Informations- und Initiativkreis 
Regionalplanung, dessen Leitung sie von 2015 bis 2020 
innehatte. Petra Ilona Schmidt-Kaden befasst sich mit 
grundsätzlichen Fragen der Raumordnung und der Landes- 
und Regionalplanung. Sie wirkt außerdem in Modellvorha-
ben der Raumordnung (MORO) und INTERREG-Projekten 
mit.

Prof. Dr. Annette Spellerberg ist 
ebenfalls seit 2021 als Vizepräsidentin 
Mitglied des ARL-Präsidiums und wur-
de erneut berufen. Die Soziologin 
forscht und lehrt seit 2002 zum The-
menfeld Stadtsoziologie an der Rhein-
land-Pfälzischen Technischen Universi-
tät Kaiserslautern-Landau (RPTU) und 
hat dort seit 2008 die Professur für 
Stadtsoziologie inne. Zuvor war sie wis-
senschaftlich oder im Rahmen von Sti-

pendien u. a. am WZB – Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, an der Freien Universität Berlin und am 

Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences in 
Stanford (USA) tätig. Annette Spellerberg ist seit 2009 ge-
wähltes Mitglied der ARL, engagiert sich aber bereits seit 
2005 in der Akademie, u.  a. in der Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, in der sie 
auch die Leitung mehrerer Arbeitsgruppen übernahm. Zwi-
schen 2017 und 2020 leitete sie überdies die LAG. Annette 
Spellerberg befasst sich mit den Themen Wohnbedürf- 
nisse, demografischer Wandel, sozialräumliche Migration 
sowie Raumwirksamkeit von Digitalisierung.

Weiteres Mitglied des Präsidiums 
ist der Generalsekretär der ARL, Prof. 
Dr. Rainer Danielzyk. Er studierte 
Geographie und Raumplanung an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster und wurde an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg pro-
moviert und habilitiert. Von 2001 bis 
2013 leitete er das ILS – Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung in Dortmund. 2010 wurde er 

als Professor für Landesplanung und Raumforschung an 
die Leibniz Universität Hannover berufen. Er ist seit 2000 
gewähltes Mitglied der ARL und leitet als Generalsekretär 
seit 2013 die Geschäftsstelle. Zu seinen Forschungs- 
schwerpunkten zählen Theorie und Empirie der Stadt- und 
Regionalentwicklung, Raumordnung und Regionalplanung, 
regionale Entwicklungsstrategien sowie Planungstheorien 
und -kulturen.

Präsidium der ARL; (v.l.n.r.) Annette Spellerberg, Rainer Danielzyk, Susan Grotefels, Axel Priebs, Petra Ilona Schmidt-Kaden 
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Das Präsidium hat am 10. November 2022 die nachfolgend 
abgedruckte Stellungnahme zur Geschichte der Akademie 
veröffentlicht. Anlass dafür war die Publikation von Oliver 
Werner („Wissenschaft ‚in jedem Gewand‘? Von der 
‚Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung‘ zur ‚Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung‘ 1935 bis 
1955“), die erste umfassende und mit Methoden der kriti-
schen Geschichtswissenschaft vorgelegte Aufarbeitung 
durch einen unabhängigen Historiker. Sie wurde von einem 
externen wissenschaftlichen Beirat kritisch begleitet. Das 
Präsidium möchte an dieser Stelle auch auf frühere Aktivi-
täten innerhalb der ARL hinweisen, die spezielle Fragen der 
Raumforschung in der NS- und der Nachkriegszeit sowie 
der frühen Akademiejahre im Rahmen von ARL-Veranstal-
tungen aufgegriffen haben. Dazu gehören die Veröffentli-
chungen „Die Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumfor-
schung (RAG) und die reichsdeutsche Raumplanung seit 
ihrer Entstehung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
1945“ (2000) (Arbeitsmaterial der ARL 258) von Michael 
Venhoff und das Arbeitsmaterial der ARL 346, herausgege-
ben 2009 von Heinrich Mäding und Wendelin Strubelt: 
„Vom Dritten Reich zur Bundesrepublik. Beiträge einer Ta-
gung zur Geschichte von Raumforschung und Raumpla-
nung“. Behandelt wurde das Thema zudem in dem Bei- 
trag von Hans Heinrich Blotevogel und Bruno Schelhaas 
„Geschichte der Raumordnung“ im „Grundriss der Raum-
ordnung und Raumentwicklung“ der ARL (2011). Diese 
Arbeiten bildeten eine wichtige Grundlage für die Untersu-
chung von Oliver Werner.

Als Präsidium der ARL möchten wir ausdrücklich dar-
auf hinweisen, dass die Aufarbeitung der Geschichte der 
Akademie hiermit keineswegs abgeschlossen ist, sondern 
weitere Vorhaben bereits in Planung sind.

„Wissenschaft ‚in jedem Gewand‘? Von der ‚Reichsar-
beitsgemeinschaft für Raumforschung‘ zur ‚Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung‘ 1935 bis 1955“ 
im Wallstein-Verlag erschienen. Damit werden der brei-
ten Öffentlichkeit die Ergebnisse des Forschungsauf-
trags zu Kenntnis gegeben. Es handelt sich dabei – rund 
75 Jahre nach der Gründung der ARL – um die erste 
umfassende und mit Methoden der kritischen Ge-
schichtswissenschaft vorgelegte Aufarbeitung der frü-
hen Jahre der ARL sowie ihrer Vorläuferinstitution, der 
Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung (RAG), 
im Nationalsozialismus. 

Für das Präsidium ist diese Studie ein wesentli-
cher Meilenstein in der Befassung der ARL mit ihrer Ge-
schichte. Das Präsidium bekennt sich ausdrücklich zu 
der Aufarbeitung und würdigt die Leistungen und Er-
kenntnisse von Oliver Werner. Besonders hervorgeho-
ben werden muss, dass die Studie das Wirken der Aka-
demie und ihrer seinerzeitigen Mitglieder in den Nach- 
kriegsjahren transparent gemacht hat. Denn Oliver 
Werner zeigt in seiner Arbeit sehr klar das hohe Maß 
personeller und auch konzeptioneller Kontinuitäten 
zwischen der RAG und der „frühen“ ARL. Es wurde 
deutlich, dass die ARL, formal 1946 gegründet, starke 
Bezüge zur RAG hatte: In den ersten Jahren fanden sich 
unter den Akademiemitgliedern zahlreiche Personen, 
die bereits in der RAG aktiv waren, dort verantwortliche 
Positionen innehatten und auch zumindest indirekt an 
der Vorbereitung der grausamen Verbrechen des Nazi- 
Regimes beteiligt waren. Insbesondere ist hier die Mit-
wirkung an den Plänen zur gewaltsamen Umsiedlung 
vieler Millionen Menschen in Osteuropa zu nennen. Da-
rüber hinaus zeigt die Studie, dass einige Begriffe und 
Konzepte der Raumordnung, die von den Nationalsozi-
alisten in den Dienst ihrer menschenverachtenden 
Ideologie gestellt wurden, nach dem Krieg sowohl in 
der ARL als auch deutlich darüber hinaus weiterverwen-
det wurden, ohne deren Missbrauch zu reflektieren. 

Die ARL hatte sich lange sehr schwer getan mit 
der kritischen Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte. 
Die Aufarbeitung erfolgte – auch im Vergleich mit ande-
ren wissenschaftlichen Einrichtungen oder Behörden – 
spät. Dem früheren Akademiepräsidenten Prof. Dr. 
Klaus J. Beckmann ist daher dafür zu danken, dass er in 
seiner Amtszeit (2013–2015) den entscheidenden Im-
puls für die Aktivitäten – im Rahmen der Vergabe eines 
durch die ARL finanzierten Forschungsauftrags ein-

ZUR GESCHICHTE DER ARL

Stellungnahme des Präsidiums der ARL  
zur Geschichte der Akademie und ihrer 
Vorläuferinstitution
Im Jahr 2016 hat das Präsidium der ARL den Auftrag zur 
Erforschung der Gründungsgeschichte der Akademie 
nach dem Zweiten Weltkrieg erteilt. Dieser wurde un-
ter dem Titel „Von der RAG zur ARL: Personelle, 
institutionelle, konzeptionelle und raumplanerische 
(Dis-)Kontinuitäten“ an den Historiker Oliver Werner 
von der Universität Hannover vergeben, der seine Er-
gebnisse 2021 vorgelegt hat. Zu Beginn des Jahres 
2022 sind die Ergebnisse als Buch unter dem Titel 
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schließlich der Einsetzung eines wissenschaftlichen 
Projektbeirats – gegeben hat. Dies war trotz verschiede-
ner Anstöße über die Jahrzehnte zuvor nicht gelungen. 
Viele Akademiemitglieder der ersten Nachkriegsjahr-
zehnte hatten durch wissenschaftliche oder politische 
Tätigkeiten das NS-Regime unterstützt. Die Akademie 
bot ihnen nach 1945 gleichsam einen „geschützten 
Raum“. Alte Netzwerke konnten unter dem Dach der 
ARL recht schnell unter neuen Vorzeichen, „in neuem 
Gewand“, weiterarbeiten und hatten kein Interesse an 
einer fundierten Aufarbeitung der Akademiegeschich-
te. 

Welche Schlussfolgerungen zieht das Präsidium 
aus den Ergebnissen der Studie von Oliver Werner? Das 
Präsidium nimmt die zusammenfassenden Befunde 
zum Anlass, die unzureichende Aufarbeitung der Akade-
miegeschichte und die zugrunde liegenden Motive kri-
tisch zu reflektieren. Es bedauert die späte Aufarbei-
tung der Geschichte der ARL und den dadurch 
möglicherweise entstandenen Eindruck, die ARL stelle 
sich nicht ihrer Vergangenheit. Gleichzeitig bekräftigt 
das Präsidium seine Entschlossenheit, auch weiterhin 
die vielschichtigen Facetten der Akademievergangen-
heit aufzuarbeiten, um dabei detaillierter zu erfassen, 
welche Verstrickungen – personell, konzeptionell und 
institutionell – mit dem NS-Regime bestanden, und die-
se kritisch zu reflektieren. Auf drei wichtige weitere Vor-
haben zur Aufarbeitung der ARL-Geschichte will das 
Präsidium hinweisen:

Die Zeitschrift „Raumforschung und Raumord-
nung“ wird seit 1948 von der ARL gemeinsam mit 
wechselnden Partnern herausgegeben. Sie ist unter 
gleichem Namen von 1936 bis 1944 von der Reichsar-
beitsgemeinschaft für Raumforschung herausgegeben 
worden (heute: „Raumforschung und Raumordnung | 
Spatial Research and Planning“). Eine systematische 
Untersuchung hinsichtlich der Behandlung von Themen 
sowie inhaltlicher, methodischer und personeller Konti-
nuitäten von der NS-Zeit in die Nachkriegszeit erfolgte 
bislang noch nicht. Das erste Heft des 81. Jahrgangs 
(2023) der Zeitschrift wird sich mit mehreren Beiträ-
gen und einer Positionierung der aktuellen Schriftleite-
rinnen und Schriftleiter dieser schwierigen Geschichte 
stellen.

Die „Geschichte der ARL“ endet nicht mit den 
Nachkriegsjahren. Das Präsidium wird – auf Basis eines 
Ad-hoc-Arbeitskreises, der bereits wichtige konzeptio-
nelle Vorarbeiten geleistet hat – in Kürze einen For-
schungsauftrag vergeben, dessen Ziel es ist, über Inter-
views die Sicht der am Aufbau und an der Etablierung 
der räumlichen Planung in West- und Ostdeutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligten Akteure zu er-
fassen. Es soll insbesondere herausgearbeitet werden, 
welche Rolle die in den 1960er, 1970er und 1980er Jah-
ren handelnden Akteure in Bezug auf das Herausbilden 
von Verwaltungs-, aber auch Raumstrukturen, von pla-
nerischen Instrumenten und Routinen, sowie auch auf 

das Berufsfeld der Planerinnen und Planer hatten. Zu-
dem sollen Einschätzungen von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern einfließen, die sich in diesen Jah-
ren fachlich mit der Etablierung des Systems der räum-
lichen Planung und den entsprechenden politischen 
Rahmenbedingungen befasst haben. Hierzu zählt auch 
die Vergabe weiterer Forschungsarbeiten, die die in der 
NS-Zeit missbrauchten Begriffe der Raumordnung in 
ihre jeweiligen historischen Entwicklungslinien einord-
nen und kritisch reflektieren.

Das Präsidium möchte abschließend betonen, 
dass die Aufarbeitung der Akademiegeschichte kein 
Selbstzweck oder gar ein einmaliger pflichtschuldiger 
Akt ist. Vielmehr zeigen die aktuellen Entwicklungen 
überall auf der Welt, aber auch das Erstarken populisti-
scher und nationalistischer Bewegungen in Deutsch-
land, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Tole-
ranz keine Selbstverständlichkeit sind. Sie müssen 
täglich verteidigt, offensiv kommuniziert und überzeu-
gend gelebt werden. Sowohl bei der wissenschaftlichen 
Erforschung als auch bei der politischen und fachlichen 
Gestaltung räumlicher Strukturen und Entwicklungen 
bedarf es deswegen stets eines kritischen Blicks auf den 
Umgang mit historischen Fakten und problematisch 
konnotierten Begriffen. Dazu will das Präsidium auch 
künftig einen Beitrag leisten.

Hannover, 10. November 2022

Die „Geschichte der ARL“ endet nicht mit den Nachkriegs-
jahren. Wie in der Stellungnahme angekündigt, wird das 
Präsidium in Kürze einen Forschungsauftrag vergeben, des-
sen Ziel es ist, über Interviews die Sicht der am Aufbau und 
an der Etablierung der räumlichen Planung in West- und 
Ostdeutschland beteiligten Akteure zu erfassen. Unter an-
derem folgende Fragen sollen beantwortet werden:

 > Wie stellte sich der gesellschaftliche und fachliche Stel-
lenwert von Raumplanung und Raumforschung zum je-
weiligen Zeitpunkt des Berufseintritts der Zeitzeugen 
und -zeuginnen dar?

 > Wie wurde die Tätigkeit der ARL wahrgenommen, wie 
wurde daran mitgewirkt?

 > Welchen Veränderungen war die raumplanerische Ar-
beit im Kontext gesellschaftlicher, politischer und wis-
senschaftlicher Entwicklungen unterworfen?

 > Wie sahen Berufsbiographien in Raumplanung und 
Raumforschung aus? Was war entscheidend für den je-
weiligen Einstieg in diese Berufsfelder und wie war die 
eigene Rolle und deren Ausgestaltung im Laufe des Be-
rufslebens?

PR Ä S I D I U M D E R A R L
28. November 2022
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Um die Diskussionen zur Geschichte der ARL und zum 
internen Umgang mit der eigenen Vergangenheit sicht-
bar zu machen und transparent fortzuführen, möchten 
wir – in Ergänzung zur Stellungnahme des Präsidiums 
der ARL – hier auch den am 30. November 2022 ver-
fassten Kommentar von Prof. Dr. Max Welch Guerra 
veröffentlichen. Er ist Politikwissenschaftler und Raum-
forscher und seit 2003 Professor für Raumplanung und 
Raumforschung an der Fakultät Architektur und Urba-
nistik der Bauhaus-Universität Weimar sowie seit 2016 
Direktor des Programms European Joint Doctorate 
urbanHIST – History of European Urbanism in the 20th 
Century. Fachlich ist er seit langem mit der Planungs- 
geschichte Europas im 20. Jahrhundert, insbesondere 
in Zeiten von Diktaturen, befasst. Sein Kommentar wid-
met sich der Aufarbeitung der Geschichte der beiden 
Akademien ARL und DASL. Er ist seit 2018 Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirates der ARL.

tige Amt 2005 eine Kommission mit dem entsprechen-
den Auftrag einsetzte. Ab 2011 rekonstruierte eine un-
abhängige Historikerkommission die Geschichte des 
Bundesnachrichtendienstes (BND) und von dessen 
Vorläufer, der Organisation Gehlen – in der übrigens 
prominente NS-„Ostforscher“ beschäftigt waren – im 
Auftrag eben dieses Nachrichtendienstes. 

Im Bereich der räumlichen Planung begann die 
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und ihrer Kontinui- 
täten, von einzelnen früheren Arbeiten wie u. a. den Pu-
blikationen der Geographin Mechtild Rössler abgese-
hen, erst Anfang der 2000er Jahre – aber nicht durch 
die ARL, auch nicht durch die andere einschlägige Aka-
demie, die Deutsche Akademie für Städtebau und Lan-
desplanung (DASL). 2006 machte für viele überra-
schend die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
mit einer Ausstellung, einem beeindruckenden Katalog 
und dem Band „Wissenschaft – Planung – Vertreibung. 
Neuordnungskonzepte und Umsiedlungspolitik im 20. 
Jahrhundert“, herausgegeben von Isabel Heinemann 
und Patrick Wagner, am Beispiel der Raumplanung pu-
blik, wie sie Forschungsprojekte großzügig gefördert 
hatte, die die Verbrechen der Nazi-Diktatur in Mittel- 
ost- und Osteuropa vorbereiteten und ebenso zu legiti-
mieren versuchten. 

Bis dahin hatte die ARL erst einzelne Arbeiten zu 
diesem Gegenstand publiziert: 1994 „Anspruch und 
Wirkung der frühen Raumplanung. Zur Entwicklung der 
Niedersächsischen Landesplanung 1945–1960“ von 
Hans-Peter Waldhoff et al. (ARL-Beiträge 130) sowie 
im Jahre 2000 „Die Reichsarbeitsgemeinschaft für 
Raumforschung (RAG) und die reichsdeutsche Raum-
planung seit ihrer Entstehung bis zum Ende des Zwei- 
ten Weltkrieges 1945“ von Michael Venhoff, erschienen 
als Arbeitsmaterial der ARL 258. Beiden Veröffent- 
lichungen war keine breite Rezeption beschieden. 

Erst der Vorstoß der DFG veranlasste, dass inner-
halb der ARL eine Diskussion darüber begann, wie die 
Akademie ihre Vorgeschichte transparent, kohärent 
und ohne Befangenheit aufarbeiten sollte. Zunächst 

ZUR GESCHICHTE DER ARL  
UND DEM PROZESS DER  
AUFARBEITUNG
Ein Kommentar von Max Welch Guerra

Die ARL hat 2022 ihr lang erwartetes Hauptwerk zur 
Aufarbeitung der eigenen Geschichte – „Wissenschaft 
»in jedem Gewand«? Von der »Reichsarbeitsgemein-
schaft für Raumforschung« zur »Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung« 1935 bis 1955“ – ver-
öffentlicht. Es umfasst die Jahre von 1935 bis 1955, 
also die NS-Zeit und die von vielfacher Kontinuität ge-
prägte unmittelbare Nachkriegszeit.

Es mussten 77 Jahre seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges vergehen, bis die ARL lieferte, was viele als 
eine längst fällige Bringschuld ansahen und andere im 
Sinne eines esprit de corps lieber verzögert hätten. 
Wie lässt sich der Zeitpunkt bewerten? Allerlei bundes-
deutsche Institutionen sind seit gut zwanzig Jahren 
dabei, ihre NS-Vergangenheit systematisch aufzuarbei-
ten. So präsentierte die Deutsche Bank 1999 erste 
Ergebnisse einer solchen Studie, während das Auswär-
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wurde durch Fachtagungen das Feld der Raumfor-
schung und der Raumplanung systematisch erforscht. 
Überliefert sind die Ergebnisse vor allem durch zwei 
Publikationen. Die erste stammt von 2009: „Vom Drit-
ten Reich zur Bundesrepublik. Beiträge einer Tagung zur 
Geschichte von Raumforschung und Raumplanung am 
12. und 13. Juni 2008 in Leipzig“, herausgegeben von 
Heinrich Mäding und Wendelin Strubelt (Arbeitsmate-
rial der ARL 346). Die zweite erschien 2015 unter dem 
Titel „Raumplanung nach 1945. Kontinuitäten und Neu-
anfänge in der Bundesrepublik Deutschland“, heraus- 
gegeben von Wendelin Strubelt und Detlef Briesen 
(Campus Verlag). 

Nach langen internen Diskussionen erfolgte 2016 
eine öffentliche Ausschreibung mit dem Ziel, eine 
grundlegende Monographie zum Thema schreiben zu 
lassen. Der Zuschlag fiel auf den Historiker Oliver Wer-
ner; er sollte personelle, institutionelle und raumplane-
rische Kontinuitäten in der Vorgeschichte der heutigen 
Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemein-
schaft historisch-kritisch untersuchen. 2022 erschien 
„Wissenschaft »in jedem Gewand«? Von der »Reichs- 
arbeitsgemeinschaft für Raumforschung« zur »Akade-
mie für Raumforschung und Landesplanung« 1935 bis 
1955“. Hinter dem schwerfälligen Titel verbirgt sich 
eine durch und durch solide und trotz der komplexen 
Thematik gut lesbar geschriebene Studie. Der Autor 
kennt offensichtlich die allgemeine Geschichtsdebatte 
über die NS-Diktatur gründlich, auch mit der raumpla-
nerischen Fachdiskussion ist er bestens vertraut. Oliver 
Werner hat wertvolle archivarische wie mündliche 
Quellen ausfindig gemacht und sie kompetent wie auf-
schlussreich ausgewertet. Ein sehr hilfreicher Anhang 
erhöht den Gebrauchswert der Publikation. 

Einige der vielen Erkenntnisse aus diesem Buch 
seien kurz angeführt: 

 > Die Fachleute der Reichsarbeitsgemeinschaft für 
Raumforschung kannten nicht nur den brutalen Cha-
rakter der Vernichtungspolitik der NS-Diktatur, son-
dern sie haben bewusst dazu beigetragen, diese zu 
orientieren, zu legitimieren und zu implementieren. 

 > Die Raumwissenschaftler wurden nicht verführt 
oder gar genötigt, mitzumachen, sie haben sich viel-
mehr selbst gleichgeschaltet und sich rege um poli-
tisch-administrativen Einfluss sowie um Aufträge be-
müht. 

 > Grundlage der Vernichtungspolitik war nicht einfach 
eine rassistische Ideologie; die Pläne und Taten zur 
Germanisierung Mittelost- und Osteuropas waren 
mit Ressourcenfragen für die Landwirtschaft, die In-
dustrie und das Militär verbunden. Die Raumwissen-
schaftler konnten sich auf ihre fachliche Zuständig-
keit berufen. 

 > Die unter dem Dach der NS-Diktatur entstandenen 
Netzwerke im Bereich der Raumplanung waren maß-
geblich an der Gründung der ARL 1946 beteiligt und 
haben bis in die späten 1960er Jahre hinein einen 
starken Einfluss gehabt. Diese personelle Kontinuität 
wurde durch eine Verniedlichung ihres Protagonis-
mus bei der NS-Vernichtungspolitik durch gegensei-
tige Unterstützung ermöglicht, aber auch durch die 
mangelnde Bereitschaft der damaligen bundesrepu- 
blikanischen Gesellschaft, sich mit den Verbrechen 
ihrer jüngsten Vergangenheit auseinanderzusetzen. 

Bisher hat die Akademie die eigene Vorgeschichte 
als eine rein deutsche Angelegenheit untersucht. Dies 
änderte sich 2022 mit der Veröffentlichung „A New 
Beginning? Spatial Planning and Research in Europe bet-
ween 1945 and 1975“, herausgegeben von Detlef Brie-
sen und Wendelin Strubelt. Nun kann der deutsche Fall 
durch die Gegenüberstellung zu der Entwicklung in den 
ersten dreißig Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Polen, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Frank-
reich und Spanien sowie auf supranationaler Ebene in 
einem gesamteuropäischen Zusammenhang verstan-
den werden. Hier geht es indessen nicht um vergleich-
bare Akademien, denn ARL und DASL sind ein deutsches 
Spezifikum, sondern um eine Ausprägung räumlicher 
Planung, die wiederum als ein europäisches Spezifikum 
angesehen werden kann. 

Auch die Schwester-Akademie DASL hat sich viel 
Zeit genommen, bis sie ihre Vorgeschichte durchleuch-
tet hat. Auslöser war ein etwas undurchsichtiger Skan-
dal um den 1938 verstorbenen Gründer der Vorgänger-
institution Freie Akademie für Städtebau und Landes- 
planung, Cornelius Gurlitt; er sollte unter unrechtmäßi-
gen Bedingungen große Mengen an Kunstwerken er-
worben haben. Die DASL hat zwei externe Fachleute, 
Jörn Düwel und Niels Gutschow, beauftragt, Rolle und 
Funktion der Akademie und ihrer Mitglieder während 
der Weimarer Republik, der NS-Diktatur und der frühen 
Bundesrepublik zu erforschen. 2019 erschien das 
Hauptwerk dazu: „Ordnung und Gestalt. Geschichte 
und Theorie des Städtebaus in Deutschland 1922 bis 
1975“. Erschlossen wird diese Zeit vor allem am Beispiel 
Norddeutschland. 

Zwei bald folgende weitere Bände ergänzen den 
historischen Rückblick der DASL. 2021 erschien „Stadt 
und Planung: Ein Lesebuch mit Texten aus 100 Jahren 
Städtebau“, herausgegeben von Heidede Becker und 
Johann Jessen. 2022 folgte „Stadtplanung und Politik. 
Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landespla-
nung 1975 bis 2022“, herausgegeben von Johann 
Jessen und Stephan Reiß-Schmidt.

Somit ist ein großer erster Schritt getan, beide 
Akademien haben innerhalb einer kurzen Zeit zwar spät, 
aber nun sehr umfangreich weite Teile ihrer Geschichte 
während des 20. Jahrhunderts offengelegt. 
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Die Lektüre der Publikationen beider Akademien 
gibt einige Erkenntnisse frei. 

 > Die Archive von ARL wie DASL haben große Lücken. 
Soll die Fachwelt davon überzeugt werden, dass bei-
de Akademien fortan ihre Geschichte nachvollzieh-
bar machen wollen, müssen sie sich einen Ruck ge-
ben, um die Sammlungen zu vervollständigen und 
um sicherzustellen, dass das Material, das heute pro-
duziert wird, auch interne Papiere, trotz ihrer Digita-
lität für die Nachwelt erhalten bleiben. 

 > Die verbrecherische Raumpolitik ist keine Erfindung 
der Nazis. Die Überlegungen, die zu Massenumsied-
lungen und Völkermord führten, wurden schon im 
Kaiserreich angestellt. Dass diese erst spät aufgear-
beitet wurden, liegt an der personellen Kontinuität in 
den Akademien nach 1945, aber auch an der Unzu-
länglichkeit der politischen Kultur der frühen Bun-
desrepublik, sich zu solchen Verbrechen zu beken-
nen. 

 > Auch wenn die Gegenstände und der geschichtswis-
senschaftliche Ansatz beider Hauptwerke recht un-
terschiedlich sind, wird deutlich, dass Städtebau und 
Raumplanung hochpolitische Handlungsfelder sind. 
Die Verantwortung der Raumwissenschaftlerinnen 
und Raumwissenschaftler erfordert, dass die gesell-
schaftspolitische Dimension der unterschiedlichen 
Raumwissenschaften in der Ausbildung des Nach-
wuchses einen angemessenen Platz erhält. 

Viel spricht dafür, dass ARL und DASL eine ge-
meinsame Veranstaltung durchführen, um eine mög-
lichst breite Öffentlichkeit mit den Ergebnissen zu errei-
chen, die sie mit der Aufarbeitung auch der dunkelsten 
Kapitel ihrer Geschichte hervorgebracht haben. Eine 
Umsetzung in Lehrmaterial, auch für Schulen, sollte ge-
prüft werden. Bei alledem dürften die bisherigen Ergeb-
nisse gewiss nicht der Schlusspunkt der kritischen Auf-
arbeitung der Geschichte der Akademien, der beteiligten 
wissenschaftlichen Disziplinen sowie der räumlichen 
Planung insgesamt sein.

PRO F.  D R .  M A X WE LCH G U E R R A
max.welch@uni-weimar.de
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Nach langer Vorarbeit ging Ende September 2021 die inter-
nationale Wissens- und Kommunikationsplattform der ARL 
auf – arl-international.com – online. Ihre interaktiven und 
diskursiven Funktionen ermöglichen aktive Formen des 
Austauschs und bieten Raum für fachliche Diskussionen.

Seit dem Launch der Plattform ist viel passiert: Zahl-
reiche Nutzer/innen haben sich registriert, und regelmäßig 
kommen neue Inhalte sowie Funktionen hinzu, sodass sich 
die Plattform in beständiger Weiterentwicklung befindet.

Das Herzstück der Plattform ist die sogenannte 
Knowledge Base. Diese „Wissensdatenbank” stellt Informa-
tionen zu zahlreichen raumrelevanten Themen bereit. Ne-
ben englischsprachigen Übersetzungen zentraler ARL- 
Literatur zu raum- und planungsbezogenen Themen im 
Compendium for Urban and Regional Development finden 
sich in der Knowledge Base auch die Country Profiles mit 

systematisch strukturierten und umfangreichen Informa- 
tionen zu den Planungssystemen verschiedener europäi-
scher Länder. Neben praktischen Beispielen enthalten die 
Länderprofile auch Hinweise zu weiterführenden Informa-
tionen. Weit über 20 dieser Profile von Ländern in ganz 
Europa sind bereits jetzt online bzw. werden in Kürze auf 
der Plattform abrufbar sein. Geplant ist, dass bis Ende 2023 
alle europäischen Länder mit einem Country Profile vertre-
ten sein sollen.

Auch die internationalen Arbeitsgremien der ARL 
sind mit ihren zahlreichen Aktivitäten auf der Plattform 
sichtbar. Science Clips und weitere neuere mediengestütz-
te Vermittlungsformen zur Bildungs- und Nachwuchsarbeit 
unterstützen dabei den Transfer von Wissen, das im Rah-
men der Gremienarbeit generiert wird.

NEUES VON DER 
INTERNATIONALEN WISSENS- UND 
KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 
DER ARL

Im Herbst 2022 feierte die internationale Wissens- und Kommunikationsplattform der ARL ihr einjähriges Bestehen 
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Über einen einfachen Zugang zu wichtigen raumrele-
vanten Informationen hinaus bietet die Plattform zudem 
sämtliche interaktiven Möglichkeiten, die Online-Medien 
partizipativer und attraktiv machen. So können Nutzer/in-
nen Inhalte in vielen Bereichen kommentieren und/oder 
miteinander in Diskurs treten. Akkreditierte Nutzer/innen 
können die eigene Expertise aktiv einbringen und z. B. ein 
Country Profile um relevante Informationen ergänzen bzw. 
es entsprechend aktualisieren.

Neue Tools für (noch) mehr Interaktion
Pünktlich zum ersten Geburtstag der Plattform wurden 
neue Funktionen entwickelt, welche die interaktiven Mög-
lichkeiten für die Nutzer/innen weiter steigern und damit 
den fachlichen Austausch auf der Plattform fördern. Dazu 
zählt die neue Funktion des sogenannten Expert Circle. Ein 
Alleinstellungsmerkmal der ARL ist das große Netzwerk 
hochqualifizierter Fachleute aus aller Welt. Der Expert 
Circle ermöglicht eine gezielte Suche nach Fachleuten für 
bestimmte Themen und unterstützt somit aktiv und zielge-
richtet die Erweiterung des eigenen fachlichen Netzwerks.

Der Erfolg der Suche über das Tool Expert Circle ist 
abhängig von der Anzahl der registrierten Nutzer/innen der 
Plattform und wird von der Vollständigkeit der Angaben in 
deren Profil bestimmt. Das bedeutet, je sorgfältiger die re-
gistrierten Nutzer/innen ihre Daten pflegen, desto besser 
nutzbar ist das Tool.

Daher laden wir alle Mitwirkenden im Netzwerk und 
alle raumwissenschaftlichen Interessierten aus Wissen-
schaft und Praxis dazu ein, sich auf https://www.arl- 
international.com/user/register zu registrieren, um so die 
Plattform und ihr Angebot beständig zu verbessern und 
den Mehrwert für alle Nutzer/innen zu steigern. 

Neben dem Ausbau der Funktionen bestehen bereits 
zahlreiche Ideen für zukünftige inhaltliche und technische 
Neuerungen, um das Zusammenführen von Fachwissen 
und die internationale Vernetzung von Fachleuten aus 
Wissenschaft und Praxis zu erleichtern. Nur so lassen sich 
Handlungs- und Lösungsansätze für eine nachhaltige 
grenzübergreifende Raumentwicklung erarbeiten. Die 
Plattform bietet im Bereich der Raum- und Planungs- 
wissenschaften somit das Potenzial, einen wesentlichen 
Beitrag zur aktiven Gestaltung des europäischen For-
schungsraums zu leisten.

D R .  B R IT TA B O CK H O R N
Leiterin der Stabsstelle Internationale Angelegenheiten
Tel. +49 511 34842 25
britta.bockhorn@arl-net.de 

A N N I K A M AY E R
Dipl.-Informationswirtin (FH), Mitarbeiterin im Referat ZR V „EDV“ 
Schwerpunkt: Internationale Wissens- und Kommunikationsplattform 
in der Stabsstelle Internationale Angelegenheiten
Tel. +49 511 34842 48
annika.mayer@arl-net.de

Auszug aus dem Expert Cirlce, durch den Fachleute gezielt zu finden sind
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The international working group (IAK) on land policies in 
Europe was established in February 2020 to foster an inter-
national debate on the comparative understanding of land 
policies to ultimately feed the debate on spatial develop-
ment in Germany. So far, the working group has identified 
the need for such discussion and developed milestones 
along the way. This contribution reports on the IAK’s 
progress so far and describes the most recent milestones.

Towards an international comparative 
understanding of land policies
The IAK is the result of an exploratory workshop in collabo-
ration with the Ministry of the Interior, Building, and Home-
land which was held in Mannheim in August 2019. The inau-
gural working group meeting took place in Ústí nad Labem 
(CZ), followed by an online working group session in Octo-
ber 2020. As an intermediate result, a serious game on land 
policy instruments was developed that since has been ad-
opted in teaching (e.g., at TU Dortmund). Thomas Hart-
mann and Andreas Hengstermann, who chair the working 
group, further organized a special session on the IAK at the 
hybrid conference on Urban-Rural Partnerships 2020 in-
cluding four presentations on strategies of land policy to 
tackle urban-rural relationships regarding the use of land. 
Furthermore, the IAK and its members were involved in the 
first ARL video series on “Statements on Planning”. In 
February 2021, the IAK organised an online session on 
“Land policies – Instruments and Strategies”.

Later that year, the IAK organised a three-day online 
workshop on actors of land policy in collaboration with the 
German Association of Cities (Deutscher Städtetag) and 
the German Institute for Federal Real Estate (BIMA). As a 
special event, the IAK conducted a joint session with the 
sub-group of the ARL Regional Working Group North 
Rhine-Westfalia on net zero land take-up led by Jan 
Matthias Stielike, Brigitte Adam, and Hendrik Jansen. In a 
moderated World Café-style exchange between the two 
ARL groups revealed more interesting questions about the 
topic of land policy. In 2022, the IAK focused on the ana-
lytic framework for comparing land policies in Europe. In 
May, the IAK organised an intense postdoc workshop re-

viewing existing comparative studies on planning and land 
policy, and assessed the strengths and weaknesses of the 
respective works in the light of the envisioned comparison 
of land policies in Europe. All of these activities have con-
tributed to important milestones that the IAK is currently 
developing.

Two significant milestones
Most recently, the IAK met in Dortmund. In August 2022, 
the group of experts (from 11 European countries) gath-
ered to prepare the IAK’s next outcomes. In particular, the 
working group is currently preparing the two most impor-
tant outputs:

First, a compilation of recent land policy innovations 
across planning laws in different European countries is be-
ing prepared in form of a special issue with the journal 
“Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and 
Planning”  (RuR). The issue will be extensive and contain 
numerous contributions. In addition to national contribu-
tions from Germany and some neighboring countries (Bel-
gium, Austria), there will also be cross-national compari-
sons (Germany-Switzerland, Sweden-Finland), and a 
cross-border project (German-French border region). In 
addition, contributions from Scandinavia and England are 
under preparation. The whole debate will be embedded in 
a theoretical contribution on the general meaning of prop-
erty rights in spatial planning.

Furthermore, a second milestone is being prepared. 
The group intends to develop a book project that presents 
land policies in Europe in a comprehensible way. The book 
should cover the current developments and thus enable ex-
perts to get valuable insights. The group aims to prepare 
the book so that it can be read and understood by policy-
makers and planning students across the continent. The 
central approach is that the book refrains from an all-en-
compassing, deductive overview - without, however, relin-
quishing a uniform framework that allows for general com-
parability. Therefore, land policies will be presented by 
means of concrete case studies, each of which will be re-
flected in terms of national policies and international ex-
amples. 

AN ANALYTICAL FRAMEWORK 
FOR COMPARING LAND POLICIES 
IN EUROPE
The ARL International Working Group on Land Policies in Europe  
prepares two milestones
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Land policy for the new land question
At the last meeting in August in Dortmund, the approach, 
the framework, and the comparability were tested. For 
this, the experts elaborated their reflective case study and 
presented them using the framework in a pilot trial run. It 
turned out that this approach does indeed allow capturing 
domestic discussions on land policies while taking advan-
tage of using a narrative approach. This approach promises 
book chapters that not only systematically provide valuable 
information on the respective land policies in the individual 
countries, but are also easily accessible to the international 
readership of experts, students, and policy-makers due to 
the narrative, the project-based approach of presenting 
the land policies in countries covered. The comparison 
shows that land policy has recently become a topical issue 
in all countries - although the exact understanding and 
underlying social problems differ.

The meeting concluded with the inaugural lecture by 
Thomas Hartmann on “Land Policy for the new Land Ques-
tion”. During his talk in front of more than 120 German and 
international academics, practitioners, and students, Hart-
mann developed four key statements for future research 

on land policy: (1) The new land question is on issues of 
allocation of land; (2) land policy needs to understand 
landowners as key stakeholders; (3) Instead of instru-
mental activism, strategic land policy is necessary to ad-
dress the new land question; (4) land policy is a normative 
public policy. These four statements provide framing con-
ditions for better understanding and designing land policy. 

The IAK will continue its work on land policies in Eur-
ope and further foster the international debate on this fun-
damental topic of spatial development. 

D R .  A N D R E A S H E N G S TE R M A N N
Ulster University, Belfast, United Kingdom
Phone +44 7504 608248
a.hengstermann@ulster.ac.uk

PRO F.  D R .  TH O M A S H A R TM A N N
TU Dortmund University, Germany
Phone +49 231 755 2229
thomas.hartmann@tu-dortmund.de
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Am 6. und 7. Oktober 2022 trafen sich auf Einladung der 
ARL renommierte Raumforscher/innen im Ernst-Reuter-
Haus in Berlin, um gemeinsam die Anfänge der räumlichen 
Planung und Forschung in Europa nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges für den Zeitraum von 1945 bis 1975 zu 
analysieren sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 
europäischen Kontext zu diskutieren. Das Tagungskonzept 
hatten Detlef Briesen und Wendelin Strubelt entwickelt.

Die zweitägige Konferenz ermöglichte es fachlich 
sehr ausgewiesenen Raumforscherinnen und Raumfor-
schern aus Europa, in einen direkten Austausch über natio-
nale Besonderheiten und länderübergreifende Parallelen 
der Raumforschung und Raumplanung nach 1945 zu tre-
ten. Die länderspezifischen Vorträge zeichneten die Pha- 
sen der europäischen Entwicklung bis 1975 und damit die 
Bewältigung der Folgen des Zweiten Weltkrieges, den Wie-
deraufbau und die Anfänge der europäischen Einigung, 
aber auch die Abschottungen durch den Eisernen Vorhang 
in Europa überblicksartig nach. Hier wurde der historische 
Einfluss im Hinblick auf die räumlichen Konstellationen und 
Entwicklungen und die Bedeutung der ökonomischen 
Rahmenbedingungen und Faktoren für die räumlichen 
Strukturen, die nicht immer mit konsistenten räumlichen 
Ordnungsvorstellungen einhergingen, deutlich.

Zugleich wurde erkennbar, dass durch nationale Tra-
ditionen und Ideen geleitete Ordnungsvorstellungen – wie 
etwa in Frankreich der Saint-Simonismus oder in einigen 
Ländern ein übergreifender planerischer Konsens – prä-
gend, teilweise sogar dominant für die Entwicklung der 
räumlichen Planung und Forschung im Nachkriegseuropa 
waren. Sichtbar wurde auch die wichtige Rolle einzelner 
Persönlichkeiten, denen es gelang, die politischen wie ad-
ministrativen Strukturen im Schulterschluss mit einfluss- 
reichen Persönlichkeiten aus der Politik in ihrem Sinne zu 
prägen. Es konnte herausgearbeitet werden, dass einige 
Elemente der Fachdiskussionen, die noch vor dem Zweiten 
Weltkrieg geführt worden waren, auch nach 1945 weiter 
prägend waren oder erst wurden, wie etwa die Charta von 
Athen, neue staatliche Eingriffe und Gestaltung in Not-
standsgebieten, wie bspw. die Tennessee Valley Authority 
(TVA) in den USA, überlokale Ordnungsvorstellungen, wie 
sie im Ruhrgebiet entwickelt worden waren, oder Christal-

lers Theorie der Zentralen Orte. Auffällig waren die aus der 
jeweiligen nationalen Situation sich ergebenden Zwänge 
von ökonomischen Konzepten und Zielvorstellungen, ihre 
Dominanz für räumliche Entwicklungen wurde in allen be-
trachteten Ländern sichtbar. In Abgrenzung zum Erbe der 
Raumplanung als kolonialem Herrschaftsdenken, autori- 
tären Reformprogrammen und ihrer Rolle im Faschismus 
bzw. in Abgrenzung zur Plandominanz in den osteuropäi-
schen Ländern gab es in der Nachkriegsphase vielfach eine 
dezidiert negative Einstellung gegenüber dem Planungsbe-
griff und der Disziplin (räumlicher) Planung. Damit stand 
sie erst einmal in Konkurrenz zu den Fachplanungen der 
Ministerien und der (markt-)wirtschaftlichen Rahmenpla-
nung.

EIN NEUBEGINN?
Die internationale Tagung zur Entwicklung der Raumplanung  
und -forschung in Europa zwischen 1945 und 1975 im Rückblick

Eröffnung der internationalen Tagung durch Sabine Baumgart als 
Präsidentin der ARL
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profilierte Kolleginnen und Kollegen aus Europa, vor dem 
Hintergrund ihrer speziellen Kenntnisse der räumlichen 
Entwicklung, Planung und Gestaltung des eigenen Landes 
Beiträge für den geplanten Sammelband zu erarbeiten. Er-
weitert wurden die länderspezifischen Perspektiven um 
analytische Beiträge zur grenzüberschreitenden europäi-
schen Entwicklung. Das Ergebnis ist ein beim Campus Ver-
lag publiziertes Buch mit insgesamt 19 Fachbeiträgen aus 
verschiedenen Ländern Europas – wie Frankreich, Spanien, 
Österreich, Italien, Luxemburg, Polen, den Niederlanden, 
der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik – sowie mit gesamt-
europäischen Analysen.

Die Tagung in Berlin bot die Gelegenheit, die Beiträge 
einer Fachöffentlichkeit zu präsentieren und vertiefend zu 
diskutieren.

 > Tagungsprogramm (PDF): https://www.arl-net.de/
system/files/Spatial Planning and Research Conference 
ARL.pdf

Briesen, D.; Strubelt W. (eds.) 
(2022): A New Beginning?  
Spatial Planning and Research in 
Europe between 1945 and 1975. 
Frankfurt/New York. 

 > Verlagsseite: https://www.campus.de/buecher- 
campus-verlag/wissenschaft/geschichte/a_new_ 
beginning-17080.html

Der zweite Tagungs-
tag öffnete zudem den 
Blick für europäische Pers-
pektiven auf die Entwick-
lung der räumlichen Pla-
nung und Forschung seit 
1945. Hier äußerten alle 
Referierenden und Teilneh-
menden sich sehr positiv 
gegenüber dem Ansatz der 
Tagung, die räumliche Ent-
wicklung nach 1945 nicht 
nur länderspezifisch, son-
dern auch im Rahmen ei-
ner europaweiten Diskus- 
sion zu betrachten. Dies ist 

wichtig, da sich nur so übergreifende Fragestellungen der 
räumlichen Gestaltung darstellen und Bezüge, die für das 
Verständnis der damaligen wie auch der weiteren Entwick-
lung in Europa von Bedeutung sind, herstellen lassen.

Abschließend wurde allgemein der Wunsch formu-
liert, diesen Diskurs fortzusetzen und um zentrale Entwick-
lungen über 1975 hinaus bis in 21. Jahrhundert zu erwei-
tern. Dabei sollte der analytische Blick auch auf neuere 
Entwicklungen, die die Raumentwicklung der Länder und 
deren planerische Gestaltung sowie die des europäischen 
Raumes insgesamt prägen, erweitert werden. Hierzu zäh-
len Fragen der Ökologie, der Wachstumskritik, der Globa- 
lisierung oder auch jüngere Migrationstendenzen oder fe-
ministische Perspektiven.

Vorgeschlagen wurde, diese Gesichtspunkte struktu-
rierend aufzunehmen und in die Gestaltung des Konzepts 
für eine Nachfolgetagung zu integrieren. 

Zum Hintergrund der internationalen Tagung
Ursprünglich sollte die internationale Tagung vor zwei Jah-
ren als Auftakt für ein gemeinsames Buchprojekt stattfin-
den. Da die Corona-Pandemie eine Tagung in Präsenz ver-
hinderte, baten Detlef Briesen und Wendelin Strubelt 

Wissenschaftliche Einführung von 
Detlef Briesen
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Vorangegangen waren dem aktuellen Buchprojekt 
und der internationalen Tagung zudem die Fachtagung zu 
Deutschland „Räumliche Planung und Forschung nach 
1945 – zwischen Technokratie und Demokratie“, die im 
April 2014 in Bonn stattfand und deren Ergebnisse 2015 
von Wendelin Strubelt und Detlef Briesen in der Veröffent-
lichung „Raumplanung nach 1945. Kontinuitäten und Neu-
anfänge in der Bundesrepublik Deutschland“ ebenfalls im 
Campus Verlag herausgegeben wurden. Diese zurücklie-
gende Tagung und ihre Dokumentation galt einem histo-
risch-analytischen Blick darauf, ob und inwieweit die Vor-
stellungen und raumwissenschaftlichen Konzepte aus der 
Zeit des Nationalsozialismus die Realität von räumlicher 
Planung und Forschung auch nach 1945 in (West-)
Deutschland und darüber hinaus prägten. Für (West-)
Deutschland lässt sich dabei von einem hohen Maß an Kon-
tinuität der raumwissenschaftlichen Konzepte, Institutio-
nen und Personen aus der NS-Zeit sprechen – ein sehr lang 
vernachlässigtes, wenn nicht gar unterdrücktes Thema 
auch in der ARL, welches inzwischen mit der von der ARL 
initiierten Studie von Oliver Werner aufgegriffen und in der 
Monografie „Wissenschaft »in jedem Gewand«?“ im Wall-
stein Verlag publiziert worden ist.

Auf der Tagung von 2014 entstand der Wunsch und 
die Idee, die Entwicklung von Raumforschung und Raum-
ordnung nach 1945 auch europaweit zu thematisieren. Die 
Beschäftigung mit sowohl west- wie osteuropäischen Län-
dern, also auch mit der DDR, ebenso wie mit den gesamt-
europäischen Entwicklungen zwischen 1945 und 1975, 
zeigt trotz aller nationalen Spezifika auch erstaunlich viele 
Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten in Raumwissenschaft 
und -planung – zurückreichend bis in die Zeit vor 1945 wie 
auch danach.

Insofern reihen sich beide Tagungen und Dokumenta-
tionen in die Bemühungen ein, die historische Entwicklung 
und den gegenwärtigen Stellenwert von Raumordnung und 
Raumforschung als elementar für die jeweils nationalen wie 
auch europäischen Entwicklungen im Rückblick und auch 
vorausschauend aufzugreifen, zu bestimmen, einzuordnen 
und zu analysieren.

Fachliche Ansprechpersonen

PD D R .  D E TLE F B R I E S E N
Justus-Liebig-Universität Gießen
detlef.briesen@geschichte.uni-giessen.de

D R .  WE N D E LI N S TRU B E LT
Vizepräsident und Professor des Bundesamtes für Bauwesen  
und Raumordnung i. R.
w.strubelt@uni-bonn.de 

FOTOGALERIE

Andreas Faludi

Jean Peyrony

Maria Prezioso

Patsy Healey

Klaus R. Kunzmann, Wendelin Strubelt (v.l.n.r.)

© E. Gustedt
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Zu Ehren von Prof. em. Dr. Klaus R. Kunzmann und auf Initi-
ative von Professor Yi Xin veranstaltete die Fakultät Archi-
tektur an der Dong Nam Universität in Nanjing (China) am 
24. und 25. September 2022 eine zweitägige Online-Konfe-
renz zum Thema „Transfer von Planungskompetenz“. Im 
Fokus stand der nationale Grenzen überschreitende Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch über nationale Planungs-
kulturen.

Anlass war der 80. Geburtstag von Klaus R. Kunzmann 
(Technische Universität Dortmund), genauer gesagt sein 
beständiges Engagement und Wirken in diesem Kontext: 

Über 20 Jahre hat er in China im Rahmen von Vorträgen, 
Projekten und Gastprofessuren über Erfahrungen und Er-
folge der Raumplanung in Deutschland und Europa berich-
tet. Professor Yi Xin, ein ehemaliger Promovend von Prof. 
em. Sophie Wolfrum und Klaus R. Kunzmann an der Techni-
schen Universität München, ist heute Leiter des von ihm 
initiierten Chinesisch-Deutschen Forschungszentrums für 
Raumentwicklung und Architektur an der South East Uni-
versity in Nanjing. Er bemüht sich um den kontinuierlichen 
wissenschaftlichen Austausch zwischen chinesischen und 
deutschen Forschenden der Raumplanung.

Im Fokus der virtuellen Konferenz stand die Frage, ob 
Planungsansätze der Stadt- und Regionalentwicklung bzw. 
Raumplanung aus der westlichen Welt – aus den USA und 
Kanada, aus Großbritannien, Italien, Frankreich oder 
Deutschland – in andere Planungskulturen „exportiert“ 
werden können, aber auch die Frage nach übertragbaren 
Ansätzen aus dem asiatischen Raum. In China gibt es seit 
langem ein großes Interesse an der Planung in den USA und 
in Europa, obwohl ein solcher Transfer angesichts der Un-
terschiede in den politischen Systemen und kulturellen Tra-
ditionen immer ein Drahtseilakt ist, der viel Sensibilität und 
die Bereitschaft erfordert, in den kulturellen Kontext eines 
anderen Landes einzutauchen.

Deutlich wurde, dass es keine globale Planungskultur 
mit universellen Zielen und Regeln geben kann, sondern 
dass lokale und regionale Besonderheiten wie die Sprache 
und das Wissen über rechtliche, wirtschaftliche und poli-
tisch-administrative Bedingungen in einem Land entschei-
dend sind.

Die Referierenden, die von den Veranstaltern auf-
grund ihrer (inter-)nationalen Erfahrungen eingeladen 
worden waren, kamen aus den USA und Kanada, aus Eng-
land, Italien und Griechenland sowie aus Deutschland. So 
hielt Prof. Dr. Sabine Baumgart, (bis Ende 2022) Präsiden-
tin der ARL, einen der Keynote-Vorträge zu den Herausfor-
derungen des Transfers von Planungskompetenz über nati-
onale Grenzen hinweg und den diesbezüglichen Aktivitäten 
der ARL. Insbesondere stellte sie die internationale Wis-
sens- und Kommunikationsplattform vor.

CHALLENGES OF TRANSFERRING 
PLANNING KNOWLEDGE AND 
EXPERIENCE TO OTHER PLANNING 
CULTURES
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Darüber hinaus berichteten Dr. Wang Kai, Direk- 
tor der China Academy of Urban Planning and Design 
(CAUPD), der an der Universität in Cardiff promoviert 
hat, sowie viele Forschende von chinesischen Universitä-
ten, die in Deutschland – häufig an der Fakultät Raumpla-
nung der TU Dortmund –  studiert haben, über ihre Berufs-
wege und Erfahrungen.

In Zeiten von Internationalisierung und europäischer 
Kooperation, aber auch zunehmender nationaler Binnen-
orientierung verdienen der Transfer zwischen Planungs-
konzepten und Einblicke in unterschiedliche Planungskul-
turen mehr Beachtung. 

Für alle Interessierten verweisen wir an dieser Stelle 
auf den ausführlichen Beitrag zu Transfer und ein zusam-
menfassendes deutschsprachiges Resümee aller Sympo- 
siumsbeiträge von Klaus R. Kunzmann sowie drei englisch-
sprachige Beiträge zur Veranstaltung in Nanjing im vollen 
Wortlaut in der Zeitschrift disp:The Planning Review, Vol. 
59 (1) der ETH Zürich im Taylor & Francis Verlag.

PRO F.  D R .  SA B I N E B AU M G A R T
Präsidentin der ARL (bis Ende 2022)
sabine.baumgart@tu-dortmund.de

SAVE THE DATES
ARL-KONGRESS 2023 – Zukunftsfähig mobil!
22. / 23. Juni im Leipziger Kubus – UFZ

Wie lässt sich eine sozial gerechte und ökologisch verantwortliche Mobilität planen?

Jahrestagung Forum Nachwuchs 2023 – Beiträge von Planung 
und Politik für eine gute Zukunft 
23. und 24. Juni in Leipzig

Wie sieht eine gute Zukunft aus und wie beeinflussen planungspolitische Vorstellungen 
einer guten Zukunft die Nutzung planerischer Instrumente?

Bahn und Bike im innerstädtischen Verkehr

 > Aktuelle Infos: 
https://www.arl-net.de/de/content/arl-kongress-2023

 > Zum Call for Papers und aktuelle Infos: 
https://www.arl-net.de/de/blog/call-abstracts- 
jahrestagung-forum-nachwuchs-2023-%E2%80% 
93-beitr%C3%A4ge-von-planung-und-politik-f%C3% 
BCr-eine 

© anmejia18 / Adobe Stock

 > Am 23. Juni 2023 findet ab 18:30 Uhr das zweite Treffen der Generationen im Rahmen der Jahrestagung statt. 
Mehr Informationen: https://www.arl-net.de/system/files/attachments/2023-03/ARL-FRU-FoNa-Generationen- 
Treffen%202023%20Flyer_0.pdf
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Zu Gast beim Forschungsbereich Bodenpolitik und Boden-
management der TU Wien, traf sich die EWG AlpPlan am 7. 
und 8. November 2022 in der österreichischen Hauptstadt; 
22 Teilnehmende waren vor Ort und 18 online zugeschal-
tet. Organisatorisch stand die Mitgliederversammlung mit 
der Wahl der Lenkungsgruppe im Mittelpunkt. Geleitet 
wird die EWG künftig von Prof. Dr. Hubert Job (Julius- 
Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland). Die stell-
vertretende Leitung übernehmen Sergeja Praper (Urbanis-
tični inštitut Republike Slovenije, SIowenien) und Philipp 
Vesely (Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen, 

Österreich). Vonseiten der ARL-Geschäftsstelle wird die 
EWG AlpPlan von Constantin Meyer (Geschäftsführer) 
und Prof. Dr. Andreas Klee (Leiter der Zentralabteilung) 
betreut. Außerdem benannte die Lenkungsgruppe „Focal 
Persons“ in allen größeren Alpenstaaten. Sie werden als 
Bindeglied zwischen dem Netzwerk und der jeweiligen Pla-
nungs- bzw. Forschungscommunity im nationalen Kontext 
fungieren. 

Inhaltlich fokussierte die Hybrid-Veranstaltung in 
Wien das Thema „Advancing Green Infrastructure in the 
Alpine Region“. Die Berücksichtigung der Qualitäten und 

ADVANCING GREEN  
INFRASTRUCTURE PLANNING  
IN THE ALPINE REGION
ARL European Working Group (EWG) AlpPlan setzt organisatorische 
und inhaltliche Meilensteine zur Etablierung eines alpenweiten  
Raumplanungsnetzwerks

Vor-Ort-Teilnehmende des AlpPlan Workshop in Wien
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Funktionen Grüner Infrastruktur (GI) in Planungsprozes-
sen und -dokumenten wird häufig in einschlägigen politi-
schen Strategien gefordert. In der Praxis bestehen auf loka-
ler und regionaler Ebene aber weiterhin Unklarheiten oder 
Defizite bei der konkreten Operationalisierung und Umset-
zung Grüner Infrastrukturen. Florian Danzinger vom öster-
reichischen Umweltbundesamt präsentierte in seiner Key-
note zahlreiche Ergebnisse aus Forschungsprojekten zum 
ökologischen Verbund in Österreich und darüber hinaus 
und machte deutlich, dass erfolgreiche GI-Projekte auf eine 
raum- und fachplanerische Umsetzung angewiesen sind. 
Weitere Forschungs-/Themenfelder im Bereich Grüner 
Infrastruktur wurden von Prof. Dr. Hubert Job, von Dr. 
Arthur Schindelegger (TU Wien), von Constantin Meyer 
und Philipp Vesely vorgestellt. Die Workshop-Ergebnisse 
werden in Form eines Themendossiers bzw. unter der 
Rubrik „thematic collection“ auf der internationalen Wis-
sens- und Kommunikationaplattform der ARL – arl-interna 
tional.com – öffentlich zugänglich gemacht. 

Zugleich wird das Thema der Grünen Infrastruktur 
und ökologischen Konnektivität die EWG AlpPlan auch in 
den kommenden Jahren begleiten, da vor Kurzem das Pro-
jekt „Mainstreaming ecological connectivity in spatial plan-
ning systems of the Alpine Space“, kurz „PlanToConnect“, 
mit einer Laufzeit von 2022 bis 2025 im europäischen Inter-
reg Alpine Space Programm genehmigt wurde. Beim Alp-
Plan Workshop in Wien wurde das Projekt von Claudio 
Chiapparini (Regione Veneto, Italien) und Sergeja Praper 
vorgestellt und konkrete Formen der Zusammenarbeit 
wurden im Kontext des alpenweiten Netzwerks diskutiert. 
Als Observer-Organisation wird sich die ARL mit der EWG 
AlpPlan einbringen und u. a. eine transnationale Arbeits-
gruppe von Fachleuten einrichten, die das Interreg-Projekt 
beratend begleitet.

Hintergrundinformationen zur ARL 
European Working Group AlpPlan
In Zusammenarbeit mit dem Interreg Alpine Space 
Projekt „OpenSpaceAlps“ (2019–2022) wurde 2020 
mit der EWG AlpPlan (alpine spatial planning net-
work) die erste European Working Group (EWG) der 
ARL gegründet. Als neues Arbeitsformat zur Umset-
zung des kleinen Strategischen Sondertatbestands 
zur verstärkten Internationalisierung der Arbeit der 
Akademie und ihrer Gremien sollen EWGs eine per-
manente Austausch- und Arbeitsplattform für Fragen 
grenzüberschreitender räumlicher Entwicklung und 
Planung in mehreren europäischen Staaten bieten. 
Der Alpenraum ist als erste EWG besonders geeignet, 
da neben topographisch und naturräumlich beding-
ten Gemeinsamkeiten bereits zahlreiche Anknüp-
fungspunkte bestehender Kooperationsformate vor-
handen sind. Hierzu zählen z.  B. Aktivitäten der 
Alpenkonvention oder EUSALP (EU Strategy for the 
Alpine Region).

Weitere Infos zur EWG und ihren Aktivitäten: 
https://www.arl-international.com/activities/alpplan- 
network

Fachliche Ansprechpersonen in der ARL

CO N S TA NTI N M E Y E R
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tel. +49 511 34842 65
constantin.meyer@arl-net.de

PRO F.  D R .  A N D R E A S K LE E
Leiter der Zentralabteilung
Tel. +49 511 34842 39
andreas.klee@arl-net.de
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Auf Einladung der Universität Valencia präsentierte der da-
malige Vizepräsident Prof. Dr. Axel Priebs am 4. November 
2022 auf der Tagung „Die Rolle der Raumordnungspolitik 
bei der Bewältigung des demografischen Wandels, des Kli-
mawandels und der Energiesicherung und ihre Stärkung im 
Rahmen der kooperativen Governance“ die Arbeitsweise 
und die Arbeitsschwerpunkte der ARL. Sein Vortrag stieß 
auf starkes Interesse der in Valencia anwesenden spani-
schen und italienischen Fachleute. 

Joaquín Farinós Dasí, Professor für Geographie an 
der Universität Valencia und Präsident der Spanischen 
Raumplanungsvereinigung FUNDICOT, der Anfang Okto-
ber 2022 bereits an der ARL-Tagung zur europäischen Pla-
nungsgeschichte in Berlin mitgewirkt hatte, wünschte sich 
eine engere Verbindung zwischen Raumplanungsfachleu-
ten seines Landes und der ARL. Der Leiter der Tagung, 
Andreas Hildenbrand Scheid, Regierungsdirektor in der 
Verwaltung des Landes Andalusien und Lektor am Institut 
für Städtebau und Raumordnung der Universität Sevilla, 
lobte die besondere Struktur der ARL als Forum von Wis-

senschaft und Praxis und wünschte sich die Möglichkeit ei-
nes intensiveren Austauschs. Ein aus seiner Sicht lohnens-
wertes Themenfeld könnte „Governance und Raumplanung 
in metropolitanen Regionen“ sein, in dem er selbst intensiv 
arbeitet. Gemeinsam wurde die Möglichkeit diskutiert, ei-
nen Internationalen Arbeitskreis (IAK) zu metropolitanen 
Regionen in Spanien, Italien und Portugal sowie den 
deutschsprachigen Ländern zu initiieren. Axel Priebs unter-
stützt diese Idee, die fachlich anknüpfen soll an die Arbeit 
des IAK der ARL „Planning and Governing the Metropolis“ 
(2016–2019) und den englischsprachigen Sammelband 
„Metropolitan Regions, Planning and Governance“, der 
2019 im Springer-Verlag erschien und von Karsten Zim- 
mermann, Daniel Galland und John Harrison herausgege-
ben wurde. Der IAK hat Prozesse des metropolitanen 
Wandels und Ansätze zur Planung und Steuerung von Me- 
tropolregionen eingehend untersucht und sich dabei auf 
vier zentrale Aspekte des metropolitanen Wandels konzen- 
triert: auf Planung und Governance, auf institutionelle An-
sätze, auf politische Mobilitäten und räumliche Vorstellun-
gen und Planungsstile.

Daher bieten die Ergebnisse des IAK und der Sammel-
band aus seiner Sicht einen wichtigen konzeptionellen und 
analytischen Rahmen für die vertiefende Erforschung aktu-
eller Dynamiken in Metropolregionen in Südeuropa und für 
die vergleichende Betrachtung länderspezifischer Beson-
derheiten und Gemeinsamkeiten. 

Voraussetzung für die Einrichtung eines neuen IAK ist 
ein ausgearbeitetes Konzept, welches vor einer Entschei-
dung des Präsidiums auf Passfähigkeit mit dem aktuellen 
Forschungskonzept, auf gesellschaftliche Relevanz und das 
Innovationspotential für Wissenschaft und Praxis geprüft 
wird.

Fachliche Ansprechperson

PRO F.  D R .  A X E L PR I E B S
Präsident der ARL
priebs@geographie.uni-kiel.de

INTERNATIONALISIERUNG  
DER ARL
Künftig neue Forschungs- und Vernetzungspotenziale  
in Südeuropa nutzen?

V.l.n.r. Axel Priebs, Joaquín Farinós Dasí, Andreas Hildenbrand Scheid
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Am 23. September 2022 besuchte der Verein JANUN (Ju-
gendAktion Natur- und Umweltschutz Niedersachsen) die 
ARL, um mit apl. Prof. Dr. Tanja Mölders Fragen zum Thema 
„Gender Planning“ zu diskutieren.

Vortrag und Diskussion fanden im Rahmen des inter-
nationalen Seminars „Städte der Gleichberechtigung“ statt, 
das vom 19.–29. September 2022 in Hannover stattfand 
und unter dem Motto „Cities of Equality – Cities of Girls‘ 
and Woman‘s Rights“ eine internationale Begegnung für 
junge Frauen aus der Türkei, der Ukraine, Polen und 
Deutschland ermöglichte. Die mehr als 20 Teilnehmerinnen 
lernten in den 10 Tagen die Stadt Hannover aus verschiede-
nen Gender- und Gerechtigkeitsperspektiven kennen.

INTERNATIONALES SEMINAR 
„STÄDTE DER  
GLEICHBERECHTIGUNG“ 
JANUN e. V. zu Gast in der ARL

Vortrag von Tanja Mölders

©
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Im Rahmen der ARL-Veranstaltung gab Tanja Mölders 
einen fachlichen Input zum Thema „Gender Planning 
Re_Production and De_construction of Gender and 
Space“. In der sich anschließenden Diskussion tauschten 
sich die Teilnehmerinnen intensiv über die Situation von 
jungen Frauen in ihren jeweiligen Heimatländern aus. Zu-
gleich wurden verschiedene Perspektiven und eigene Er-
fahrungen zu geschlechtergerechter Stadtplanung, Mobi- 
lität und Infrastruktur debattiert. Dabei ließen sich viele 
länderübergreifende Gemeinsamkeiten in der Wahrneh-
mung von bestimmten Stadtbereichen feststellen – zum 
Beispiel wurden Bahnhöfe aufgrund ihrer Anonymität und 
des Durchgangscharakters mehrheitlich als Orte qualifi-
ziert, die nicht zum Verweilen einladen. 

Abschließend wurden Verbesserungsvorschläge für 
eine gerechte Stadtplanung entwickelt, welche die Grund-
bedürfnisse „aller“ befriedigt. Die Beteiligten waren sich ei-
nig darin, dass aktuell in (Groß-)Städten, insbesondere mit 
Blick auf Obdachlose, enormer Handlungsbedarf besteht.

Aktuelle Aktivitäten zu geschlechtergerechter 
(Stadt-)Planung und Raumentwicklung im 
Kontext der ARL: 

Veröffentlichungen

 > Nachrichten der ARL 2/2021 – Space, Gender, Diversity

 > Gendered Approaches to Spatial Development in 
Europe

Internationale Arbeitskreise

 > Gender- and Climate-just Cities and Urban Regions

 > Gender and Spatial Transformation

Drittmittelprojekte

 > Räumliche Transformationsprozesse der Energiewende 
– Planungsbezogene Analyse- und Gestaltungspotenziale 
der Geschlechterforschung

 > Geschlechteraspekte im Blick der raumbezogenen 
Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung – 
Teilvorhaben ARL (Konzeptphase)

Fachliche Ansprechpartnerin

PRO F.  D R .  TA N JA M Ö LD E R S
Leiterin des Wissenschaftlichen Referats „Räumliche Planung und 
raumbezogene Politik“ bis Januar 2023, jetzt Professorin für Umwelt-
planung und Transformation an der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg
Leiterin des DFG-Projektes „Räumliche Transformationsprozesse der 
Energiewende – Planungsbezogene Analyse- und Gestaltungspoten- 
ziale der Geschlechterforschung“

Tel. +49 761 203 8678 
tanja.moelders@upt.uni-freiburg.de
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Am 12. und 13. Mai 2022 fand die Frühjahrstagung der 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Sachsen/Sachsen-An-
halt/Thüringen gemeinsam mit der LAG Berlin/Branden-
burg/Mecklenburg-Vorpommern im KUBUS des UFZ – 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig statt. 
Mit insgesamt 13 Beiträgen aus den beteiligten Bundeslän-
dern wurde der Frage nachgegangen, inwiefern „smarte“ 
Arbeits- und Lebensweisen das Verhältnis von Stadt und 
Umland aktuell verändern. Die Pandemie hat gezeigt, dass 
der Einsatz von Informationstechnologien effizientes Ar-
beiten auch außerhalb der (Kern-)Stadt ermöglicht und 
dies sogar von positiven Effekten für die Umwelt begleitet 
wird. Bestimmten lange die Themen „Landflucht“, Leer-
stand und „sterbende Dörfer“ die öffentliche Wahrneh-
mung, so lässt sich seit geraumer Zeit ein Trend „Zurück 
aufs Land“ beobachten. Hier ist ein Perspektivenwechsel 
wahrzunehmen: Das Umland einer Kernstadt wird nicht 
länger nur als Transitraum, Schlafstadt oder Raum zum 
Pendeln, sondern auch als Arbeits- und Lebensmittelpunkt 
der Einwohner/innen gesehen. 

In ihrem Grußwort hob Prof. Dr. Sigrun Kabisch vom 
Department Stadt- und Umweltsoziologie des UFZ die Ak-
tualität der Thematik hervor und verwies dabei auf die Kon-
ferenz „URP 2020: Sustainable & Resilient Urban-Rural 
Partnerships“, zu der im Rahmen der deutschen EU-Rats- 
präsidentschaft Fachleute aus Wissenschaft, Politik und 
Praxis am 26. und 27. November 2020 online sowie in Prä-
senz am UFZ in Leipzig zusammengekommen waren.

Prof. Dr. Gerold Janssen, Leibniz-Institut für ökologi-
sche Raumentwicklung (IÖR), stellte einführend einige 
theoretische Grundlagen für das Verständnis von Verflech-
tungen zwischen Großstädten und ihrem Umland dar, die 
von jeher problematisiert werden. Sowohl Kernstädte als 
auch ihr Umland beanspruchen für sich, im Nachteil zu 
sein. Dennoch besteht zwischen Stadt und Umland eine 
enge gegenseitige Abhängigkeit, die, in einem Stadtre- 
gionsmodell abgebildet, sich von normativ abgegrenzten 
Handlungsregionen unterscheiden lässt. Als zunehmend 
problematisch hat sich die Unterscheidung von Kernstadt 
und Umland – ein klassischer Topos der Suburbanisierungs-
debatte – durch Prozesse des Stadtwachstums hin zur po-

lyzentrischen Stadtregion erwiesen. In Agglomerationsräu-
men herrscht eine starke räumliche Nähe von Akteuren, die 
häufig positive Verstärkungseffekte schafft.

Aus Berliner Perspektive gab Jana Helder vom Deut-
schen Institut für Urbanistik (Difu) einen Überblick über 
die Vorhaben in Berlin und Brandenburg zu „Smart City 
Lösungen“ im Kontext der Stärkung interkommunaler Zu-
sammenarbeit. Anvisiert wird eine zielgerichtete Vernet-
zung und Wissensteilung. Da digitale Smart-City-Lösungs-
ansätze oftmals ortsunabhängig eingesetzt werden können 
und auch die digitale Zusammenarbeit erleichtern, zielen 
einige der vorgestellten Kommunen mit den im Rahmen 
des Vorhabens geplanten Projekten auf eine stärkere regio-
nale Vernetzung untereinander (Stichwort „Vernetzte 
Hauptstadtregion“).

Die brandenburgische Perspektive wurde durch den 
Vortrag von Manuela Hahn in ihrer Funktion als ständige 
Vertreterin der gemeinsamen Landesplanung Berlin-Bran-
denburg vertieft. Manuela Hahn legte in ihrem Vortrag die 
Verflechtungen zwischen Berlin und Brandenburg anhand 
der Aktivitäten der gemeinsamen Landesplanung zur Steu-
erung der räumlichen Entwicklung in der Hauptstadtregion 
vertiefend dar.

Weitere Einblicke aus Brandenburg, ergänzt um die 
bundespolitische Perspektive, gab Dr. Juliane Ribbeck- 
Lampel vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumfor-
schung (BBSR) in Cottbus mit ihrem Vortrag zum Thema 
„Stadt – Umland – Revier“. Das räumliche Beziehungsgefü-
ge, aufgespannt zwischen der Metropole Berlin und der 
südlichen „Brandenburger Peripherie“, welche über die 
sogenannte „Innovations- & Nachhaltigkeitsachse Berlin- 
Lausitz“ stärker verbunden werden sollen, lässt sich in 
Raumabschnitte gliedern, die sich räumlich und funktional 
überlagern. Dabei wird spätestens auf der kommunalen 
Ebene deutlich, dass der Strukturwandel im Zusammen-
hang mit dem Braunkohleausstieg nur ein wesentlicher 
Treiber umfassender räumlicher Transformationsprozesse 
in der Region ist.

Aus der Sicht des Freistaates Sachsen stellte Jessica 
Theuner (IÖR – Leibniz-Institut für ökologische Raument-
wicklung / IZS – Interdisziplinäres Zentrum für transforma-

STADT-UMLAND-BEZIEHUNGEN 
IM WANDEL
Gemeinsame Frühjahrstagung der LAG Sachsen/Sachsen-Anhalt/ 
Thüringen und der LAG Berlin/Brandenburg/Mecklenburg- 
Vorpommern 
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tiven Stadtumbau) innovative Stadt-Umland-Konzepte in 
Form der „Raumbilder Lausitz“ als Ergebnisse eines Pla-
nungslabors vor (vgl. hierzu ausführlicher den Themenbei-
trag von Jessica Theuner und Sebastian Heer in diesem 
Heft). In der Diskussion wurde der Einsatz von Raumbil-
dern als Methode der Raumplanung und kooperativer Pla-
nungsprozess diskutiert. Zudem wurde hinterfragt, wie 
sich die noch sehr konzeptionellen Ergebnisse in geeigne-
ter Weise in die Praxis vor Ort transferieren lassen.

Mit seinem Beitrag „Bauschuttaufbereitungsanlagen: 
Unbeliebt in Stadt und Land“ gab Daniel Kretzschmar 
(Technische Universität Dresden) einen detaillierten Ein-
blick in die Praxis gelebter und noch auszubauender 
Stadt-Umland-Beziehungen in der Region Dresden-Mei-
ßen. Er stellte ein GIS-basiertes Unterstützungsinstrument 
für Stadt- und Regionalplaner/innen zur Abschätzung des 
mittel- bis langfristigen Flächenbedarfs für Recyclinganla-
gen im Untersuchungsgebiet vor.

Der zweite Tag der Veranstaltung wurde mit einer 
Keynote zum Thema „Neue umweltgerechte und attraktive 
Wohnformen im Umland: Umlandstadt – umweltscho-
nend“ von Dr. Susanne Schubert vom Umweltbundesamt 
eröffnet. Sie veranschaulichte neue methodische Ansätze 
zu Stadt-Umland-Beziehungen für eine bundesweite An-
wendung. In der Diskussion wurde deutlich, dass zwischen 
den bekannten Wohnformen „Plattenbausiedlung“ und 
„Eigenheim“ auch von der Bundesebene neue Leitbilder er-
wartet werden, um der Prämisse nachhaltigen und bezahl-
baren Wohnens sowie eines optimierten Flächenverbrauchs 
gerecht zu werden. 

Philipp Hentschel vom Netzwerk Zukunftsorte e. V. 
zeigte Chancen und Grenzen der Ausgestaltung soge- 
nannter „Zukunftsorte“ in Mecklenburg-Vorpommern auf. 
Durch die Gründung neuer „Zukunftsorte“ verdichten sich 
die regionalen Netzwerke; der Bezug zur Großstadt nimmt 
ab und die Identifikation mit der eigenen Region wird bei 
den Bewohnerinnen und Bewohnern gestärkt. Die lokalen 
Akteure müssen dabei insbesondere hinsichtlich möglicher 
Finanzierungskonzepte und Fachkompetenzen unterstützt 
werden, auch um Anreize für potenzielle Investitionen zu 
schaffen. In diesem Zusammenhang sind die Kommunen als 
wichtige Entscheidungsinstanzen stets zu beteiligen.

In ihrem Beitrag „Grenzüberschreitende Verflechtun-
gen – Metropolregion Stettin und deutsches Umland“ be-
schrieb Petra Ilona Schmidt-Kaden vom Ministerium für 
Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg- 
Vorpommern ein international bedeutsames Beispiel zum 
Thema. Durch die grenzüberschreitende Kooperation ent-
standen zwischen dem polnischen Stettin und dem deut-
schen Umland besondere Entwicklungsachsen und bila- 
terale Entwicklungsräume. So soll die Region beispielswei-
se als Modellregion für erneuerbare Energien im Rahmen 
eines INTERREG-Projektes etabliert werden. In der an-
schließenden Diskussion wurde u. a. auf die wichtigen As-
pekte „Raumprozesse“ und „Raumwohlstand“ hingewie-
sen.

Aus der Sicht von Sachsen-Anhalt bot Staatssekretär 
Dr. Jürgen Ude vom Ministerium für Wirtschaft, Touris-
mus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen- 

Anhalt Einblick in den spannenden Prozess der Ansiedlung 
von Intel in Magdeburg und die damit verbundenen Aus-
strahlungswirkungen auf das Umland. Mit einem Standort 
für die Produktion der neuesten Generationen in der Halb-
leiter-Technik wird Magdeburg über einen national heraus-
ragenden High-Tech-Industriestandort verfügen, der auch 
für den europäischen Kontinent besondere Bedeutung ha-
ben wird. Für die Stadt Magdeburg, die seit 1991 um 35.000 
EW geschrumpft ist, wird Intel als Chance gesehen, ebenso 
für die Region insgesamt. Das damit einhergehende Wachs-
tum muss sich allerdings auch den Herausforderungen des 
notwendigen Ressourcenbedarfs stellen, hier geht es ins-
besondere um Energie und Wasser. Dies wurde auch in der 
Diskussion deutlich. Zudem sind die kleinen und mittleren 
Unternehmen der Region (bspw. als Zulieferer) von vorn-
herein mit in die Produktionsketten einzuplanen. Jürgen 
Ude betonte, wie wichtig es sei, die Region in dieser Ent-
wicklung „mitzunehmen“. Er sieht für die Zukunft großes 
Potenzial in der Zusammenarbeit der Bundesländer, ins- 
besondere in der LAG-Region Sachsen/Sachsen-Anhalt/ 
Thüringen.

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude während seines Vortrages zur Bedeu-
tung der Ansiedlung von Intel für Magdeburg und Sachsen-Anhalt

Einen Bericht des Facharbeitskreises mit dem 
Schwerpunkt „Mittelzentrum Bitterfeld-Wolfen und Um-
land“ gab anschließend Marion Schilling von der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg. Im 
Zuge der Siedlungsflächenentwicklung sollen insbesondere 
an den Entwicklungsachsen „Nicht-Zentrale-Orte“ durch 
Zuzug gestärkt werden. Als weitere Empfehlungen für die 
Entwicklung des Umlandes betonte Marion Schilling, dass 
bei ähnlichen Vorhaben Lücken- und Leerstandskataster 
geführt werden sollten. Erschließungskosten seien von 
vornherein mitzudenken und eine breite Auseinanderset-
zung mit allen Wohnformen müsse angestrebt werden.
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Martin Juckeland vom Amt für Stadtentwicklung der 
Stadt Nordhausen veranschaulichte aus der Perspek- 
tive Thüringens beispielhaft die Problemlagen eines 
schrumpfenden Mittelzentrums. In der nördlichsten Stadt 
Thüringens mit rund 41.000 EW ist die Bevölkerungsent-
wicklung trotz der weiterhin bestehenden Wirtschaftszwei-
ge stark rückläufig. Im Stadtgebiet existiert ein hoher Mo-
dernisierungsbedarf der bestehenden Wohnungen. Auf- 
grund der gegenläufigen Entwicklungen von Wohnungs-
entwicklung und Einwohnerzahl muss aus Sicht des Refe-
renten das Zentrale-Orte-System von Nordhausen über-
dacht und eine stärkere Verbindung zu den umgebenden 
Kommunen gesucht werden.

Mit aktuellen Forschungsergebnissen zum Thema 
„Virtuelle Mobilität – eine Chance für den ländlichen Raum“ 
bot Prof. Dr. Matthias Gather von der Fachhochschule 
Erfurt in seinem Vortrag einen weiteren Blick nach Thürin-
gen. Anhand erhobener Fachdaten ist zu beobachten, dass 
25 % der Bevölkerung täglich über 20 km (einfache Stre-
cke) pendeln. Untersuchungen auf Bundesebene haben 
zudem gezeigt, dass ein weiteres Auseinanderdriften von 
Wohn- und Arbeitsorten stattfindet. Zur Kompensation 
müssten bessere Rahmenbedingungen für Homeoffice- 
Affine im ländlichen Raum geschaffen werden, lautete das 
Fazit.

Begleitet wurde die Tagung von einer Posterausstel-
lung, in der Ergebnisse aus dem Planungslabor 
„Raumbilder Lausitz 2050 – nachhaltige Transforma- 
tion entwerfen“ vorgestellt wurden. Die Poster the-
matisieren Problemstellungen sowie Lösungsvor-
schläge für neue Stadt-Umland-Beziehungen und 
wurden mit großem Interesse aufgenommen.

PRO F.  D R .  G E RO LD JA N S S E N
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) und  
Honorarprofessur für Umwelt- und Planungsrecht an der Technischen 
Universität Dresden
Leiter der LAG Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen der ARL
g.janssen@ioer.de
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Die 128. Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
Baden-Württemberg am 6. und 7. Oktober 2022 in Radolf-
zell stand im Zeichen des Landschaftswandels und zentra-
ler Themen grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Bei 
unterschiedlichen planerischen Zugängen und politischer 
Prioritätensetzung sind insbesondere in Agglomerationen 
Raumkonzepte und zugrunde liegende Raumbilder abzu-
stimmen. Deutschland ist zusammen mit der Schweiz der-
zeit in drei Agglomerationsräume eingebunden: Basel, 
Kreuzlingen-Konstanz und Schaffhausen. Am Beispiel des 
Agglomerationsprogramms Basel stellte Dr. Sebastian 
Wilske (Verbandsdirektor Regionalverband Hochrhein- 
Bodensee) die großen Herausforderungen insbesondere 
für eine kohärente strategische Planung von Verkehrs- und 
Siedlungsentwicklung dar. Hier spielen Korridore und die 
Abstimmung von Gemeinden eine zentrale Rolle, insbeson-
dere im Sinne überkommunaler Kooperationen mit ge-
meinsamen verkehrs- und raumplanerischen Aufgaben. 
Denn nach wie vor stellen doppelte Infrastrukturen und 
Systembrüche im Grenzraum bspw. die Agglomeration Ba-
sel vor Herausforderungen. Wie also können Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung künftig gemeinsam dargestellt 
und Probleme grenzüberschreitend angegangen werden? 

Mit Bezügen zur inter- und transdisziplinären Zusam-
menarbeit stellte Prof. Dr. Ulrike Sturm (Hochschule Lu-
zern) zentrale Ansätze der Akademie der Naturwissen-
schaften der Schweiz vor. Als Direktorin des „Forums 
Landschaft, Alpen, Pärke“ beschrieb sie das integrale Ver-
ständnis von Landschaft, das das Forum auszeichnet und 
Siedlungsentwicklung explizit in den Landschaftsbegriff in-
tegriert. Das Forum betreibt intensive Politikberatung zu 
Fragen der Landschaftsplanung und -bewertung und ver-
fasst Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen in den Berei-
chen Energie, Klima oder Landschaft. Anhand des aktuellen 
Energiebeschleunigungsgesetzes der Schweiz wurde je-
doch auch deutlich, wie stark Politik sich derzeit auf ener-
giepolitische Themen konzentriert und ebenso zentrale 
Themen, wie Artenschutz und Landschaftswandel, in den 
Hintergrund geraten können. Im Anschluss stellte Dr. 
Matthias Proske, Regionalverband Mittlerer Oberrhein, die 
Regionale Planungsoffensive Baden-Württemberg vor, die 
sich mit der Umsetzung des Mindest-Flächenzieles für 

Windenergieanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
in den Regionen Baden-Württembergs befasst. Bereits 
2021 wurde über das Klimaschutzgesetz des Landes ein 
Flächenziel von 2 % für die Festlegung von Gebieten für 
erneuerbare Energien in den Regionalplänen eingeführt. 
Die Umsetzung erfolgt über die Regionale Planungsoffensi-
ve als ein gemeinsames Arbeitsprogramm der Regionalver-
bände Baden-Württembergs. Hierzu müssen Flächen, in 
der Regel als Vorranggebiete, ausgewiesen werden, ebenso 
sind beschleunigte Verfahren nötig. Konfliktpotenziale ins-
besondere mit dem Artenschutz, der Landwirtschaft, aber 
auch dem Denkmalschutz sind dabei vorprogrammiert. 

Energiepolitik und Klimawandelanpassung waren 
auch Themen des Beitrages von PD Dr. Marco Pütz, Eid- 
genössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft WSL. Er beschrieb Wege zur risikobasierten 
Raumplanung, basierend sowohl auf „klassischen“ Gefah-
renkarten als auch auf einem Naturgefahrenmanagement, 
das den Fokus auf die konkreten Raumnutzungen und das 
damit einhergehende Schadenspotenzial legt. Aber Natur-
gefahrenmanagement kann auch einen Perspektivwechsel 
vertragen, denn das Wissen um Naturgefahren und Anpas-
sungserfordernisse führt nicht zwangsläufig zu einem 
zielführenden Handeln. Vielmehr ist das Thema der Anpas-
sung noch sehr abstrakt und vor Ort auszudifferenzieren. 
Es sollte daher eher über Vulnerabilitäten gesprochen wer-
den und unterschiedlich betroffene Bevölkerungsgruppen 
sollten in die Diskussion um Anpassungskonzepte einbezo-
gen werden. Grundsätzlich sind grüne und blaue Infrastruk-
turen, helle Oberflächen und schattige Orte zentrale 
Bausteine klimaangepasster Stadtentwicklung. Weil aber 
Klimaanpassung orts- und regionsspezifisch unterschied-
lich geplant, umgesetzt und forciert wird, und auch weil die 
Ziele der Anpassung oft unklar sind bzw. nicht klar definiert 
und kommuniziert werden, scheitern gute Ideen häufig in 
der Umsetzung. Klimaanpassung ist eine kommunale Quer-
schnittsaufgabe, aber die Zuschreibung klarer Zuständig-
keiten und entsprechend hohe finanzielle Budgets sind zen-
trale Voraussetzungen für ihre Umsetzbarkeit in der 
Schweiz wie auch in Deutschland.

Helfen kann bspw. eine Diskussion über Raumbilder 
in der Planung. Philipp Krass (Büro berchtoldkrass space 

RAUM- UND ZUKUNFTSBILDER 
DER PLANUNG
Diskussionen für Baden-Württemberg und die Schweiz
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&options) stellte eindrucksvoll dar, wie über kreative Vi-
sualisierungen Entwurfsszenarien diskutiert und planeri-
sche Entscheidungen aufgrund neuer Einblicke in Zusam- 
menhänge qualifiziert werden können. Das Nachdenken 
über und die Visualisierung der Zukunft von Räumen trägt 
dazu bei, ein gemeinsames (regionales) Verständnis von 
Planung und Zielen für die Region zu schaffen, gemeinsam 
Prioritäten (neu) zu setzen und Blicke zu weiten. Sie hel-
fen, gemeinsame Stoßrichtungen zu finden, Komplexität zu 
reduzieren und ermöglichen es, gemeinsame Narrative zu 
entwickeln.

Aber nicht nur Planungsakteure profitieren von 
Raumbildern. Wie Raumbilder Zugänglichkeit und Nut-
zungsmöglichkeiten von Räumen darstellen und wie sie für 
die kommunale Planung vor Ort genutzt werden können, 
illustrierte Christina Wilkens (Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen-Geislingen). Sie zeigte mit dem 
Werkstattbericht eines Studierendenprojektes, wie Be-
wohner/innen der Mittelstadt Neuruppin (Zukunfts-)Bil-
der ihrer Stadt entwerfen, visualisieren und Aufenthalts-
qualitäten in Alltagssituationen bewerten.

An diesen inhaltlichen Rahmen anschließend wurde 
in der Mitgliederversammlung turnusgemäß die Lenkungs-
gruppe der LAG neu gewählt. Dr. Dirk Seidemann, Regio-
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Raumbilder können Strukturen im Raum neu vermitteln und zum kreativen Weiterdenken anregen

nalverband Neckar-Alb, übergibt den Staffelstab der 
LAG-Leitung zum Jahresende 2022 an Dr. Ansgar 
Schmitz-Veltin, Referat Raumbeobachtung des Ministeri-
ums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württem-
berg. Prof. Dr. Jörn Birkmann, IREUS-Institut der Universi-
tät Stuttgart, scheidet ebenfalls aus der Lenkungsgruppe 
aus. Die LAG dankt Dirk Seidemann und Jörn Birkmann für 
ihr langjähriges Engagement.

Die neuen Co-Leiterinnen der LAG Baden-Württem-
berg sind Christina Wilkens (Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen-Geislingen und bisher LAG-Ge-
schäftsführerin) und Prof. Dr. Anna Growe (Universität 
Heidelberg). Corinna Schmidt (Verband Region Stuttgart 
und Mitglied des Forums Nachwuchs Baden-Württem-
berg) übernimmt ab 2023 die Geschäftsführung.

Ansprechperson in der Geschäftsstelle

D R .  B A R B A R A WA R N E R
Leiterin des Referats „Ökologie und Landschaft“
Tel. +49 511 34842 22
barbara.warner@arl-net.de
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Vom 21. bis 23. September 2022 fand der 73. Deutsche 
Juristentag statt. Er war ursprünglich für 2020 in Hamburg 
geplant und wurde pandemiebedingt verschoben. Die Ver-
anstaltung fand nun 2022 im World Conference Center in 
Bonn statt. In der Abteilung Öffentliches Recht wurde das 
Thema der nachhaltigen Stadt der Zukunft behandelt. Zur 
Vorbereitung waren bereits 2019 zwei Gutachten mit der 
Fragestellung „Die nachhaltige Stadt der Zukunft – Welche 
Neuregelungen empfehlen sich zu Verkehr, Umweltschutz 
und Wohnen?“ angefragt und erstellt worden. Zum einen 
war dies ein juristisches Gutachten von Prof. Dr. Martin 
Kment, Universität Augsburg und Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirats der ARL. Das stadtplanerische Gutach-
ten verfasste Prof. Dr.-Ing. Sabine Baumgart, bis Ende 2022 
Präsidentin der ARL. Die Gutachten wurden bei der Veran-
staltung von drei Referaten ergänzt, gehalten von Prof. Dr. 
Klaus Joachim Grigoleit (TU Dortmund), Rechtsanwalt 
Prof. Dr. Olaf Reidt (Berlin) und Ministerialdirigent Dr. 
Jörg Wagner (BMWSB – Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauen, Berlin). Wesentliche Diskus-
sionsstränge widmeten sich u. a.:

 > der Stärkung der kommunalen Planungshoheit der Stadt

 > der Notwendigkeit bundeseinheitlicher Vorgaben für in-
formelle Planungsinstrumente zur Klimaanpassung und 
Mobilität

 > einheitlichen ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Kriterien der Flächenbewertung in Form eines verpflich- 
tenden Monitorings

 > der Flexibilisierung des Festsetzungskatalogs gemäß § 9 
Baugesetzbuch, die Orientierungswerte zum Maß der 
baulichen Nutzung im § 17 Baunutzungsverordnung 
vorsieht

 > Abweichungsmöglichkeiten von Festsetzungen des Be-
bauungsplans bzw. des Einfügens im unbeplanten Innen-
bereich.

Weiterhin wurden mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
einer kommunalen Verkehrspolitik im Straßenverkehrs-
recht und im Straßenrecht gefordert sowie eine landesge-
setzliche Einführung einer integrativen urbanen Verkehr-
splanung. Eine Verankerung klimaschützender Vorgaben in 
den örtlichen Bauvorschriften wurde ebenso behandelt 
wie eine Klimafolgenanpassung, die Vulnerabilitäten und 
Mehrfachbelastungen einbezieht. Darüber hinaus ging es 
um die Verbesserung von Lärmschutz und Risikovorsorge, 
auch im städtebaulichen Bestand, und um eine Stärkung 
des Vorkaufsrechts der Städte. 

Die in der Abteilung Öffentliches Recht zur Abstim-
mung gestellten Thesen sind zu finden unter:
https://djt.de/wp-content/uploads/2022/08/220805_
djt_73_thesen.pdf

Die Beschlüsse aller Abteilungen sind veröffentlicht 
unter:
https://djt.de/wp-content/uploads/2022/09/Beschluesse.
pdf

PRO F.  D R .- I N G .  SA B I N E B AU M G A R T
Präsidentin der ARL (bis Ende 2022)
sabine.baumgart@tu-dortmund.de

DIE NACHHALTIGE STADT   
DER ZUKUNFT
Welche Neuregelungen empfehlen sich zu Verkehr, Umweltschutz  
und Wohnen?
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Auf Initiative der Ad-hoc-AG zum Landesentwicklungsplan 
(LEP) Baden-Württemberg fand am 12. Oktober 2022 ein 
erster Austausch der AG-Mitglieder mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Ministeriums für Landesentwicklung und 
Wohnen (MLW) in Stuttgart statt. Das nach der letzten 
Landtagswahl 2021 neu gegründete Ministerium ist unter 
anderem zuständig für die Neuaufstellung des Landesent-
wicklungsplans. Begleitend wird eine kontinuierliche Raum-
beobachtung aufgebaut, Beteiligungsprozesse zur Landes-
planung werden vorangebracht und planungsrechtliche 
Grundlagen für den neuen LEP geschaffen.

Ziel der gemeinsamen Veranstaltung, die beim Ver-
band Region Stuttgart stattfand, war ein erster Austausch 
zu Inhalten und Formen des zukünftigen Landesentwick-
lungsplans. Andrea Gamerdinger, stellvertretende Leiterin 
des Referats Landesentwicklungsplanung, und Dr. Ansgar 
Schmitz-Veltin, Leiter des Referats Raumbeobachtung, 
stellten den rund 15 Teilnehmenden zunächst den aktuel-
len Stand der Planungen vor. Anschließend erläuterten Mit-
glieder der Ad-Hoc-AG der ARL ihre Anregungen für und 
Wünsche an den LEP und das Thema Landesplanung. Dabei 
wurde intensiv darüber diskutiert, wie der zukünftige Lan-
desentwicklungsplan den Herausforderungen der Zukunft 
begegnen kann. Sind planerische Entwicklungs- und Ziel-
vorgaben für einen Zeithorizont von 15 Jahren noch zu-
kunftsgerecht? Werden die wirklich relevanten Fragestel-
lungen adressiert? Können die Entwicklungsperspektiven 
allein mit quantitativen Zielen geknüpft werden, um so den 
raumordnerischen Instrumentenkasten zu erweitern? Wie 
kann eine zukunftsfähige Vision des Landes als Grundlage 
für die Regelungen im LEP entwickelt werden und wie kön-
nen dabei so zentrale Themen wie Klimaanpassung und 
Netto-Null bei der Flächenentwicklung im Plan konkret 
adressiert werden?

Konsens war, dass neben der Erstellung eines neuen 
LEP und dem Aufbau einer Raumbeobachtung für Ba-
den-Württemberg auch das Thema der räumlichen Pla-
nung insgesamt gestärkt werden muss – inklusive der 
Raum- und Planungsforschung. Der Leiter der Ad-hoc-AG, 

Dr. Dirk Seidemann, stellte heraus, dass dies neben den 
notwendigen inhaltlichen Impulsen für die Planungspraxis 
auch hinsichtlich der Fachkräftegewinnung für die Landes- 
und Regionalplanung zentral ist.

Die für Landesplanung zuständige Ministerin Nicole 
Razavi und Vertreter/innen des MLW hatten sich bereits An-
fang 2022 mit der Lenkungsgruppe der Landesarbeitsge-
meinschaft fachlich ausgetauscht und eine Intensivierung 
der zukünftigen Zusammenarbeit vereinbart. Von beiden 
Seiten war dabei der Wunsch nach einem „Raum“ für Brain-
storming und für einen engen Dialog zu den Themen der 
Landesentwicklung geäußert worden. Hieran schloss die 
Ad-hoc-AG nun mit ihrem Austauschformat an und möchte 
die Zusammenarbeit mit den am LEP beteiligten Referaten 
in den kommenden Monaten weiter fortsetzen. So ist für 
2023 ein gemeinsamer Workshop zum Thema „Siedlungs-
entwicklung“ geplant, der insbesondere auch Fragen zur 
Messung und Steuerung der Innen- und Außenentwicklung 
reflektieren soll.

D R .  B A R B A R A WA R N E R
Leiterin des Referats „Ökologie und Landschaft“ in der ARL
Tel. +49 511 34842 22
barbara.warner@arl-net.de

LANDESENTWICKLUNGSPLAN   
BADEN-WÜRTTEMBERG
Ad-hoc-Arbeitsgruppe zum Landesentwicklungsplan Baden-  
Württemberg im Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern  
des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen
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Aktive und ehemalige Mitglieder des Informations- und Ini-
tiativkreises (IIK) Regionalplanung trafen sich am 25. und 
26. November 2022 in Mannheim, um auf 50 Sitzungen die-
ses Gremiums zurückzublicken. Hervorgegangen ist der IIK 
aus dem von Prof. Dr. Dr. Hans Kistenmacher geleiteten 
Arbeitskreis „Regionalplanung 2000“, der seine Ergebnisse 
im Jahr 1995 mit dem Buch „Zukunftsaufgabe Regionalpla-
nung“ (Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL 200) 
vorlegte. 

Wie ARL-Vizepräsident (seit Januar 2023: Präsident) 
Prof. Dr. Axel Priebs in seiner Begrüßung betonte, sei es 
insbesondere der fachlich und persönlich engagierten Lei-
tung durch Hans Kistenmacher zu verdanken, dass die Mit-
glieder auch nach Abschluss der Arbeiten für den Band auf 
freiwilliger Basis und ohne Erstattung von Reisekosten an 
regionalplanerischen Themen weiterarbeiten wollten. Mit 
Unterstützung des damaligen Generalsekretärs Dietmar 
Scholich konnte sich die Gruppe als IIK Regionalplanung 
konstituieren. Die erste Sitzung fand am 23. und 24. Febru-
ar 1996 in Hannover statt.

Hans Kistenmacher, von Axel Priebs als „Gründungs-
vater“ des IIK bezeichnet, betonte in seinem Grußwort zur 
Jubiläumssitzung die herausragende Arbeitsatmosphäre 
des damaligen Arbeitskreises, die er als seine „schönste 
Akademieerinnerung“ bezeichnete. Mit Blick auf die Arbeit 

des IIK betonte er, dass die räumlichen Probleme seit dem 
Abschluss des Arbeitskreises Regionalplanung 2000 nicht 
geringer geworden seien. Eindringlich wies er vor dem Hin-
tergrund der Ahrtal-Katastrophe des Jahres 2021 erneut 
auf die Notwendigkeit der raumordnerischen Vorsorge für 
Hochwasserereignisse hin.

Mit Übersichten und Fotos gaben Apl. Prof. Dr. Hans-
Jörg Domhardt und Axel Priebs, die dem IIK seit dessen 
Gründung angehören, einen Rückblick auf die bisherigen 
50 IIK-Sitzungen. Hans-Jörg Domhardt, langjähriger Spre-
cher des IIK, betonte, dass die Gruppe seit 1996 in jedem 
Flächenland mit Regionalplanung getagt habe, wobei Han-
nover und Mannheim die häufigsten Sitzungsorte waren. 
Etwas exotisch sei die 15. Sitzung des Arbeitskreises im 
Jahr 2004 gewesen, die als „schwimmende Veranstaltung“ 
auf der Ostseefähre von Kiel nach Göteborg stattfand. Im 
Lauf der Zeit hat der IIK zahlreiche Stellungnahmen und Po-
sitionspapiere vorgelegt. Ein besonderes Highlight der bis-
herigen Tätigkeit des IIK war der Arbeitsbericht Nr. 25 der 
ARL über das Raumordnungsverfahren, der nach den Wor-
ten des Generalsekretärs Prof. Dr. Rainer Danielzyk, selbst 
langjähriges IIK-Mitglied, ein „Standardwerk“ ist, das gerade 
in den Debatten um die Zukunft des Raumordnungsverfah-
rens immer wieder Nachfrage fand und findet.

I IK REGIONALPLANUNG BLICKT 
AUF 50 SITZUNGEN ZURÜCK

Hans Kistenmacher hielt das Grußwort zur Jubiläumssitzung
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V.l.n.r. Axel Priebs (Leitung), Hans-Jörg Domhardt (ehemaliger Leiter) 
und Manuela Hahn (stellvertretende Leitung) moderierten gemeinsam 
die Jubiläumssitzung
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Jüngstes Arbeitsergebnis des IIK Regionalplanung ist 
das Positionspapier Nr. 139 der ARL („Mit Regionalplanung 
die Zukunft gestalten“), das kurz vor der Jubiläumssitzung 
vorgelegt worden war.

Dieses Positionspapier 
stand im Mittelpunkt einer von 
Axel Priebs moderierten Dis-
kussion, an der zwei weitere 
Hauptverantwortliche für das 
Papier, Manuela Hahn und 
Thomas Kiwitt, sowie zwei ehe-
malige Mitglieder des IIK, die 
heutige Professorin für Land-
schaftsplanung Prof. Dr. Catrin 
Schmidt und der frühere Abtei-
lungsdirektor der Bezirksregie-
rung Düsseldorf, Heinz Konze, 
teilnahmen. Die beiden “Ehe-
maligen“ würdigten das Papier 
als wichtige fachliche Posi- 
tionsbestimmung. Allerdings 

vermisste Catrin Schmidt eine offensivere Haltung der Re-
gionalplanung und Heinz Konze fand viele Aussagen im Po-
sitionspapier zu allgemein – er hätte sich mehr Beispiele 
und eine mutigere Zuspitzung der Aussagen gewünscht. In 
der anschließenden Plenardiskussion appellierte Dr. Stefa-
no Panebianco an die Träger der Regionalplanung, die No-
vellierung der Gesetze für die Windenergieplanung als 
Chance zur Demonstration ihrer Leistungsfähigkeit zu se-

hen und den ihnen in Kürze zuzuweisenden Anteil von 
Windenergieflächen (im ersten Schritt bis Ende 2027) pla-
nerisch zu sichern. 

An den Jubiläumsteil der IIK-Sitzung schloss sich die 
von Manuela Hahn moderierte Arbeitssitzung an, in der 
u. a. Vorschläge an das Präsidium für neue IIK-Mitglieder 
ausgewählt wurden, basierend auf der erfreulich umfang-
reichen Resonanz auf einen zuvor veröffentlichten Call for 
Membership. Zugestimmt wurde der Beteiligung an dem im 
Juni 2023 stattfindenden „Bundeskongress Tag der Regio-
nen“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen mit dem Titel „Die Welt im Wandel – So 
gelingt die Transformation in der Region“. Als Arbeits-
schwerpunkt für das Jahr 2023 hat sich der IIK vorgenom-
men, die Umsetzung der Energiewende durch die Regional-
planung zu begleiten. 

Abschließend dankte das Sprecherteam, Manuela 
Hahn und Axel Priebs, dem örtlichen Organisator, Chris-
toph Trinemeier, sowie dem Generalsekretär und der Ge-
schäftsstelle der ARL für die Vorbereitung der Sitzung. Be-
sonders würdigten sie das Engagement der ausscheidenden 
Mitglieder, von denen drei (Prof. Dr. Christian Jacoby, Dr. 
Theophil Weick und Hildegard Zeck) dem IIK besonders 
lange angehört hatten.

PRO F.  D R .  A X E L PR I E B S
Präsident der ARL
priebs@geographie.uni-kiel.de

Die Teilnehmenden der Jubiläumssitzung in Mannheim
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https://shop.arl-net.de/media/
direct/pdf/pospapier/pospa-
pier_139.pdf 
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Der IIK Braunkohlenregionen führte seine Herbsttagung 
in Großräschen durch. Gastgeberin vor Ort war die Ge-
meinsame Landesplanungsabteilung (GL) Berlin-Branden-
burg, die Vorbereitung erfolgte federführend durch An- 
giola König. Insgesamt nahmen rund 25 IIK-Mitglieder und 
Gäste an der Tagung teil.

Im Konferenzteil der Herbsttagung am 26. Septem-
ber 2022 erfolgte nach der Begrüßung und Einführung 
durch den Leiter des IIK, Prof. Dr. Andreas Berkner, eine 
Standortbestimmung zur Braunkohlenplanung für den Teil 
von Brandenburg an der Lausitz durch Gesa Dähnhardt, 
Referatsleiterin in der Gemeinsamen Landesplanungsabtei-
lung Berlin-Brandenburg (GL). Als Gäste wurden überdies 
Jan Drews als Abteilungsleiter der GL und Manuela Hahn als 
dessen ständige Vertreterin herzlich begrüßt. Daran schlos-
sen sich drei umfassende Fachvorträge aus unterschied- 
lichen Perspektiven zur Wasserproblematik im Revier an: 
Zunächst stellte Dr. Christoph Gerstgraser (gerstgraser In-
genieurbüro für Renaturierung Cottbus) eine aktuelle Stu-
die des Umweltbundesamtes zu wasserwirtschaftlichen 
Folgen des Kohleausstiegs in der Lausitz vor, in der er auch 
die Auswirkungen des Klimawandels reflektierte. Danach 
erläuterte Dr. Stephan Fisch von der Lausitz Energie Berg-
bau (LEAG AG) die wasserbezogenen technischen und ge-
nehmigungsrechtlichen Herausforderungen für den akti-
ven Bergbau mit Schwerpunkt auf der Grubenwasser- 
aufbereitung und neuen Möglichkeiten zur stofflichen 
Verwertung von Eisenhydroxidschlämmen. Schließlich 
stellte Gerd Richter von der Lausitzer und Mitteldeutschen 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV mbH) Maßnah-
men zur wasserwirtschaftlichen Qualitätssicherung in der 
Lausitz vor, wobei er die Fremdflutung und die In-Lake- 
Behandlung von Tagebauseen sowie Wasserbehandlungs-
anlagen am Beispiel von Plessa in den Mittelpunkt seines 
Fachbeitrags stellte.

In der Diskussion dominierte zunächst die aktuelle 
energiepolitische und -wirtschaftliche Situation infolge des 
Überfalls Russlands auf die Ukraine, die eine massiv gestie-
gene Nachfrage bei der Braunkohlenverstromung zur Kon-
sequenz hat. Bereits 2021 war das Förderniveau in Deutsch-
land (126,4 Mio. t) gegenüber 2020 (107,4 Mio. t) deutlich 
angestiegen. 2022 werden voraussichtlich mehr als 135 

Mio. t erreicht. Trotz aller Unwägbarkeiten hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen für die Braunkohlenplanung bestand 
Übereinstimmung unter den Teilnehmenden, dass die mit 
dem Kohleausstiegsgesetz fixierten zeitlichen Eckpunkte 
für den spätesten Kohleausstieg nicht zur Disposition ste-
hen. In allen Revieren ist die Flutung der Abbauhohlformen 
angesichts veränderter Positionen und Dimensionen, deut-
lich verkürzter Planungshorizonte und abnehmender zeit- 
licher Staffelungsmöglichkeiten bei der Wiedernutzbarma-
chung eine besondere Herausforderung und Problematik. 
Hydrologische Blicke in die Vergangenheit verdeutlichen, 
dass mehrjährige Niedrigabflussperioden, sogenannte 
Wasserklemmen, auch früher immer wieder auftraten und 
insofern kein neues Phänomen darstellen. Betriebsereig-
nisse wie die Fließrutschungen und damit wasserbedingte 
massive Abrutschungen von Erdmassen und Gestein 2021 
am Helenesee (Brandenburg) und am Knappensee (Ost-
sachsen) zeigen, dass der Aspekt der öffentlichen Sicher-
heit in den Revieren weiterhin äußerst ernst zu nehmen ist.

Im zweiten Vortragsblock stellte Dr. Andreas Otto als 
Referatsleiter das neue Kompetenzzentrum Regionalent-
wicklung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum- 
forschung (BBSR) mit Sitz in Cottbus vor. Es begleitet mit 
seiner wissenschaftlichen Expertise die vom Kohleausstieg 
betroffenen Regionen und unterstützt die Kommunen bei 
der Gestaltung des anstehenden Transformationsprozes-
ses. Dabei bilden spezifische Pilot- und Fördervorhaben so-
wie der „Raumpaten-Ansatz“ mögliche Instrumentarien. 
Prof. Dr. Andreas Berkner informierte zu einer in Abstim-
mung mit dem Regionalen Planungsverband Oberlausitz- 
Niederschlesien (Wolfgang Zettwitz) und zu einer auf Ver-
mittlung der Region Wrocław (Dr. Maciej Zathey, Instytut 
Rozwoju Terytorialnego) erfolgten gemeinsamen Befah-
rung des Tagebaubereichs Turów (Polen) am 27. Juli 2022, 
die angesichts der Spannungen im Dreiländereck mit 
Deutschland, Polen und Tschechien keine Selbstverständ-
lichkeit war. In einem durch Gastfreundschaft, Kollegialität, 
Offenheit und „Augenhöhe“ geprägten fachlichen Aus-
tausch wurden die Sichtweisen, Interessenlagen und Prob-
lemfelder mit länderübergreifendem Charakter eingehend 
erörtert. Die Grube wurde befahren und zum Abschluss 
nahmen die Teilnehmenden den im August 2010 durch ei-

INFORMATIONS- UND  
INITIATIVKREIS (IIK)  
BRAUNKOHLENREGIONEN
Herbsttagung am 26. und 27. September 2022       
in Großräschen und im Lausitzer Revier
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nen hochwasserbedingten Dammbruch zerstörten und in-
zwischen wiederhergestellten Witka-Stausee in Augen-
schein.

Zum Tagesausklang folgte ein durch den Bürgermeis-
ter von Großräschen, Thomas Zenker, geführter Rundgang 
zwischen den IBA-Terrassen, der Victoriahöhe und dem 
Stadthafen am Großräschener See. Bereits im Tagungs- 
programm hatte Thomas Zenker die Entwicklungs- 
linien „von der Stadt am Tagebau zur Seestadt“ vorge- 
stellt. Seit 1994 im Amt, konnte er authentisch einen Bogen 
von der Historie mit dem umsiedlungsbedingten Verlust 
des Ortsteils Großräschen-Süd mit ca. 4.000 Einwohne- 
rinnen und Einwohnern (1979–1989) über den bis 1999 
andauernden Auslaufbergbau im Tagebau Meuro und die 
Projekte der Internationalen Bauaustellung Fürst-Pückler-
Land (1999–2009) bis zur heutigen Situation spannen. In 
jüngster Zeit wurden bei den kaum 20 Jahre alten Gebäu-
den im Bereich der IBA-Terrassen, die auch als Tagungsort 
fungieren, zunehmende funktionale und unterhaltungs- 
seitige Defizite deutlich. Die Bandbreite der anvisierten 
Möglichkeiten liegt hier zwischen Sanierung und Abriss mit 
anschließendem Neubau.

Die leider überwiegend verregnete Befahrung am 27. 
September 2022 führte zunächst zur Vorsperre Bühlow, 
der 1958–1965 für den Hochwasserschutz und die Brauch-
wasserversorgung der Braunkohlenkraftwerke gebauten 
Talsperre Spremberg. Jens Bäcker von der LMBV mbH er-
läuterte vor Ort das umfangreiche Maßnahmenpaket des 
Sanierungsträgers zur Verbesserung der Wasserbeschaf-

fenheit im Einzugsgebiet der Spree, das Grubenwasser- 
reinigungsanlagen, In-Lake-Behandlungen von Tagebau-
seen, Abfangriegel und Gewässerunterhaltungsmaßnah-
men zur Reduzierung der Eisenfracht (ca. 7 t/d) umfasst. 
Im Bereich der Vorsperre wird eine Konditionierungsanlage 
mit der Zielstellung betrieben, einen maximalen Eisenrück-
halt zur Entlastung der Hauptsperre und der Unterlieger 
zu bewirken. Konkret wird hier eine Halbierung der Eisen-
fracht von 5–6 mg/l am Eingangspegel Spremberg- 
Wilhelmsthal auf 2,5–3,5 mg/l an der Auslaufschwelle er-
reicht.

Erläuterungen zur Entwicklung am Großräschener See mit Bürgermeister Thomas Zenker (vorn)
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Ortstermin an der Vorsperre Bühlow (Spree)
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Die weitere Route führte die Teilnehmenden durch 
den aktiven Tagebau Welzow-Süd. Hier standen Matthias 
Kuhle und Carsten Schmiel von der LEAG AG als Tagebau-
betreiber Rede und Antwort, wobei auf dem anstehenden 
Strukturwandel im Kontext des Kohleausstiegs ein Schwer-
punkt lag. Die ab 1957 aufgeschlossene Grube, die in den 
1980er Jahren ein Förderniveau von bis zu 30 Mio. t/a und 
2018 eine kumulative Kohlegewinnung von einer Milliarde 
Tonnen erreichte, bildet nach wie vor einen wichtigen Eck-
pfeiler bei der Versorgung der Kraftwerke Schwarze Pumpe 
und Jänschwalde. Aktuell werden ca. 17 Mio. t Braunkohle 
in der ab 2024 letzten aktiven Förderstätte in Brandenburg 
gewonnen. Derzeitige Handlungsschwerpunkte der LEAG 
sind die Ausgestaltung von Abbau und Wiedernutzbarma-
chung im Randbereich der Stadt Welzow sowie die Berg-
baufolgelandschaft am „Geisendorfer Berg“ östlich vom 
Gut Geisendorf. Damit soll an die ursprünglichen Land-
schaftsbilder des Endmoränenzuges der „Steinitzer Alpen“ 
angeknüpft werden.

Den Schlusspunkt setzten von Michael Matthes erläu-
terte Einblicke in einen von der LMBV mbH zur Begrenzung 
der Folgen des Grundwasseranstiegs betriebenen 
Horizontalfilterbrunnen im Stadtgebiet von Senftenberg. 
Mit dem System von aktuell sechs derartigen Anlagen wer-
den jährlich 10–11 Mio. m³ Wasser gehoben, abgeleitet 

und über die Grubenwasserreinigungsanlagen Rainitza und 
Pößnitz zur Schwarzen Elster geführt. Die auf eine Nut-
zungsdauer von 80 Jahren ausgelegten Anlagen waren auf-
grund der „Einkeilung“ des Senftenberger Stadtgebietes 
durch Tagebaue bereits zu DDR-Zeiten langfristig erforder-
lich.

Das im Mai 2022 veröffentlichte Positionspapier des 
IIK (https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/pospapier/
pospapier_135.pdf) liegt inzwischen als Positionspapier 
aus der ARL 140 auch in englischer Sprache vor (https://
shop.arl-net.de/media/direct/pdf/pospapier/pospapier_ 
140.pdf). 

Mit einem Call for Membership öffnet sich das Fach- 
gremium zudem für weitere Mitglieder. 

Die nächste Frühjahrssitzung findet im März 2023 in 
Magdeburg, die nächste Herbsttagung im Oktober 2023 im 
Mitteldeutschen Revier am Gröberner See bei Gräfenhai- 
nichen statt. Im Mittelpunkt werden die Themenfelder 
Strukturstärkung, Wasserhaushalt und Industriekultur ste-
hen.

PRO F.  D R .  A N D R E A S B E R K N E R
Leiter des Informations- und Initiativkreises Braunkohlenregionen
Tel. +49 341 3374 16 11
berkner@rpv-westsachsen.de

Großgeräteeinsatz im Tagebau Welzow-Süd
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Menschen müssen in aller Regel das Haus verlassen, um ih-
ren Alltag zu bestreiten und am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben. Sind sie in ihrer Mobilität eingeschränkt, kann 
dies die Erreichbarkeit von (Aktivitäts-)Orten gefährden 
und somit das Risiko erhöhen, von mobilitätsbezogener so-
zialer Exklusion betroffen zu sein. Soziale Exklusion be-
schreibt einen Prozess, bei dem Menschen einen erschwer-
ten, reduzierten oder keinen Zugang zum wirtschaftlichen, 
politischen, kulturellen und sozialen Leben haben. Dieser 
Prozess ist dabei relativ, d. h. die mobilitätsbezogene sozia-
le Exklusion ist höher, wenn Individuen oder Gruppen – 
verglichen mit anderen Menschen oder zu früheren Zeit-
punkten in ihrem Leben – Güter, Dienstleistungen, Aktivitä-
ten und soziale Netzwerke schlechter oder gar nicht errei-
chen können (Church/Frost/Sullivan 2000; Kenyon/Lyons/
Rafferty 2002; Lucas 2012 u. 2019; Schwanen/Lucas/Aky- 
elken et al. 2015). Eine Gruppe mit erhöhtem Risiko mobi-
litätsbezogener sozialer Exklusion sind Haushalte mit gerin-
gen Einkünften (SEU 2003). Ziel dieses Beitrags ist es, die 
Wirkungsbeziehungen zwischen finanzieller Armut und 
Mobilität bzw. Erreichbarkeit sowie die damit verbundenen 
Auswirkungen für individuelle Lebenschancen zu skizzie-
ren.

Zum Zusammenhang von Mobilität, 
Begegnungen und sozialer Teilhabe
Soziale Teilhabe kann im weitesten Sinne als Möglichkeit 
zur Teilnahme am Austausch mit anderen Menschen ver-
standen werden (Behrendt 2017: 64). Die Verwirklichung 
dieser Möglichkeit setzt voraus, dass sich Menschen an be-
stimmten Orten begegnen (Hölzel/Scheiner 2022b: 14). 
Der hierfür im Verkehrswesen oft verwendete Begriff der 
„Gelegenheit“ („access to opportunity“) zur Beschreibung 
solcher Orte ist nicht eindeutig. Grundsätzlich ereignen 
sich Gelegenheiten in (zufälligen oder erwarteten) Prozes-
sen, in deren Rahmen ein erwünschter Zustand erreicht 
oder erhalten wird; im alltäglichen Sprachgebrauch mit 
„Gelegenheit … zu …“ umschrieben. Die Vorstellung darü-
ber, was eine Gelegenheit ist, wirkt sich direkt auf die Inter-
pretation einer „Verteilung von Gelegenheiten im Raum“ 
(FGSV 2018: 8) und damit auch auf die Bewertung von 
Erreichbarkeiten, u. a. im Sinne des sozialen Zugangs, aus 

(Hoelzel/Scheiner 2022a). Eine Gelegenheit zu haben 
heißt für Individuen, zur „richtigen“ Zeit am „richtigen“ Ort 
zu sein und dabei den „richtigen“ Menschen zu begegnen, 
die „richtig“ handeln. Im Kontext sozialer Teilhabe bedeutet 
„richtig”, dass eine Person Bedingungen für eine verbesser-
te und gesellschaftlich anerkannte Lebenssituation in An-
spruch nehmen kann. Um soziale Teilhabechancen zu ver-
bessern, können Politik und Planung dementsprechend 
Potenziale zur Begegnung erhöhen, indem sie Rahmenbe-
dingungen entlang der zuvor genannten Dimensionen 
(Ort, Zeit, Menschen, Handlung) anpassen. Im Spannungs-
feld von wohlfahrtstaatlicher Fürsorge und individueller 
Verantwortung stehen Politik und Planung dabei stets vor 
der Herausforderung, normative Annahmen über Gelegen- 
heiten zu treffen, die die Gesamtheit individueller Bedürf-
nisse bestmöglich abbilden.

Auswirkungen finanzieller Armut auf Mobilität
Mobilität ist Voraussetzung für Begegnungen. Finanzielle 
Armut kann Mobilität, und somit auch Potenziale für Be-
gegnungen und soziale Teilhabe, einschränken, da Fortbe-
wegung stets mit Kosten verbunden ist. So müssen bei-
spielsweise Equipment (z. B. Schuhe, Fahrradhelm), Hilfs- 
mittel (z. B. Gehstock, Trolley) oder Verkehrsmittel (z. B. 
Fahrrad, Pkw) finanziert werden. Dies kann für Menschen 
mit geringen finanziellen Ressourcen herausfordernd oder 
gar unmöglich sein. Eine aus rein technischer Perspektive 
bestehende Erreichbarkeit räumlich verfügbarer Angebo-
te, insbesondere von Einrichtungen der Daseinsvorsorge, 
gewährleistet demnach nicht automatisch, dass Menschen 
mit geringen Einkünften diese auch erreichen können. Zu-
sätzlich können auch die Kosten, die an den Zielorten ent-
stehen, wie z. B. Eintrittspreise und Mobilität, die Teilhabe 
bereits im Vorfeld verhindern (Rozynek/Schwerdtfeger/
Lanzendorf 2022; Rozynek/Lanzendorf 2023).

Nachfolgend skizzieren wir, inwiefern bestimmte 
(Aktivitäts-)Orte unter Bedingungen finanzieller Armut 
nicht aufgesucht werden (können). Dies führt zu „verpass-
ten Gelegenheiten”, was sich wiederum nachteilig auf sozi-
ale Teilhabe auswirken kann. Der nächste Abschnitt dieses 
Beitrags basiert auf 16 qualitativen Interviews mit Haushal-
ten mit Kindern, die von finanzieller Armut betroffen oder 

MOBILITÄT ALS VORAUSSETZUNG 
FÜR BEGEGNUNGEN
Ein Beitrag zum Thema soziale Teilhabe
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bedroht sind. Die Empirie fand im Kontext des BMBF-Pro-
jekts Social2Mobility in der Region Hannover, in Ronnen-
berg statt (Rozynek/Schwerdtfeger/Lanzendorf 2022).

Durch finanzielle Armut können Kosten für Mobilität 
und an potenziellen (Aktivitäts-)Orten dazu führen, dass 
Individuen auf Aktivitäten verzichten müssen:

„Ich [würde] gerne öfter mal Essen gehen oder […] 
ins Café einfach nur. […] [Auf] solche Sachen, [...] 
verzicht[e] ich schon. […] Auch in [Freizeit]parks 
gehen oder so in den Zoo gehen, […] ins Kino gehen. 
[…] Auch im Zusammenhang mit [meinem Kind].“ 
#10

Um die Optionen zur Freizeitgestaltung, insbeson- 
dere für die eigenen Kinder, zu erweitern, werden Ersatz- 
und Bewältigungsstrategien angewandt. Dabei werden be-
wusst kostengünstige oder kostenlose Freizeitaktivitäten 
im näheren Umfeld realisiert, wie z. B. Spielplatzbesuche, 
Brettspiele, Fernsehen oder Besuche bei Personen aus 
dem eigenen sozialen Netzwerk. Diese Strategien können 
mitunter eine flexible und langfristige Alternative zu kos-
tenintensiven Aktivitäten darstellen:

„[Ich] zwack ja schon überall das Geld ab, wo ich nur 
kann. Dafür haben wir jetzt den [Klein]Garten, da 
habe ich den Pool aufgebaut. [...] Damit wir auch 
nicht ins Schwimmbad müssen, weil das kostet ja 
auch.“ #1

Eine weitere Strategie zur Senkung von Kosten ist es 
bspw., Jahreskarten statt Einzeltickets für Freizeitaktivi- 
täten zu erwerben, wodurch eine Fokussierung auf wenige 
Aktivitäten erfolgt:

„[Wir machen etwas] was nicht so extrem kostenin-
tensiv ist, [verglichen mit] wenn man jetzt einmalig 
[…] einen Eintritt zahlt. Dann holen wir uns lieber mal 
eine Jahreskarte. [Da] bezahlen wir vielleicht mal 
100 Euro, aber [dann] können wir es regelmäßig in 
Anspruch nehmen.“ #4

Durch finanzielle Armut wägen Eltern zudem ihre ei-
genen Teilhabechancen gegenüber denen ihrer Kinder ab 
und es kommt oft zum Verzicht zugunsten der Kinder:

“Aber natürlich verzichte ich. [...] [Eine] Nachbarin 
hat auch mal gefragt, ob wir mal ein[en] Cocktail 
trinken gehen wollen. [...] Nee. Da machen wir lieber 
was für die Kinder.” #6

Welche Aktivitäten stattfinden und welche Orte be-
sucht werden können, hängt dabei auch von der zeitlichen 
Variabilität des finanziellen Budgets ab. So entscheidet bei-
spielsweise der Tag der Gehaltsauszahlung darüber, wann 
Lebensmittel und Kleidung eingekauft, Ausflüge gemacht, 
Veranstaltungen besucht oder Termine bei Ämtern wahr-
genommen werden (können):

„[Nein], nicht jeden Samstag. […] Zum Beispiel mor-
gen ist [der] 15. Ich kriege das Geld morgen. Und 
dann, wenn [ich] Samstag frei habe, gehen [wir] zu-
sammen [in die Stadt].“ #8

Gegenüber der (meist) regelmäßigen Gehaltsaus-
zahlung können plötzliche oder große regelmäßig anfallen-
de Kosten zu finanziellem Druck und Einschränkungen in 
anderen Lebensbereichen führen. Dies wird besonders bei 
den Kosten für den eigenen Pkw deutlich:

„Wenn […] mit dem Auto irgendwas kaputtgeht, was 
dann auch teurer ist. Wenn man dann keine Rückla-
gen hat, dann wird’s schon ziemlich teuer und man 
hat in dem Moment […] oder in dem Monat oder viel-
leicht in den nächsten zwei Monaten dann schon 
enorm wenig zur Verfügung, womit man dann halt 
auch irgendwie gucken muss, dass man damit klar-
kommt.“ #7

Durch die geringen finanziellen Mittel zur Deckung 
der Mobilitätskosten kommt es auch zu erzwungener räum-
licher Einschränkung. Dies kann zur Folge haben, dass be-
stimmte Erlebnisse und somit Erfahrungen verwehrt blei-
ben:

„Also, wenn ich könnte, würde ich vielleicht auch öf-
ter an die Nordsee oder Ostsee fahren. […]. Das kann 
ich einfach nicht machen. […] Ich würde gerne viel 
mehr mit [dem Kind] machen. Also auch für mich 
[…]. Aber gerade wegen [dem Kind], damit [es] die 
Welt halt auch sieht. […] Generell […] durch Deutsch-
land [fahren]. […] Schöne Orte zeigen. Einfach 
auch, dass [das Kind] mehr sieht als nur Hannover. 
Und das ist einfach nicht möglich.“ #10

Zur planerischen Relevanz für Lebensverläufe
Die beschriebenen Mobilitäts- und Aktivitätseinschränkun-
gen aufgrund geringer finanzieller Mittel zeigen, wie sich 
Lebenschancen durch mobilitätsbezogene soziale Exklu- 
sion reduzieren können. So können Personen bestimmte 
Orte nicht oder nur eingeschränkt aufsuchen, wodurch sie 
auch weniger Gelegenheiten haben, sich mit anderen aus-
zutauschen, bereichernde Lebenserfahrungen zu sammeln 
oder soziale Netze aufzubauen bzw. zu erweitern. Verpass-
te Gelegenheiten wirken sich auf die Entwicklung des weite-
ren Lebensverlaufs und die Einbindung in die Gesellschaft 
aus, etwa wenn Personen nicht (bzw. nicht anhand eigener 
Erfahrungen) in Gesprächen mitreden können, wenn es 
um gesellschaftliche Aktivitäten und Ereignisse geht (z. B. 
Kinobesuche, Urlaube, Gastronomiebesuche etc.). Darü-
ber hinaus besteht die Gefahr, dass durch die Einschrän-
kungen die Bildung und der Erhalt eines sozialen Netzwerks 
erschwert wird. Dies erhöht insbesondere im Kontext fi-
nanzieller Armut das Risiko mobilitätsbezogener sozialer 
Exklusion, denn ein soziales Netzwerk kann direkt (durch 
finanzielle Unterstützung bei laufenden Mobilitätskosten, 
wie Bezahlung von Tankfüllungen oder Reparatur von Fahr-
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rädern) und indirekt (durch finanzielle Unterstützung in 
anderen Lebensbereichen, wie durch Finanzierung von Le-
bensmitteleinkäufen, sodass mehr Geld für Mobilitätskos-
ten verfügbar ist) den Druck, der mit der Finanzierung der 
Mobilitätskosten einhergeht, abfedern und ist demnach 
eine essenzielle Bewältigungsstrategie.

Mit diesem Beitrag plädieren wir für eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen Raum-, Verkehrs- und Sozialpla-
nung, da diese Disziplinen gemeinsam zur Erhöhung der 
Potenziale zur Begegnung beitragen können. Dies gelingt, 
wenn die Fachplanungen ihre Angebote gemeinsam so ent-
werfen und umsetzen, dass bestmögliche Teilhabechancen 
für alle, insbesondere für vulnerable Personengruppen be-
stehen. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass Orte 
der kommunalen Daseinsvorsorge sowie deren Öffnungs-
zeiten mit der Raum- und Verkehrsplanung abgesprochen 
werden sollten, damit Personen sie auch erreichen können. 
Oder auch, dass bei der Konzeption von Beteiligung in Pla-
nungsprozessen auf die Erfahrungen der Sozialplanung zu-
rückgegriffen wird, um die Teilnahme vulnerabler Perso-
nengruppen zu ermöglichen. Wir sind überzeugt, dass 
inklusive und integrierte Planung einen Beitrag zum Abbau 
raumzeitlicher sowie finanzieller Barrieren und somit zur 
Stärkung individueller und gruppenbezogener Mobilität, 
der sozialen Teilhabe sowie des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts leisten kann.
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Der vorliegende Beitrag ist im Kontext der Fachdiskus-
sionen im laufenden Arbeitskreis „Mobilität, Erreich-
barkeit und soziale Teilhabe“ der ARL entstanden und 
wurde bei der 13. Pegasus Jahrestagung im Oktober 
2022 in Wuppertal in Form eines Vortrags präsentiert. 
Pegasus als Netzwerk für Mobilitäts- und Verkehrsfor-
schung im deutschsprachigen Raum bietet eine inter-
disziplinäre Austauschplattform für junge Menschen 
aus Wissenschaft und Praxis.
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Die Aktivitäten der ARL werden maßgeblich durch ihr 
personelles Netzwerk definiert und getragen. In Landes- 
arbeitsgemeinschaften und Arbeitsgremien, im Forum 
Nachwuchs, beim alljährlichen ARL-Kongress und in vielen 
anderen Zusammenhängen arbeiten Fachleute aus raum- 
und planungsbezogener Wissenschaft und Praxis ehren-
amtlich zusammen. Die inter- und transdisziplinäre Zusam-
menarbeit und der netzwerkförmige Transfer kennzeichnen 
die Arbeitsweise der Akademie. Darauf aufbauend nutzt die 
ARL vielfältige Instrumente der Wissenschaftskommunika-
tion, um in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft das Fachwissen zu erweitern und Entscheidungs- 
und Handlungskompetenzen von Akteuren zu erhöhen. 
Damit leistet die ARL einen Beitrag zur Bearbeitung anwen-
dungsorientierter Fragestellungen und zur Bewältigung ge-
sellschaftlicher Transformationsprozesse. Die Aktivitäten 
der ARL in den Bereichen Wissenstransfer, Kommunikation 
und Wirkungssteuerung/-analyse sind eng miteinander ver-
knüpft und werden zusammen weiterentwickelt, um dem 
eigenen Anspruch gerecht zu werden, nachhaltig und in ge-
sellschaftlicher Verantwortung zu forschen.

Zwischen Erkenntnis und Gemeinwohl – 
Erwartungen an gesellschaftlich relevante 
Wissenschaft
Die Erwartung an die Wissenschaft steigt mit der Wahr- 
nehmung gesellschaftlicher Problemlagen. Insbesondere in 
Krisenzeiten wird der Ruf nach dem Nutzen der Wissen-
schaft und ihrer Verantwortung laut. Das zeigt die Bewälti-
gung der globalen Pandemie, wie wir sie in den vergange-
nen drei Jahren mit COVID-19 erfahren haben, und das gilt 
nicht nur für die Natur- und Lebenswissenschaften oder in 
diesem Falle die Medizin. Auch die Raum- und Gesell-
schaftswissenschaften sind verstärkt gefragt, praxisrele-
vantes Wissen für die Bewältigung von aktuellen Proble-
men und Krisen zu produzieren und Erkenntnisse gut 
verständlich zu vermitteln. So beispielsweise, wenn räum-
lich-strukturelle Unterschiede der Daseinsvorsorge, die re-
gional differenzierte Wahrnehmung der Lebensverhältnis-
se und sozialräumliche Ungleichheit bzw. die ungleiche 
Verteilung von Lebenschancen zu einem Verlust des sozia-
len Kitts, der Gesellschaften zusammenhält, führen und 
demokratische Institutionen infrage gestellt werden.

Im Zuge dieser vielschichtigen und komplexen Pro- 
blemlagen wächst in der Wissenschaftspolitik die Erwar-
tung, dass Forschungsthemen „aus gesellschaftlichen Rele-
vanzzuschreibungen“ (WR 2020: 12) entstehen. Wissen-
schaft hat damit verbunden die Aufgabe, „gesellschaftliche 
Probleme als Forschungsfragen [zu] bearbeiten, um wis-
senschaftliches Wissen […] in der Gesellschaft nutzen zu 
können“ (WR 2016: 37). Zum Ziel wird gesetzt, „Wissen-
schaft zum Wohle und Nutzen der Gesellschaft zu betrei-
ben“ (Leibniz-Gemeinschaft 2018: 1). Mit einer so ver- 
standenen Gemeinwohlorientierung der Wissenschaft soll 
Forschungswissen dort zum Einsatz kommen, wo es nütz-
lich ist und zur Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme 
dienen kann. Ein solches Wissenschaftsverständnis bricht 
mit der starren Trennung zwischen einer Wissenschaft, die 
auf erkenntnisgeleitete Wahrheitssuche ausgerichtet ist, 
und einer Gesellschaft, die bestenfalls Empfängerin daraus 
hervorgehender Erkenntnisse ist.

Relevanzerwartungen an die Wissenschaft zeigen 
sich auch in jüngeren Umfrageergebnissen. In einer Befra-
gung des Wissenschaftsbarometers aus dem Jahr 2018 
wird deutlich, dass die Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung (77 %) erwartet, dass Wissenschaftler/innen ihr Tun 
in den Dienst der Gesellschaft stellen. Nur rund 40 % der 
Befragten sind hingegen davon überzeugt, dass Forschen-
de ihr Handeln tatsächlich am Gemeinwohl aller ausrichten 
(WiD 2018). Dieses Stimmungsbild hat sich zwischenzeit-
lich verändert: Der Anteil derjenigen, die der Meinung sind, 
dass Forschende zum Wohl der Gesellschaft tätig sind, ist 
in der Befragung aus dem Jahr 2021 um zehn Prozentpunk-
te auf 50 % gestiegen (WiD 2021). Anzunehmen ist, dass 
die Corona-Pandemie und eine damit sichtbar(er) gewor-
dene Relevanz der Wissenschaft zu diesem veränderten 
Bild der Öffentlichkeit davon, was Antrieb von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern ist, beigetragen hat.

Nützlichkeitserwartungen an die Wissenschaft hän-
gen im Kern mit der berechtigten Erwartung zusammen, 
dass die Wissenschaft der Gesellschaft etwas zurückzuge-
ben hat, was sie von dieser – in Form von Vertrauen und 
öffentlicher Forschungsfinanzierung – als Vorschuss erhält. 
Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 
gleicht damit einer Reziprozitätsbeziehung (Metschl 2016: 
144), d. h. einem wechselseitigen Austausch von Leistun-

TRANSDISZIPLINARITÄT – 
TRANSFER – WIRKUNG (I)
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gen und Gegenleistungen sowie Rechten und Pflichten. 
So ist Wissenschaft zur Realisierung ihres im Grundgesetz 
verankerten Rechts auf freie Forschung und Lehre einer-
seits auf die Bereitstellung finanzieller Mittel durch den 
Staat angewiesen. Andererseits hat sich die Wissenschaft 
im Gegenzug – neben der Verpflichtung zur Wahrheitsfin-
dung – durch eine transparente und überprüfbare For-
schungspraxis verantwortungsvoll gegenüber der Gesell-
schaft zu zeigen. Sie soll auch „mit anderen gesellschaft- 
lichen Akteuren in einen steten Austausch über die Wir-
kung und die Erkenntnisse sowie die Grenzen von Wissen-
schaft […] treten“ (Allianz der Wissenschaftsorganisa- 
tionen 2019: 3) und auf diese Weise Verantwortung für ge-
sellschaftliche Problemstellungen übernehmen und zu de-
ren Bearbeitung beitragen (Maikämper/Peters/Danielzyk 
2022: 31-34).

Ist die explizite Erwartung einer gesellschaftlich rele-
vanten Forschung mit Blick darauf nicht banal oder sogar 
überflüssig? Trägt wissenschaftliches Wissen nicht immer 
zu Entwicklung, Fortschritt und Wissenserwerb bei? Und 
wenn ja, warum ist es notwendig, den gemeinwohlorien-
tierten Nutzen der Wissenschaft einzufordern und ihre Re-
levanz z.  B. durch Evaluationen und Wirkungsmessungen 
einer Kontrolle zu unterziehen?

Für ein funktionierendes Resonanzverhältnis zwi-
schen Wissenschaft und Gesellschaft kann nicht auf die 
Selbststeuerungsmechanismen gesetzt werden, die per 
Gesetz zwischen Autonomie und gesellschaftlicher Rele-
vanz der Wissenschaft bestehen (Guston/Keniston 1994). 
Um in die Gesellschaft hineinwirken zu können, muss wis-
senschaftliches Wissen soziale und politische Robustheit 
aufweisen (Nowotny 2003: 167; Weingart/Lensch/Ash 
2008). Dazu braucht es einen gelingenden Austausch 
zwischen Forschenden und gesellschaftlicher Öffentlich-
keit, Zivilgesellschaft, Politik und Praxis. Wissenstransfer ist 
ein wichtiges Werkzeug dafür. So lässt nach Auffassung der 
Leibniz-Gemeinschaft Wissenstransfer „forschungsbasier-
tes Wissen für die Gesellschaft wirksam werden, etwa als 
Grundlage für politische und ökonomische Entscheidungs-
prozesse, technologische Innovationen oder die Beglei-
tung kultureller Entwicklungen“ (Leibniz-Gemeinschaft 
2018: 1).

Der vorliegende Beitrag bildet den Auftakt einer neu-
en Reihe, die über mehrere Ausgaben der Nachrichten der 
ARL hinweg das Themenfeld „Transdisziplinarität – Transfer 
– Wirkungen“ beleuchten und diskutieren wird. Seit einigen 
Jahren befasst sich die ARL intensiv mit der theoretischen 
und methodischen Reflexion ihrer spezifischen Arbeitswei-
se, ihres Transferverständnisses, ihrer Wissenschaftskom-
munikation sowie mit den potenziellen und tatsächlichen, 
direkten und indirekten, intendierten und nicht intendier-
ten Wirkungen ihrer Arbeit (vgl. Nachrichten der ARL 
02/2016). Im Rahmen von Kooperationsprojekten, Exper-
tenworkshops und Mitgliederversammlungen ist dieses 
Themenfeld bereits intensiv und durchaus kontrovers dis-
kutiert worden. Die Ergebnisse sind in einem internen 
Strategieprozess in ein handlungsleitendes Dokument mit 
dem Titel „Wissenstransfer – Kommunikation – Wirkung“ 
eingeflossen, das nun Schritt für Schritt in der Akademie- 

arbeit umgesetzt wird. Die neue Reihe in den Nachrichten 
der ARL begleitet diesen Prozess und lädt Mitglieder und 
Mitwirkende des Netzwerks sowie Interessierte zum Dialog 
ein.
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Im Nachgang der Jahrestagung und der Mitgliederver-
sammlung zur Neuausrichtung des Forums Nachwuchs im 
Juni 2022 wurden die Mitglieder aufgerufen, an der Ausge-
staltung eines attraktiven Netzwerks aktiv mitzuwirken. 
Dazu wurde vom 5. bis 23. Oktober 2022 eine Umfrage un-
ter den Mitgliedern des Forums durchgeführt. Insgesamt 
34 von 144 Mitgliedern nahmen an der Umfrage teil.

Die Befragung hatte zum Ziel, die zukünftigen Aktivi-
täten des Forums Nachwuchs mit den Interessen seiner 
Mitglieder abzustimmen und bevorzugte Veranstaltungs-
formate abzufragen. Darüber hinaus sollten aktuelle Ar-
beits-/Forschungsschwerpunkte sowie die zeitliche Verfüg-
barkeit der Mitglieder erhoben werden. Die Umfrage teilte 
sich in folgende vier Fragegruppen auf: 

 > raumrelevante Themen in Beruf und Studium

 > aktive Mitarbeit im Forum Nachwuchs

 > zukünftige Ausgestaltung des Forums Nachwuchs

 > Teilnahme und Themenwünsche für einen neuen 
Arbeitskreis

Aus den Ergebnissen der Umfrage wird deutlich, dass 
sich die Mitglieder, die teilgenommen haben, beruflich und 
im Studium mit allen Ebenen der räumlichen Planung – von 
der Raumordnung über die Region bis zur Stadtentwick-
lung – befassen. Thematisch lassen sich die Berufsfelder 
und Studieninhalte der Befragten zu mehreren Clustern zu-
sammenfassen:

 > Stadtentwicklung, Regionalplanung, Flächenmanage-
ment

 > Transformation, nachhaltige Raumentwicklung

 > Klimapolitik, Freiraum- und Umweltplanung

 > Infrastrukturthemen/-planung

Die teilnehmenden Mitglieder verteilen sich gleich-
mäßig auf die einzelnen Bereiche, was die thematisch viel-
fältige und interdisziplinäre Zusammenstellung des Forums 
Nachwuchs verdeutlicht. Bei der Frage nach zukünftigen 
räumlich relevanten Themen signalisieren die Antworten 
der Mitglieder Offenheit. Formuliert wird der Wunsch, vor 
allem Einblicke in neue Themenfelder zu bekommen, die 
nicht bereits beruflich oder im Studium thematisiert wer-
den. Eine Fokussierung auf ausgewählte Ebenen der Raum-
planung lässt sich aus den Antworten nicht ableiten. Viel-
mehr wünschen sich die Mitglieder, die teilgenommen 
haben, eine umfassende Betrachtung ausgehend von der 
übergeordneten Raum- und Regionalplanung bis hin zur 
Planung auf Quartiersebene. Ebenso wollen sie sich mit all-
gemeinen Fragen zur Planungspraxis (bspw. der Beteili-
gung und Partizipation) und mit sozialwissenschaftlichen 
Themen (bspw. sozialer Gerechtigkeit und Gender) be-
schäftigen.

Die Befragung zeigt, dass die Zahl der Mitglieder, die 
sich aktiv im Forum einbringen, verhältnismäßig gering ist. 
Insgesamt zeigt sich, dass viele der Mitglieder nur zeitweise 
einen begrenzten Freiraum für Aktivitäten im Forum Nach-
wuchs haben und eine kontinuierliche Beteiligung in den 
meisten Fällen nicht möglich ist.

Dennoch möchte sich zukünftig ein Großteil der Be-
fragten aktiv im Forum Nachwuchs einbringen. Derzeitig 
mangelt es jedoch an Ideen und Vorstellungen, und Infor-
mationen zu möglichen Beteiligungsformaten sind unzurei-
chend, sodass ein Teil der Mitglieder nicht weiß, wie sie sich 
beteiligen könnten.

 Als Anregungen, was sich zukünftig ändern sollte, da-
mit sich die aktive Teilnahme erhöht, wünschen sich die Be-
fragten ein größeres Angebot an Aktivitäten und Themen 
mit mehr Praxisnähe. Eine breitere Information und die 
Nutzung verschiedener Informationskanäle werden eben-
falls gewünscht. Die bereits gut etablierten Online-Formate 
bleiben für viele eine Grundvoraussetzung, um trotz räum- 
licher Distanz und zeitlich begrenzter Kapazitäten teilneh-
men zu können, sie sollten daher nicht wegfallen. Zukünftig 
sollen Neumitglieder in einem digitalen Onboarding in re-
gelmäßigen Abständen im Forum willkommen geheißen 
und über Aktivitäten und Möglichkeiten des Mitwirkens in-
formiert werden. 

FORUM NACHWUCHS
Mitgliederbefragung und Workshop zur zukünftigen Ausgestaltung
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 n = 31

 

17,6 %

44,1 %

26,5 %

8,8 % 2,9 %

trifft zu trifft eher zu trifft zu, aber
ich weiß nicht

wie

trifft eher
nicht zu

trifft nicht zu

Ich möchte mich zukünftig aktiv im 
Forum Nachwuchs einbringen.

 n = 34

 n = 34

 n = 34

88,2 %

85,3 %

82,4 %

29,4 %

17,6 %

32,4 %

Vernetzung

fachlichen Austausch

eigene Profilbildung

berufliche Perspektiven

 eigene Inhalte publizieren/verbreiten

Zugehörigkeit zur ARL

Was erhoffst du dir von der Mitgliedschaft im 
Forum Nachwuchs? 

85,3 %

38,2 %

52,9 %

58,8 %

67,6 %

47,1 %

55,9 %

Digitale Diskussionsrunden

Diskussionsrunden in Präsenz

Digitale Vernetzungstreffen

Vernetzungstreffen in Präsenz

Bearbeitung fachlicher Inhalte in             
Arbeitskreisen

Exkursionen

Jahrestagung

In welcher Form möchtest du das Forum 
Nachwuchs zukünftig nutzen?

16,1 %

77,4 %

3,2 %

3,2 %

Ich habe manchmal einen begrenzten zeitlichen
Freiraum, könnte mich aber nicht einbringen.

Ich habe generell wenig Zeit und kann nur selten an 
niedrigschwelligen Veranstaltungen teilnehmen.

Ich habe mäßig viel Zeit und könnte mich in 
diesem Rahmen regelmäßiger einbringen.

Ich habe eher viel Zeit und könnte mich – bei 
thematischem Interesse – regelmäßig einbringen.

Wie sehen deine zeitlichen Kapazitäten aus, um dich im 
Forum Nachwuchs einzubringen?
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Das Mitwirken im Forum Nachwuchs sollte gegen-
über anderen Angeboten zur Vernetzung und inhaltlichen 
Arbeit innerhalb und außerhalb der ARL einen wirklichen 
Mehrwert generieren. Im Kern benennen die Mitglieder fol-
gende Punkte: 

 > Vernetzung und Aufbau/Erweiterung des beruflichen 
Netzwerkes

 > fachlicher Austausch sowie die Möglichkeit, eigene 
Inhalte zu publizieren und zu verbreiten

Das Forum sollte eine niedrigschwellige Plattform zur 
Vernetzung und für den fachlichen Austausch bieten. Hier 
wurde mehrfach der Wunsch nach informellem Austausch 
geäußert, um die anderen Mitglieder kennenzulernen, so-
dass direkte Austauschmöglichkeiten und Vernetzungen 
entstehen können.

Eine aktive Mitarbeit können sich die Mitglieder in 
Form von inhaltlicher Arbeit in Arbeitskreisen und durch 
die Organisation von Workshops, Stammtischen, Fachaus-
tauschtreffen und Aktivitäten wie Exkursionen vorstellen. 
Auch andere Formate sind denkbar, wie zum Beispiel Lese-
kreise. Digitale Diskussionsrunden lassen sich gut in den 
Berufsalltag integrieren. Bei Präsenzveranstaltungen muss 
das Thema interessant und der Reiseaufwand überschau-
bar sein. Hier ist eine Verbindung mit größeren Veranstal-
tungen wie dem ARL-Kongress denkbar. 

Einrichtung eines eigenen Arbeitskreises
2023 wird ein neuer dreijähriger Arbeitskreis (AK) Nach-
wuchs eingerichtet. Die Themenvorschläge hierfür kom-
men aus dem Mitgliederkreis des Forums Nachwuchs und 
werden von der Lenkungsgruppe eingebracht. Um das Fo-
rum Nachwuchs aktiv und deutlich stärker als bisher in die 
Aktivitäten der ARL und ihres Netzwerks einzubinden, gibt 
es zudem eine neu eingerichtete Steuerungsgruppe Nach-
wuchs. Sie setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

 > Dr. Lena Greinke (Geschäftsstelle des TRUST/ARL-Pro-
motionskollegs / Kooperation Leibniz Universität Hanno-
ver, selbst Mitglied im Forum Nachwuchs und kommis-
sarische Geschäftsführung der Steuerungsgruppe)

 > Prof. Dr. Rainer Danielzyk (Generalsekretär der ARL)

 > Petra Ilona Schmidt-Kaden (Präsidium der ARL)

 > N. N. (Nachfolge bei Neubesetzung der Wissenschaft- 
lichen Referatsleitung)

 > Prof. Dr. Susan Grotefels (Vorstand des FRU – Förder-
kreises für Raum- und Umweltforschung e. V.)

 > Prof. Dr. Hubert Job (Mitglied der Akademie)

 > Prof. Dr. Barbara Zibell (Gleichstellungsbeauftragte der 
ARL) als Gast

 > zwei Personen aus der Lenkungsgruppe des Forums 
Nachwuchs (aktuell vertreten durch Antonia Pfeiffer, 
Julian Antoni und Benedikt Taiber, die diese Aufgabe 
rotierend wahrnehmen)

Die Steuerungsgruppe diskutiert die eingebrachten 
Themenvorschläge mit Blick auf die inhaltliche Anschluss- 
und Passfähigkeit zum Forschungskonzept der ARL, das In-
novationspotenzial sowie die gesellschaftliche Relevanz der 
Themen und wählt dann einen Vorschlag aus. Die Einrich-
tung des AK Nachwuchs erfolgt wie bei allen Arbeitsgremi-
en über das Präsidium der ARL.

35,3 % der befragten Mitglieder würde an diesem AK 
mitwirken, wenn ihnen das Thema zusagt. Ein Großteil ist 
noch unentschlossen, insbesondere was den Umfang und 
die Kontinuität des Arbeitsaufwandes angeht. Als mögliche 
Themen für den neuen AK werden allgemein aktuelle Fra-
gestellungen in der räumlichen Planung genannt. Die kon-
kreteren Themenvorschläge lassen sich verdichtet wie 
folgt zusammenfassen:

 > Instrumente (der Regional-, Landschafts-, Bauleit- und 
Raumplanung)

 > Städte der Zukunft (Stadtentwicklung, Freiraum, Woh-
nen, Daseinsvorsorge)

 > Herausforderungen unserer Zeit (Klimawandel, Hoch-
wasser, Energiekrise, Mobilität, Flächenmanagement)

 > Planung neu denken (Partizipation, Gerechtigkeit, 
Gender & Raum)

Digitaler Workshop zur weiteren 
thematischen Ausgestaltung des Forums 
Nachwuchs
Am 23. November 2022 fand ein digitaler Workshop statt, 
um die auf der Jahrestagung begonnenen Diskussionen so-
wie die Ergebnisse aus der Umfrage zu vertiefen und die 
zukünftige Ausgestaltung des Forums Nachwuchs zusam-
men mit den Mitgliedern auszuarbeiten. Es nahmen 21 Mit-
glieder aus ganz Deutschland teil. Während der 90-minü- 
tigen Veranstaltung wurde zunächst über die Rahmen- 
bedingungen, aktuelle Herausforderungen und künftige 
Entwicklungsmöglichkeiten des Forums Nachwuchs ge-
sprochen sowie über die Ergebnisse der Umfrage infor-
miert. Auf Basis der thematischen Wünsche aus der 
Mitgliederumfrage diskutierten die Teilnehmenden an- 
schließend über zukünftige Inhalte des Forums sowie über 
gewünschte Veranstaltungsformate. Die Ergebnisse des 
Workshops dienen der Fokussierung und den einzelnen 
Gruppen innerhalb des Forums Nachwuchs als Basis für die 
Weiterarbeit. Zugleich werden die Ergebnisse zum neuen 
Arbeitskreis und zu den zukünftigen Veranstaltungsforma-
ten in der Steuerungsgruppe Nachwuchsförderung der 
ARL diskutiert.
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A NTO N I A PFE I FFE R
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität 
Dortmund
antonia.pfeiffer@tu-dortmund.de

J U LI A N A NTO N I
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn
antoni@uni-bonn.de

B E N E D I K T TA I B E R
Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesamt für Naturschutz
benedikt.taiber@bfn.de

Screenshot vom digitalen Workshop am 23. November 2022
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Urban and regional infrastructures regain interdisciplinary 
interest in course of the ‘infrastructural turn’. Contempo-
rary questions exceed beyond engineering and technology 
but reach into social, political, economic, and ecological 
spheres. 

Therefore, the ARL:Univie International Summer 
School 2021 “Urban and Regional Infrastructures” invited 
international young researchers to Vienna to discuss the 
state-of-the-art of infrastructure-related research. The 
special issue in European Journal on Spatial Development 
is an outcome of the summer school. It compiles the con-
tributions and opens up the discussion on the present role, 
effects and future challenges of urban and regional infra-
structures to an interdisciplinary planning-oriented scien-
tific community.

All contributions are open access.

EUROPEAN JOURNAL OF SPATIAL 
DEVELOPMENT
Special Issue on urban and regional infrastructures

 > SPECIAL ISSUE: Urban and Regional Infrastructures,  
Vol. 19. No. 3 (2022) in European Journal on Spatial 
Development: https://journals.polito.it/index.php/EJSD/
issue/view/176

 > SPECIAL ISSUE: Urban and Regional Infrastructures,  
Vol. 19. No. 4 (2022) in European Journal on Spatial 
Development: https://journals.polito.it/index.php/EJSD/
issue/view/177 

D R .  LE N A G R E I N K E
Coordination of the TRUST/ARL Research Training program/  
Cooperation with Leibniz University Hannover
Phone: +49 511 34842 34
lena.greinke@arl-net.de 
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In den der Exkursion vorangegangenen Online-Veranstal-
tungen zum Themenfeld „Gewerbegebiete“ hat sich eine 
Gruppe* aus dem Forum Nachwuchs der ARL der Frage 
gewidmet, was sich junge Planer/innen unter einem nach-
haltigen Gewerbegebiet der Zukunft vorstellen. Als Ergeb-
nis der Themenabende lässt sich hierzu festhalten: Eine 
angemessene ÖPNV-Anbindung bzw. ein Mobilitätskon-
zept für Gewerbegebiete sind wichtig, genauso wie eine ins 
Gewerbegebiet integrierte Grün- und Freiraumentwicklung 
sowie klimaangepasste Bauweisen und Parkraumgestal-
tung. Soziale Infrastruktur und interkommunale Planungen 

bzw. Brachflächennutzungen und sich überlagernde Nut-
zungen (Stichwort: Urbane Gebiete) wurden als zentral 
identifiziert.

Bei der Exkursion am 22. Oktober 2022 in Stuttgart 
haben mit Christine Baur, Sarina Hüben, Kerstin Meyer, 
Corinna Schmidt, Nadine Kießling und Raphaela Maertens 
weitere Planerinnen und Städtebaureferendarinnen ausge-
wählte Gewerbegebiete bzw. Firmenstandorte besucht, 
um einen Eindruck davon zu gewinnen, ob diese Bausteine 
einer nachhaltigen Gewerbegebietsentwicklung vor Ort 
umgesetzt bzw. nachträglich im Bestand integriert werden 

GEWERBEGEBIETE IM BESTAND 
ENTWICKELN
Stuttgart-Exkursion des Forums Nachwuchs am 22. Oktober 2022

Ausgangspunkt der Exkursion am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen
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konnten. Christine Baur vom Labor für urbane Orte und 
Prozesse lud die Teilnehmenden zur Besichtigung von zwei 
Praxisbeispielen in Stuttgart ein: dem Gewerbegebiet Syn-
ergiePark in Stuttgart-Vaihingen und den Wagenhallen. 

Der Gewerbestandort SynergiePark ist ein stadtbe-
zirksübergreifendes Gewerbegebiet und zugleich das größ-
te im Stuttgarter Stadtgebiet. Es erstreckt sich über Stutt-
gart-Vaihingen sowie -Möhringen und zeichnet sich durch 
eine gewerbliche Nutzungsmischung aus. In der Bandbreite 
sind hier Handwerksbetriebe, Wohnbebauung, Dienstleis-
tungssitze global agierender Unternehmen (v. a. Versiche-
rungen), altansässige produzierende Betriebe und Verwal-
tungsgebäude des Regierungspräsidiums zu nennen. Das 
Planungsgebiet SynergiePark (inklusive „Wallgraben Ost“ 
und „Wallgraben West“) umfasst ca. 120 Hektar. 

Obwohl es sich nicht um ein in jüngerer Zeit am Reiß-
brett geplantes Gebiet handelt, wurde hier die Chance ge-
nutzt, im Bestand ein offenes bzw. durchlässiges Quartier 
mit Aufenthaltsqualität zu entwickeln.

Vermutlich planungsrechtlich bedingt gab und gibt es 
nur vereinzelt Gastronomie, doch war das Experiment der 
Schaffung von Aufenthaltsqualität beispielsweise beim 
Daimler-Campus, der ohne Werks(gelände)zäune gestal-
tet wurde, gut erkennbar. Der Bürostandort soll durchläs-
sig sein, ein Flanieren zwischen den kubusförmigen Gebäu-
den und Grünflächen ist möglich und gewollt. Eine 
Besonderheit der Gebäude ist die farbliche Hervorhebung 
der Infrastruktur- und Sozialräume, wie bspw. Kantine oder 
Fahrradabstellplätze. 

Was die Mobilitätsaspekte und die Einbindung in den 
ÖPNV betrifft, kann der U- und S-Bahnhaltepunkt Stutt-
gart-Vaihingen angeführt werden, der in Zukunft als Regio-
nalbahnhof ausgebaut werden soll. Ergänzend wurde ein 
Mobilitätshub mit Ladesäulen und Fahrradinfrastruktur am 
Busbahnhof Vaihingen geschaffen. Eine weitere U-Bahn- 
linie führt direkt durch das Gewerbegebiet und mit der Hal-
testelle Lapp Kabel direkt bis zum größten produzierenden 
Betrieb im Gebiet. 

 Die Bildung eines Quartiersnetzwerkes kann als 
Schlüssel für die Weiterentwicklung von Gewerbegebieten 
betrachtet werden. Denn es bietet Möglichkeitsräume für 
die Nutzung endogener Potenziale, für gemeinsames Agie-
ren und eigenverantwortliches Umsetzen z. B. einer Quar-
tierskantine oder von Mobilitätsinfrastruktur. Im Falle des 
Gewerbestandorts SynergiePark ist auch ein Kindergarten 
vorhanden. In Zeiten des Fachkräftemangels und des Be-
deutungsgewinns weicher Standortfaktoren werden Ver-
marktungsgesellschaften, die örtliche Wirtschaftsförde-
rung oder die ansässigen Unternehmen auf diese Weise 
selbst zu Akteuren der Stadt- und Quartiersentwicklung, 
statt diese nur von Politik und Verwaltung einzufordern – 
so der Eindruck der Exkursionsgruppe.

Dennoch fiel auf, dass das Gewerbegebiet am Wo-
chenende der Besichtigung nicht belebt war. Vielmehr wur-
de der Aspekt der Freizeitnutzung im Quartier erst kürzlich 
zurückgedrängt, da ein neuer Firmenkomplex auf einem 
ehemaligen Sportplatz errichtet wird. 

Gebäude des Daimler-Campus
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Beim zweiten Beispiel, den Wagenhallen, die in die 
„MakerCity“ des neuen Rosenstein-Quartiers integriert 
werden sollen, zeigte sich dagegen auch am Wochenende 
eine Mischung von Arbeits- und Freizeitorten, die zu einer 
Belebung und frei nutzbaren Räumen mit hoher Aufent-
haltsqualität führt. Die Kreativ- und Gründer/innenszene ist 
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hier verortet. Die Wagenhallen bzw. deren grünes Umfeld 
bieten zugleich Raum für das Stadtgärtnern, für Kultur und 
Musik.   

Planerisch herauszustellen ist hier der Rahmen des 
Standorts: Ursprünglich als Zwischennutzung geplant, wur-
de der Kreativort bei der Entwicklung der Gewerbebrache 
der Deutschen Bahn bewusst nicht überplant, sondern soll 
erhalten und in die Umgebung eingebunden werden.

Das Format der Exkursion hat sich ergänzend zu den 
vorangegangen Online-Impulsvorträgen aus der Schweiz, 
Österreich und Deutschland als geeignet erwiesen, um die 
in der Diskussion zusammengetragenen Erfahrungen in der 
Realität zu prüfen. Auch der Austausch und das Netzwer-
ken innerhalb der Gruppe konnten durch den persönlichen 
Kontakt und das Exkursionserlebnis gestärkt werden. 

Wagenhallen
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Corinna Schmidt, Nadine Kießling, Christine Baur (1. Reihe, v.l.n.r.); Raphaela Maertens, Annika Hiller, Bianca Haberzettl (2. Reihe); Kerstin Meyer, 
Sarina Hüben, Mirjana Stolzenwald (3. Reihe) 

Gegebenenfalls soll sich 2023 eine weitere Exkursion 
anschließen. Aus Sicht der Gruppe besteht großes Interes-
se an Gewerbe- oder Industriegebieten, die verstärkt auf 
erneuerbare Energien setzen bzw. diesbezügliche Anstren-
gungen unternehmen. Planer/innen, die hierzu Anregungen 
geben können, aber auch solche, die sich der Gruppe noch 
anschließen möchten, wenden sich bitte an Kerstin Meyer: 
kmeyer@iat.eu oder Nadine Kießling: kiessling@rvbo.de 
wenden.

* Die Gruppe „Gewerbeflächen, Steuern, regionale Modelle und Struk-
turwandel“ ist aus dem Barcamp des Forum Nachwuchs (ehemals Jun-
ges Forum) hervorgegangen und beschäftigt sich seit April 2021 auch 
international mit der Frage, wie eine zukunftsfähige, innovative und 
nachhaltige Gewerbeflächenplanung aussehen und umgesetzt werden 
kann.
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Die Geschäftsstelle der Akademie mit Sitz in Hannover ist 
Management- und Koordinationseinrichtung sowie Impuls-
geberin für das personelle Netzwerk der ARL.

In enger Abstimmung mit dem Präsidium organisiert 
die Geschäftsstelle die laufende Arbeit im Netzwerk und 
unterstützt die Tätigkeit der Organe, wie die des Kuratori-
ums und der Beiräte. Sie besteht aus dem Generalsekretär 
mit den zugeordneten Stabsstellen, den Wissenschaftli-
chen Referaten sowie fünf Referaten mit Aufgaben zen- 
traler Dienste. Letztere sind in der Zentralabteilung zusam-
mengefasst, die vom Vertreter des Generalsekretärs gelei-
tet wird. Im Folgenden stellen wir Ihnen das Zentralrefe- 
rat V „EDV“ und die Stabsstelle Internationale Angelegen-
heiten vor.

ZENTRALREFERAT V „EDV“
Geleitet wird das Zentralreferat seit dem Jahr 2000 von Ralf 
Köneke. Seit Jahresbeginn 2021 wird er aktiv unterstützt 
durch Klaus Ditze. Das Referat ist Ansprechpartner für alle 
Fragen der IT: Ausstattung und Beschaffung, Systembe-
treuung und Sicherheit sowie Website der ARL.

IT-Ausstattung und Beschaffung 
Zum Aufgabengebiet des Referats zählt die IT-Ausstattung 
und damit neben der Planung geeigneter Hard- und Soft-
warelösungen auch die Beschaffung, inklusive der damit 
zusammenhängenden Finanzplanung. Bei der Beschaffung 
werden neben technischer Effizienz und Leistung sicher-
heitstechnische Überlegungen, aber auch Aspekte der 
Nachhaltigkeit und des Energieverbrauchs berücksichtigt.

Digitalisierung und Pandemie haben den Einsatz und 
die Bedeutung mobiler Anwendungen und Arbeitsformen 
zur neuen Norm gemacht. Das Referat hat daher die Be-
schaffung von Endgeräten und mobilen Nutzungslösungen 
für alle Mitarbeitenden der Geschäftsstelle realisiert und 
unterstützt bei technischen Schwierigkeiten. Auch die pro-
fessionelle Ausstattung der ARL-Sitzungsräume mit mo-
dernster Konferenztechnik sowie die technische Erpro-
bung und Begleitung zahlreicher interner und externer 
Digitalformate übernimmt das Referat „EDV“.

Systembetreuung und Sicherheit
Das Referat betreut das komplette IT-Netzwerk in der 
ARL-Geschäftsstelle und unterstützt somit sämtliche 
EDV-Arbeitsplätze. Für die Arbeit in den Gremien betreut 

ÜBER UNS – DIE GESCHÄFTSSTELLE 
DER ARL STELLT SICH VOR (IV)

Blick aus der ARL-Geschäftsstelle auf den Wasserturm
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das Referat einen Cloudspeicher. Der mobile Zugriff auf die 
IT-Infrastruktur sowie die gestiegene Bedrohungslage im 
Internet haben vor allem die Themen Datensicherheit und 
Datenschutz in den Fokus gerückt und stellen immer neue 
Anforderungen an die IT.

So müssen das Netzwerk und die IT-Infrastruktur der 
ARL gegen eine wachsende Zahl von Angriffen von außen 
und innen, gegen Ausfälle interner Komponenten und ge-
gen Datenverlust abgesichert werden. Um die Mitarbeiten-
den für die gewachsenen Bedrohungen zu sensibilisieren, 
führt das Referat eigene Sicherheitsschulungen durch und 
organisiert überdies Fortbildungen zu relevanten Soft-
ware-Anwendungen.

Daneben werden in der täglichen Arbeit die Sup-
port-Anfragen der Nutzer/innen in der Geschäftsstelle be-
arbeitet. So obliegt dem Referat die Gewährleistung der 
technischen Systemverfügbarkeit und die beständige Si-
cherung der Aktualität von Fachanwendungen genauso wie 
die Koordinierung externer Dienstleistungsunternehmen.

ARL-Website
Auch die Pflege, Aktualisierung und technische Weiterent-
wicklung der ARL-Website übernimmt das Referat „EDV“ in 
direkter Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Wissen-
schaftskommunikation.

D I PL .- CH E M . R A LF KÖ N E K E
Leiter des Referats „EDV“
Tel. +49 511 34842 45
ralf.koeneke@arl-net.de 

K L AU S D IT Z E
Mitarbeiter im Referat „EDV“
Tel. +49 511 34842 16
klaus.ditze@arl-net.de 

Annika Mayer
Mein Name ist Annika Mayer und ich bin seit 2007 Mitar- 
beiterin in der ARL-Geschäftsstelle. Hier arbeite ich im 
Referat ZR V „EDV“. Seit April 2020 bin ich für die Stabs- 
stelle „Internationale Angelegenheiten“ die Schnittstelle 
zwischen Inhalt und technisch-kreativer Umsetzung und 
hier insbesondere für die internationale Wissens- und 
Kommunikationsplattform mitverantwortlich. Im Rahmen 

der verstärkten Internationalisierungsaktivitäten bin ich an 
weiteren Vorhaben und der Entwicklung und Umsetzung 
neuer Formate, wie bspw. Science Clips, Podcasts und 
Social Media, aktiv beteiligt. Neben eigenen Ideen zur Vi-
sualisierung und Gestaltung überprüfe ich unsere Vorha-
ben in Zusammenarbeit mit externen Unterstützern auf 
technische Machbarkeit. Dabei achte ich auch auf rechtli-
che Aspekte wie Barrierefreiheit und Datenschutzkonfor-
mität. Hierfür sind neben der engen Zusammenarbeit mit 
der Stabsstelle „Internationale Angelegenheiten“ Abstim-
mungen mit meinen Kollegen aus der EDV sowie unter-
schiedlichsten Bereichen der Geschäftsstelle nötig: von 
der Verwaltung über die wissenschaftlichen Referate bis 
hin zur Wissenschaftskommunikation.

Für die Geschäftsstelle der ARL fungiere ich seit 2021 
zudem als Diversity-Beauftragte und stimme mich hier eng 
mit der Gleichstellungsbeauftragten Dr. Barbara Warner 
und ihrer Stellvertreterin Iris Günther ab. Impulse aus die-
sem Bereich fließen natürlich auch in die Arbeit zur Inter- 
nationalisierung mit ein.

Ich habe Informationsmanagement an der Hochschu-
le Hannover studiert und bin daher mit dem Erfassen, Auf-
bereiten und Verfügbarmachen von Informationen ver-
traut. Diese Expertise bringe ich beim Aufbau und bei der 
Weiterentwicklung der internationalen Plattform aktiv ein. 
Eine große Herausforderung ist es, unsere Inhalte für so 
unterschiedliche Zielgruppen wie Forschende verschie-
denster Disziplinen, Fachleute aus der Praxis, Studierende 
sowie eventuell sogar für eine interessierte Öffentlichkeit 
aufzubereiten und zugänglich zu machen. Mein besonderes 
Interesse ist, dass wir hier immer wieder das Gleichgewicht 
zwischen hoher fachlicher Qualität, guter Verständlichkeit 
und einer ansprechenden Präsentation finden.

Die Zusammenarbeit mit der Stabsstelle „Internatio-
nale Angelegenheiten“ empfinde ich als sehr spannend und 
anregend. Die internationale Ausrichtung – mit der Platt-
form als zentralem Element – erfordert neue kreative Lö-
sungen und eine enge Zusammenarbeit mit vielen Mitwir-
kenden der ARL aus dem In- und Ausland. Ich möchte hier 
die Gelegenheit nutzen, um allen im Netzwerk zu danken, 
die sehr engagiert und begeistert an der Umsetzung neuer 
Ideen und neuer Formate der Wissensvermittlung mitar-
beiten!

D I PL .- I N FO R M ATI O N SWI R TI N (FH) 
A N N I K A M AY E R
Mitarbeiterin im Referat ZR V „EDV“
Schwerpunkt: Internationale Wissens- und 
Kommunikationsplattform in der Stabsstelle 
Internationale Angelegenheiten
Tel. +49 511 34842 48 
annika.mayer@arl-net.de
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HELLO! 
WIR SIND DIE STABSSTELLE 
INTERNATIONALE 
ANGELEGENHEITEN
Mit dem Launch der internationalen Wissens- und Kommu-
nikationsplattform im September 2021 wurde eine wichti-
ge Grundlage für die systematische Internationalisierung 
der Akademiearbeit geschaffen. Neben der Sichtbarma-
chung der zahlreichen internationalen Aktivitäten der ARL 
hält die Webplattform ein großes Repositorium an Pla-
nungswissen für alle interessierten Planer/innen sowie für 
Personen aller raumwissenschaftlichen Disziplinen in eng- 
lischer Sprache bereit. Die Plattform bietet eine niedrig-
schwellige und interaktive Möglichkeit, aktuelle internatio-
nale Debatten in den Raumwissenschaften zu verfolgen 
sowie in einen direkten fachlichen Austausch mit anderen 
Nutzerinnen und Nutzern der Plattform zu treten. 

Verantwortlich für die Plattform – arl-international.
com – ist die Stabsstelle „Internationale Angelegenheiten“. 
Unter Leitung von Dr. Britta Bockhorn und in enger Abstim-
mung mit dem Präsidium der ARL sowie mit externen Auf-
tragnehmerinnen und Auftragnehmern verantwortet die 
Stabsstelle die inhaltliche und technische Betreuung und 
eine ständige (Weiter-)Entwicklung der internationalen 
Wissens- und Kommunikationsplattform. Dies geschieht in 
Zusammenarbeit mit Annika Mayer aus dem ZR V „EDV“. 
Sie realisiert die mediale und technische Umsetzung der 
Inhalte. Organisatorisch unterstützt wird die Stabsstelle 
von Barbara Franzo.

Seit dem Launch im September 2021 hat sich die 
Plattform erfolgreich etabliert und wird von der nationalen 
wie internationalen raumwissenschaftlichen Community 
angenommen und genutzt. Sie verzeichnet täglich ca. 70 
Besucher/innen, das sind im Schnitt mehr als 2100 im Mo-
nat. Wichtig ist, dass sie auch außerhalb Deutschlands und 
über das Netzwerk der ARL hinaus gut angenommen wird. 
So entfällt ein großer Teil der Gesamtbesuche mittlerweile 
auf internationale Nutzer/innen.

Die Plattform befindet sich in permanenter Weiter-
entwicklung und wird in den nächsten Monaten und Jahren 
sukzessive durch neue Funktionen und Inhalte ergänzt.

Ziel ist es, die Plattform zu dem Wissensspeicher für 
Planungspraxis und raumwissenschaftliche Forschung in 
Europa auszubauen.

Bereits jetzt spiegelt die Plattform wider, dass die In-
ternationalisierung ein unverzichtbarer Teil der Akademie-
arbeit ist. Doch um sich als raumwissenschaftliches Netz-
werk nachhaltig auf internationaler Ebene zu etablieren, 
sind verstärkt internationale Gremienarbeit und neue, in-
novative Austauschformate von besonderer Bedeutung. 
Darüber hinaus werden der Ausbau strategischer internati-
onaler Partnerschaften und ein verstärktes Engagement in 
der Politikberatung auf EU-Ebene zentrale Aufgaben für die 
weitere Internationalisierung der ARL sein mit dem Ziel, 
dass die ARL so langfristig zu einem Think Tank für nachhal-
tige Raumentwicklung im europäischen Kontext werden 
kann.

Dr. Britta Bockhorn
Ich bin Britta Bockhorn und arbei-
te seit August 2020 in der Ge-
schäftsstelle der ARL. Meine Auf-
gabe ist die Koordination des 
Gesamtvorhabens „Internationa- 
lisierung“. Bereits mein Geogra-
phiestudium nutzte ich für länge-
re Forschungsaufenthalte in der 
Mongolei und in China. Meine 
Promotion zum Thema nachhal- 
tiges Regenwassermanagement 

schloss ich an der Universität Kopenhagen ab und ver-
knüpfte meine Forschung mit einem mehrmonatigen For-
schungsaufenthalt in Kanada. Danach konnte ich Erkennt-
nisse meines Promotionsthemas in einem dänischen 
Unternehmen mit starkem Praxisbezug aktiv umsetzen. 
Meine persönlichen Erfahrungen haben mir die Wichtigkeit 
von inter- und transdisziplinären Zugängen sowie von 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit sehr bewusst ge-
macht. Gleichzeitig sind mit dieser Arbeitsweise große 
Herausforderungen verbunden: Wie schaffen wir es, eine 
disziplin- und grenzübergreifende Sprache zu finden, die 
von allen Beteiligten verstanden wird? Und inwiefern sind 
Lösungen, gerade mit Blick auf die nationalen Unterschiede 
der Planungssysteme und -kulturen, international über-
tragbar? Ich glaube, dass die Plattform, insbesondere durch 
die Möglichkeit eines niedrigschwelligen Austauschs, aktiv 
zu einer Antwort auf diese spannenden Fragen beitragen 
kann. Daher freue ich mich, in und mit der ARL genau an 
diesen wichtigen Fragestellungen arbeiten zu können.

Als Querschnittsaufgabe muss Internationalisierung 
zugleich in allen Bereichen der Akademie mitgedacht wer-
den. Einen Großteil meiner Arbeit macht die Betreuung 
und Weiterentwicklung der Plattform aus, aber auch für die 
Erarbeitung neuer Konzepte für internationale (Aus-
tausch-)Formate und die damit verbundene Koordination 
der entsprechenden Arbeitsschritte bin ich zuständig. Ich 
moderiere Projektreffen mit externen Partnerinnen und 
Partnern, koordiniere Übersetzungen deutscher Fachtexte 
ins Englische und beteilige mich an der Erarbeitung von 
Konzepten zum strategischen Ausbau der internationalen 
Akademiearbeit und ihrer Sichtbarkeit. Durch meine er-
folgreich abgeschlossene Weiterbildung zur EU-Referentin 
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für Forschung sowie mehrjährige Erfahrung im Wissen-
schaftsmanagement einer anderen Leibniz-Einrichtung 
konnte ich mich in diese Aufgabenvielfalt schnell einarbei-
ten. Erleichtert wurde mir das durch die enge Zusammen-
arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in der Geschäfts-
stelle. Sowohl die Arbeit in der Stabsstelle Internationale 
Angelegenheiten als auch die Zusammenarbeit mit anderen 
wissenschaftlichen Mitarbeitenden, den Stabsstellen und 
der Zentralabteilung empfinde ich als Bereicherung. Nicht 
zuletzt möchte ich hier auch die studentischen Hilfskräfte 
nennen, die eine wertvolle und unverzichtbare Unterstüt-
zung für die Vielzahl an anfallenden Arbeiten sind.

Darüber hinaus engagiere ich mich als Sprecherin der 
Postdocs in der ARL-Geschäftsstelle und vertrete ihre Be-
lange nach innen und außen.

D R .  B R IT TA B O CK H O R N
Leitung der Stabsstelle Internationale Angelegenheiten  
Tel. +49 511 34842 25 
britta.bockhorn@arl-net.de

Barbara Franzo
Ich bin Barbara Franzo und ar- 
beite seit März 2020 in der Ge-
schäftsstelle der ARL. Seit mei-
nem Start als Assistentin in der 
Stabsstelle „Internationale Ange-
legenheiten“ habe ich mit Begeis-
terung an verschiedenen Projek-
ten mitgearbeitet. Als gebürtige 
Italienerin und Ehefrau eines eng-
lischen Muttersprachlers nutze 
ich die Gelegenheit, sowohl mei-

ne Muttersprache als auch mein Englisch in der Kommuni-
kation mit unserem internationalen Netzwerk einzusetzen, 
aber ich freue mich auch darüber, noch stärker in die deut-
sche Sprache einzutauchen.

Ich habe in San Doná, Italien, Rechnungswesen und 
Wirtschaft studiert und anschließend in Hannover eine 
Weiterbildung zur Bürokauffrau absolviert. Das hat mir ge-
holfen, die Komplexität des Aufbaus einer internationalen 
Plattform und die Anforderungen, die unsere Arbeit beglei-
ten, zu verstehen. Zu meinen Aufgaben gehört u. a.: das 
Versenden und Überprüfen von Verträgen für die Erstel-
lung von Länderprofilen sowie die Vorbereitung von Zah-
lungen nach Vertragserfüllung, die Aktualisierung der Platt-
form (d. h. das Onlinestellen von Inhalten), die Veröffent- 
lichung von News und die Prüfung der Website-Inhalte und 
verlinkter Dokumente auf eventuelle sprachliche Fehler.

Die gemeinsame Arbeit am Aufbau, an der Einfüh-
rung und der Weiterentwicklung der internationalen Platt-
form hat uns gefordert, aber zugleich zusammenwachsen 
lassen. Das ermöglicht es, gemeinsam viele neue Ideen um-
zusetzen. Dieser Aspekt meiner Arbeit ist sehr motivierend 
und inspirierend, und ich freue mich, alle Mitglieder und 
Mitwirkenden der Akademie bei Fragen zu unterstützen 
und so einen Beitrag zur Umsetzung des Vorhabens „Inter-
nationalisierung“ in der ARL zu leisten.

B A R B A R A FR A N ZO
Assistenz in der Stabsstelle Internationale Angelegenheiten
Tel. +49 511 34842 35 
barbara.franzo@arl-net.de

Sie erreichen die Stabsstelle Internationale Angelegenhei-
ten jederzeit auch unter: international@arl-net.de
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NEUERSCHEINUNGEN

Forschungsberichte der ARL 21
Hannover 2023, 232 S., Abb.
ISBN 978-3-88838-113-3  
(version PDF)
ISBN 978-3-88838-114-0  
(version imprimée)

Positionspapier aus der ARL 141
Hannover 2022, 12 S.
ISSN 1611-9983
(PDF-Version)

VILLES E T MÉ TROPOLES EN FR ANCE  
E T EN ALLEM AGNE
Evelyn Gustedt, Ulrike Grabski-Kieron, Christophe Demazière, 
Didier Paris (éd.)

La France et l’Allemagne sont toutes deux confrontées à 
une forte pression pour évoluer et s’adapter à de nouvelles 
formes d’urbanité et pour concevoir d’autres approches 
stratégiques dans un contexte de finances publiques 
limitées et de nécessité de performance économique. Ces 
enjeux ne concernent pas tous les types de zones urbaines 
de la même façon. Ce livre vise donc à rendre justice à cette 
situation, en considérant dans les deux cas les spécificités 
des systèmes urbains nationaux. Dans la mesure où il 
s’avère impossible d’aborder la totalité des sujets relatifs au 
développement spatial des zones urbaines et rurales, les 
auteur.e.s ont décidé de se concentrer sur un certain 
nombre de grands thèmes d’actualité qui sont sans aucun 
doute pertinents dans les deux pays, bien que de manières 
différentes, et qui sont significatifs pour une comparaison. 
L’accent est donc mis sur les questions liées aux métropoles, 
aux villes petites et moyennes et en particulier sur les 
problématiques actuelles d’urbanité, de durabilité, de villes 
intelligentes, de transport et de mobilité, ainsi que sur le 
rôle de la coopération urbaine transfrontalière. La struc-
ture des chapitres est conçue en ces termes. Outre les 
approches scientifiques et théoriques, les auteurs consi-
dèrent également les perspectives pratiques de planifi-
cation, d’aménagement spatial et de programmation 
urbaine tout en portant attention aux aspects méthodo- 
logiques du sujet traité. Ils abordent principalement trois 
aspects pertinents  : les différences entre les deux sys- 
tèmes institutionnels, les voies de développement et les 
constantes historiques, et la manière dont les nouveaux 
défis sont relevés des deux côtés de la frontière.

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN 
IN DER R ÄUMLICHEN PL ANUNG 
EINSE T ZEN
Chancen und Handlungsoptionen

Das Konzept der Ökosystemleistungen bietet eine Möglich-
keit, um Natur und Landschaft zu schützen und nachhaltig 
zu nutzen. In Planungsprozessen kann es genutzt werden, 
um die Leistungen des Naturhaushaltes zu bewerten, mit 
anderen Interessen abzuwägen und transparentere Grund-
lagen für Entscheidungen bereitzustellen. Wenn Ökosys-
temleistungen als zentrale Bestandteile in Strategien der 
räumlichen Planung aufgenommen würden, könnten sie 
die Umsetzung und Wirkung der Planungen im Sinne des 
Ressourcenschutzes verbessern. Das vorliegende Positi-
onspapier verdeutlicht anhand von zehn Thesen, wie das 
Konzept der Ökosystemleistungen in der räumlichen Pla-
nung genutzt werden kann. Der Arbeitskreis „Ökosystem-
leistungen in der räumlichen Planung“ der ARL hat diese 
Empfehlungen erarbeitet und benennt zu den Themen 
„Nutzen“, „Einsatzoptionen“ und „Handlungsbedarfe“ kon-
krete Ansätze für einen besseren Schutz von Natur und 
Landschaft. Die Thesen sollen dazu motivieren, das Kon-
zept der Ökosystemleistungen in der Raumplanung einzu-
setzen und so Transformationsprozesse zu einer nachhal- 
tigen räumlichen Entwicklung anzustoßen.
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DIE ZUKUNF T DER REGIONEN 
IN NORDRHEIN -WESTFALEN 
GESTALTEN
Eine gemeinsame Aufgabe von Regionalplanung 
und Regionalentwicklung

In NRW haben sowohl die Regionalplanung als auch 
integrierte Ansätze der Regionalentwicklung, wie z. B. die 
REGIONALE NRW, eine lange Tradition. Das bisherige 
Nebeneinander soll im Sinne eines besseren Zusammen-
wirkens von Regionalplanung und Regionalentwicklung mit 
dem Ziel eines „guten Raumzustandes“ überwunden wer-
den. Elemente einer neuen Praxis könnten etwa ein „Brü-
ckendokument“ (z. B. Raumbild) zur Vermittlung zwischen 
Regionalplanung und -entwicklung sowie eine eigenständig 
handlungsfähige organisatorische Verankerung des Pro-
zessmanagements sein. Unabdingbar dafür sind eine ent-
sprechende politische Legitimation und ein Wille zur regio-
nalen Zusammenarbeit.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
FÜR DIE PL ANERISCHE STEUERUNG 
DER KR ANKENHAUS VERSORGUNG 
IN NORDWESTDEUTSCHL AND

Umstrukturierungen in der Krankenhauslandschaft, insbe-
sondere Schließungen sowie Zusammenlegungen kleinerer 
Klinikstandorte zu Zentralkliniken jenseits Zentraler Orte, 
stellen Herausforderungen an die wohnortnahe Versor-
gung und eine zukunftsfähige Raumstruktur. Die Förderung 
und der Erhalt gleichwertiger Lebensbedingungen sowie 
die Sicherung der Daseinsvorsorge im Hinblick auf ein leis-
tungsfähiges und effektives Standortsystem der Kranken-
haus- und Gesundheitsversorgung sind infrage gestellt. Es 
bedarf einer stärkeren raumordnerischen Steuerung sowie 
einer vorausschauenden, länderübergreifenden und krite-
rienbasierten Krankenhausplanung. Ein Ansatz zur Effizi-
enzsteigerung ist die Stärkung der sektorenübergreifenden 
und interdisziplinär fachübergreifenden Versorgung. Für 
die Gestaltung der künftigen Krankenhauslandschaft sind 
neben raumordnerischen Kriterien insbesondere die An-
forderungen der verschiedenen Nutzer/innengruppen zu 
berücksichtigen. Zudem bedarf es digitaler Daten für de-
taillierte Versorgungs- und Erreichbarkeitsanalysen als 
Planungsgrundlage.
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PERSONEN

† K ARL GANSER

Prof. Dr. rer. nat. Dr. rer. nat. h. c. Karl Ganser, Minis-
terialdirigent a. D., verstarb am 21. April 2022. Er gilt 
als früher Visionär und zählt zu den bedeutendsten 
Geographen und Stadtplanern in Deutschland. Als 
Direktor der IBA Emscher Park im Ruhrgebiet verant-
wortete er zwischen 1989 und 1999 das größte Struk-
turprogramm Deutschlands. Sein großes Engage- 
ment galt zeitlebens Themen der Stadtentwicklung, 
des Denkmalschutzes sowie des Natur- und Umwelt-
schutzes. Er setzte sich bereits in den 1970er Jahren 
aktiv für die Energiewende, für Flächenschutz, die 
Agrarwende und den Naturschutz ein. Für sein außer-
ordentliches Engagement und Mitwirken in zahlrei-
chen Gremien der ARL wurde er 1972 zum Korres-
pondierenden Mitglied berufen und 1977 zum 
Ordentlichen Mitglied der Akademie gewählt. Nach 
seinem Eintritt in den Ruhestand gab er 2004 seine 
Mitgliedschaft zurück, um Platz für Jüngere freizuma-
chen, und erhielt wieder den Status des Korrespon-
dierenden Mitglieds. Sein Schaffen und seine Ver-
dienste werden in Erinnerung bleiben, die ARL wird 
Karl Ganser ein ehrendes Andenken bewahren.

† CLEMENS GEISSLER

Erst kürzlich, am 5. Januar 2023, verstarb Prof. Dr.-
Ing. Dr. phil. h. c. Clemens Geißler in Hannover. Gebo-
ren in Ostpreußen, absolvierte der gelernte Maurer 
zunächst die Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen 
in Münster und arbeitete als Architekt. Dann studier-
te er Architektur und Stadtplanung an der Techni-
schen Universität Hannover, wo er auch promovierte 
und sich habilitierte. 1971 wurde er Apl. Professor an 
der TU Hannover. Von 1973 bis 1996 leitete er das 
renommierte Institut für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung GmbH (ies) an der Universität 
Hannover. Sein fachliches und persönliches Engage-
ment für regionale Bildungsplanung, die Entwicklung 
ländlicher Räume, aber auch für Fragen der Sied-
lungs- und Bevölkerungsentwicklung sowie die Ver-
ständigung zwischen West- und Ostdeutschland war 
herausragend. Clemens Geißler wurde für sein Wir-
ken in zahllosen ARL-Gremien 1970 zum Korrespon-
dierenden Mitglied berufen und 1982 zum Ordentli-
chen Mitglied gewählt. Die ARL wird Clemens Geißler 
ein ehrendes Andenken bewahren.

† JIŘINA JÍLKOVÁ

Prof. Dr.-Ing. Jiřina Jílková verstarb am 21. Juni 2022 
plötzlich und unerwartet im Alter von 66 Jahren auf 
einer Studienreise in Österreich. Die Agrarökonomin 
war Professorin für Wirtschaftspolitik und Direktorin 
für Forschung an der Jan Evangelista Purkyně Uni- 
versität in Ústí nad Labem. Viele Jahre war sie Mit- 
glied des Wissenschaftlichen Beirats der ARL, bevor 
sie 2009 zum Akademiemitglied gewählt wurde. Ins-
besondere in der Landesarbeitsgemeinschaft Sach-
sen/Sachsen-Anhalt/Thüringen war sie sehr aktiv, 
noch im Dezember 2021 hielt sie dort einen Vortrag 
zu Erfahrungen und Entwicklungsperspektiven im 
Strukturwandel aus Sicht der Tschechischen Repub-
lik. Die Akademie wird Jiřina Jílková ein ehrendes 
Andenken bewahren.

† FRIEDRICH QUADFLIEG

Dr. iur. Friedrich Quadflieg, Ministerialdirektor a. D., 
verstarb bereits am 5. Januar 2021. Friedrich Quad-
flieg war versierter Landwirtschaftsexperte und viel-
seitiger Jurist, wird jedoch vor allem als Schöpfer der 
Novelle des Flurbereinigungsgesetzes von 1976 und 
als langjähriger Flurbereinigungschef beim Bund in 
Erinnerung bleiben. Er stand in den 1970er Jahren in 
besonderer Weise für die Entwicklung der ländlichen 
Räume als Teilaufgabe der Raumordnung und Landes-
entwicklung. Für sein großes fachliches Engagement 
wurde er 1987 zum Korrespondierenden Mitglied der 
Akademie berufen. Die ARL wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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† GERD SCHÄDE
Dipl.-Ing. oec. Gerd Schäde verstarb am 30. Oktober 
2022 im Alter von 68 Jahren. Anfangs als Dezernent 
und später als Leiter des Amtes für Raumordnung und 
Landesplanung Region Rostock war er dort über viele 
Jahre verantwortlich für die Regionalplanung. Gerd 
Schäde dachte Regionalplanung und Regionalent-
wicklung stets zusammen und nutzte die formellen 
und informellen Instrumente der Raumordnung ge-
zielt für die Weiterentwicklung der Region. So steht 
er auch für die Entwicklung der Regiopolen/Regio- 
polregionen, deren Einführung in die bundesweite 
Raumordnung und für die Gründung des Regiopolen-
netzwerks in Deutschland. In der ARL wirkte Gerd 
Schäde sehr intensiv im Informations- und Initiativ-
kreis Regionalplanung sowie in der Landesarbeits- 
gemeinschaft Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vor-
pommern mit. Für sein großes fachliches Engagement 
wurde er 1999 zum Korrespondierenden Mitglied be-
rufen und erstmals 2002 zum Ordentlichen Mitglied 
gewählt. Die Akademie wird Gerd Schäde ein ehren-
des Andenken bewahren.

† HELMUT WITT

Dipl.-Ing. Architekt Helmut Witt verstarb am 7. Juli 
2022 in Stuttgart. Er war von 1973 bis 1980 Mitglied 
des Arbeitskreises „Innere Struktur von Entwick-
lungsachsen“ sowie langjähriges Mitglied (1989 bis 
2014) der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Würt-
temberg der ARL. Fachlich setzte er sich früh für öko-
logische Themen und die Durchsetzung ökologischer 
Vorranggebiete gegenüber konkurrierenden Nutzun-
gen in Baden-Württemberg ein. Für diese Verdienste 
wurde er 1987 zum Korrespondierenden Mitglied der 
Akademie berufen. Die ARL wird Helmut Witt ein eh-
rendes Andenken bewahren.

† HANS-LOTHAR SCHULZ
Prof. Dipl.-Ing. Hans Lothar Schulz verstarb am 30. 
Oktober 2022 im Alter von 93 Jahren. Über viele Jah-
re war er verantwortlich für die Regionalplanung im 
Großraum Hannover und hat deren überregionalen 
Ruf begründet. Er galt als ausgezeichneter Fachmann, 
dem die Einheit von Siedlungs- und Verkehrsplanung 
besonders wichtig war. Zudem engagierte er sich da-
für, planerisch relevante Themen in der regionalen 
Politik und Öffentlichkeit zu vermitteln. Als Honorar-
professor an der Universität Hannover hat er sein um-
fassendes Wissen zugleich an den akademischen 
Nachwuchs weitergegeben. Er befasste sich sehr in-
tensiv mit Fragen der Stadt- und Regionalplanung in 
Norddeutschland und war von 1985 bis 2001 Mitglied 
der Landesarbeitsgemeinschaft Bremen/Hamburg/
Niedersachsen/Schleswig-Holstein. Für seine fachli-
chen Verdienste wurde er 1987 zum Korrespondie-
renden Mitglied der Akademie berufen. Die Akade- 
mie wird Hans Lothar Schulz ein ehrendes Andenken 
bewahren.
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Ausschreibung 2023

5 Reisestipendien für  
AESOP-Kongress und PhD Workshop 

• AESOP Annual Congress 2023: ‘Integrated Planning in the World of
Turbulence’, 11th – 15th July 2023 in Lodz, Poland

• PhD Workshop 5th – 8th July 2023 in Poznán, in Poland

Der FRU unterstützt die Internationalisierung der Raum- und Umweltforschung 
und -planung. Dazu schreibt er für Nachwuchskräfte (Altersgrenze: 35 Jahre) 
Reisestipendien zur Teilnahme an dem jährlichen AESOP-Fachkongress und PhD 
Workshop aus. 

Stipendienhöhe: bis zu 750 EUR  
(gegen Kostennachweis, Vorab-Abschlagszahlung möglich) 

Voraussetzung: Präsentation eines Papers auf dem Kongress oder im PhD-Workshop 

Auswahlkriterien: Fachliche Güte des Abstracts für das Paper, fachliche Eignung der 
Bewerbung 

Bewerbungsschluss: Ende des Anmeldungszeitraums 

Bewerbungen bitte an den Geschäftsführer des FRU 
Dr. Raymond Saller kontakt@fru-online.de  

Ansprechpartner für Nachfragen: 
Prof. Dr. Jörg Knieling Joerg.knieling@hcu-hamburg.de 
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Ausschreibung 2023 

5 Reisestipendien  

für internationale Veranstaltungen der IGU 
– International Geographical Union -

Die IGU führt regelmäßig internationale IGU-Kongresse, IGU-Regionalkonferenzen 
und Thematische IGU-Konferenzen durch. 

Der FRU unterstützt die Internationalisierung der Raum- und Umweltforschung 
und -planung. Dazu schreibt er für Nachwuchskräfte (Altersgrenze: 35 Jahre) pro Jahr 
fünf Reisestipendien zur Teilnahme an den o.g. IGU-Veranstaltungen aus. 

Stipendienhöhe: bis zu 750 EUR  
(gegen Kostennachweis, Vorab-Abschlagszahlung möglich) 

Voraussetzung: Präsentation eines Papers oder Vortrag auf der Tagung 

Auswahlkriterien: Fachliche Güte des Abstracts, fachliche Eignung der Bewerbung 

Bewerbungsschluss: Ende des Anmeldungszeitraums der betreffenden Tagung 

Bewerbungen bitte an den Geschäftsführer des FRU 
Dr. Raymond Saller kontakt@fru-online.de  

Ansprechpartnerin für Nachfragen: 
Prof. Dr. Ulrike Weiland uweiland@uni-leipzig.de 
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Ausschreibung 2023 

FRU Kreativfonds 
Innovative Ideen zur nachhaltigen Raum-  

und Umweltentwicklung 

Der FRU fördert kreative Vorschläge und Ideen zur nachhaltigen Transformation von 
Städten und Regionen und deren Diskurs. Damit möchte der FRU anregen, Gewohntes zu 
verlassen und Neues zu denken. 

Beiträge zu folgenden Fragestellungen sind willkommen: 
- Wie lassen sich Städte und Regionen anders, d.h. Nachhaltigkeits- und Klimazielen 

entsprechend, entwickeln?
- Was könnten neue Prozesse oder Instrumente hierfür sein?
- Wie können bei der Instrumenten- und Verfahrensentwicklung verschiedene Stadt- 

und Regionstypen berücksichtigt werden?
- Welche neuen Produkte oder Dienstleistungen können zu einer nachhaltigen Stadt 

oder Region beitragen?

Gefördert werden können z.B. Kosten für: 
- Recherchen zu ausgewählten Themen (z.B. Material- und Reisekosten)
- Workshops (z.B. Kosten für Raummiete, Moderation etc.)
- Vortragsveranstaltungen (z.B. Kosten für Gastvortragende und Werbung)
- Netzwerkarbeit (z.B. Kosten für Netzwerktreffen oder Layout einer Website)
- Reisekosten (z.B. zur Teilnahme an Netzwerktreffen)
- Kosten für die Veröffentlichung innovativer Ergebnisse

Die Förderung richtet sich an Nachwuchskräfte der Raum- und Umweltforschung und -praxis 
aus Deutschland.  
Der FRU-Kreativfonds stellt je Projektantrag bis zu 1.000 EUR zur Verfügung. Insgesamt 
enthält der Kreativfonds 3.000 EUR pro Jahr. 

Für die Beantragung sind einzureichen: 
- Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin (max. ½ Seite)
- Projektbeschreibung mit Arbeits- und Zeitplanung (max. 2 Seiten)
- Kostenkalkulation

Die Auswahl der Anträge erfolgt durch eine Auswahlkommission aus dem FRU-Vorstand. Die 
Förderung erfolgt als Pauschalförderung.  

Eine Förderung von Personalkosten ist ausgeschlossen. 

Ihren Antrag an den FRU senden Sie bitte an kreativ-fonds@fru-online.de. 
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Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen 
Abschlussarbeiten 2022

HafenCity Universität Hamburg

 > von Bergner, Christina
 StadtGesundheit & Mobilität: Eine Evaluation von Fahr-

radinfrastrukturprojekten unter Verwendung des Bike- 
ability-Index sowie der Anwendung des „Health Econo-
mic Assessment Tool for Walking and Cycling (HEAT)“

 Masterarbeit, 08/2022

 > Schmidt, Viola
 Performative Bürger*innenbeteiligung in Stadtentwick-

lungsprozessen: Eine Bewertung performativer Beteili-
gungsprozesse und Analyse ihrer Elemente und Konse-
quenzen

 Masterarbeit, 08/2022

Leibniz Universität Hannover

 > Goertz, Jaqueline
 The integration of degrowth principles in municipal 

housing policies. A comparative case study investigation 
from an urban planning perspective. 

 Masterarbeit, 2022

FRU – INFOBÖRSE

Unter dieser Rubrik erscheinen Hinweise auf kürzlich 
abgeschlossene wissenschaftliche Qualifikationsarbei-
ten. Der FRU – Förderkreis für Raum- und Umweltfor-
schung e. V. möchte auf diese Weise auf Leistungen des 
raum- und umweltwissenschaftlichen Nachwuchses 
aufmerksam machen.

Die Rubrik steht allen Interessierten inner- und 
außerhalb des Netzwerks der ARL offen; eine Auswahl 
ist vorbehalten. 

https://fru-online.de/infoboerse
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Der Klimawandel wird nicht überall gleich wahrgenommen, 
verstanden und bewertet. Entsprechend unterscheiden 
sich die Praktiken des Umgangs damit erheblich. Solche kli-
makulturellen Unterschiede finden sich auch zwischen Na-
tionalstaaten, noch mehr jedoch zwischen verschiedenen 
Akteursgruppen und sozio-politischen Koalitionen. Ein 
neuer Sammelband, der von Thorsten Heimann, Jamie 
Sommer, Margarethe Kusenbach und Gabriela Christmann 
herausgegeben wurde, richtet den Blick auf solche „klima-
kulturellen Formationen“ sowie ihre große Vielfalt in Nord-
amerika und Europa: von Kulturen der Klimaanpassung in 
ländlichen Räumen Südeuropas und bei der indigenen Be-
völkerung Nordeuropas zu kulturspezifischen Strategien 
für mehr Klimaschutz in deutschen Städten oder in den 
Südstaaten der USA.

Der Sammelband „Climate Cultures in Europe and 
North America – New Formations of Environmental 
Knowledge and Action“ erschien Ende Juli 2022 bei 
Routledge. Unter den Herausgebenden sind mit Thorsten 
Heimann ein ehemaliger IRS-Wissenschaftler, aktuell Refe-
rent für „Green Culture“ der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien, und mit Gabriela Christ-
mann eine IRS-Forschungsgruppenleiterin und Soziologie- 
professorin an der Technischen Universität Berlin vertre-
ten. Die profilierten US-Forscherinnen Margarethe Kusen-
bach (Professorin für Soziologie an der University of South 
Florida) und Jamie Sommer (Assistenzprofessorin und 
Umweltsoziologin ebenfalls an der USF) vervollständigen 
das Herausgeberteam. 

Ein zentraler Bezugspunkt für den Band ist das relati-
onale Kulturraumkonzept, das Thorsten Heimann im Rah-
men seiner Dissertation für die Untersuchung von Klima-
kulturen entwickelt hat, die unter dem Titel „Culture, Space 
and Climate Change – Vulnerability and Resilience in Euro-
pean Coastal Areas“ ebenfalls bei Routledge veröffentlicht 
wurde. Heimann fragt, wie Klimakulturen, also spezifische 
Muster der Wahrnehmung, Interpretation und Bewertung 
des Klimawandels, räumlich verortet werden können, wenn 
die vielfach zitierte These der Globalisierungstheorie zu-
trifft, dass Nationalstaaten ihre kulturelle Bindungskraft 
verloren haben. Heraus kam ein Konzept, das Akteure, 

Gruppen, deren geteilte Wissensbestände und bevorzugte 
Praktiken ins Zentrum rückt – sogenannte klimakulturelle 
Formationen – sowie deren räumliche Ausprägungen auf 
lokaler bis globaler Ebene.

Der neue Band gibt nun einen Überblick über klima-
kulturelle Formationen in Europa und Nordamerika. Neben 
drei konzeptionellen Beiträgen versammelt er sieben empi-
rische Beiträge aus den untersuchten Weltregionen, wel-
che nicht nur die Vielfalt an Klimakulturen, sondern auch 
diverse methodische und disziplinäre Zugänge zeigen. So 
unternahmen Sarah Kessler und Henrike Rau, Geogra- 
phinnen an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 
eine Medienanalyse, um Klimawandeldebatten im deutsch-
sprachigen Raum klimakulturell zu differenzieren. Klemetti 

NEUER SAMMELBAND  
ZU KLIMAKULTUREN IN EUROPA 
UND NORDAMERIKA ERSCHIENEN

Heimann, T.; Sommer, J.; Kusenbach, M.; Christmann, G. (eds.) 
(2022): Climate Cultures in Europe and North America. New Forma-
tions of Environmental Knowledge and Action. Routledge, London.
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Näkkäläjärvi (Kulturanthropologie), Suvi Juntunen und 
Jouni J. K. Jaakkola (Public Health, alle Universität Oulu) 
untersuchten ethnographisch Klimawahrnehmungen und 
Anpassungspraktiken von Saami-Gemeinschaften im nörd-
lichen Finnland, die von Rentierzucht leben. David Zeller, 
Soziologe an der University of Tampa, beleuchtete auf der 
Basis von Online-Beobachtungen Debatten über die Be-
wertung von Geoengineering-Ansätzen innerhalb der ame-
rikanischen Umweltbewegung.

Ziel des Bandes war es, die Vielfalt existierender For-
mationen zu erfassen – auch unter dem zu Beginn der Ar-
beit herrschenden Eindruck, dass sich im „Westen“ eine 
transnationale neurechte Front formiert, zu deren politi-
schem Programm eine explizite Leugnung des Klimawan-
dels gehört. Der bedrohlichen Wahrnehmung sollte fun-
dierte Empirie gegenübergestellt werden. Die Beiträge 
gehen nun zum Teil sogar über dieses Ziel hinaus. Julia 
Teebken, Politik- und Sozialwissenschaftlerin an der Freien 
Universität Berlin, beleuchtet etwa am Beispiel von Klima-
schutzbestrebungen im südlichen US-Bundesstaat Geor-
gia, was passiert, wenn verschiedene klimakulturelle For-
mationen konflikthaft aufeinandertreffen. Zu den von ihr 
aufgezeigten Strategien von Klimaschutzaktiven in der Aus-
einandersetzung mit dem klimaschutzfeindlichen konser-
vativen Mehrheitsmilieu gehört beispielsweise das kommu-
nikative Reframing des Anliegens, von „Klimaschutz“ hin zu 
„Innovation“ und „Technologieentwicklung“. Somit baut 
der Sammelband auch eine Brücke von der statischen Be-
schreibung von Klimakulturen zu dynamischen Aushand-
lungen zwischen ihnen.

Fachliche Ansprechpersonen

PRO F.  D R .  G A B R I E L A CH R I S TM A N N
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung e. V. (IRS) 
gabriela.christmann@leibniz-irs.de

D R .  TH O R S TE N H E I M A N N
Referat K 17 – Kultur und Nachhaltigkeit 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 
Thorsten.Heimann@bkm.bund.de
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Die mehrfach ausgezeichnete Wis-
senschaftsjournalistin Julia Lauter 
war mehrere Jahre Redakteurin beim 
Greenpeace Magazin und arbeitet 
heute als freie Journalistin unter an-
derem für die Magazine GEO, brand 
eins, das Magazin der Süddeutschen 
Zeitung sowie für DIE ZEIT.

Das Leibniz-Forschungsnetz-
werk „Räumliches Wissen für Gesell-
schaft und Umwelt – Leibniz R“ 
ermöglicht Wissenschaftsjournalis-

tinnen und -journalisten über das „Leibniz R Journalist in 
Residence Stipendium“ eine zweimonatige Recherche zu 
Themen der städtischen, ländlichen und regionalen Ent-
wicklung. Dabei übernehmen die beteiligten raumwissen-
schaftlichen Forschungseinrichtungen rotierend die Gast-
geberinnenrolle.

Das erste Stipendium aus dem Programm ging an die 
Journalistin Julia Lauter aus Hamburg. Sie wird ab Ende 
Februar 2023 für zwei Monate in der ARL zu Gast sein und 
zum Abbau der Bauressource Kies recherchieren. Im Zent-
rum stehen empirische und raumbezogene Fragen – wo 
wird wie viel Kies gefördert? –, aber vor allem auch die ge-
sellschaftspolitische Bewertung und die bewusste Ent-
scheidung zu Ausmaß und Folgen des Rohstoffabbaus: 
Wie viel Umwelt wollen wir als Gesellschaft zur Ressourcen-
förderung freigeben? Wie viele neue Straßen und Häuser 
brauchen wir – und wie viele Naturschutzgebiete und 
Ackerflächen sind wir bereit dafür abzubaggern? Kurz: 
Braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über 
Ressourcen- und Raumnutzung? 

Das Leibniz R Journalist in Residence Stipendium er-
möglicht Julia Lauter den informellen und regelmäßigen 
Austausch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in der Geschäftsstelle sowie dem Netzwerk der 
ARL, die Nutzung der ARL-Bibliothek sowie Recherche- 
reisen zu den ebenfalls am Programm beteiligten For-
schungseinrichtungen (Leibniz-Institut für ökologische 

Raumentwicklung (IÖR) in Dresden, Leibniz-Institut für 
Länderkunde in Leipzig und Leibniz-Institut für Raumbezo-
gene Sozialforschung (IRS) in Erkner.

Die nächste Ausschreibung für ein Leibniz R Journa-
list in Residence Stipendium erfolgt im Sommer 2023. 
Dann wird das IfL in Leipzig die Rolle der gastgebenden For-
schungseinrichtung übernehmen.

Sie sind interessiert oder haben weitere Fragen zum 
Stipendium? Sprechen Sie uns gerne an:

C A RO LI N PLE I N E S
Wissenschaftskommunikation
Tel. +49 511 34842 54
carolin.pleines@arl-net.de

FOLGEN DES KIESABBAUS
Leibniz-R-Stipendium ermöglicht Wissenschaftsjournalistin   
Julia Lauter einen zweimonatigen Rechercheaufenthalt in der ARL

©
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Julia Lauter
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Als Informationsservice für die For-
schung und zur Förderung des 
Trans fers raumwissenschaftlicher For-
schungsergebnisse in die Praxis wird in 
Nachrichten der ARL in jedem Heft auf 
raumrelevante Bei träge aus national 
und international bedeutsamen Zeit-
schriften hingewiesen. Vollständigkeit 
wird nicht angestrebt. Über Hinweise 
auf erwähnenswerte Arbeiten freut 
sich die Redaktion.
Die Aufsätze werden nur einmal – nach 
ihrem inhaltlichen Schwerpunkt – einer 
Rubrik zugeordnet. 
Die Zeitschriftenschau ist wie folgt ge-
gliedert:

1. Theoretische und  
methodische Grundlagen

2. Raumplanung  
und -entwicklung

3. Umwelt

4. Wirtschaft

5. Soziales

6. Infrastruktur

AUSGEWÄHLTE ZEITSCHRIFTENBEITRÄGE

1.  THEORETISCHE UND   
 METHODISCHE GRUNDLAGEN
Berr, K. (2022): Zur (Un)Hintergehbar-

keit der Gegenwart. Eine geschichts-
philosophische Einordnung als Anstoß 
zu einer Selbstaufklärung geographi-
scher Praxis. In: Berichte Geographie 
und Landeskunde 95 (3), 225-245.

Biegelbauer, P.; Kofranek, M.; Wilhelmer, 
D. (2022): Die Transformation durch 
Prozesse der Stadtplanung unterstüt-
zen: ein Planungstool. In: GAIA 31 (2), 
85-93.

Bürgin, R.; Mayer, H.; Kashev, A. et al. 
(2022): Analysing digital multilocality 
between urban centres and rural pe-
ripheries: Combining and integrating 
digital and analogue research methods. 
In: Raumforschung und Raumordnung | 
Spatial Research and Planning 80 (3), 
279-295.

Dornhoeffer, A. (2022): Das Schutzgut 
Landschaft in der Umweltverträglich-
keitsprüfung – Anspruch und Realität. 
In: UVP-report 36 (1), 10-17.

Ellevseth Oseland, S.; Haarstad, H. (2022): 
Displacing Conflicting Goals in Planning 
for Sustainability? Insights from Three 
Norwegian Cities. In: Planning Theory & 
Practice 23 (2), 233-247.

Fricke, C. (2022): Cross-fertilizing knowl-
edge, translation, and topologies: 
learning from urban housing policies 
for policy mobility studies. In: Geo-
graphica Helvetica 77 (3), 405-416.

Guarneros-Meza, V.; Jenss, A. (2022): 
Transformed Security Practices: Infor-
malization in the Production of Hege-
mony and Place. In: International Jour-
nal of Urban and Regional Research 46 
(4), 614-630.

Ibisch, P. L. (2022): Ein ökosystembasier-
ter Ansatz für den Umgang mit der 
Waldkrise in der Klimakrise. In: Natur 
und Landschaft 97 (7), 325-333.

Kießling, N.; Pütz, M. (2021): Assessing 
Spatial Planning Outcomes – A Novel 
Framework Based on Conformance 
and Governance Capacities. In: Plan-
ning Theory & Practice 22 (3), 414-
432.

Malý, J.; Krejčí, T. (2022): Polycentricity of 
daily urban systems: A misconceived 
concept and buzzword in ‘metropoli-
tan’ planning practice. In: European Ur-
ban and Regional Studies (29) 4, 515-
532.

Scheiwiller, L.; Hengstermann, A. (2022): 
Ideologischer oder pragmatischer 
Mehrwertausgleich? Eine interkanto-
nale Untersuchung zum Einfluss der 
politischen Legitimation auf die Ausge-
staltung des Ausgleichs planungsbe-
dingter Vorteile in der Schweiz. In: 
Raumforschung und Raumordnung | 
Spatial Research and Planning 80 (4), 
451-464.

Timmermann, A.; Zölch, T.; Putz, A. et al. 
(2022): Klimaanpassung in der Bauleit-
planung. Integration stadtklimatischer 
Belange am Beispiel der Stadt Mün-
chen. In: Naturschutz und Landschafts-
planung 54 (7), 30-35.

Trygg, K.; Wenander, H. (2022): Strategic 
spatial planning for sustainable devel-
opment – Swedish planners’ institu-

tional capacity. In: European Planning 
Studies 30 (10), 1985-2001.

Turnball, J.; Platt, B.; Searle, A. (2022): For 
a new weird geography. In: Progress in 
Human Geography 46 (5), 1207-1231.

van der Knaap, W. (2022): Embedding 
Transdisciplinarity in a Spatial Planning 
Curriculum. In: Planning Practice & Re-
search 37 (4), 489-496.

Weith, T.; Prossek, A.; Weddige, U. et al. 
(2022): Mehr als smarte Technik: ein 
konzeptioneller Rahmen zu „Smart 
Countryside“. In: Raumforschung und 
Raumordnung | Spatial Research and 
Planning 80 (3), 296-313.

Zimmermann, K.; Momm, S. (2022): Plan-
ning systems and cultures in global 
comparison. The case of Brazil and Ger-
many. In: International Planning Studies 
27 (3), 213-230.

2.  R AUM PL ANUNG UND   
 - ENT WICKLUNG
Antoni, J. (2022): Die Nutzung bauleitpla-

nerischer Instrumente im Kontext pla-
nungskultureller Einflüsse. Einsichten 
aus aktuellen Bonner Wohnungsbau-
projekten. In: Berichte Geographie und 
Landeskunde 95 (2), 207-220.

Becker, C. W. (2022): Das Konzept der 
Schwammstadt. Eine Strategie zur Kli-
maanpassung in der Stadtentwicklung. 
In: Geographische Rundschau 74 (9), 
10-14.

Bienkowski, A.; Wolfarth, L. (2022): Nach-
haltige Innenentwicklung. In: fub – 
Flächenmanagement und Boden-
ordnung 84 (4), 184-191.

Bolleter, J.; Edwards, N.; Freestone, R. et 
al. (2022): Evaluating scenarios for 
twenty-first-century Australian settle-
ment planning: a Delphi study with 
planning experts. In: International Plan-
ning Studies 27 (3), 231-252.

Feiertag, P.; Schoppengerd, J. (2022): 
Flexibility in planning through frequent 
amendments. The practice of land use 
planning in Germany. In: Planning Prac-
tice & Research, DOI: 10.1080/026974 
59.2022.2133459.

Jackson, J. T. (2022): Local planning cul-
tures? What Glasgow, Melbourne and 
Toronto planners say. In: International 
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NEUERSCHEINUNGEN AUS ANDEREN VERLAGEN

DIE TOPOLOG IE  
DER PL ANUNGS THEORIEN
Eine Systematisierung planerischen 
Wissens
Meike Levin-Keitel, Lukas Behrend

Das Buch diskutiert und organisiert Pla-
nungstheorien auf eine neue Weise. Auf-
bauend auf einer wissenschaftstheoreti-
schen Fundierung werden dabei sowohl 
die Planungspraxis als auch die Planungs-
wissenschaften eingeordnet und deren in-
härente Bedeutung im Sinne der Wissens-
generierung neu justiert.
Herzstück des Buches ist eine wissensori-
entierte Systematisierung planerischen 
Wissens in Form von Planungstheorien, 
die Topologie der Planungstheorien.
Die Zielgruppe dieses Werkes sind sowohl 
akademische als auch praxisnahe Anwen-
der:innen aus diversen Fachbereichen mit 
Raumwirkung, wie z. B. der Raumplanung, 
Stadtplanung, Regionalplanung, Land-
schaftsplanung, Geographie, Urban Stu-
dies, Architektur, Landschaftsarchitektur 
etc.
ISBN 978-3-662-65223-7

COM MUNIC ATIV E  
CON S TRUC TION S AND THE 
REFIGUR ATION OF SPACES
Theoretical Approaches and Empirical 
Studies
Gabriela B. Christmann, Hubert Knoblauch, 
Martina Löw (Eds.)

Through a variety of empirical studies, this 
volume offers fresh insights into the man-
ner in which different forms of communi-
cative action transform urban space. With 
attention to the methodological questions 
that arise from the attempt to study such 
changes empirically, it offers new theoreti-
cal foundations for understanding the so-
cial construction and reconstruction of 
spaces through communicative action. 
Seeing communicative action as the basic 
element in the social construction of reali-
ty and conceptualizing communication 
not only in terms of the use of language and 
texts, but as involving any kind of objectifi-
cation, such as technologies, bodies and 
non-verbal signs, it considers the roles of 
both direct and mediatized (or digitized) 
communication. An examination of the 
conceptualization of the communicative 
(re-)construction of spaces and the 
means by which this change might be em-
pirically investigated, this book demon-
strates the fruitfulness of the notion of re-
figuration as a means by which to 
understand the transformation of con-
temporary societies. As such, it will appeal 
to sociologists, social theorists, and geog-
raphers with interests in social construc-
tion and urban space.
ISBN 978-1-03-216334-5

Open Access – DOI: https://doi.
org/10.4324/9780367817183

LEITFADEN KO - KRE ATION: 
URBANE TR AN SFORM ATIONEN 
M IT URBAN DESIG N THINKING
Elke Pahl-Weber, Marcus Jeutner,  
Kilian Flade, Greta Gabsch
„Urbane Ko-Kreation“ ist in aller Munde. 
Doch wie lässt sich diese im Stadtpla-
nungsalltag praktisch erreichen? Sie erfor-
dert Methoden, die der Komplexität von 
Städten und ihrer Entwicklung Rechen-
schaft tragen und die zugleich so angelegt 
sind, dass jeder Mensch mitarbeiten kann. 
Die Methode Urban Design Thinking 
(UDT) vermag es, im Rahmen ko-kreativer 
Stadtplanung und -entwicklung die Bedar-
fe von Nutzer:innen in die Entwicklung ih-
rer Stadt einzubeziehen und somit Ideen 
für komplexe städtische Herausforderun-
gen zu finden. Dieser Leitfaden gibt an-
hand der Projekterfahrungen aus 
„Migrants4Cities“ einen praxisorientierten 
Überblick der Anwendungsweisen und 
-möglichkeiten von UDT. In ihm wird u.a. 
die Methode in den Kontext von Ko-Kreati-
on in der Stadtentwicklung eingeordnet.

Open Access – DOI: https://doi.
org/10.14279/depositonce-12852
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E ARTH FOR ALL
Ein Survivalguide für unseren  
Planeten. Der neue Bericht an den 
Club of Rome, 50 Jahre nach  
»Die Grenzen des Wachstums«
Club of Rome (Hrsg.)

1972 erschütterte ein Buch die Fort-
schrittsgläubigkeit der Welt: »Die Grenzen 
des Wachstums«. Der erste Bericht an den 
Club of Rome gilt seither als die einfluss-
reichste Publikation zur drohenden Über-
lastung unseres Planeten. Zum 50-jährigen 
Jubiläum blicken renommierte Wissen-
schaftler*innen wie Jørgen Randers, San-
drine Dixson-Declève und Johan Rock-
ström abermals in die Zukunft – und legen 
ein Genesungsprogramm für unsere kri-
sengeschüttelte Welt vor.
Um den trägen »Tanker Erde« von seinem 
zerstörerischen Kurs abzubringen, verbin-
den sie aktuelle wissenschaftliche Erkennt-
nisse mit innovativen Ideen für eine andere 
Wirtschaft. Der aktuelle Bericht an den 
Club of Rome liefert eine politische Ge-
brauchsanweisung für fünf wesentliche 
Handlungsfelder, in denen mit vergleich-
bar kleinen Weichenstellungen große Ver-
änderungen erreicht werden können

 > gegen die Armut im globalen Süden,
 > gegen grassierende Ungleichheit,
 > für eine regenerative und naturverträg-
liche Landwirtschaft,

 > für eine umfassende Energiewende
 > und für die Gleichstellung der Frauen.

ISBN 978-3-96238-387-9

G EOG R APHIEN DE 
G ESUNDHEIT
Beiträge zum 50-jährigen Bestehen  
des Arbeitskreises Medizinische  
Geographie und Geographische  
Gesundheitsforschung in der DGfG
Thomas Kistemann, Jürgen Schweikart 
(Hrsg.)

Vor 50 Jahren, im Jahr 1972, wurde auf 
Schloss Reisensburg in Günzburg an der 
Donau der Arbeitskreis mit dem Namen 
Medizinische Geographie im damaligen 
Zentralverband der deutschen Geogra-
phen gegründet. Damit wurde ein gemein-
samer Raum geschaffen, der es erleichter-
te, sich zu Themen an der Schnittstelle von 
Medizin und Geographie auszutauschen. 
Gleichzeitig war die Institutionalisierung 
ein wichtger Meilenstein, um deutschspra-
chige Aktivitäten im internationalen Kon-
text besser sichtbar zu machen. Mit den 
Jahrzehnten erweiterten sich die Inhalte 
deutlich und immer wieder wurden aktu- 
elle Forschungsfragen des dynamischen 
Fachgebietes integriert. 
Der vorliegende Sammelband spiegelt das 
breite Spektrum aktueller Themen des Ar-
beitskreises wider. Der erste Beitrag be-
leuchtet die Historie des Arbeitskreises 
von 1972–2022 sowie seine Perspektiven 
für die Zukunft. Die Beiträge reichen von 
der Krankheitsökologie über die Versor-
gungsforschung bis hin zu aktuellen The-
men aus der postmedizinischen Geogra-
phie. 
ISBN 978-3-8440-8755-0

M E TROPOLITAN RESE ARCH
Methods and Approaches
Jens Martin Gurr, Rolf Parr, Dennis Hardt

Metropolitan research requires multidisci-
plinary perspectives in order to do justice 
to the complexities of metropolitan re-
gions. This volume provides a scholarly 
and accessible overview of key methods 
and approaches in metropolitan research 
from a uniquely broad range of disciplines 
including architectural history, art history, 
heritage conservation, literary and cultural 
studies, spatial planning and planning the-
ory, geoinformatics, urban sociology, eco-
nomic geography, operations research, 
technology studies, transport planning, 
aquatic ecosystems research and urban 
epidemiology. It is this scope of discipli-
nary – and increasingly also interdiscipli-
nary – approaches that allows metropoli-
tan research to address recent societal 
challenges of urban life, such as mobility, 
health, diversity or sustainability.
ISBN 978-3-8376-6310-5

Open Access – DOI: https://doi.
org/10.14361/9783839463109
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DIGITALE S TADTPL ANUNG
Alltag und Räume technisierten  
Planens
Martin Schinagl

Was bedeutet Digitalisierung in der Pla-
nung, wie verändern sich dadurch das Pla-
nen und der Blick auf Städte? In einer ver-
gleichenden ethnografischen Studie 
untersucht Martin Schinagl aus einer 
raumsoziologischen Perspektive die Ar-
beitswelten von Stadtplanerinnen im Um-
gang mit digitalen Technologien. Dabei 
zeigt er, wie die Nutzung dieser Werkzeuge 
mit dem Tun der Planerinnen, der Organi-
sation von Planungsprozessen und der 
Weise, wie Raumwissen konstruiert wird, 
zusammenhängen. Digitalisierung ver-
steht sich so als technisiertes räumliches 
Anordnen sozialer Beziehungen. Sie mate-
rialisiert sich in den Orten des Planens und 
darin, wie Planerinnen Städte und Räume 
sehen, verstehen und gestalten.
ISBN 978-3-8376-6430-0

Open Access – DOI: https://doi.
org/10.14361/9783839464304

KOOPER ATIV E S TADT- UND 
REG IONALENT WICKLUNG
Yvonne Franz, Martin Heintel (Hrsg.)

Warum braucht es Kooperation in der 
Stadt- und Regionalentwicklung? Welche 
Kompetenzen werden für ein Berufsfeld 
der Kooperativen Stadt- und Regionalent-
wicklung benötigt? Ausgehend von diesen 
zentralen Fragestellungen reflektieren 
zahlreiche erfahrene Autor:innen aus Wis-
senschaft, Verwaltung, Beratung und Pro-
jektpraxis dieses Themengebiet, greifen 
neue Entwicklungen in raumrelevanten 
Veränderungsprozessen auf, um deren 
Beitrag zu Kooperation auf unterschiedli-
chen Ebenen darzustellen und bieten 
gleichzeitig neue methodische Zugänge 
für Ausbildung und Berufspraxis an.
ISBN 978-3-8252-5880-1

ALPINE L ANDGESELLSCHAFTEN 
Z WISCHEN URBANIS IERUNG 
UND G LOBALIS IERUNG
Manuela Larcher, Erwin Schmid (Hrsg.)

Dieses Open-Access-Buch bietet Einblicke 
in die Bandbreite agrar- und regional-so-
ziologischer Forschung und eng verwand-
ter Disziplinen in Österreich. Es widmet 
sich den vielfaltigen Lebensrealitäten von 
Akteurinnen und Akteuren in ländlichen, 
insbesondere alpinen Regionen. Die Bei-
träge beleuchten Themen wie Wandlungs-
prozesse und Zukunftsperspektiven, Sozi-
alkapital und Lebensqualität, Werthaltun- 
gen und Konsumpräferenzen sowie Land-
nutzung und Familienlandwirtschaft.
ISBN 978-3-658-36561-5

Open Access – DOI: https://doi.
org/10.1007/978-3-658-36562-2
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ATL A S DER 
ÖKOS YS TEM LEIS TUNG EN 
SCHLESWIG - HOL S TEIN
Felix Müller, Sabine Lange

Die Natur braucht uns nicht – aber wir 
brauchen die Natur. Frische Luft, sauberes 
Wasser, fruchtbarer Boden sowie ein Kli-
ma, in dem Menschen gut leben können. 
All das betrachten wir viel zu häufig als 
selbstverständlich. Die Natur stellt uns 
diese „Ökosystemleistungen“ gratis zur 
Verfügung – doch wir verändern die (na-
türliche) Umwelt seit geraumer Zeit auf 
eine Weise, dass wir unsere eigene Lebens-
grundlage zerstören. Dieser ganz neuar- 
tige, große „Ökosystematlas Schles-
wig-Holstein“ zeigt, wie vielfältig die 
Beiträge der Natur für die Menschen sind. 
Ausgerichtet auf Schleswig-Holstein, wer-
den die Potenziale und die Beiträge der 
Ökosystemleistungen für die menschliche 
Gesellschaft beschrieben – detailliert, auf 
interdisziplinärer Basis, mit zahlreichen 
Karten, Graphiken, Abbildungen und Foto-
grafien. Dabei entwickeln die Autoren eine 
nachhaltige Strategie, mit der die Wechsel-
wirkungen zwischen Mensch und Umwelt 
langfristig erhalten und weiterentwickelt 
werden können.
ISBN 978-3-529-05078-7

Open Access – DOI: https://doi.
org/10.23797/9783529092992

WOHNEN NACH DER FLUCHT
Integration von Geflüchteten und 
Roma in städtische Wohnungsmärkte 
und Quartiere
Ingrid Breckner, Heidi Sinning (Hrsg.)

Die Publikation präsentiert Ergebnisse ei-
nes transdisziplinären BMBF-Forschungs-
projektes des Instituts ISP gemeinsam mit 
dem Fachgebiet Stadt- und Regionalso- 
ziologie der HCU Hamburg zur Integration 
besonders benachteiligter Gruppen in 
städtische Wohnungsmärkte und Quar- 
tiere und ergänzt diese mit Befunden zu 
Diskriminierung von Zuwanderer*innen 
sowie zu Strategien und Instrumenten 
aktueller Integrationspolitik und -praxis in 
verschiedenen deutschen Städten.
ISBN 978-3-658-26078-1

PREC ARIOUS HOUSING IN 
EUROPE
A Critical Guide 
Sibylle Münch, Anna Siede (Eds.)

Precarious housing conditions are on the 
rise across Europe. Precarious housing 
refers to housing that is either unafford- 
able or unsuitable, for example, because it 
is overcrowded, in poor dwelling condition, 
poorly located or even unsafe. While there 
is much literature on the strong link 
between employment and housing inse-
curity and abundant investigations into 
different aspects of precarious housing, 
hardly any attempt has been made so far to 
provide a consolidated overview of the 
whole topic and thereby put these differ- 
ent facets into the joint perspective of 
housing-related poverty.
The seven chapters of this book examine a 
range of themes, focusing on how 
experiences of precarious housing inter-
sect with other dynamics of precarious-
ness, associated with insecure immigration 
status, racism and discrimi-nation, class, 
wealth, and income disparities, and forms 
of homelessness and displacement. Each 
chapter draws on examples from across 
Europe to explore different experiences of 
precarious hous-ing, and different res-
ponses to these conditions.
ISBN 978-3-903150-93-5

Open Access – DOI: https://doi.
org/10.48341/n0qk-fd13
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